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ENTWURF DES BERICHTIGUNGSSCHREIBENS NR. 1/2022 

BAND 1 - EINNAHMEN 

A. FINANZIERUNG DES JAHRESHAUSHALTS DER 

UNION 

Berechnung der Finanzierung des Haushalts 

Zuweisung von Mitteln der Union, um gemäß Artikel 311 AEUV die Finanzierung des Jahreshaushalts der Union zu gewährleisten 

Beschreibung der Einnahmen Haushaltsplan 2022 Haushaltsplan 20211 Differenz (in %) 

Sonstige Einnahmen (Titel 3 bis 6) 12 899 086 628 9 249 005 264 + 39,46 

Verfügbarer Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr (Kapitel 2 0, Artikel 2 0 0) p.m. 1 768 617 610 — 

Salden und Anpassungen (Kapitel 2 1, 2 2, 2 3 und 2 4) p.m. p.m. — 

Gesamtbetrag der Einnahmen der Titel 2 bis 6 12 899 086 628 11 017 622 874 + 17,08 

Nettobetrag — Zölle und Zuckerabgaben (Kapitel 1 1 und 1 2) 17 912 606 159 17 348 140 020 + 3,25 

MwSt-Eigenmittel zum einheitlichen Satz (Tabellen 1 und 2, Kapitel 1 3) 19 071 387 750 17 940 791 850 + 6,30 

Verpackungsabfälle aus Kunststoff (Tabelle 3, Kapitel 1 7) 5 997 306 880 5 846 664 880 + 2,58 

Über die zusätzliche Einnahme (BNE-Eigenmittel, Tabelle 4, Kapitel 1 4) zu finanzierender 
Restbetrag 

114 743 200 290 115 857 763 230 - 0,96 

Durch die Eigenmittel gemäß Artikel 2 des Beschlusses (EU, Euratom) 2020/2053 des Rates2 
zu deckende Mittelansätze 

157 724 501 079 156 993 359 980 + 0,47 

Gesamtbetrag der Einnahmen3 170 623 587 707 168 010 982 854 + 1,56 

TABELLE 1 

Berechnung der Begrenzung der MwSt-Bemessungsgrundlagen gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b des Beschlusses (EU, Euratom) 2020/2053 

des Rates  

Mitgliedstaat 1 % der nicht 

begrenzten MwSt-
Bemessungsgrundla

ge 

1 % des 

Bruttonationaleinko
mmens 

Begrenzungssatz (in 
%) 

1 % des 

Bruttonationaleinko
mmens, 

multipliziert mit 

dem 
Begrenzungssatz 

1 % der begrenzten 

MwSt-
Bemessungsgrundla

ge4 

Mitgliedstaaten mit 

begrenzter MwSt-
Bemessungsgrundla

ge 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Belgien 2 098 112 000 5 057 284 000  50 2 528 642 000 2 098 112 000  

Bulgarien  330 802 000  676 847 000  50  338 423 500  330 802 000  

                                                 

1 Die Zahlenangaben in dieser Spalte entsprechen denen des Haushaltsplans 2021 (ABl. L 93 vom 17.3.2021, S. 1) zuzüglich der 

Berichtigungshaushaltspläne Nr. 1/2021 bis Nr. 3/2021 und der Entwürfe der Berichtigungshaushaltspläne Nr. 4/2021 bis 

Nr. 6/2021. 
2Die Eigenmittel für den Haushaltsplan 2022 werden auf der Grundlage der haushaltsrelevanten Schätzungen festgelegt, die der 

Beratende Ausschuss für Eigenmittel auf seiner 181. Sitzung am 26. Mai 2021 und auf seiner 183. Sitzung am 3.-

9. September 2021 angenommen hat. 
3 Artikel 310 Absatz 1 Unterabsatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union lautet: „Der Haushaltsplan ist in 

Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.“ 
4 Die Bemessungsgrundlage wird auf 50 % des Bruttonationaleinkommens begrenzt. 
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Mitgliedstaat 1 % der nicht 
begrenzten MwSt-

Bemessungsgrundla
ge 

1 % des 
Bruttonationaleinko

mmens 

Begrenzungssatz (in 
%) 

1 % des 
Bruttonationaleinko

mmens, 

multipliziert mit 
dem 

Begrenzungssatz 

1 % der begrenzten 
MwSt-

Bemessungsgrundla
ge4 

Mitgliedstaaten mit 
begrenzter MwSt-

Bemessungsgrundla
ge 

Tschechien  987 686 000 2 333 452 000  50 1 166 726 000  987 686 000  

Dänemark 1 306 922 000 3 504 130 000  50 1 752 065 000 1 306 922 000  

Deutschland 15 795 256 000 37 668 693 000  50 18 834 346 500 15 795 256 000  

Estland  146 652 000  300 834 000  50  150 417 000  146 652 000  

Irland 1 032 998 000 3 126 811 000  50 1 563 405 500 1 032 998 000  

Griechenland  816 879 000 1 839 768 000  50  919 884 000  816 879 000  

Spanien 5 882 449 000 13 038 037 000  50 6 519 018 500 5 882 449 000  

Frankreich 11 948 371 000 25 958 798 000  50 12 979 399 000 11 948 371 000  

Kroatien  369 897 000  570 769 000 50  285 384 500  285 384 500 Kroatien 

Italien 7 226 757 000 18 548 436 000  50 9 274 218 000 7 226 757 000  

Zypern  159 289 000  223 606 000  50  111 803 000  111 803 000 Zypern 

Lettland  147 464 000  329 013 000  50  164 506 500  147 464 000  

Litauen  218 928 000  527 188 000  50  263 594 000  218 928 000  

Luxemburg  338 828 000  463 922 000  50  231 961 000  231 961 000 Luxemburg 

Ungarn  623 523 000 1 543 676 000  50  771 838 000  623 523 000  

Malta  77 950 000  135 083 000  50  67 541 500  67 541 500 Malta 

Niederlande 3 716 749 000 8 753 474 000  50 4 376 737 000 3 716 749 000  

Österreich 1 887 799 000 4 140 634 000  50 2 070 317 000 1 887 799 000  

Polen 2 782 155 000 5 622 802 000  50 2 811 401 000 2 782 155 000  

Portugal 1 137 349 000 2 234 579 000  50 1 117 289 500 1 117 289 500 Portugal 

Rumänien  827 979 000 2 456 853 000  50 1 228 426 500  827 979 000  

Slowenien  236 172 000  508 285 000  50  254 142 500  236 172 000  

Slowakei  391 617 000 1 019 441 000  50  509 720 500  391 617 000  

Finnland  980 901 000 2 609 882 000  50 1 304 941 000  980 901 000  

Schweden 2 371 142 000 5 550 585 000  50 2 775 292 500 2 371 142 000  

Insgesamt 63 840 626 000 148 742 882 000  74 371 441 000 63 571 292 500  

TABELLE 2 

Aufteilung der MwSt-Eigenmittel gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b des Beschlusses (EU, Euratom) 2020/2053 des Rates (Kapitel 1 3) 

Mitgliedstaat 1 % der begrenzten MwSt-
Bemessungsgrundlage 

Einheitlicher Satz für die 
MwSt-Eigenmittel (in %) 

MwSt-Eigenmittel zum 
einheitlichen Satz 

 (1) (2) (3) = (1) × (2) 

Belgien 2 098 112 000 0,30  629 433 600 

Bulgarien  330 802 000 0,30  99 240 600 

Tschechien  987 686 000 0,30  296 305 800 

Dänemark 1 306 922 000 0,30  392 076 600 

Deutschland 15 795 256 000 0,30 4 738 576 800 

Estland  146 652 000 0,30  43 995 600 

Irland 1 032 998 000 0,30  309 899 400 

Griechenland  816 879 000 0,30  245 063 700 

Spanien 5 882 449 000 0,30 1 764 734 700 

Frankreich 11 948 371 000 0,30 3 584 511 300 

Kroatien  285 384 500 0,30  85 615 350 

Italien 7 226 757 000 0,30 2 168 027 100 

Zypern   111 803 000 0,30  33 540 900 

Lettland  147 464 000 0,30  44 239 200 

Litauen  218 928 000 0,30  65 678 400 

Luxemburg  231 961 000 0,30  69 588 300 

Ungarn  623 523 000 0,30  187 056 900 

Malta   67 541 500 0,30  20 262 450 

Niederlande 3 716 749 000 0,30 1 115 024 700 
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Mitgliedstaat 1 % der begrenzten MwSt-
Bemessungsgrundlage 

Einheitlicher Satz für die 
MwSt-Eigenmittel (in %) 

MwSt-Eigenmittel zum 
einheitlichen Satz 

Österreich 1 887 799 000 0,30  566 339 700 

Polen 2 782 155 000 0,30  834 646 500 

Portugal 1 117 289 500 0,30  335 186 850 

Rumänien  827 979 000 0,30  248 393 700 

Slowenien  236 172 000 0,30  70 851 600 

Slowakei  391 617 000 0,30  117 485 100 

Finnland  980 901 000 0,30  294 270 300 

Schweden 2 371 142 000 0,30  711 342 600 

Insgesamt 63 571 292 500  19 071 387 750 

TABELLE 3 

Aufteilung der Eigenmittel auf der Grundlage von Verpackungsabfällen aus Kunststoff gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c des Beschlusses (EU, 

Euratom) 2020/2053 des Rates (Kapitel 1 7) 

Mitgliedstaat Nicht recycelte 

Verpackungsabfälle 
aus Kunststoff (kg) 

Abrufsatz pro kg in 
EUR 

Bruttobeitrag Bruttokürzung Nettobeitrag 

 (1) (2) (3) = (1) × (2) (4) (5) = (3) - (4) 

Belgien  191 746 900   153 397 520   153 397 520 

Bulgarien  57 810 700   46 248 560  22 000 000  24 248 560 

Tschechien  109 535 400   87 628 320  32 187 600  55 440 720 

Dänemark  155 601 100   124 480 880   124 480 880 

Deutschland 1 739 806 000  1 391 844 800  1 391 844 800 

Estland  33 667 500   26 934 000  4 000 000  22 934 000 

Irland  186 968 000   149 574 400   149 574 400 

Griechenland  105 128 000   84 102 400  33 000 000  51 102 400 

Spanien  828 341 300   662 673 040  142 000 000  520 673 040 

Frankreich 1 572 486 200  1 257 988 960  1 257 988 960 

Kroatien  39 264 500   31 411 600  13 000 000  18 411 600 

Italien 1 180 891 400 0,80  944 713 120  184 048 000  760 665 120 

Zypern  8 297 800   6 638 240  3 000 000  3 638 240 

Lettland  26 599 500   21 279 600  6 000 000  15 279 600 

Litauen  25 889 700   20 711 760  9 000 000  11 711 760 

Luxemburg  17 446 600   13 957 280   13 957 280 

Ungarn  228 704 600   182 963 680  30 000 000  152 963 680 

Malta  11 171 900   8 937 520  1 415 900  7 521 620 

Niederlande  266 608 200   213 286 560   213 286 560 

Österreich  190 917 800   152 734 240   152 734 240 

Polen  622 554 000   498 043 200  117 000 000  381 043 200 

Portugal  251 307 400   201 045 920  31 322 000  169 723 920 

Rumänien  228 429 800   182 743 840  60 000 000  122 743 840 

Slowenien  21 692 700   17 354 160  6 279 700  11 074 460 

Slowakei  66 209 300   52 967 440  17 000 000  35 967 440 

Finnland  86 362 400   69 089 920   69 089 920 

Schweden  132 261 400   105 809 120   105 809 120 

Insgesamt 8 385 700 100  6 708 560 080 711 253 200 5 997 306 880 

TABELLE 4 

Bestimmung des einheitlichen Satzes und Aufteilung der Eigenmittel auf der Grundlage des Bruttonationaleinkommens gemäß Artikel 2 Absatz 1 

Buchstabe d des Beschlusses (EU, Euratom) 2020/2053 des Rates (Kapitel 1 4) 

Mitgliedstaat 1 % des BNE Auf die zusätzliche 

Bemessungsgrundlage zu 

erhebender einheitlicher Satz, 
Eigenmittel 

Einnahmen gemäß der 

zusätzlichen 

Bemessungsgrundlage 
zum einheitlichen Satz 

 (1) (2) (3) = (1) × (2) 

Belgien 5 057 284 000  3 901 288 876 
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Mitgliedstaat 1 % des BNE Auf die zusätzliche 
Bemessungsgrundlage zu 

erhebender einheitlicher Satz, 
Eigenmittel 

Einnahmen gemäß der 
zusätzlichen 

Bemessungsgrundlage 
zum einheitlichen Satz 

Bulgarien  676 847 000   522 133 159 

Tschechien 2 333 452 000  1 800 071 012 

Dänemark 3 504 130 000  2 703 155 170 

Deutschland 37 668 693 000  29 058 374 611 

Estland  300 834 000   232 069 296 

Irland 3 126 811 000  2 412 083 832 

Griechenland 1 839 768 000  1 419 233 413 

Spanien 13 038 037 000  10 057 799 545 

Frankreich 25 958 798 000  20 025 130 064 

Kroatien  570 769 000   440 302 493 

Italien 18 548 436 000  14 308 630 291 

Zypern  223 606 000   172 494 090 

Lettland  329 013 000 0,77141985  253 807 134 

Litauen  527 188 000   406 683 247 

Luxemburg  463 922 000   357 878 604 

Ungarn 1 543 676 000  1 190 822 190 

Malta  135 083 000   104 205 697 

Niederlande 8 753 474 000  6 752 602 927 

Österreich 4 140 634 000  3 194 166 941 

Polen 5 622 802 000  4 337 540 643 

Portugal 2 234 579 000  1 723 798 425 

Rumänien 2 456 853 000  1 895 264 984 

Slowenien  508 285 000   392 101 099 

Slowakei 1 019 441 000   786 416 945 

Finnland 2 609 882 000  2 013 314 580 

Schweden 5 550 585 000  4 281 831 022 

Insgesamt 148 742 882 000  114 743 200 290 

TABELLE 5 

Berechnung der Finanzierung der Verringerung des jährlichen BNE-Beitrags bestimmter Mitgliedstaaten gemäß Artikel 2 Absatz 4 

des Beschlusses (EU, Euratom) 2020/2053 des Rates (Kapitel 1 6) 

Mitgliedstaat 

Bruttokürzung 
Anteile an den 

BNE-Grundlagen 

Finanzierung der 

Bruttokürzung 

zugunsten 
Dänemarks, 

Deutschlands, der 

Niederlande, 
Österreichs und 

Schwedens 

Nettofinanzierung 

der Kürzung 

zugunsten 
Dänemarks, der 

Niederlande, 

Deutschlands, 
Österreichs und 

Schwedens 

 (1) (2) (3) (4) = (1) + (3) 

Belgien  3.40  265 932 559  265 932 559 

Bulgarien  0.46  35 591 368  35 591 368 

Tschechien  1.57  122 702 396  122 702 396 

Dänemark - 387 834 752 2.36  184 261 406 - 203 573 346 

Deutschland -3 776 502 322 25.32 1 980 773 065 -1 795 729 257 

Estland  0.20  15 819 075  15 819 075 

Irland  2.10  164 420 438  164 420 438 

Griechenland  1.24  96 742 483  96 742 483 

Spanien  8.77  685 593 007  685 593 007 

Frankreich  17.45 1 365 019 165 1 365 019 165 

                                                 

5Berechnung des Satzes: 114 743 200 290) / (148 742 882 000) = 0,771419773149212. 
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Mitgliedstaat 

Bruttokürzung 
Anteile an den 

BNE-Grundlagen 

Finanzierung der 
Bruttokürzung 

zugunsten 

Dänemarks, 
Deutschlands, der 

Niederlande, 

Österreichs und 
Schwedens 

Nettofinanzierung 
der Kürzung 

zugunsten 

Dänemarks, der 
Niederlande, 

Deutschlands, 

Österreichs und 
Schwedens 

Kroatien  0.38  30 013 355  30 013 355 

Italien  12.47  975 352 196  975 352 196 

Zypern  0.15  11 758 113  11 758 113 

Lettland  0.22  17 300 842  17 300 842 

Litauen  0.35  27 721 689  27 721 689 

Luxemburg  0.31  24 394 905  24 394 905 

Ungarn  1.04  81 172 762  81 172 762 

Malta  0.09  7 103 213  7 103 213 

Niederlande -1 976 208 379 5.88  460 293 260 -1 515 915 119 

Österreich - 581 237 759 2.78  217 731 374 - 363 506 385 

Polen  3.78  295 669 795  295 669 795 

Portugal  1.50  117 503 251  117 503 251 

Rumänien  1.65  129 191 322  129 191 322 

Slowenien  0.34  26 727 692  26 727 692 

Slowakei  0.69  53 606 354  53 606 354 

Finnland  1.75  137 238 209  137 238 209 

Schweden -1 099 722 414 3.73  291 872 332 - 807 850 082 

Insgesamt -7 821 505 626 100,00 7 821 505 626 0  

BIP-Deflator für die EU in EUR (Wirtschaftsprognosen vom Frühjahr 2021): 

 (a) 2020 EU-27 = 106,7385 / (b) 2022 EU-27 = 109,8061 

Pauschalbetrag für Dänemark zu Preisen von 2022: 377 000 000 EUR × [ (b/a) ] = 387 834 752 EUR 

Pauschalbetrag für Deutschland zu Preisen von 2022: 3 671 000 000 EUR × [ (b/a) ] = 3 776 502 322 EUR 

Pauschalbetrag für die Niederlande zu Preisen von 2022: 1 921 000 000 EUR × [ (b/a) ] = 1 976 208 379 EUR 

Pauschalbetrag für Österreich zu Preisen von 2022: 565 000 000 EUR × [ (b/a) ] = 581 237 759 EUR 

Pauschalbetrag für Schweden zu Preisen von 2022: 1 069 000 000 EUR × [ (b/a) ] = 1 099 722 414 EUR 
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TABELLE 6 

Überblick über die Finanzierung6 des Gesamthaushaltsplans nach Eigenmittelarten und Mitgliedstaaten 

Mitgliedstaat 

Traditionelle Eigenmittel (TEM)    MwSt- und BNE-Eigenmittel 

Eigenmittel 
insgesamt7 Zuckerabgaben 

netto (75 %) 

Zölle netto (75 

%) 

Traditionelle 

Eigenmittel 
insgesamt netto 

(75 %) 

Erhebungskosten 

(25 % des TEM-
Bruttobetrags) 

(p. m.) 

MwSt-

Eigenmittel 

Kunststoff-

Eigenmittel 
BNE-

Eigenmittel  

Ermäßigungen 

für bestimmte 
Mitgliedstaaten 

Beiträge der 

Mitgliedstaaten 
insgesamt 

Anteil am 

Gesamtbetrag der 

Beiträge der 

Mitgliedstaaten 
(in %) 

 (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) (7)  
(8) (9) = (5) + (6) 

+(7) + (8) 
(10) (11) = (3) + (9) 

Belgien p.m. 2 001 747 222 2 001 747 222  667 249 074  629 433 600  153 397 520 3 901 288 876  265 932 559 4 950 052 555 3.54 6 951 799 777 

Bulgarien p.m.  91 885 388  91 885 388  30 628 463  99 240 600  24 248 560  522 133 159  35 591 368  681 213 687 0.49  773 099 075 

Tschechien p.m.  255 934 290  255 934 290  85 311 430  296 305 800  55 440 720 1 800 071 012  122 702 396 2 274 519 928 1.63 2 530 454 218 

Dänemark p.m.  354 268 324  354 268 324  118 089 441  392 076 600  124 480 880 2 703 155 170 - 203 573 346 3 016 139 304 2.16 3 370 407 628 

Deutschland p.m. 3 944 491 534 3 944 491 534 1 314 830 514 4 738 576 800 1 391 844 800 29 058 374 611 -1 795 729 257 33 393 066 954 23.88 37 337 558 488 

Estland p.m.  34 873 068  34 873 068  11 624 356  43 995 600  22 934 000  232 069 296  15 819 075  314 817 971 0.23  349 691 039 

Irland p.m.  246 704 687  246 704 687  82 234 896  309 899 400  149 574 400 2 412 083 832  164 420 438 3 035 978 070 2.17 3 282 682 757 

Griechenland p.m.  214 494 210  214 494 210  71 498 070  245 063 700  51 102 400 1 419 233 413  96 742 483 1 812 141 996 1.30 2 026 636 206 

Spanien p.m. 1 367 627 520 1 367 627 520  455 875 840 1 764 734 700  520 673 040 10 057 799 545  685 593 007 13 028 800 292 9.32 14 396 427 812 

Frankreich p.m. 1 765 344 559 1 765 344 559  588 448 186 3 584 511 300 1 257 988 960 20 025 130 064 1 365 019 165 26 232 649 489 18.76 27 997 994 048 

Kroatien p.m.  39 114 252  39 114 252  13 038 084  85 615 350  18 411 600  440 302 493  30 013 355  574 342 798 0.41  613 457 050 

Italien p.m. 1 698 277 237 1 698 277 237  566 092 412 2 168 027 100  760 665 120 14 308 630 291  975 352 196 18 212 674 707 13.03 19 910 951 944 

Zypern p.m.  25 821 078  25 821 078  8 607 026  33 540 900  3 638 240  172 494 090  11 758 113  221 431 343 0.16  247 252 421 

Lettland p.m.  40 324 555  40 324 555  13 441 518  44 239 200  15 279 600  253 807 134  17 300 842  330 626 776 0.24  370 951 331 

Litauen p.m.  108 064 596  108 064 596  36 021 532  65 678 400  11 711 760  406 683 247  27 721 689  511 795 096 0.37  619 859 692 

Luxemburg p.m.  20 409 046  20 409 046  6 803 015  69 588 300  13 957 280  357 878 604  24 394 905  465 819 089 0.33  486 228 135 

Ungarn p.m.  188 475 777  188 475 777  62 825 259  187 056 900  152 963 680 1 190 822 190  81 172 762 1 612 015 532 1.15 1 800 491 309 

Malta p.m.  13 613 942  13 613 942  4 537 981  20 262 450  7 521 620  104 205 697  7 103 213  139 092 980 0.10  152 706 922 

Niederlande p.m. 3 251 654 467 3 251 654 467 1 083 884 822 1 115 024 700  213 286 560 6 752 602 927 -1 515 915 119 6 564 999 068 4.70 9 816 653 535 

Österreich p.m.  215 617 780  215 617 780  71 872 593  566 339 700  152 734 240 3 194 166 941 - 363 506 385 3 549 734 496 2.54 3 765 352 276 

Polen p.m.  865 916 301  865 916 301  288 638 767  834 646 500  381 043 200 4 337 540 643  295 669 795 5 848 900 138 4.18 6 714 816 439 

Portugal p.m.  169 359 204  169 359 204  56 453 068  335 186 850  169 723 920 1 723 798 425  117 503 251 2 346 212 446 1.68 2 515 571 650 

Rumänien p.m.  190 404 765  190 404 765  63 468 255  248 393 700  122 743 840 1 895 264 984  129 191 322 2 395 593 846 1.71 2 585 998 611 

                                                 

6 p. m. (Eigenmittel + übrige Einnahmen = Einnahmen insgesamt = Ausgaben insgesamt); (157 724 501 079 + 12 899 086 628 = 170 623 587 707 = 170 623 587 707). 
7 Gesamtbetrag der Eigenmittel in % des BNE: (157 724 501 079) / (14 874 288 200 000) = 1,06 %; Eigenmittelobergrenze in % des BNE: 1,40 %. 
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Slowenien p.m.  84 338 200  84 338 200  28 112 733  70 851 600  11 074 460  392 101 099  26 727 692  500 754 851 0.36  585 093 051 

Slowakei p.m.  80 748 358  80 748 358  26 916 119  117 485 100  35 967 440  786 416 945  53 606 354  993 475 839 0.71 1 074 224 197 

Finnland p.m.  144 038 109  144 038 109  48 012 703  294 270 300  69 089 920 2 013 314 580  137 238 209 2 513 913 009 1.80 2 657 951 118 

Schweden p.m.  499 057 690  499 057 690  166 352 563  711 342 600  105 809 120 4 281 831 022 - 807 850 082 4 291 132 660 3.07 4 790 190 350 

Insgesamt p.m. 17 912 606 159 17 912 606 159 5 970 868 720 19 071 387 750 
5 997 306 880 114 743 200 

290 0 139 811 894 920 
100,00 

157 724 501 079 
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B. EINNAHMEN NACH HAUSHALTSLINIEN 

EINNAHMEN —  

Zahlenangaben 

Titel Bezeichnung 
Entwurf des Haushaltsplans 

2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 
Neuer Betrag 

1 Eigene Mittel 156 629 278 837 1 095 222 242 157 724 501 079 

2 Überschüsse, Salden und Anpassungen p.m.  p.m. 

3 EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN 1 791 581 320  1 791 581 320 

4 EINNAHMEN AUS KAPITALEINKÜNFTEN, 

VERZUGSZINSEN UND GELDBUẞEN 111 000 000  111 000 000 

5 HAUSHALTSGARANTIEN, ANLEIHEN UND 
DARLEHEN p.m.  p.m. 

6 EINNAHMEN, BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM 
ZUSAMMENHANG MIT DER POLITIK DER UNION 10 860 046 602 136 458 706 10 996 505 308 

 Insgesamt 169 391 906 759 1 231 680 948 170 623 587 707 

TITEL 1 — EIGENE MITTEL 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel Bezeichnung 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

1 1 ABGABEN, DIE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN 
MARKTORGANISATION FÜR ZUCKER VORGESEHEN SIND  p.m.  p.m. 

1 2 ZÖLLE UND ANDERE ABGABEN  17 912 606 159  17 912 606 159 

1 3 EIGENMITTEL AUS DER MEHRWERTSTEUER  19 071 387 750  19 071 387 750 

1 4 UNTER ZUGRUNDELEGUNG DES 

BRUTTONATIONALEINKOMMENS ABGEFÜHRTE 
EIGENMITTEL  113 645 709 168 1 097 491 122 114 743 200 290 

1 5 Korrektur der Haushaltsungleichgewichte —  — 

1 6 BRUTTOKÜRZUNG DER JÄHRLICHEN BNE-BEITRÄGE 

BESTIMMTER MITGLIEDSTAATEN    

1 7 EIGENMITTEL BASIEREND AUF NICHT RECYCELTEN 
VERPACKUNGSABFÄLLEN AUS KUNSTSTOFF 5 999 575 760 -2 268 880 5 997 306 880 

 Titel 1 — Insgesamt 156 629 278 837 1 095 222 242 157 724 501 079 

KAPITEL 1 4 — UNTER ZUGRUNDELEGUNG DES 

BRUTTONATIONALEINKOMMENS ABGEFÜHRTE EIGENMITTEL  

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

1 4 UNTER ZUGRUNDELEGUNG DES 

BRUTTONATIONALEINKOMMENS ABGEFÜHRTE 
EIGENMITTEL     
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens 

Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

1 4 0 Unter Zugrundelegung des Bruttonationaleinkommens 

abgeführte Eigenmittel  113 645 709 168 1 097 491 122 114 743 200 290 

 Kapitel 1 4 — Insgesamt 113 645 709 168 1 097 491 122 114 743 200 290 

Artikel 1 4 0 — Unter Zugrundelegung des Bruttonationaleinkommens abgeführte Eigenmittel  

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

113 645 709 168 1 097 491 122 114 743 200 290 

Erläuterungen 

Die BNE-Einnahme ist eine „zusätzliche Einnahme“, die den Teil der Ausgaben decken soll, der durch die traditionellen Eigenmittel, 

die MwSt-Einnahmen, die Kunststoff-Eigenmittel sowie durch andere Einnahmen in einem Jahr nicht finanziert werden kann. 

Hierdurch wird sichergestellt, dass der Haushalt stets von vorneherein ausgeglichen ist. 

Der BNE-Abrufsatz wird anhand der zusätzlichen Mittel bestimmt, die zur Finanzierung der erwarteten Ausgaben erforderlich sind, 

die durch andere Mittel (Kunststoff-Eigenmittel, MwSt-Eigenmittel, traditionelle Eigenmittel und andere Einnahmen) nicht gedeckt 

werden können. Somit wird auf das BNE jedes einzelnen Mitgliedstaats ein BNE-Abrufsatz angewandt. 

Für das Haushaltsjahr 2022 beträgt der auf das BNE der Mitgliedstaaten anzuwendende Satz 0,7714 %. 

Rechtsgrundlagen 

Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053 des Rates vom 14. Dezember 2020 über das Eigenmittelsystem der Europäischen Union und zur 

Aufhebung des Beschlusses 2014/335/EU, Euratom (ABl. L 424 vom 15.12.2020, S. 1), insbesondere Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d. 

Verordnung (EU, Euratom) 2021/770 des Rates vom 30. April 2021 zur Berechnung der auf nicht recycelten Verpackungsabfällen aus 

Kunststoff basierenden Eigenmittel, zur Festlegung der Methoden und Verfahren für die Bereitstellung dieser Eigenmittel, der 

Maßnahmen zur Bereitstellung der erforderlichen Kassenmittel sowie bestimmter Aspekte der auf dem Bruttonationaleinkommen 

basierenden Eigenmittel (ABl. L 165 vom 11.5.2021, S. 15), insbesondere Artikel 4 Absatz 1. 

Mitgliedstaat 
Haushaltsplan 2022 

Berichtigungsschreiben 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

Belgien 3 863 973 986  37 314 890 3 901 288 876 

Bulgarien  517 139 081  4 994 078  522 133 159 

Tschechien 1 782 853 766  17 217 246 1 800 071 012 

Dänemark 2 677 300 140  25 855 030 2 703 155 170 

Deutschland 28 780 438 243  277 936 368 29 058 374 611 

Estland  229 849 609  2 219 687  232 069 296 

Irland 2 389 012 830  23 071 002 2 412 083 832 

Griechenland 1 405 658 787  13 574 626 1 419 233 413 

Spanien 9 961 599 110  96 200 435 10 057 799 545 

Frankreich 19 833 594 510  191 535 554 20 025 130 064 

Kroatien  436 091 105  4 211 388  440 302 493 

Italien 14 171 771 683  136 858 608 14 308 630 291 

Zypern  170 844 225  1 649 865  172 494 090 

Lettland  251 379 530  2 427 604  253 807 134 

Litauen  402 793 420  3 889 827  406 683 247 

Luxemburg  354 455 581  3 423 023  357 878 604 

Ungarn 1 179 432 262  11 389 928 1 190 822 190 

Malta  103 208 995  996 702  104 205 697 

Niederlande 6 688 015 904  64 587 023 6 752 602 927 

Österreich 3 163 615 502  30 551 439 3 194 166 941 
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Mitgliedstaat 
Haushaltsplan 2022 

Berichtigungsschreiben 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

Polen 4 296 053 110  41 487 533 4 337 540 643 

Portugal 1 707 310 708  16 487 717 1 723 798 425 

Rumänien 1 877 137 230  18 127 754 1 895 264 984 

Slowenien  388 350 747  3 750 352  392 101 099 

Slowakei  778 895 056  7 521 889  786 416 945 

Finnland 1 994 057 711  19 256 869 2 013 314 580 

Schweden 4 240 876 337  40 954 685 4 281 831 022 

Artikel 1 4 0 insgesamt 113 645 709 168 1 097 491 122 114 743 200 290 

KAPITEL 1 7 — EIGENMITTEL BASIEREND AUF NICHT RECYCELTEN 

VERPACKUNGSABFÄLLEN AUS KUNSTSTOFF 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

1 7 EIGENMITTEL BASIEREND AUF NICHT RECYCELTEN 
VERPACKUNGSABFÄLLEN AUS KUNSTSTOFF    

1 7 0 Eigenmittel basierend auf nicht recycelten 

Verpackungsabfällen aus Kunststoff 5 999 575 760 -2 268 880 5 997 306 880 

 Kapitel 1 7 — Insgesamt 5 999 575 760 -2 268 880 5 997 306 880 

Artikel 1 7 0 — Eigenmittel basierend auf nicht recycelten Verpackungsabfällen aus Kunststoff 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

5 999 575 760 -2 268 880 5 997 306 880 

Erläuterungen 

Neuer Artikel 

Unter diesem Artikel werden die Zahlungen verbucht, die sich aus der Anwendung eines einheitlichen Abrufsatzes auf das Gewicht 

der in dem jeweiligen Mitgliedstaat angefallenen nicht recycelten Verpackungsabfälle aus Kunststoff ergeben. Der einheitliche 

Abrufsatz beträgt 0,80 EUR pro Kilogramm. Bestimmte Mitgliedstaaten haben Anspruch auf eine jährliche pauschale Ermäßigung. 

Rechtsgrundlagen 

Beschluss (EU, Euratom) 2020/2053 des Rates vom 14. Dezember 2020 über das Eigenmittelsystem der Europäischen Union und zur 

Aufhebung des Beschlusses 2014/335/EU, Euratom (ABl. L 424 vom 15.12.2020, S. 1), insbesondere Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c. 

Verordnung (EU, Euratom) 2021/770 des Rates vom 30. April 2021 zur Berechnung der auf nicht recycelten Verpackungsabfällen aus 

Kunststoff basierenden Eigenmittel, zur Festlegung der Methoden und Verfahren für die Bereitstellung dieser Eigenmittel, der 

Maßnahmen zur Bereitstellung der erforderlichen Kassenmittel sowie bestimmter Aspekte der auf dem Bruttonationaleinkommen 

basierenden Eigenmittel (ABl. L 165 vom 11.5.2021, S. 15). 

Mitgliedstaat 
Haushaltsplan 2022 

Berichtigungsschreiben 

Nr. 1/2022 
Neuer Betrag 

Belgien  153 397 520   153 397 520 

Bulgarien  24 248 560   24 248 560 

Tschechien  63 119 120 - 7 678 400  55 440 720 

Dänemark  124 480 880   124 480 880 

Deutschland 1 365 404 000  26 440 800 1 391 844 800 
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Mitgliedstaat 
Haushaltsplan 2022 

Berichtigungsschreiben 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

Estland  22 934 000   22 934 000 

Irland  149 574 400   149 574 400 

Griechenland  51 102 400   51 102 400 

Spanien  528 637 280 - 7 964 240  520 673 040 

Frankreich 1 257 988 960  1 257 988 960 

Kroatien  16 783 920  1 627 680  18 411 600 

Italien  770 894 160 - 10 229 040  760 665 120 

Zypern  3 638 240   3 638 240 

Lettland  15 279 600   15 279 600 

Litauen  11 711 760   11 711 760 

Luxemburg  13 957 280   13 957 280 

Ungarn  158 608 640 - 5 644 960  152 963 680 

Malta  7 521 620   7 521 620 

Niederlande  213 286 560   213 286 560 

Österreich  149 468 400  3 265 840  152 734 240 

Polen  381 043 200   381 043 200 

Portugal  169 723 920   169 723 920 

Rumänien  122 743 840   122 743 840 

Slowenien  11 074 460   11 074 460 

Slowakei  38 054 000 - 2 086 560  35 967 440 

Finnland  69 089 920   69 089 920 

Schweden  105 809 120   105 809 120 

 Artikel 1 7 0 — Insgesamt 5 999 575 760 - 2 268 880 5 997 306 880 

TITEL 6 — EINNAHMEN, BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM 

ZUSAMMENHANG MIT DER POLITIK DER UNION 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel Bezeichnung 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

6 0 BINNENMARKT, INNOVATION UND DIGITALES p.m.  p.m. 

6 1 ZUSAMMENHALT, RESILIENZ UND WERTE p.m.  p.m. 

6 2 NATÜRLICHE RESSOURCEN UND UMWELT p.m.  p.m. 

6 3 MIGRATION UND GRENZMANAGEMENT p.m.  p.m. 

6 4 SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG p.m.  p.m. 

6 5 NACHBARSCHAFT UND DIE WELT p.m.  p.m. 

6 6 SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN 10 860 046 602 136 458 706 10 996 505 308 

6 7 ABSCHLUSS AUSSTEHENDER 
EINZIEHUNGSANORDNUNGEN AUS DER ZEIT VOR 2021 p.m.  p.m. 

 Titel 6 — Insgesamt 10 860 046 602 136 458 706 10 996 505 308 

KAPITEL 6 6 — SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

6 6 SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN    

6 6 0 Sonderbeiträge und -erstattungen    

6 6 0 0 EFTA-Beiträge — Zweckgebundene Einnahmen  p.m.  p.m. 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens 

Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

6 6 0 1 Innovationsfonds — Zweckgebundene Einnahmen p.m.  p.m. 

6 6 0 2 Beiträge des Vereinigten Königreichs im Zusammenhang mit 

Artikel 148 des Austrittsabkommens 10 690 046 602 99 802 250 10 789 848 852 

6 6 0 3 Beiträge des Vereinigten Königreichs nach dem 
Übergangszeitraum  p.m.  p.m. 

6 6 0 4 Beiträge der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
(EGKS) in Abwicklung  36 656 456 36 656 456 

 Artikel 6 6 0 — Teilsumme 10 690 046 602 136 458 706 10 826 505 308 

6 6 1 Solidaritätsmechanismen (besondere Instrumente)    

6 6 1 1 Europäischer Fonds für die Anpassung an die Globalisierung — 
Zweckgebundene Einnahmen p.m.  p.m. 

6 6 1 2 Solidaritätsfonds der Europäischen Union — Zweckgebundene 
Einnahmen p.m.  p.m. 

 Artikel 6 6 1 — Teilsumme p.m.  p.m. 

6 6 2 Dezentrale Agenturen — Zweckgebundene Einnahmen p.m.  p.m. 

6 6 3 Pilotprojekte, vorbereitende Maßnahmen, Maßnahmen zur 

Erfüllung von Aufgaben, die sich aus den institutionellen 

Befugnissen der Kommission ergeben, und sonstige 

Maßnahmen p.m.  p.m. 

6 6 8 Sonstige Beiträge und Erstattungen — Zweckgebundene 

Einnahmen p.m.  p.m. 

6 6 9 Sonstige Beiträge und Erstattungen — Nicht zweckgebundene 

Einnahmen 170 000 000  170 000 000 

 Kapitel 6 6 — Insgesamt 10 860 046 602 136 458 706 10 996 505 308 

Artikel 6 6 0 — Sonderbeiträge und -erstattungen 

Posten 6 6 0 2 — Beiträge des Vereinigten Königreichs im Zusammenhang mit Artikel 148 des Austrittsabkommens 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

10 690 046 602 99 802 250 10 789 848 852 

Erläuterungen 

Bei diesem Posten werden die Nettobeiträge des Vereinigten Königreichs eingesetzt, die sich aus den Zahlungen gemäß Artikel 148 

des Abkommens über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der 

Europäischen Atomgemeinschaft ergeben. 

Der Nettobeitrag entspricht der Differenz zwischen den vom Vereinigten Königreich an die Union und den von der Union an das 

Vereinigte Königreich zu zahlenden Beträgen. 

Bei diesem Posten sind auch die zweckgebundenen Einnahmen ausgewiesen, die Teil des Beitrags des Vereinigten Königreichs zum 

EU-Haushalt sind. 

Die Referenztermine für Zahlungen des Vereinigten Königreichs an die Union bzw. der Union an das Vereinigte Königreich nach 

dem 31. Dezember 2020 sind der 30. Juni und der 31. Oktober eines jeden Jahres. Zahlungen mit Referenztermin 30. Juni werden in 

vier gleich hohen Monatsraten getätigt, Zahlungen mit Referenztermin 31. Oktober werden in acht gleich hohen Monatsraten 

geleistet. Alle Zahlungen erfolgen bis zum letzten Arbeitstag jedes Monats ab dem Referenztermin oder, falls der Referenztermin 

nicht auf einen Arbeitstag fällt, dem letzten Arbeitstag vor dem Referenztermin. 
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Verweise 

Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der 

Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 29 vom 31.1.2020, S. 7). 

Posten 6 6 0 4 — Beiträge der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) in Abwicklung 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

 36 656 456 36 656 456 

Erläuterungen 

Neuer Posten 

Unter diesem Posten sollen die jährlichen Beiträge der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) in Abwicklung zum 

Jahreshaushalt der Union für die Jahre 2021 bis 2025 erfasst werden, die sich aus der Anwendung des Artikels 145 des Abkommens 

über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen 

Atomgemeinschaft ergeben.  

Gemäß diesem Artikel haftet die Union dem Vereinigten Königreich für seinen Anteil an den Nettovermögenswerten der EGKS in 

Abwicklung zum 31. Dezember 2020 (183 282 282 EUR) und erstattet sie dem Vereinigten Königreich von 2021 bis 2025 den 

entsprechenden Betrag in fünf gleich hohen Jahresraten (36 656 456 EUR).  

Diese Beiträge der EGKS in Abwicklung sollen demnach die Auswirkungen der entsprechenden Ermäßigungen, die in den Beiträgen 

des Vereinigten Königreichs zum Jahreshaushalt der Union berücksichtigt und unter Posten 6 6 0 2 erfasst sind, voll ausgleichen. 

Verweise 

Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der 

Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 29 vom 31.1.2020, S. 7). 

EINZELPLAN II — EUROPÄISCHER RAT UND RAT 

AUSGABEN — AUSGABEN 

Zahlenangaben 

Titel Bezeichnung 
Entwurf des Haushaltsplans 

2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

1 Personal der Organe 383 763 596 -51 052 383 712 544 

2 Gebäude, Material und Sachausgaben 231 288 310  231 288 310 

10 Sonstige Ausgaben p.m.  p.m. 

 Insgesamt 615 051 906 -51 052 615 000 854 
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TITEL 1 — PERSONAL DER ORGANE 

Zahlenangaben 

Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

1 0 Mitglieder der Organe 7 1 984 500  1 984 500 

1 1 BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT 7 354 886 096 -51 052 354 835 044 

1 2 Sonstige Bedienstete und externe Leistungen 7 14 662 000  14 662 000 

1 3 Sonstige Ausgaben für die Mitglieder und das Personal der 
Organe 7 12 231 000  12 231 000 

 Titel 1 — Insgesamt  383 763 596 -51 052 383 712 544 

KAPITEL 1 1 — BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

1 1 BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT     

1 1 0 Dienstbezüge und sonstige Ansprüche     

1 1 0 0 Grundgehälter 7.2 266 019 096 -37 052 265 982 044 

1 1 0 1 Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst 7.2 1 772 000  1 772 000 

1 1 0 2 Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit persönlichen 
Situation des Bediensteten 7.2 66 778 000 -13 000 66 765 000 

1 1 0 3 Sozialversicherung 7.2 10 947 000 -1 000 10 946 000 

1 1 0 4 Berichtigungskoeffizienten 7.2 151 000  151 000 

1 1 0 5 Überstunden 7.2 1 285 000  1 285 000 

1 1 0 6 Statutarische Ansprüche bei Dienstantritt, bei Versetzung und 

bei Ausscheiden aus dem Dienst 7.2 1 895 000  1 895 000 

1 1 0 7 Jährliche Anpassung der Dienstbezüge 7.2 4 026 000  4 026 000 

 Artikel 1 1 0 — Teilsumme  352 873 096 -51 052 352 822 044 

1 1 1 Ausscheiden aus dem Dienst     

1 1 1 0 Vergütungen bei Stellenenthebung aus dienstlichen Gründen 
(gemäß den Artikeln 41, 42 und 50 des Statuts) 7.2 2 013 000  2 013 000 

1 1 1 1 Vergütungen beim endgültigen Ausscheiden aus dem Dienst 7.2 p.m.  p.m. 

1 1 1 2 Ansprüche der ehemaligen Generalsekretäre 7.2 p.m.  p.m. 

 Artikel 1 1 1 — Teilsumme  2 013 000  2 013 000 

 Kapitel 1 1 — Insgesamt  354 886 096 -51 052 354 835 044 

Erläuterungen 

Die Mittel dieses Kapitels sind auf der Grundlage des Stellenplans des Europäischen Rates und des Rates für das laufende 

Haushaltsjahr veranschlagt.  

Die Gehälter, Zulagen und Entschädigungen wurden pauschal um 4,0 % gekürzt, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass zu 

keinem Zeitpunkt alle im Stellenplan vorgesehenen Planstellen besetzt sind. 
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Artikel 1 1 0 — Dienstbezüge und sonstige Ansprüche 

Posten 1 1 0 0 — Grundgehälter 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

266 019 096 -37 052 265 982 044 

Erläuterungen 

Veranschlagt sind Mittel für die Grundgehälter, die Abgeltung von nicht in Anspruch genommenem Jahresurlaub und die 

Managementzulagen der Beamten und Bediensteten auf Zeit, die eine im Stellenplan vorgesehene Planstelle innehaben.  

Gemäß Artikel 21 Absatz 3 der Haushaltsordnung zweckgebundene Einnahmen: p.m. 

Rechtsgrundlagen 

Statut der Beamten der Europäischen Union. 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union. 

Posten 1 1 0 2 — Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit persönlichen Situation des Bediensteten 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

66 778 000 -13 000 66 765 000 

Erläuterungen 

Veranschlagt sind Mittel für die Beamten und Bediensteten auf Zeit, die eine im Stellenplan vorgesehene Planstelle innehaben, in 

erster Linie für: 

– Auslands- und Expatriierungszulagen, 

– Haushaltszulagen, Zulagen für unterhaltsberechtigte Kinder und Erziehungszulagen, 

– die Vergütung bei Elternurlaub oder Urlaub aus familiären Gründen, 

– die Zahlung der Reisekosten des Beamten oder Bediensteten auf Zeit, für seinen Ehegatten und für die 

unterhaltsberechtigten Personen vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort, 

– sonstige Zulagen und Beihilfen. 

Gemäß Artikel 21 Absatz 3 der Haushaltsordnung zweckgebundene Einnahmen: p.m. 

Rechtsgrundlagen 

Statut der Beamten der Europäischen Union. 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union. 
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Posten 1 1 0 3 — Sozialversicherung 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

10 947 000 -1 000 10 946 000 

Erläuterungen 

Veranschlagt sind hauptsächlich Mittel für die Beamten und Bediensteten auf Zeit, die eine im Stellenplan vorgesehene Planstelle 

innehaben, für: 

– die Kranken- und Unfallversicherung, die Versicherung gegen Berufskrankheiten und sonstige Sozialkosten, 

– die Arbeitslosenversicherung der Bediensteten auf Zeit sowie die Zahlungen, die das Organ für Bedienstete auf Zeit zur 

Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen im Herkunftsland leisten muss. 

Gemäß Artikel 21 Absatz 3 der Haushaltsordnung zweckgebundene Einnahmen: p.m. 

Rechtsgrundlagen 

Statut der Beamten der Europäischen Union. 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union. 

S — PERSONAL 

S 1 — Europäischer Rat und Rat 

Funktions- und 

Besoldungsgru
ppen 

 

Haushaltsentwurf 2022 Berichtigungsschreiben Nr. 1/2022 Haushaltsentwurf 2022 (inkl. BS Nr. 1/2022) 

Dauerplanstell
en 

Planstellen auf Zeit 

Dauerplanstell
en 

Planstellen auf Zeit 

Dauerplanstell
en 

Planstellen auf Zeit 

Präsident des 
Europäischen 

Rates 
Sonstige 

Präsident des 
Europäischen 

Rates 
Sonstige 

Präsident des 
Europäischen 

Rates 
Sonstige 

Sondergruppe 1      1   

AD 16 8 1     8 1  

AD 15 33[1] 1     33[1] 1  

AD 14 140[2] 2 1    140[2] 2 1 

AD 13 139 3     139 3  

AD 12 193 7     193 7  

AD 11 91 2 1    91 2 1 

AD 10 169 2     169 2  

AD 9 257      257   

AD 8 161      161   

AD 7 158 1     158 1  

AD 6 85 1     85 1  

AD 5 86      86   

AD 
Zwischensumm

e 
1 520 20 2    1 520 20 2 

AST 11 42      42   

AST 10 46      46   

AST 9 191 7     191 7  

AST 8 103 2     103 2  
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AST 7 145      145   

AST 6 191      191   

AST 5 265 1     265 1  

AST 4 188      188   

AST 3 85 2     85 2  

AST 2 8 1     8 1  

AST 1 20   -1   19   

AST 

Zwischensumm
e 

1 284 13  -1   1 283 13  

AST/SC 6          

AST/SC 5          

AST/SC 4 6      6   

AST/SC 3 16      16   

AST/SC 2 68      68   

AST/SC 1 100      100   

AST/SC 

Zwischensumm

e 

190      190   

Insgesamt 2 995 33 2 -1   2 994 33 2 

Gesamtzahl 3 030 -1 3 029 

(1)Davon 4 AD 16 ad personam. 

(2)Davon 7 AD 15 ad personam. 

EINZELPLAN III — KOMMISSION 

EINNAHMEN — EINNAHMEN 

Zahlenangaben 

Titel Bezeichnung 
Entwurf des Haushaltsplans 

2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

3 EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN 1 383 453 743  1 383 453 743 

4 EINNAHMEN AUS KAPITALEINKÜNFTEN, 
VERZUGSZINSEN UND GELDBUẞEN 111 000 000  111 000 000 

5 HAUSHALTSGARANTIEN, ANLEIHEN UND 
DARLEHEN p.m.  p.m. 

6 EINNAHMEN, BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM 
ZUSAMMENHANG MIT DER POLITIK DER UNION 10 860 046 602 136 458 706 10 996 505 308 

 Insgesamt 12 354 500 345 136 458 706 12 490 959 051 

TITEL 6 — EINNAHMEN, BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM 

ZUSAMMENHANG MIT DER POLITIK DER UNION 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel Bezeichnung 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

6 0 BINNENMARKT, INNOVATION UND DIGITALES p.m.  p.m. 

6 1 ZUSAMMENHALT, RESILIENZ UND WERTE p.m.  p.m. 

6 2 NATÜRLICHE RESSOURCEN UND UMWELT p.m.  p.m. 
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Titel Kapitel Bezeichnung 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens 

Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

6 3 MIGRATION UND GRENZMANAGEMENT p.m.  p.m. 

6 4 SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG p.m.  p.m. 

6 5 NACHBARSCHAFT UND DIE WELT p.m.  p.m. 

6 6 SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN 10 860 046 602 136 458 706 10 996 505 308 

6 7 ABSCHLUSS AUSSTEHENDER 

EINZIEHUNGSANORDNUNGEN AUS DER ZEIT VOR 2021 p.m.  p.m. 

 Titel 6 — Insgesamt 10 860 046 602 136 458 706 10 996 505 308 

KAPITEL 6 6 — SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 

Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

6 6 SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN    

6 6 0 Sonderbeiträge und -erstattungen    

6 6 0 0 EFTA-Beiträge — Zweckgebundene Einnahmen p.m.  p.m. 

6 6 0 1 Innovationsfonds — Zweckgebundene Einnahmen p.m.  p.m. 

6 6 0 2 Beiträge des Vereinigten Königreichs im Zusammenhang mit 
Artikel 148 des Austrittsabkommens 10 690 046 602 99 802 250 10 789 848 852 

6 6 0 3 Beiträge des Vereinigten Königreichs nach dem 
Übergangszeitraum  p.m.  p.m. 

6 6 0 4 Beiträge der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 
(EGKS) in Abwicklung  36 656 456 36 656 456 

 Artikel 6 6 0 — Teilsumme 10 690 046 602 136 458 706 10 826 505 308 

6 6 1 Solidaritätsmechanismen (besondere Instrumente)    

6 6 1 1 Europäischer Fonds für die Anpassung an die Globalisierung — 
Zweckgebundene Einnahmen p.m.  p.m. 

6 6 1 2 Solidaritätsfonds der Europäischen Union — Zweckgebundene 
Einnahmen p.m.  p.m. 

 Artikel 6 6 1 — Teilsumme p.m.  p.m. 

6 6 2 Dezentrale Agenturen — Zweckgebundene Einnahmen p.m.  p.m. 

6 6 3 Pilotprojekte, vorbereitende Maßnahmen, Maßnahmen zur 

Erfüllung von Aufgaben, die sich aus den institutionellen 

Befugnissen der Kommission ergeben, und sonstige 

Maßnahmen p.m.  p.m. 

6 6 8 Sonstige Beiträge und Erstattungen — Zweckgebundene 

Einnahmen p.m.  p.m. 

6 6 9 Sonstige Beiträge und Erstattungen — Nicht zweckgebundene 

Einnahmen 170 000 000  170 000 000 

 Kapitel 6 6 — Insgesamt 10 860 046 602 136 458 706 10 996 505 308 

Artikel 6 6 0 — Sonderbeiträge und -erstattungen 

Posten 6 6 0 2 — Beiträge des Vereinigten Königreichs im Zusammenhang mit Artikel 148 des Austrittsabkommens 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

10 690 046 602 99 802 250 10 789 848 852 
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Erläuterungen 

Bei diesem Posten werden die Beiträge des Vereinigten Königreichs für die Teilnahme an Programmen und Tätigkeiten der Union 

nach dem im Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union 

und der Europäischen Atomgemeinschaft vorgesehenen Übergangszeitraum eingesetzt. 

Der Nettobeitrag entspricht der Differenz zwischen den vom Vereinigten Königreich an die EU und den von der EU an das Vereinigte 

Königreich zu zahlenden Beträgen. 

Bei diesem Posten sind auch die zweckgebundenen Einnahmen ausgewiesen, die Teil des Beitrags des Vereinigten Königreichs zum 

EU-Haushalt sind. 

Die Referenztermine für Zahlungen des Vereinigten Königreichs an die Union bzw. der Union an das Vereinigte Königreich nach 

dem 31. Dezember 2020 sind der 30. Juni und der 31. Oktober eines jeden Jahres. Zahlungen mit Referenztermin 30. Juni werden in 

vier gleich hohen Monatsraten getätigt, Zahlungen mit Referenztermin 31. Oktober werden in acht gleich hohen Monatsraten 

geleistet. Alle Zahlungen erfolgen bis zum letzten Arbeitstag jedes Monats ab dem Referenztermin oder, falls der Referenztermin 

nicht auf einen Arbeitstag fällt, dem letzten Arbeitstag vor dem Referenztermin. 

Verweise 

Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der 

Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 29 vom 31.1.2020, S. 7). 

Posten 6 6 0 4 — Beiträge der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) in Abwicklung 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

 36 656 456 36 656 456 

Erläuterungen 

Neuer Posten 

Unter diesem Posten sollen die jährlichen Beiträge der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) in Abwicklung zum 

Jahreshaushalt der Union für die Jahre 2021 bis 2025 erfasst werden, die sich aus der Anwendung des Artikels 145 des Abkommens 

über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der Europäischen 

Atomgemeinschaft ergeben.  

Gemäß diesem Artikel haftet die Union dem Vereinigten Königreich für seinen Anteil an den Nettovermögenswerten der EGKS in 

Abwicklung zum 31. Dezember 2020 (183 282 282 EUR) und erstattet sie dem Vereinigten Königreich von 2021 bis 2025 den 

entsprechenden Betrag in fünf gleich hohen Jahresraten (36 656 456 EUR).  

Diese Beiträge der EGKS in Abwicklung sollen demnach die Auswirkungen der entsprechenden Ermäßigungen, die in den Beiträgen 

des Vereinigten Königreichs zum Jahreshaushalt der Union berücksichtigt und unter Posten 6 6 0 2 erfasst sind, voll ausgleichen. 

Verweise 

Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union und der 

Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 29 vom 31.1.2020, S. 7). 
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AUSGABEN — AUSGABEN 

Zahlenangaben 

Titel Bezeichnung 
Entwurf des Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

01 Forschung und Innovation 13 159 951 624 13 553 811 926   13 159 951 624 13 553 811 926 

02 Strategische Investitionen der EU 5 501 632 851 5 119 103 209 -1 800 000 -217 800 000 5 499 832 851 4 901 303 209 

 Reserve(30 02 02) 687 000 

5 502 319 851 
687 000 

5 119 790 209 
1 800 000 

 
1 800 000 

-216 000 000 
2 487 000 

5 502 319 851 
2 487 000 

4 903 790 209 

03 Binnenmarkt 905 263 460 899 270 236   905 263 460 899 270 236 

 Reserve(30 02 02) 69 000 

905 332 460 
69 000 

899 339 236 
  69 000 

905 332 460 
69 000 

899 339 236 

04 Weltraum 2 076 537 905 2 156 359 905   2 076 537 905 2 156 359 905 

05 Regionale Entwicklung und Zusammenhalt 36 565 892 509 42 650 000 935  800 000 36 565 892 509 42 650 800 935 

06 Aufbau und Resilienz 1 671 745 285 1 307 284 376 24 000 000 24 000 000 1 695 745 285 1 331 284 376 

07 In Menschen investieren, sozialer 
Zusammenhalt und Werte 17 860 945 754 18 262 066 347 7 500 000 6 700 000 17 868 445 754 18 268 766 347 

08 Landwirtschaft und Meerespolitik 54 117 214 849 55 859 874 765 134 925 000 142 425 000 54 252 139 849 56 002 299 765 

 Reserve(30 02 02) 58 250 000 

54 175 464 849 
55 250 000 

55 915 124 765 
-54 000 000 

80 925 000 
-51 000 000 

91 425 000 
4 250 000 

54 256 389 849 
4 250 000 

56 006 549 765 

09 Umwelt- und Klimaschutz 1 921 941 867 592 949 198  -135 000 1 921 941 867 592 814 198 

10 Migration 1 252 736 205 1 430 047 205   1 252 736 205 1 430 047 205 

11 Grenzmanagement 1 869 518 182 1 689 225 361 -13 100 000 -13 100 000 1 856 418 182 1 676 125 361 

 Reserve(30 02 02) 1 713 000 

1 871 231 182 
1 713 000 

1 690 938 361 
  1 713 000 

1 858 131 182 
1 713 000 

1 677 838 361 

12 Sicherheit 591 860 020 567 259 774   591 860 020 567 259 774 

 Reserve(30 02 02) 15 987 411 

607 847 431 
15 987 411 

583 247 185 
  15 987 411 

607 847 431 
15 987 411 

583 247 185 

13 Verteidigung 1 177 444 514 654 614 000   1 177 444 514 654 614 000 

14 Auswärtiges Handeln 14 757 937 445 10 035 347 150  265 000 000 14 757 937 445 10 300 347 150 

15 Heranführungshilfe 1 940 505 473 2 371 704 787 71 000 000  2 011 505 473 2 371 704 787 

16 Ausgaben außerhalb der im mehrjährigen 

Finanzrahmen festgelegten Obergrenzen 50 000 000 75 000 000   50 000 000 75 000 000 

20 Verwaltungsausgaben der Europäischen 
Kommission 3 868 363 550 3 868 463 550 -234 100 -234 100 3 868 129 450 3 868 229 450 

21 Europäische Schulen und Versorgungsbezüge 2 556 236 116 2 556 236 116 -225 000 000 -225 000 000 2 331 236 116 2 331 236 116 

30 Reserven 1 450 251 382 1 248 919 000 1 298 919 000 1 298 919 000 2 749 170 382 2 547 838 000 

 Insgesamt 163 295 978 

991 
164 897 537 

840 
1 296 209 900 1 281 574 900 164 592 188 

891 
166 179 112 

740 

 Davon Reserven: 30 02 02 76 706 411 73 706 411 -52 200 000 -49 200 000 24 506 411 24 506 411 

TITEL 01 — FORSCHUNG UND INNOVATION 

Zahlenangaben 

Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

01 01 Verwaltungsbezogene Unterstützungsausgaben des 
Clusters „Forschung und Innovation“ 1 848 172 488 848 172 488   848 172 488 848 172 488 

01 02 Horizont Europa 

1 

11 445 097 
681 

11 825 261 
943   

11 445 097 
681 

11 825 261 
943 

01 03 Euratom-Programm für Forschung und Ausbildung 1 163 699 570 207 481 300   163 699 570 207 481 300 

01 04 Internationaler thermonuklearer Versuchsreaktor 
(ITER) 1 702 981 885 660 681 136   702 981 885 660 681 136 
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Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

01 20 Pilotprojekte, vorbereitende Maßnahmen, 

Maßnahmen zur Erfüllung von Aufgaben, die sich 

aus den institutionellen Befugnissen der 
Kommission ergeben, und sonstige Maßnahmen 1 p.m. 12 215 059   p.m. 12 215 059 

 Titel 01 — Insgesamt  13 159 951 

624 
13 553 811 

926 

  13 159 951 

624 
13 553 811 

926 

KAPITEL 01 01 — VERWALTUNGSBEZOGENE UNTERSTÜTZUNGSAUSGABEN DES CLUSTERS 

„FORSCHUNG UND INNOVATION“ 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

01 01 Verwaltungsbezogene Unterstützungsausgaben des Clusters 
„Forschung und Innovation“ 

 

   

01 01 01 Unterstützungsausgaben für Horizont Europa     

01 01 01 01 Horizont Europa — Indirekte Forschung: Ausgaben für 
Beamte und Bedienstete auf Zeit 1 150 000 000  150 000 000 

01 01 01 02 Indirekte Forschung: Ausgaben für externes Personal zur 
Durchführung von Horizont Europa 1 45 750 543  45 750 543 

01 01 01 03 Sonstige Verwaltungsausgaben für Horizont Europa — 
Indirekte Forschung 1 87 979 148  87 979 148 

01 01 01 11 Horizont Europa — Direkte Forschung: Ausgaben für Beamte 
und Bedienstete auf Zeit 1 151 373 000  151 373 000 

01 01 01 12 Direkte Forschung: Ausgaben für externes Personal zur 
Durchführung von Horizont Europa 1 35 892 000  35 892 000 

01 01 01 13 Sonstige Verwaltungsausgaben für Horizont Europa — Direkte 
Forschung 1 53 186 000  53 186 000 

01 01 01 61 Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats — Beitrag 

aus dem Programm Horizont Europa für den Abschluss 
früherer Programme 1 p.m.  p.m. 

01 01 01 62 Exekutivagentur für Forschung — Beitrag aus dem Programm 
Horizont Europa für den Abschluss früherer Programme 1 p.m.  p.m. 

01 01 01 63 Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen — 

Beitrag aus dem Programm Horizont Europa für den Abschluss 
früherer Programme 1 p.m.  p.m. 

01 01 01 64 Exekutivagentur für Innovation und Netze — Beitrag aus dem 

Programm Horizont Europa für den Abschluss früherer 
Programme 1 p.m.  p.m. 

01 01 01 71 Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats — Beitrag 
aus dem Programm Horizont Europa 1 54 792 000  54 792 000 

01 01 01 72 Europäische Exekutivagentur für Forschung — Beitrag aus 

dem Programm Horizont Europa 1 91 211 904  91 211 904 

01 01 01 73 Europäische Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales — 
Beitrag aus dem Programm Horizont Europa 1 20 459 000  20 459 000 

01 01 01 74 Europäische Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und 

Umwelt — Beitrag aus dem Programm Horizont Europa 1 13 332 000  13 332 000 

01 01 01 76 Europäische Exekutivagentur für den Innovationsrat und für 

KMU — Beitrag aus dem Programm Horizont Europa 1 30 084 000  30 084 000 

 Artikel 01 01 01 — Teilsumme  734 059 595  734 059 595 

01 01 02 Unterstützungsausgaben für das Euratom-Programm für 

Forschung und Ausbildung 

 
   

01 01 02 01 Euratom-Programm für Forschung und Ausbildung — 

Indirekte Forschung: Ausgaben für Beamte und Bedienstete 
auf Zeit 1 6 735 801  6 735 801 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens 

Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

01 01 02 02 Euratom-Programm für Forschung und Ausbildung — 
Indirekte Forschung: externe Mitarbeiter 1 275 656  275 656 

01 01 02 03 Euratom-Programm für Forschung und Ausbildung — 
Indirekte Forschung: sonstige Verwaltungsausgaben 1 1 880 440  1 880 440 

01 01 02 11 Euratom-Programm für Forschung und Ausbildung — Direkte 

Forschung: Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit 1 56 277 000  56 277 000 

01 01 02 12 Euratom-Programm für Forschung und Ausbildung — Direkte 
Forschung: externe Mitarbeiter 1 10 455 000  10 455 000 

01 01 02 13 Euratom-Programm für Forschung und Ausbildung — Direkte 
Forschung: sonstige Verwaltungsausgaben 1 31 376 880  31 376 880 

 Artikel 01 01 02 — Teilsumme  107 000 777  107 000 777 

01 01 03 Unterstützungsausgaben für den internationalen 

thermonuklearen Versuchsreaktor (ITER) 

 

   

01 01 03 01 ITER: Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit 1 5 409 100  5 409 100 

01 01 03 02 ITER: externes Personal 1 203 016  203 016 

01 01 03 03 ITER: Sonstige Verwaltungsausgaben 1 1 500 000  1 500 000 

 Artikel 01 01 03 — Teilsumme  7 112 116  7 112 116 

 Kapitel 01 01 — Insgesamt  848 172 488  848 172 488 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Finanzierung der Verwaltungsausgaben (u. a. Gehälter, Studien, 

Sachverständigensitzungen, Informationen und Veröffentlichungen), die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Verwirklichung 

der Ziele des Programms oder der Maßnahmen im Rahmen dieses Clusters stehen, sowie aller weiteren Ausgaben für technische und 

administrative Hilfe, mit Ausnahme der Aufgaben der öffentlichen Hand, die von der Kommission im Rahmen von Verträgen über 

punktuelle Dienstleistungen vergeben werden, bestimmt. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden. 

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Artikel 01 01 01 — Unterstützungsausgaben für Horizont Europa 

Erläuterungen 

Neben den in diesem Kapitel beschriebenen Ausgaben sind diese Mittel auch zur Deckung der Ausgaben für Beamte, Bedienstete auf 

Zeit und externes Personal sowie sonstiger Verwaltungsausgaben für die Verwaltung des spezifischen Forschungs- und 

Innovationsprogramms zur Durchführung von Horizont Europa in Form indirekter und direkter Maßnahmen einschließlich der 

Verwaltungsausgaben bezüglich des an Delegationen der Union entsandten Personals bestimmt. 

Rechtsgrundlagen 

Siehe Kapitel 01 02. 

Posten 01 01 01 71 — Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats — Beitrag aus dem Programm Horizont Europa 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

54 792 000  54 792 000 
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Erläuterungen 

Vormals Posten 01 01 01 61 (teilweise) 

Diese Mittel dienen der Deckung der operativen Kosten der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats, die im Zuge der Rolle 

der Agentur bei der Durchführung des spezifischen Forschungs- und Innovationsprogramms „Horizont Europa“ (2021-2027) anfallen, 

und dem Abschluss der Vorläuferprogramme. 

Der Stellenplan der Exekutivagentur ist im Anhang „Stellenplan“ zu diesem Einzelplan enthalten. 

Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans) 

EFTA-EWR 1 353 362 6 6 0 0  

Andere Länder  8 218 800 6 0 1 0  

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit 

bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden (ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1). 

Verordnung (EG) Nr. 1906/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Festlegung der Regeln für 

die Beteiligung von Unternehmen, Forschungszentren und Hochschulen an Maßnahmen des Siebten Rahmenprogramms sowie für die 

Verbreitung der Forschungsergebnisse (2007-2013) (ABl. L 391 vom 30.12.2006, S. 1). 

Beschluss Nr. 1982/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 über das Siebte Rahmenprogramm 

der Europäischen Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007 bis 2013) (ABl. L 412 vom 

30.12.2006, S. 1). 

Entscheidung 2006/972/EG des Rates vom 19. Dezember 2006 über das spezifische Programm „Ideen“ zur Durchführung des Siebten 

Rahmenprogramms der Europäischen Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007-2013) 

(ABl. L 400 vom 30.12.2006, S. 243). 

Beschluss 2013/743/EU des Rates vom 3. Dezember 2013 über das Spezifische Programm zur Durchführung des Rahmenprogramms 

für Forschung und Innovation Horizont 2020 (2014-2020) und zur Aufhebung der Beschlüsse 2006/971/EG, 2006/972/EG, 

2006/973/EG, 2006/974/EG und 2006/975/EG (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 965). 

Verordnung (EU) 2015/1017 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2015 über den Europäischen Fonds für 

strategische Investitionen, die europäische Plattform für Investitionsberatung und das europäische Investitionsvorhabenportal sowie 

zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1291/2013 und (EU) Nr. 1316/2013 — der Europäische Fonds für strategische 

Investitionen (ABl. L 169 vom 1.7.2015, S. 1). 

Durchführungsbeschluss (EU) 2021/173 der Kommission vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Europäischen Exekutivagentur 

für Klima, Infrastruktur und Umwelt, der Europäischen Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales, der Europäischen 

Exekutivagentur für Forschung, der Europäischen Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU, der Exekutivagentur des 

Europäischen Forschungsrats sowie der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur und zur Aufhebung der 

Durchführungsbeschlüsse 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU und 2013/770/EU (ABl. L 50 vom 

15.2.2021, S. 9). 

Verweise 

Siehe Kapitel 01 02. 

Beschluss C(2021) 950 der Kommission vom 12. Februar 2021 zur Übertragung von Befugnissen auf die Exekutivagentur des 

Europäischen Forschungsrats zwecks Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Programmen der 

Union im Bereich der Grenzforschung, insbesondere im Zusammenhang mit der Ausführung von in den Gesamthaushaltsplan der 

Union eingestellten Mitteln. 
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Posten 01 01 01 72 — Europäische Exekutivagentur für Forschung — Beitrag aus dem Programm Horizont Europa 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

91 211 904  91 211 904 

Erläuterungen 

Vormals Posten 01 01 01 62 und 01 01 01 63 (teilweise) 

Diese Mittel dienen der Deckung der operativen Kosten der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung, die im Zuge der Rolle 

der Agentur bei der Durchführung des spezifischen Forschungs- und Innovationsprogramms „Horizont Europa“ (2021-2027) anfallen, 

und dem Abschluss der Vorläuferprogramme. 

Der Stellenplan der Exekutivagentur ist im Anhang „Stellenplan“ zu diesem Einzelplan enthalten. 

Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans) 

EFTA-EWR 2 252 934 6 6 0 0  

Andere Länder 13 681 786 6 0 1 0 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit 

bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden (ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1). 

Entscheidung Nr. 1230/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 zur Festlegung eines mehrjährigen 

Programms für Maßnahmen im Energiebereich: „Intelligente Energie — Europa“ (2003-2006) (ABl. L 176 vom 15.7.2003, S. 29). 

Verordnung (EG) Nr. 1906/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Festlegung der Regeln für 

die Beteiligung von Unternehmen, Forschungszentren und Hochschulen an Maßnahmen des Siebten Rahmenprogramms sowie für die 

Verbreitung der Forschungsergebnisse (2007-2013) (ABl. L 391 vom 30.12.2006, S. 1). 

Beschluss Nr. 1639/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 2006 zur Einrichtung eines 

Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (2007-2013) (ABl. L 310 vom 9.11.2006, S. 15). 

Beschluss Nr. 1982/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 über das Siebte Rahmenprogramm 

der Europäischen Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007 bis 2013) (ABl. L 412 vom 

30.12.2006, S. 1). 

Entscheidung 2006/971/EG des Rates vom 19. Dezember 2006 über das spezifische Programm „Zusammenarbeit“ zur Durchführung 

des Siebten Rahmenprogramms der Europäischen Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration 

(2007-2013) (ABl. L 400 vom 30.12.2006, S. 86). 

Entscheidung 2006/973/EG des Rates vom 19. Dezember 2006 über das spezifische Programm „Menschen“ zur Durchführung des 

Siebten Rahmenprogramms der Europäischen Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007-

2013) (ABl. L 400 vom 30.12.2006, S. 270). 

Entscheidung 2006/974/EG des Rates vom 19. Dezember 2006 über das spezifische Programm „Kapazitäten“ zur Durchführung des 

Siebten Rahmenprogramms der Europäischen Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007-

2013) (ABl. L 400 vom 30.12.2006, S. 299). 

Beschluss 2013/743/EU des Rates vom 3. Dezember 2013 über das Spezifische Programm zur Durchführung des Rahmenprogramms 

für Forschung und Innovation Horizont 2020 (2014-2020) und zur Aufhebung der Beschlüsse 2006/971/EG, 2006/972/EG, 

2006/973/EG, 2006/974/EG und 2006/975/EG (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 965). 

Verordnung (EU) 2015/1017 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2015 über den Europäischen Fonds für 

strategische Investitionen, die europäische Plattform für Investitionsberatung und das europäische Investitionsvorhabenportal sowie 



 

DE 25 DE 

zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1291/2013 und (EU) Nr. 1316/2013 — der Europäische Fonds für strategische 

Investitionen (ABl. L 169 vom 1.7.2015, S. 1). 

Durchführungsbeschluss (EU) 2021/173 der Kommission vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Europäischen Exekutivagentur 

für Klima, Infrastruktur und Umwelt, der Europäischen Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales, der Europäischen 

Exekutivagentur für Forschung, der Europäischen Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU, der Exekutivagentur des 

Europäischen Forschungsrats sowie der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur und zur Aufhebung der 

Durchführungsbeschlüsse 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU und 2013/770/EU (ABl. L 50 vom 

15.2.2021, S. 9). 

Verweise 

Siehe Kapitel 01 02. 

Beschluss C(2021) 952 der Kommission vom 12. Februar 2021 zur Übertragung von Befugnissen auf die Europäische 

Exekutivagentur für die Forschung zwecks Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von Programmen 

der Union im Bereich Forschung und Innovation, Forschung des Forschungsfonds für Kohle und Stahl sowie Informations- und 

Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarerzeugnisse, insbesondere im Zusammenhang mit der Ausführung von in den 

Gesamthaushaltsplan der Union eingestellten Mitteln. 

Posten 01 01 01 73 — Europäische Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales — Beitrag aus dem Programm 

Horizont Europa 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

20 459 000  20 459 000 

Erläuterungen 

Vormals Posten 01 01 01 62 und 01 01 01 63 (teilweise) 

Diese Mittel dienen der Deckung der operativen Kosten der Europäischen Exekutivagentur für die Forschung, die im Zuge der Rolle 

der Agentur bei der Durchführung des spezifischen Forschungs- und Innovationsprogramms „Horizont Europa“ (2021-2027) anfallen, 

und dem Abschluss der Vorläuferprogramme. 

Der Stellenplan der Exekutivagentur ist im Anhang „Stellenplan“ zu diesem Einzelplan enthalten. 

Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans) 

EFTA-EWR 602 754 6 6 0 0  

Andere Länder 3 660 450 6 0 1 0 

Einnahmen aus EURI 3 944 000 5 0 4 0 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit 

bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden (ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1). 

Entscheidung Nr. 1230/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 zur Festlegung eines mehrjährigen 

Programms für Maßnahmen im Energiebereich: „Intelligente Energie – Europa“ (2003-2006) (ABl. L 176 vom 15.7.2003, S. 29). 

Verordnung (EG) Nr. 1906/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Festlegung der Regeln für 

die Beteiligung von Unternehmen, Forschungszentren und Hochschulen an Maßnahmen des Siebten Rahmenprogramms sowie für die 

Verbreitung der Forschungsergebnisse (2007-2013) (ABl. L 391 vom 30.12.2006, S. 1). 

Beschluss Nr. 1982/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 über das Siebte Rahmenprogramm 

der Europäischen Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007 bis 2013) (ABl. L 412 vom 

30.12.2006, S. 1). 
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Entscheidung 2006/971/EG des Rates vom 19. Dezember 2006 über das spezifische Programm „Zusammenarbeit“ zur Durchführung 

des Siebten Rahmenprogramms der Europäischen Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration 

(2007-2013) (ABl. L 400 vom 30.12.2006, S. 86). 

Entscheidung 2006/973/EG des Rates vom 19. Dezember 2006 über das spezifische Programm „Menschen“ zur Durchführung des 

Siebten Rahmenprogramms der Europäischen Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007-

2013) (ABl. L 400 vom 30.12.2006, S. 270). 

Entscheidung 2006/974/EG des Rates vom 19. Dezember 2006 über das spezifische Programm „Kapazitäten“ zur Durchführung des 

Siebten Rahmenprogramms der Europäischen Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007-

2013) (ABl. L 400 vom 30.12.2006, S. 299). 

Beschluss Nr. 1639/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 2006 zur Einrichtung eines 

Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (2007-2013) (ABl. L 310 vom 9.11.2006, S. 15). 

Beschluss 2013/743/EU des Rates vom 3. Dezember 2013 über das Spezifische Programm zur Durchführung des Rahmenprogramms 

für Forschung und Innovation Horizont 2020 (2014-2020) und zur Aufhebung der Beschlüsse 2006/971/EG, 2006/972/EG, 

2006/973/EG, 2006/974/EG und 2006/975/EG (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 965). 

Verordnung (EU) 2015/1017 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2015 über den Europäischen Fonds für 

strategische Investitionen, die europäische Plattform für Investitionsberatung und das europäische Investitionsvorhabenportal sowie 

zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1291/2013 und (EU) Nr. 1316/2013 — der Europäische Fonds für strategische 

Investitionen (ABl. L 169 vom 1.7.2015, S. 1). 

Durchführungsbeschluss (EU) 2021/173 der Kommission vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Europäischen Exekutivagentur 

für Klima, Infrastruktur und Umwelt, der Europäischen Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales, der Europäischen 

Exekutivagentur für Forschung, der Europäischen Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU, der Exekutivagentur des 

Europäischen Forschungsrats sowie der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur und zur Aufhebung der 

Durchführungsbeschlüsse 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU und 2013/770/EU (ABl. L 50 vom 

15.2.2021, S. 9). 

Verweise 

Siehe Kapitel 01 02. 

Beschluss C(2021) 948 der Kommission vom 12. Februar 2021 zur Übertragung von Befugnissen auf die Europäische 

Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales zwecks Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung von 

Unionsprogrammen in den Bereichen EU4Health, Binnenmarkt, Forschung und Innovation, Digitales Europa, Fazilität „Connecting 

Europe“ – Digitales, insbesondere im Zusammenhang mit der Ausführung von in den Gesamthaushaltsplan der Union eingestellten 

Mitteln. 

Posten 01 01 01 74 — Europäische Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt — Beitrag aus dem Programm 

Horizont Europa 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

13 332 000  13 332 000 

Erläuterungen 

Vormals Posten 01 01 01 63 und 01 01 01 64 (teilweise) 

Diese Mittel dienen der Deckung der operativen Kosten der Europäischen Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt, die 

im Zuge der Rolle der Agentur bei der Durchführung des spezifischen Forschungs- und Innovationsprogramms „Horizont Europa“ 

(2021-2027) anfallen, und dem Abschluss der Vorläuferprogramme. 

Der Stellenplan der Exekutivagentur ist im Anhang „Stellenplan“ zu diesem Einzelplan enthalten. 
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Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans) 

EFTA-EWR 401 424 6 6 0 0  

Andere Länder 2 437 800 6 0 1 0 

Einnahmen aus EURI 2 920 000 5 0 4 0 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit 

bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden (ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1). 

Entscheidung Nr. 1230/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 zur Festlegung eines mehrjährigen 

Programms für Maßnahmen im Energiebereich: „Intelligente Energie – Europa“ (2003-2006) (ABl. L 176 vom 15.7.2003, S. 29). 

Beschluss Nr. 1639/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 2006 zur Einrichtung eines 

Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (2007-2013) (ABl. L 310 vom 9.11.2006, S. 15). 

Beschluss 2013/743/EU des Rates vom 3. Dezember 2013 über das Spezifische Programm zur Durchführung des Rahmenprogramms 

für Forschung und Innovation Horizont 2020 (2014-2020) und zur Aufhebung der Beschlüsse 2006/971/EG, 2006/972/EG, 

2006/973/EG, 2006/974/EG und 2006/975/EG (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 965). 

Durchführungsbeschluss (EU) 2021/173 der Kommission vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Europäischen Exekutivagentur 

für Klima, Infrastruktur und Umwelt, der Europäischen Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales, der Europäischen 

Exekutivagentur für Forschung, der Europäischen Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU, der Exekutivagentur des 

Europäischen Forschungsrats sowie der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur und zur Aufhebung der 

Durchführungsbeschlüsse 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU und 2013/770/EU (ABl. L 50 vom 

15.2.2021, S. 9). 

Verweise 

Siehe Kapitel 01 02. 

Beschluss C(2021) 947 der Kommission vom 12. Februar 2021 zur Übertragung von Befugnissen auf die Europäische 

Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt zwecks Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung 

von Unionsprogrammen in den Bereichen Verkehrs- und Energieinfrastrukturen; Forschung und Innovation zu Klima-, Energie- und 

Mobilitätsthemen; Umwelt, Natur und biologische Vielfalt; Übergang zu kohlenstoffarmen Technologien sowie maritime 

Angelegenheiten und Fischerei, insbesondere im Zusammenhang mit der Ausführung von in den Gesamthaushaltsplan der Union 

eingestellten sowie aus externen zweckgebundenen Einnahmen stammenden Mitteln. 

Posten 01 01 01 76 — Europäische Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU — Beitrag aus dem Programm 

Horizont Europa 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

30 084 000  30 084 000 

Erläuterungen 

Vormals Posten 01 01 01 62 und 01 01 01 63 (teilweise) 

Diese Mittel dienen der Deckung der operativen Kosten der Europäischen Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU, die 

im Zuge der Rolle der Agentur bei der Durchführung des spezifischen Forschungs- und Innovationsprogramms „Horizont Europa“ 

(2021-2027) anfallen, und dem Abschluss der Vorläuferprogramme. 

Der Stellenplan der Exekutivagentur ist im Anhang „Stellenplan“ zu diesem Einzelplan enthalten. 

Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans) 
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EFTA-EWR 894 930 6 6 0 0  

Einnahmen aus EURI 6 148 000 5 0 4 0 

Andere Länder 5 434 800 5 0 1 0 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit 

bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden (ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1). 

Entscheidung Nr. 1230/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2003 zur Festlegung eines mehrjährigen 

Programms für Maßnahmen im Energiebereich: „Intelligente Energie – Europa“ (2003-2006) (ABl. L 176 vom 15.7.2003, S. 29). 

Verordnung (EG) Nr. 1906/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Festlegung der Regeln für 

die Beteiligung von Unternehmen, Forschungszentren und Hochschulen an Maßnahmen des Siebten Rahmenprogramms sowie für die 

Verbreitung der Forschungsergebnisse (2007-2013) (ABl. L 391 vom 30.12.2006, S. 1). 

Beschluss Nr. 1639/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 2006 zur Einrichtung eines 

Rahmenprogramms für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation (2007-2013) (ABl. L 310 vom 9.11.2006, S. 15). 

Beschluss Nr. 1982/2006/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 über das Siebte Rahmenprogramm 

der Europäischen Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007 bis 2013) (ABl. L 412 vom 

30.12.2006, S. 1). 

Entscheidung 2006/971/EG des Rates vom 19. Dezember 2006 über das spezifische Programm „Zusammenarbeit“ zur Durchführung 

des Siebten Rahmenprogramms der Europäischen Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration 

(2007-2013) (ABl. L 400 vom 30.12.2006, S. 86). 

Entscheidung 2006/973/EG des Rates vom 19. Dezember 2006 über das spezifische Programm „Menschen“ zur Durchführung des 

Siebten Rahmenprogramms der Europäischen Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007-

2013) (ABl. L 400 vom 30.12.2006, S. 270). 

Entscheidung 2006/974/EG des Rates vom 19. Dezember 2006 über das spezifische Programm „Kapazitäten“ zur Durchführung des 

Siebten Rahmenprogramms der Europäischen Gemeinschaft für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (2007-

2013) (ABl. L 400 vom 30.12.2006, S. 299). 

Beschluss 2013/743/EU des Rates vom 3. Dezember 2013 über das Spezifische Programm zur Durchführung des Rahmenprogramms 

für Forschung und Innovation Horizont 2020 (2014-2020) und zur Aufhebung der Beschlüsse 2006/971/EG, 2006/972/EG, 

2006/973/EG, 2006/974/EG und 2006/975/EG (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 965). 

Verordnung (EU) 2015/1017 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2015 über den Europäischen Fonds für 

strategische Investitionen, die europäische Plattform für Investitionsberatung und das europäische Investitionsvorhabenportal sowie 

zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1291/2013 und (EU) Nr. 1316/2013 — der Europäische Fonds für strategische 

Investitionen (ABl. L 169 vom 1.7.2015, S. 1). 

Durchführungsbeschluss (EU) 2021/173 der Kommission vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Europäischen Exekutivagentur 

für Klima, Infrastruktur und Umwelt, der Europäischen Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales, der Europäischen 

Exekutivagentur für Forschung, der Europäischen Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU, der Exekutivagentur des 

Europäischen Forschungsrats sowie der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur und zur Aufhebung der 

Durchführungsbeschlüsse 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU und 2013/770/EU (ABl. L 50 vom 

15.2.2021, S. 9). 

Verweise 

Siehe Kapitel 01 02. 

Beschluss C(2021) 949 der Kommission vom 12. Februar 2021 zur Übertragung von Befugnissen auf die Europäische 

Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU zwecks Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung 

von Programmen der Union in den Bereichen Innovatives Europa, Binnenmarkt und interregionale Innovationsinvestitionen, 

insbesondere im Zusammenhang mit der Ausführung von in den Gesamthaushaltsplan der Union eingestellten Mitteln. 
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KAPITEL 01 02 — HORIZONT EUROPA 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 
Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

01 02 Horizont Europa        

01 02 01 Wissenschaftsexzellenz (Säule I)        

01 02 01 01 Europäischer Forschungsrat 1 2 084 994 377 747 922 579   2 084 994 377 747 922 579 

01 02 01 02 Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen 1 847 934 717 373 700 613   847 934 717 373 700 613 

01 02 01 03 Forschungsinfrastrukturen 1 305 433 485 192 186 924   305 433 485 192 186 924 

 Artikel 01 02 01 — Teilsumme  3 238 362 579 1 313 810 116   3 238 362 579 1 313 810 116 

01 02 02 Globale Herausforderungen und die industrielle 

Wettbewerbsfähigkeit Europas (Pfeiler II) 

 

      

01 02 02 10 Cluster Gesundheit 1 571 730 809 248 972 336   571 730 809 248 972 336 

01 02 02 11 Cluster Gesundheit — Gemeinsames Unternehmen 

"Initiative zu Innovation im Gesundheitswesen" 1 150 928 000 30 939 689   150 928 000 30 939 689 

01 02 02 12 Cluster Gesundheit — Gemeinsames Unternehmen 
für Globale Gesundheitspolitik (EDCTP 3) 1 68 135 000 31 145 618   68 135 000 31 145 618 

01 02 02 20 Cluster Kultur, Kreativität und eine inklusive 
Gesellschaft 1 258 071 012 113 149 231   258 071 012 113 149 231 

01 02 02 30 Cluster Zivile Sicherheit für die Gesellschaft 1 202 756 055 178 056 054   202 756 055 178 056 054 

01 02 02 31 Cluster „Zivile Sicherheit für die Gesellschaft“ — 

Europäischen Kompetenzzentrums für 

Cybersicherheit in Industrie, Technologie und 
Forschung 1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

01 02 02 40 Cluster Digitalisierung, Industrie und Raumfahrt 1 1 264 161 905 1 133 029 778   1 264 161 905 1 133 029 778 

01 02 02 41 Cluster Digitalisierung, Industrie und Raumfahrt 

— Gemeinsames Unternehmen für europäisches 
Hochleistungsrechnen (EuroHPC) 1 122 941 000 94 471 661   122 941 000 94 471 661 

01 02 02 42 Cluster „Digitalisierung, Industrie und Raumfahrt“ 

– Gemeinsames Unternehmen für digitale 
Schlüsseltechnologien 1 250 000 000 114 901 633   250 000 000 114 901 633 

01 02 02 43 Cluster „Digitalisierung, Industrie und Raumfahrt“ 

– Gemeinsames Unternehmen für digitale 
Schlüsseltechnologien 1 121 929 000 164 704 000   121 929 000 164 704 000 

01 02 02 50 Cluster Klima, Energie und Mobilität 1 1 281 577 680 630 134 825   1 281 577 680 630 134 825 

01 02 02 51 Cluster „Klima, Energie und Mobilität“ – 

Gemeinsames Unternehmen für die Forschung 
zum Flugverkehrsmanagement im einheitlichen 
europäischen Luftraum (SESAR 3) 1 86 280 927 61 928 697   86 280 927 61 928 697 

01 02 02 52 Cluster „Klima, Energie und Mobilität“ – 
Gemeinsames Unternehmen für saubere Luftfahrt 1 150 583 000 174 035 411   150 583 000 174 035 411 

01 02 02 53 Cluster „Klima, Energie und Mobilität“ – 

Gemeinsames Unternehmen für Europas 
Eisenbahnen 1 90 590 298 97 408 922   90 590 298 97 408 922 

01 02 02 54 Cluster „Klima, Energie und Mobilität“ – 

Gemeinsames Unternehmen für sauberen 
Wasserstoff 1 150 000 000 87 668 030   150 000 000 87 668 030 

01 02 02 60 Cluster Ernährung, Bioökonomie, natürliche 
Ressourcen, Landwirtschaft und Umwelt 1 1 003 750 348 921 360 948   1 003 750 348 921 360 948 

01 02 02 61 Cluster „Lebensmittel, Bioökonomie, natürliche 

Ressourcen, Landwirtschaft und Umwelt“ – 

Gemeinsames Unternehmen für ein 
kreislauforientiertes biobasiertes Europa 1 178 490 000 41 970 039   178 490 000 41 970 039 

01 02 02 70 Direkte Maßnahmen der Gemeinsamen 
Forschungsstelle außerhalb des Nuklearbereichs 1 31 867 011 26 400 000   31 867 011 26 400 000 

 Artikel 01 02 02 — Teilsumme  5 983 792 045 4 150 276 872   5 983 792 045 4 150 276 872 

01 02 03 Innovatives Europa (Pfeiler III)        

01 02 03 01 Europäischer Innovationsrat 1 1 147 747 786 899 010 000   1 147 747 786 899 010 000 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

01 02 03 02 Europäische Innovationsökosysteme 1 66 362 616 23 055 310   66 362 616 23 055 310 

01 02 03 03 Europäisches Innovations- und Technologieinstitut 
(EIT) 1 384 247 983 352 736 567   384 247 983 352 736 567 

 Artikel 01 02 03 — Teilsumme  1 598 358 385 1 274 801 877   1 598 358 385 1 274 801 877 

01 02 04 Ausweitung der Beteiligung und Stärkung des 

Europäischen Forschungsraums 

 

      

01 02 04 01 Ausweitung der Beteiligung und Verbreitung von 
Exzellenz 1 379 744 528 241 934 541   379 744 528 241 934 541 

01 02 04 02 Reformierung und Stärkung des Europäischen FuI-
Systems 1 83 177 114 91 764 076   83 177 114 91 764 076 

 Artikel 01 02 04 — Teilsumme  462 921 642 333 698 617   462 921 642 333 698 617 

01 02 05 Horizontale operative Tätigkeiten 1 161 663 030 147 117 092   161 663 030 147 117 092 

01 02 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

01 02 99 01 Abschluss früherer Forschungsprogramme (aus der 

Zeit vor 2021) 1 p.m. 4 605 557 369   p.m. 4 605 557 369 

 Artikel 01 02 99 — Teilsumme  p.m. 4 605 557 369   p.m. 4 605 557 369 

 Kapitel 01 02 — Insgesamt  11 445 097 

681 
11 825 261 

943 

  11 445 097 

681 
11 825 261 

943 

Erläuterungen 

Mit dem Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizont Europa werden folgende Ziele verfolgt: Erzielen einer 

wissenschaftlichen, technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wirkung mit den Investitionen der Union in Forschung 

und Innovation, um die wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen der Union zu stärken und ihre Wettbewerbsfähigkeit in 

allen Mitgliedstaaten, auch in der Industrie, zu stärken, Umsetzung der strategischen Prioritäten der Union, Beitrag zur Erreichung 

bzw. Verwirklichung der Ziele und politischen Ansätze der Union, Beitrag zur Bewältigung globaler Herausforderungen 

einschließlich der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, indem die Grundsätze der Agenda 2030 und des Übereinkommens von 

Paris eingehalten werden, und Stärkung des Europäischen Forschungsraums. Horizont Europa soll somit einen größtmöglichen 

Unionsmehrwert erzielen, indem der Schwerpunkt auf Ziele und Tätigkeiten gelegt wird, die von den Mitgliedstaaten nicht allein, 

sondern nur in Zusammenarbeit wirksam erreicht bzw. durchgeführt werden können.  

Horizont Europa hat folgende Aufgaben:  

– Entwicklung, Förderung und Erhöhung wissenschaftlicher Exzellenz, Unterstützung der Schaffung und Verbreitung von 

hochwertigem neuem Grundwissen und angewandtem Wissen, von Fähigkeiten, Technologien und Lösungen und der 

Ausbildung und Mobilität von Forschern, Gewinnung von Talenten auf allen Ebenen und Leistung eines Beitrags zu einer 

umfassenden Einbeziehung des Talentpools der Union in Maßnahmen im Rahmen von Horizont Europa;  

– Hervorbringung von Wissen, Stärkung der Wirkung von Forschung und Innovation bei der Entwicklung, Untermauerung 

und Umsetzung von Unionsstrategien sowie Unterstützung des Zugangs zu innovativen Lösungen und deren Einführung in 

die europäische Wirtschaft — insbesondere KMU — und die Gesellschaft zur Bewältigung der globalen 

Herausforderungen, unter anderem des Klimawandels und der Ziele für eine nachhaltige Entwicklung;  

– Förderung jeglicher Formen von Innovation, Erleichterung von technologischer Entwicklung, Demonstration sowie 

Wissens- und Technologietransfer und Stärkung der Einführung und Nutzung innovativer Lösungen;  

– Optimierung von Horizont Europa zur Stärkung und Steigerung der Wirkung und der Attraktivität des Europäischen 

Forschungsraums, Förderung der exzellenzbasierten Beteiligung aller Mitgliedstaaten, einschließlich der Mitgliedstaaten 

mit geringer FuI-Leistung, an Horizont Europa sowie Erleichterung der kooperativen Verbindungen im europäischen FuI-

Sektor. 

Das Programm gewährleistet eine wirksame Förderung der Chancengleichheit für alle und die Berücksichtigung der 

Geschlechtergleichstellung, einschließlich der Berücksichtigung der Geschlechterdimension bei den Inhalten von FuI.  
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Bei der Durchführung des Programms werden Synergien mit anderen Programmen der Union genutzt; gleichzeitig wird eine 

größtmögliche Vereinfachung der Verwaltung angestrebt. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden. 

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Zusätzlich werden gemäß der Verordnung (EU) 2020/2094 des Rates vom 14 Dezember 2020 mit dem Einsetzen externer 

zweckgebundener Einnahmen aufgrund von Erlösen aus dem Aufbauinstrument der Europäischen Union in den Einnahmenteil 

zusätzliche Mittel unter diesem Titel in einer Gesamthöhe von 5 412 000 000 EUR an Mitteln für Verpflichtungen bereitgestellt. Die 

in den Erläuterungen der entsprechenden Haushaltslinien angegebenen Beträge unter diesem Titel geben Auskunft über den 

erwarteten Betrag der rechtlichen Verpflichtungen im Jahr 2022. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2020/2094 des Rates vom 14. Dezember 2020 zur Schaffung eines Aufbauinstruments der Europäischen Union zur 

Unterstützung der Erholung nach der COVID-19-Krise (ABl. L 433I vom 22.12.2020, S. 23). 

Beschluss (EU) 2021/764 des Rates vom 10. Mai 2021 zur Einrichtung des spezifischen Programms zur Durchführung von „Horizont 

Europa“, dem Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, und zur Aufhebung des Beschlusses 2013/743/EU (ABl. L 167 vom 

12.5.2021, S. 1). 

Verordnung (EU) 2021/695 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 zur Einrichtung von Horizont Europa, 

dem Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, sowie über dessen Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der 

Ergebnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1290/2013 und (EU) Nr. 1291/2013 (ABl. L 170 vom 12.5.2021, S. 1). 

Artikel 01 02 02 — Globale Herausforderungen und die industrielle Wettbewerbsfähigkeit Europas (Pfeiler 

II) 

Erläuterungen 

Dieser Pfeiler dient folgenden Aufgaben: Unterstützung der Hervorbringung und besseren Verbreitung hochwertiger neuer 

Erkenntnisse, Technologien und nachhaltiger Lösungen, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, Stärkung der 

Wirkung von Forschung und Innovation in den Bereichen Entwicklung, Unterstützung und Umsetzung der Politik der Union und 

Förderung der Übernahme innovativer Lösungen in der Industrie — insbesondere in KMU und Start-up-Unternehmen — und in der 

Gesellschaft zur Bewältigung globaler Herausforderungen. 

Um möglichst große Wirkung, Flexibilität und Synergien zu erzielen, werden die Tätigkeiten in den Bereichen Forschung und 

Innovation in sechs Cluster gegliedert, die über europaweite Forschungsinfrastrukturen miteinander verbunden sind und für sich 

genommen und zusammen einen Anreiz für interdisziplinäre, sektorübergreifende, ressortübergreifende, grenzübergreifende und 

internationale Zusammenarbeit bieten werden.  

Dieser Pfeiler umfasst die folgenden sechs Cluster: 

– Gesundheit, 

– Kultur, Kreativität und inklusive Gesellschaft, 

– Zivile Sicherheit für die Gesellschaft, 

– Digitalisierung, Industrie und Raumfahrt, 

– Klima, Energie und Mobilität, 
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– Lebensmittel, Bioökonomie, natürliche Ressourcen, Landwirtschaft und Umwelt und  

die direkten Maßnahmen der Gemeinsamen Forschungsstelle außerhalb des Nuklearbereichs. 

Die Sozial- und Geisteswissenschaften werden in alle Cluster einschließlich spezifischer und zielgerichteter Tätigkeiten vollständig 

integriert. Dieser Pfeiler von Horizont Europa deckt Aktivitäten ab, die auf der Skala der technologischen Reife sehr verschieden 

eingestuft sind. Jeder Pfeiler trägt zu mehreren Zielen für eine nachhaltige Entwicklung bei, und viele dieser Ziele für eine nachhaltige 

Entwicklung werden durch mehrere Cluster unterstützt. Gleichstellung ist ein entscheidender Faktor für nachhaltiges 

Wirtschaftswachstum, es ist daher wichtig, bei allen globalen Herausforderungen die Geschlechterperspektive zu berücksichtigen.  

Posten 01 02 02 31 — Cluster „Zivile Sicherheit für die Gesellschaft“ — Europäischen Kompetenzzentrums für 

Cybersicherheit in Industrie, Technologie und Forschung 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Erläuterungen 

Das Europäische Kompetenzzentrum für Cybersicherheit in Industrie, Technologie und Forschung trägt zur Umsetzung der 

Cybersicherheitskomponente des Programms Digitales Europa und des Programms Horizont Europa bei. Ziel des Zentrums ist die 

Verbesserung der Kapazitäten, des Wissens und der Infrastrukturen im Bereich der Cybersicherheit, die der Industrie, dem 

öffentlichen Sektor und der Forschung zur Verfügung stehen. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2021/694 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2021 zur Aufstellung des Programms 

„Digitales Europa“ und zur Aufhebung des Beschlusses (EU) 2015/2240 (ABl. L 166 vom 11.5.2021, S. 1). 

Verordnung (EU) 2021/695 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 zur Einrichtung von Horizont Europa, 

dem Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, sowie über dessen Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der 

Ergebnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1290/2013 und (EU) Nr. 1291/2013 (ABl. L 170 vom 12.5.2021, S. 1). 

Verordnung (EU) 2021/887 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 zur Einrichtung des Europäischen 

Kompetenzzentrums für Industrie, Technologie und Forschung im Bereich der Cybersicherheit und des Netzwerks nationaler 

Koordinierungszentren (ABl. L 202 vom 8.6.2021, S. 1). 

TITEL 02 — STRATEGISCHE INVESTITIONEN DER EU 

Zahlenangaben 

Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

02 01 Verwaltungsbezogene Unterstützungsausgaben des 
Clusters „Strategische Investitionen der EU“ 1 41 288 000 41 288 000   41 288 000 41 288 000 

02 02 Fonds „InvestEU“ 1 1 195 627 000 1 031 432 172   1 195 627 000 1 031 432 172 

02 03 Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) 1 2 823 656 950 2 714 523 035 -1 800 000 -1 800 000 2 821 856 950 2 712 723 035 

02 04 Programm „Digitales Europa“ 1 1 227 225 377 1 094 000 703  -216 000 000 1 227 225 377 878 000 703 

02 10 Dezentrale Agenturen 1 190 237 250 190 237 250   190 237 250 190 237 250 

 Reserve(30 02 02)  687 000 

190 924 250 
687 000 

190 924 250 
1 800 000 1 800 000 2 487 000 

192 724 250 
2 487 000 

192 724 250 
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Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

02 20 Pilotprojekte, vorbereitende Maßnahmen, 

Maßnahmen zur Erfüllung von Aufgaben, die sich 

aus den institutionellen Befugnissen der 
Kommission ergeben, und sonstige Maßnahmen 1 23 598 274 47 622 049   23 598 274 47 622 049 

 Titel 02 — Insgesamt  5 501 632 851 5 119 103 209 -1 800 000 -217 800 000 5 499 832 851 4 901 303 209 

 Reserve(30 02 02) 

Insgesamt + reserve 
 687 000 

5 502 319 851 
687 000 

5 119 790 209 
1 800 000 

 
1 800 000 

-216 000 000 
2 487 000 

5 502 319 851 
2 487 000 

4 903 790 209 

KAPITEL 02 02 — FONDS „INVESTEU“ 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 

2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

02 02 Fonds „InvestEU“        

02 02 01 Garantie für den Fonds „InvestEU“ 1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

02 02 02 EU-Garantie — aus dem Fonds „InvestEU“ — 

Dotierung des gemeinsamen Dotierungsfonds 1 1 163 727 000 50 000 000   1 163 727 000 50 000 000 

02 02 03 InvestEU-Beratungsplattform und InvestEU-

Portal sowie flankierende Maßnahmen 1 31 900 000 21 760 000   31 900 000 21 760 000 

02 02 99 Abschluss früherer Finanzierungsinstrumente — 

Dotierung des gemeinsamen Dotierungsfonds 

 

      

02 02 99 01 Abschluss früherer Programme im Bereich kleine 

und mittlere Unternehmen, einschließlich des 
Programms für die Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen und für kleine und mittlere 

Unternehmen (COSME) (aus der Zeit vor 2021) — 
Finanzierungsinstrumente 1 p.m. 159 700 000   p.m. 159 700 000 

02 02 99 02 Abschluss des Programms der Europäischen Union 

für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI) 
(aus der Zeit vor 2021) — 

Finanzierungsinstrumente im Rahmen des 
Unterprogramms Mikrofinanzierung und soziales 
Unternehmertum 1 p.m. 22 280 000   p.m. 22 280 000 

02 02 99 03 Abschluss früherer Forschungsprogramme (aus der 
Zeit vor 2021) — Finanzierungsinstrumente 1 p.m. 316 251 993   p.m. 316 251 993 

02 02 99 04 Abschluss früherer Euratom-

Forschungsprogramme (aus der Zeit vor 2021) — 
Finanzierungsinstrumente 1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

02 02 99 05 Abschluss früherer Programme der Fazilität 

„Connecting Europe“ (CEF) — Energie (aus der 
Zeit vor 2021) — Finanzierungsinstrumente 1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

02 02 99 06 Abschluss früherer Programme der Fazilität 

„Connecting Europe“ (CEF) — Verkehr (aus der 
Zeit vor 2021) — Finanzierungsinstrumente 1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

02 02 99 07 Abschluss früherer Programme der Fazilität 

„Connecting Europe“ (CEF) — IKT (aus der Zeit 

vor 2021) — Finanzierungsinstrumente 1 p.m. 18 000 000   p.m. 18 000 000 

02 02 99 08 Abschluss früherer Maßnahmen und Programme in 

den Bereichen Medien, Kultur und Sprachen (aus 
der Zeit vor 2021) — Finanzierungsinstrumente 1 p.m. 29 507 889   p.m. 29 507 889 

02 02 99 09 Abschluss früherer Programme im Bereich 

Umwelt und Klimaschutz (LIFE) (aus der Zeit vor 
2021) — Finanzierungsinstrumente 1 p.m. 13 000 000   p.m. 13 000 000 

02 02 99 10 Abschluss früherer Erasmus-Programme (aus der 
Zeit vor 2021) — Finanzierungsinstrumente 1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 



 

DE 34 DE 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

02 02 99 11 Abschluss früherer Energievorhaben zur 

Konjunkturbelebung (2007-2013) — 
Finanzierungsinstrumente 1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

02 02 99 12 Abschluss des Europäischen Fonds für strategische 
Investitionen (EFSI) 1 p.m. 400 932 290   p.m. 400 932 290 

 Artikel 02 02 99 — Teilsumme  p.m. 959 672 172   p.m. 959 672 172 

 Kapitel 02 02 — Insgesamt  1 195 627 000 1 031 432 172   1 195 627 000 1 031 432 172 

Erläuterungen 

Die Mittel dieses Kapitels decken die Kosten einer Garantie der Union, die im Rahmen des Fonds „InvestEU“ für Finanzierungen und 

Investitionen zur Unterstützung der internen Politikbereiche der Union gewährt wird. Sie decken außerdem die Kosten des 

Mechanismus für beratende Unterstützung, der die Entwicklung investitionswürdiger Projekte und den Zugang zu Finanzierungen 

fördert und einen entsprechenden Kapazitätsaufbau bereitstellt („InvestEU-Beratungsplattform“). Schließlich decken sie die Kosten 

der Datenbank, durch die Projekten, für die Projektträger Finanzierungsmöglichkeiten suchen, Sichtbarkeit verliehen wird und 

Investoren über Investitionsmöglichkeiten informiert werden („InvestEU-Portal“). 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden.  

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Zusätzlich werden gemäß der Verordnung (EU) 2020/2094 vom 14. Dezember 2020 mit dem Einsetzen externer zweckgebundener 

Einnahmen aufgrund von Erlösen aus dem Aufbauinstrument der Europäischen Union in den Einnahmenteil zusätzliche Mittel für 

dieses Programm unter diesem Titel in einer Gesamthöhe von 6 074 000 000 EUR an Mitteln für Verpflichtungen zu jeweiligen 

Preisen bereitgestellt. Die in den Erläuterungen der entsprechenden Haushaltslinien angegebenen Beträge unter diesem Titel geben 

Auskunft über den erwarteten Betrag der rechtlichen Verpflichtungen im Jahr 2021. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2020/2094 des Rates vom 14. Dezember 2020 zur Schaffung eines Aufbauinstruments der Europäischen Union zur 

Unterstützung der Erholung nach der COVID-19-Krise (ABl. L 433I vom 22.12.2020, S. 23). 

Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates vom 17. Dezember 2020 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die 

Jahre 2021 bis 2027 (ABl. L 433 I vom 22.12.2020, S. 11). 

Verordnung (EU) 2021/523 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. März 2021 zur Einrichtung des Programms 

„InvestEU“ und zur Änderung der Verordnung (EU) 2015/1017 (ABl. L 107 vom 26.3.2021, S. 30). 

Verordnung (EU) 2021/695 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 zur Einrichtung von Horizont Europa, 

dem Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, sowie über dessen Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der 

Ergebnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1290/2013 und (EU) Nr. 1291/2013 (ABl. L 170 vom 12.5.2021, S. 1). 
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KAPITEL 02 03 — FAZILITÄT „CONNECTING EUROPE“ (CEF) 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 
Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

02 03 Fazilität „Connecting Europe“ (CEF)        

02 03 01 Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) — Verkehr 1 1 750 762 023 860 500 000 -1 800 000 -1 800 000 1 748 962 023 858 700 000 

02 03 02 Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) — Energie 1 795 674 488 245 580 000   795 674 488 245 580 000 

02 03 03 Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) — 

Digitales 

 
      

02 03 03 01 Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) — Digitales 1 277 220 439 164 183 100   277 220 439 164 183 100 

02 03 03 02 Gemeinsames Unternehmen für europäisches 

Hochleistungsrechnen (EuroHPC) 1 p.m. 30 000 000   p.m. 30 000 000 

 Artikel 02 03 03 — Teilsumme  277 220 439 194 183 100   277 220 439 194 183 100 

02 03 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

02 03 99 01 Abschluss früherer Programme der Fazilität 

„Connecting Europe“ (CEF) — Tätigkeiten im 
Bereich Verkehr (aus der Zeit vor 2021) 1 p.m. 1 018 500 000   p.m. 1 018 500 000 

02 03 99 02 Abschluss früherer Programme der Fazilität 

„Connecting Europe“ (CEF) — Tätigkeiten im 
Bereich Energie (aus der Zeit vor 2021) 1 p.m. 300 000 000   p.m. 300 000 000 

02 03 99 03 Abschluss früherer Programme der Fazilität 

„Connecting Europe“ (CEF) — IKT (aus der Zeit 
vor 2021) 1 p.m. 57 159 935   p.m. 57 159 935 

02 03 99 04 Abschluss früherer Energievorhaben zur 

Konjunkturbelebung (2007-2013) 1 p.m. 38 600 000   p.m. 38 600 000 

02 03 99 05 Abschluss des Gemeinschaftsprogramms „Mehr 

Sicherheit im Internet — Förderung der sichereren 
Nutzung des Internets und neuer Online-
Technologien“ (2007-2013) 1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Artikel 02 03 99 — Teilsumme  p.m. 1 414 259 935   p.m. 1 414 259 935 

 Kapitel 02 03 — Insgesamt  2 823 656 950 2 714 523 035 -1 800 000 -1 800 000 2 821 856 950 2 712 723 035 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel dienen der Finanzierung von Maßnahmen zum Ausbau und zur Modernisierung der 

transeuropäischen Netze in den Bereichen Verkehr, Energie und Digitales und zur Erleichterung der grenzübergreifenden 

Zusammenarbeit im Bereich der erneuerbaren Energien unter Berücksichtigung der langfristigen Dekarbonisierungsverpflichtungen 

und unter Nutzung von Synergien zwischen den Bereichen. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden.  

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2021/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Schaffung der Fazilität „Connecting 

Europe“ und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1316/2013 und (EU) Nr. 283/2014 (ABl. L 249 vom 14.7.2021, S. 38). 
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Artikel 02 03 01 — Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) — Verkehr 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

1 750 762 023 860 500 000 -1 800 000 -1 800 000 1 748 962 023 858 700 000 

Erläuterungen 

Die in diesem Artikel veranschlagten Mittel sollen der Finanzierung von Maßnahmen dienen, die zur Entwicklung von Vorhaben von 

gemeinsamem Interesse in Bezug auf effiziente, miteinander verbundene und multimodale Netze und Infrastrukturen für eine 

intelligente, interoperable, nachhaltige, inklusive, zugängliche, sichere und geschützte Mobilität beitragen sollen. Diese Vorhaben 

werden hauptsächlich durch Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen im Rahmen der mehrjährigen Arbeitsprogramme 

verwirklicht, die Finanzierungsbeschlüsse im Sinne des Artikels 110 der Haushaltsordnung darstellen. 

Diese Mittel unterstützen Maßnahmen, die die langfristigen Verpflichtungen der Union im Bereich Dekarbonisierung berücksichtigen. 

Die Umsetzung erfolgt in Form von Studien, Arbeiten und anderen begleitenden Maßnahmen, die für die Verwaltung und 

Durchführung des CEF erforderlich sind, gemäß sektorspezifischen Leitlinien, wie den TEN-V-Leitlinien.  

Förderfähig sind Maßnahmen, die die Entwicklung effizienter, miteinander verbundener und multimodaler Schienen-, 

Binnenwasserstraßen-, Seehafen- und Straßenverkehrsnetze entlang dem TEN-V-Kernnetz sowie grenzüberschreitende 

Verbindungen, Seehäfen und Binnenhäfen im TEN-V-Gesamtnetz betreffen. Ferner werden Vorhaben im Bereich intelligente, 

interoperable, nachhaltige, multimodale, inklusive, zugängliche, sichere und geschützte Mobilität unterstützt, wie Meeresautobahnen, 

Telematikanwendungssysteme für alle Verkehrsträger, neue Technologien und Innovation mit dem besonderen Schwerpunkt 

Infrastrukturen für alternative Kraftstoffe, Maßnahmen zur Beseitigung von Interoperabilitätshindernissen und Maßnahmen zur 

Verbesserung der Zugänglichkeit und Resilienz der Verkehrsinfrastruktur.  

Im Einklang mit Artikel 22 Absatz 1 der Haushaltsordnung können zweckgebundene Einnahmen zur Bereitstellung zusätzlicher 

Mittel bei dieser Haushaltslinie führen. 

KAPITEL 02 04 — PROGRAMM „DIGITALES EUROPA“ 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 

Artikel Posten 
Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

02 04 Programm „Digitales Europa“        

02 04 01 Cybersicherheit        

02 04 01 10 Cybersicherheit 1 120 000 000 115 772 894  -5 000 000 120 000 000 110 772 894 

02 04 01 11 Europäisches Kompetenzzentrum für Industrie, 

Technologie und Forschung im Bereich der 
Cybersicherheit 1 151 311 791 151 192 982  -118 000 000 151 311 791 33 192 982 

 Artikel 02 04 01 — Teilsumme  271 311 791 266 965 876  -123 000 000 271 311 791 143 965 876 

02 04 02 Hochleistungsrechnen        

02 04 02 10 Hochleistungsrechnen 1 61 512 954 88 857 300   61 512 954 88 857 300 

02 04 02 11 Gemeinsames Unternehmen für europäisches 

Hochleistungsrechnen (EuroHPC) 1 296 080 000 198 380 361   296 080 000 198 380 361 

 Artikel 02 04 02 — Teilsumme  357 592 954 287 237 661   357 592 954 287 237 661 

02 04 03 Künstliche Intelligenz 1 332 511 489 294 811 860  -49 000 000 332 511 489 245 811 860 

02 04 04 Kompetenzen 1 92 948 068 57 000 000  -5 000 000 92 948 068 52 000 000 

02 04 05 Einführung        

02 04 05 01 Einführung 1 143 241 850 163 973 807  -39 000 000 143 241 850 124 973 807 

02 04 05 02 Einführung / Interoperabilität 1 29 619 225 19 757 200   29 619 225 19 757 200 

 Artikel 02 04 05 — Teilsumme  172 861 075 183 731 007  -39 000 000 172 861 075 144 731 007 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

02 04 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

02 04 99 01 Abschluss früherer Programme im Bereich der 

Interoperabilitätslösungen für öffentliche 
Verwaltungen, Unternehmen und Bürger (ISA) 
(aus der Zeit vor 2021) 1 p.m. 3 500 000   p.m. 3 500 000 

02 04 99 02 Abschluss des Gemeinsamen Unternehmens für 
europäisches Hochleistungsrechnen 

(GU EuroHPC) im Rahmen der früheren Fazilität 

„Connecting Europe“ (CEF) — IKT (aus der Zeit 
vor 2021) 1 p.m. 754 299   p.m. 754 299 

 Artikel 02 04 99 — Teilsumme  p.m. 4 254 299   p.m. 4 254 299 

 Kapitel 02 04 — Insgesamt  1 227 225 377 1 094 000 703  -216 000 000 1 227 225 377 878 000 703 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel dienen der Finanzierung von Maßnahmen zur Stärkung der europäischen Kapazitäten in 

den Bereichen Hochleistungsrechnen, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und fortgeschrittene digitale Kompetenzen sowie der 

Gewährleistung ihrer breiten Nutzung in der gesamten Wirtschaft und Gesellschaft. Bei gleichzeitiger Förderung werden diese 

Elemente zu einer florierenden Datenwirtschaft beitragen, Inklusion sowie Chancengleichheit für alle fördern und die Wertschöpfung 

gewährleisten. Am wichtigsten ist jedoch, dass sich das Programm auf die Bereiche konzentriert, in denen kein Mitgliedstaat allein 

genug tun kann, um den Erfolg im digitalen Bereich zu gewährleisten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf jenen Bereichen, in denen 

öffentliche Ausgaben die größte Wirkung erzielen, vor allem bei der Verbesserung der Effizienz und der Qualität der Dienste in 

Bereichen von öffentlichem Interesse wie Gesundheit, Umwelt, Klima, Mobilität und öffentliche Verwaltungen, sowie darauf, kleine 

und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Anpassung an den digitalen Wandel zu unterstützen. 

Das Programm „Digitales Europa“ wird ferner dem Mehrwert Rechnung tragen, der durch die Kombination digitaler und weiterer 

grundlegender Technologien zur Maximierung der Vorteile der Digitalisierung erzielt werden kann. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden. 

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2021/694 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2021 zur Aufstellung des Programms 

„Digitales Europa“ und zur Aufhebung des Beschlusses (EU) 2015/2240 (ABl. L 166 vom 11.5.2021, S. 1). 

Artikel 02 04 01 — Cybersicherheit 

Posten 02 04 01 10 — Cybersicherheit 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

120 000 000 115 772 894  -5 000 000 120 000 000 110 772 894 
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Erläuterungen 

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung von Maßnahmen, die gewährleisten, dass grundlegende Kapazitäten für die digitale 

Wirtschaft, Gesellschaft und Demokratie der Union verfügbar und für den öffentlichen Sektor sowie Unternehmen in der Union 

zugänglich sind, und von Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Cybersicherheitsbranche der Union. Darunter 

fallen auch die für die Quantenkommunikationsinfrastruktur erforderlichen Investitionen. 

Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans) 

EFTA-EWR 3 012 000 6 6 0 0 

Posten 02 04 01 11 — Europäisches Kompetenzzentrum für Industrie, Technologie und Forschung im Bereich der 

Cybersicherheit 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

151 311 791 151 192 982  -118 000 000 151 311 791 33 192 982 

Erläuterungen 

Das Europäische Kompetenzzentrum für Industrie, Technologie und Forschung im Bereich der Cybersicherheit trägt zur Umsetzung 

der Cybersicherheitskomponente des Programms „Digitales Europa“ und von Horizont Europa bei. Ziel des Zentrums ist die 

Verbesserung der Kapazitäten, des Wissens und der Infrastrukturen im Bereich der Cybersicherheit, die der Industrie, dem 

öffentlichen Sektor und der Forschung zur Verfügung stehen. 

Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans) 

EFTA-EWR 3 797 926 6 6 0 0 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2021/887 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 zur Einrichtung des Europäischen 

Kompetenzzentrums für Industrie, Technologie und Forschung im Bereich der Cybersicherheit und des Netzwerks nationaler 

Koordinierungszentren (ABl. L 202 vom 8.6.2021, S. 1). 

Verordnung (EU) 2021/695 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 zur Einrichtung von Horizont Europa, 

dem Rahmenprogramm für Forschung und Innovation, sowie über dessen Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der 

Ergebnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1290/2013 und (EU) Nr. 1291/2013 (ABl. L 170 vom 12.5.2021, S. 1). 

Artikel 02 04 03 — Künstliche Intelligenz 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

332 511 489 294 811 860  -49 000 000 332 511 489 245 811 860 

Erläuterungen 

Vormals Posten PP 09 21 01 

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung von Maßnahmen zur Entwicklung von Kapazitäten im Bereich künstliche Intelligenz (KI) 

in Europa im Einklang mit dem Gesetzpaket über digitale Dienste. Die Maßnahmen sind auf den Aufbau und die Stärkung von 

Kernkapazitäten im Bereich der KI gerichtet, insbesondere in den Bereichen Datenressourcen und Zusammenschluss von Cloud-

Infrastrukturen, indem diese für alle Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen zugänglich gemacht werden. Des Weiteren geht es 
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darum, die Vernetzung zwischen bestehenden Erprobungs- und Versuchseinrichtungen für KI in den Mitgliedstaaten zu stärken und 

zu fördern und Bibliotheken von Algorithmen für KI zu erstellen. 

Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans) 

EFTA-EWR 8 346 038 6 6 0 0 

Artikel 02 04 04 — Kompetenzen 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

92 948 068 57 000 000  -5 000 000 92 948 068 52 000 000 

Erläuterungen 

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung von Maßnahmen, die gewährleisten, dass derzeitige und künftige Arbeitskräfte einfach 

fortgeschrittene digitale Kompetenzen erwerben können (insbesondere in den Bereichen Hochleistungsrechnen, künstliche Intelligenz 

und Cybersicherheit), indem Studierenden, Hochschulabsolventen und Beschäftigten unabhängig von ihrem Aufenthaltsort die Mittel 

für den Erwerb und die Weiterentwicklung dieser Kompetenzen bereitgestellt werden. 

Die Maßnahmen des Programms „Digitales Europa“ gewährleisten die wirksame Förderung der Chancengleichheit für alle und 

berücksichtigen durchgängig die Gleichstellung der Geschlechter. 

Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans) 

EFTA-EWR 2 332 997 6 6 0 0 

Artikel 02 04 05 — Einführung 

Posten 02 04 05 01 — Einführung 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

143 241 850 163 973 807  -39 000 000 143 241 850 124 973 807 

Erläuterungen 

Veranschlagt sind Mittel zur Finanzierung von Maßnahmen zum Ausbau der optimalen Nutzung digitaler Kapazitäten (insbesondere 

in den Bereichen Hochleistungsrechnen, künstliche Intelligenz und Cybersicherheit) in der gesamten Wirtschaft, in Bereichen von 

öffentlichem Interesse und in der Gesellschaft, einschließlich der Einführung interoperabler Lösungen in Bereichen von öffentlichem 

Interesse, und zur Erleichterung des Zugangs zu Technologie und Know-how für alle Unternehmen, insbesondere KMU. 

Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans) 

EFTA-EWR 3 595 370 6 6 0 0 
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KAPITEL 02 10 — DEZENTRALE AGENTUREN 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 
Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

02 10 Dezentrale Agenturen        

02 10 01 Agentur der Europäischen Union für 

Flugsicherheit (EASA) 1 37 325 380 37 325 380   37 325 380 37 325 380 

 Reserve(30 02 02)    1 800 000 1 800 000 1 800 000 

39 125 380 
1 800 000 

39 125 380 

02 10 02 Europäische Agentur für die Sicherheit des 

Seeverkehrs (EMSA) 1 82 696 601 82 696 601   82 696 601 82 696 601 

02 10 03 Eisenbahnagentur der Europäischen Union 

(ERA) 1 26 164 199 26 164 199   26 164 199 26 164 199 

02 10 04 Agentur der Europäischen Union für 

Cybersicherheit (ENISA) 1 22 283 440 22 283 440   22 283 440 22 283 440 

 Reserve(30 02 02)  610 000 

22 893 440 
610 000 

22 893 440 
  610 000 

22 893 440 
610 000 

22 893 440 

02 10 05 Gremium europäischer Regulierungsstellen für 

elektronische Kommunikation (GEREK) — Büro 1 7 337 683 7 337 683   7 337 683 7 337 683 

02 10 06 Agentur der Europäischen Union für die 

Zusammenarbeit der 

Energieregulierungsbehörden (ACER) 1 14 429 947 14 429 947   14 429 947 14 429 947 

 Reserve(30 02 02)  77 000 

14 506 947 
77 000 

14 506 947 
  77 000 

14 506 947 
77 000 

14 506 947 

 Kapitel 02 10 — Insgesamt  190 237 250 190 237 250   190 237 250 190 237 250 

 Reserve(30 02 02) 

Insgesamt + reserve 
 687 000 

190 924 250 
687 000 

190 924 250 
1 800 000 1 800 000 2 487 000 

192 724 250 
2 487 000 

192 724 250 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Deckung der Personal- und Verwaltungsausgaben der dezentralen Agenturen (Titel 

1 und 2) und gegebenenfalls ihrer operativen Ausgaben im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm (Titel 3) bestimmt. 

Die Stellenpläne der Agenturen sind im Anhang „Stellenplan“ zu diesem Einzelplan enthalten. 

Die Agenturen müssen das Europäische Parlament und den Rat über Mittelübertragungen zwischen operativen Linien und Linien für 

Verwaltungsausgaben unterrichten. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen, von Beträgen, die gemäß Artikel 17 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2019/715 der Kommission vom 18. Dezember 2018 über die Rahmenfinanzregelung für gemäß dem AEUV und 

dem Euratom-Vertrag geschaffene Einrichtungen nach Artikel 70 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen 

Parlaments und des Rates (ABl. L 122 vom 10.5.2019, S. 1) zurückgezahlt wurden, sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in 

den Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel in diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden.  

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 
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Artikel 02 10 01 — Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA) 

Zahlenangaben 

 
Entwurf des Haushaltsplans 2022 

Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 
Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

02 10 01 37 325 380 37 325 380   37 325 380 37 325 380 

Reserve(30 02 02)   1 800 000 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

Insgesamt 37 325 380 37 325 380 1 800 000 1 800 000 39 125 380 39 125 380 

Erläuterungen 

Die EASA ist die Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit. Ihr Auftrag besteht darin, das höchste gemeinsame 

Sicherheitsniveau für die Bürgerinnen und Bürger der EU und das höchste gemeinsame Umweltschutzniveau zu gewährleisten, ein 

einziges Regulierungs- und Zertifizierungsverfahren unter den Mitgliedstaaten einzurichten, den Luftverkehrsbinnenmarkt zu fördern 

und gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen sowie mit anderen internationalen Luftfahrtorganisationen und 

Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten. 

Zu den wichtigsten Tätigkeiten der Agentur gehören die Erhebung und Auswertung von sicherheitsrelevanten Informationen und 

Leistungsdaten zwecks Aufstellung strategischer Aktionspläne, die Zertifizierung von Luftverkehrsprodukten und die Zulassung von 

Organisationen in allen Bereichen der Luftfahrt (Konstruktion, Produktion, Instandhaltung, Ausbildung, Flugverkehrsmanagement 

usw.), die Ausarbeitung von Regelungen zur Festlegung gemeinsamer Standards für die Luftfahrt in Europa sowie die Überwachung 

und Kontrolle der wirksamen Umsetzung dieser Standards in den Mitgliedstaaten und in den Nachbarstaaten der EU, die EU-

Luftverkehrsabkommen unterzeichnet haben. 

Die von der EASA wahrgenommenen Aufgaben decken das gesamte Spektrum der EU-Vorschriften für die Flugsicherheit ab und 

haben eine wichtige internationale Komponente, da die Agentur den gesetzlich verankerten Auftrag hat, mit internationalen Akteuren 

zusammenzuarbeiten, um weltweit das höchstmögliche Sicherheitsniveau für Bürgerinnen und Bürger der EU zu erreichen (z. B. EU-

Flugsicherheitsliste, Genehmigungen für Drittlandsbetreiber und Durchführung von Programmen für die technische Unterstützung 

von Drittländern). Die 2002 errichtete EASA beschäftigt über 800 Luftverkehrsexpertinnen und -experten und 

Verwaltungsmitarbeiter/innen. Die EASA hat 31 Mitgliedstaaten (27 EU-Länder + Schweiz, Island, Norwegen und Liechtenstein). 

Sie unterhält vier Büros in Drittstaaten: Montreal, Washington, Peking und Singapur. Die Hauptquellen für ihren Haushalt sind 

typischerweise Gebühren und Entgelte (64 %), der EU-Beitrag (23 %), zweckgebundene Mittel (11 %) und Beiträge von Drittländern 

(2 %). 

Unionsbeitrag insgesamt 41 478 000 

davon Betrag aus der Einziehung von Überschüssen 

(Artikel 6 6 2 des Einnahmenplans) 

2 352 620 

Im Haushaltsplan ausgewiesener Betrag 39 125 380 

Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans) 

EFTA-EWR 936 867 6 6 0 0  

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2018/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2018 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften 

für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit sowie zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) Nr. 1008/2008, (EU) Nr. 996/2010, (EU) Nr. 376/2014 und der Richtlinien 2014/30/EU und 

2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates, und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 552/2004 und (EG) Nr. 

216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates (ABl. L 212 vom 

22.8.2018, S. 1). 

Verweise 

Verordnung (EU) Nr. 1178/2011 der Kommission vom 3. November 2011 zur Festlegung technischer Vorschriften und von 

Verwaltungsverfahren in Bezug auf das fliegende Personal in der Zivilluftfahrt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des 

Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 311 vom 25.11.2011, S. 1). 
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Durchführungsverordnung (EU) Nr. 646/2012 der Kommission mit Bestimmungen über Geldbußen und Zwangsgelder (ABl. L 187 

vom 17.7.2012, S. 29). 

Verordnung (EU) Nr. 748/2012 der Kommission vom 3. August 2012 zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen für die 

Erteilung von Lufttüchtigkeits- und Umweltzeugnissen für Luftfahrzeuge und zugehörige Produkte, Bau- und Ausrüstungsteile sowie 

für die Zulassung von Entwicklungs- und Herstellungsbetrieben (ABl. L 224 vom 21.8.2012, S. 1). 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 923/2012 der Kommission zur Festlegung gemeinsamer Luftverkehrsregeln und 

Betriebsvorschriften für Dienste und Verfahren der Flugsicherung (ABl. L 281 vom 13.10.2012, S. 1). 

Verordnung (EU) Nr. 965/2012 der Kommission vom 5. Oktober 2012 zur Festlegung technischer Vorschriften und von 

Verwaltungsverfahren in Bezug auf den Flugbetrieb gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des 

Rates (ABl. L 296 vom 25.10.2012, S. 1). 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1079/2012 der Kommission, Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1207/2011 der Kommission, 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1206/2011 der Kommission, Verordnung (EU) Nr. 73/2010 der Kommission, Verordnung (EG) 

Nr. 262/2009 der Kommission, Verordnung (EG) Nr. 29/2009 der Kommission, Verordnung (EG) Nr. 633/2007 der Kommission, 

Verordnung (EG) Nr. 1033/2006 der Kommission und Verordnung (EG) Nr. 1032/2006 der Kommission über die Interoperabilität 

von Flugverkehrsmanagement- und Flugsicherungsdiensten. 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 628/2013 der Kommission vom 28. Juni 2013 über die Arbeitsweise der Europäischen Agentur 

für Flugsicherheit bei Inspektionen zur Kontrolle der Normung und für die Überwachung der Anwendung der Bestimmung der 

Verordnung (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 736/2006 

der Kommission (ABl. L 179 vom 29.6.2013, S. 46). 

Verordnung (EU) Nr. 139/2014 der Kommission zur Festlegung von Anforderungen und Verwaltungsverfahren in Bezug auf 

Flugplätze (ABl. L 44 vom 14.2.2014, S. 1). 

Verordnung (EU) Nr. 452/2014 der Kommission vom 29. April 2014 zur Festlegung von technischen Vorschriften und 

Verwaltungsverfahren für den Flugbetrieb von Drittlandsbetreibern (ABl. L 133 vom 6.5.2014, S. 12). 

Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 der Kommission vom 26. November 2014 über die Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit von 

Luftfahrzeugen und luftfahrttechnischen Erzeugnissen, Teilen und Ausrüstungen und die Erteilung von Genehmigungen für 

Organisationen und Personen, die diese Tätigkeiten ausführen (ABl. L 362 vom 17.12.2014, S. 1). 

Verordnung (EU) 2015/340 der Kommission vom 20. Februar 2015 zur Festlegung technischer Vorschriften und von 

Verwaltungsverfahren in Bezug auf Lizenzen und Bescheinigungen von Fluglotsen (ABl. L 63 vom 6.3.2015, S. 1). 

Durchführungsverordnung (EU) 2017/373 der Kommission zur Festlegung gemeinsamer Anforderungen an 

Flugverkehrsmanagementanbieter und Anbieter von Flugsicherungsdiensten sowie sonstiger Funktionen des 

Flugverkehrsmanagementnetzes und die Aufsicht hierüber (ABl. L 62 vom 8.3.2017, S. 1). 

Durchführungsverordnung (EU) 2018/1048 der Kommission zur Festlegung von Anforderungen an die Luftraumnutzung und von 

Betriebsverfahren in Bezug auf die leistungsbasierte Navigation (ABl. L 189 vom 26.7.2018, S. 3). 

Durchführungsverordnung (EU) 2019/317 der Kommission vom 11. Februar 2019 zur Festlegung eines Leistungssystems und einer 

Gebührenregelung für den einheitlichen europäischen Luftraum (ABl. L 56 vom 25.2.2019, S. 1). 

Delegierte Verordnung (EU) 2019/945 der Kommission vom 12. März 2019 über unbemannte Luftfahrzeugsysteme und 

Drittlandbetreiber unbemannter Luftfahrzeugsysteme (ABl. L 152 vom 11.6.2019, S. 1). 

Durchführungsverordnung (EU) 2019/947 der Kommission vom 24. Mai 2019 über die Vorschriften und Verfahren für den Betrieb 

unbemannter Luftfahrzeuge (ABl. L 152 vom 11.6.2019, S. 45). 

Durchführungsverordnung (EU) 2019/2153 der Kommission über die von der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit 

erhobenen Gebühren und Entgelte (ABl. L 327 vom 17.12.2019, S. 36). 

Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Gewährleistung gleicher 

Wettbewerbsbedingungen für einen nachhaltigen Luftverkehr (COM(2021) 561 final vom 14. Juli 2021). 
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TITEL 03 — BINNENMARKT 

Zahlenangaben 

Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

03 01 Verwaltungsbezogene Unterstützungsausgaben des 

Clusters „Binnenmarkt“ 1 29 142 000 29 142 000   29 142 000 29 142 000 

03 02 Binnenmarktprogramm 1 555 002 000 551 435 000   555 002 000 551 435 000 

03 03 Betrugsbekämpfungsprogramm der EU 1 24 368 999 31 094 000   24 368 999 31 094 000 

03 04 Zusammenarbeit im Bereich der Besteuerung 
(Fiscalis) 1 36 639 861 35 588 504   36 639 861 35 588 504 

03 05 Zusammenarbeit im Zollwesen (Customs) 1 130 144 000 114 370 328   130 144 000 114 370 328 

03 10 Dezentrale Agenturen 1 119 666 600 119 666 600   119 666 600 119 666 600 

 Reserve(30 02 02)  69 000 

119 735 600 
69 000 

119 735 600 
  69 000 

119 735 600 
69 000 

119 735 600 

03 20 Pilotprojekte, vorbereitende Maßnahmen, 

Maßnahmen zur Erfüllung von Aufgaben, die sich 
aus den institutionellen Befugnissen der 
Kommission ergeben, und sonstige Maßnahmen 1 10 300 000 17 973 804   10 300 000 17 973 804 

 Titel 03 — Insgesamt  905 263 460 899 270 236   905 263 460 899 270 236 

 Reserve(30 02 02) 

Insgesamt + reserve 
 69 000 

905 332 460 
69 000 

899 339 236 
  69 000 

905 332 460 
69 000 

899 339 236 

KAPITEL 03 02 — BINNENMARKTPROGRAMM 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

03 02 Binnenmarktprogramm        

03 02 01 Den Binnenmarkt wirksamer machen        

03 02 01 01 Funktionieren und Entwicklung des Binnenmarkts 
für Waren und Dienstleistungen 1 28 406 000 23 000 000   28 406 000 23 000 000 

03 02 01 02 Steuerungsinstrumente auf dem Gebiet des 
Binnenmarkts 1 5 470 000 4 100 000   5 470 000 4 100 000 

03 02 01 03 Unterstützung der regulierenden Tätigkeit von 

TAXUD — Verwirklichung und Entwicklung des 
Binnenmarkts 1 3 300 000 2 204 000   3 300 000 2 204 000 

03 02 01 04 Gesellschaftsrecht 1 1 000 000 769 000   1 000 000 769 000 

03 02 01 05 Wettbewerbspolitik für eine gestärkte Union im 
digitalen Zeitalter 1 19 883 000 16 000 000   19 883 000 16 000 000 

03 02 01 06 Umsetzung und Entwicklung des Binnenmarkts für 
Finanzdienstleistungen 1 5 350 000 5 600 000   5 350 000 5 600 000 

03 02 01 07 Marktüberwachung 1 14 208 000 6 320 000   14 208 000 6 320 000 

 Artikel 03 02 01 — Teilsumme  77 617 000 57 993 000   77 617 000 57 993 000 

03 02 02 Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen — insbesondere KMU — und 

Unterstützung für den Zugang zu Märkten 1 121 450 000 67 600 000   121 450 000 67 600 000 

03 02 03 Europäische Normungsprozesse und 

internationale Normen in den Bereichen 

Rechnungslegung und Abschlussprüfung 

 

      

03 02 03 01 Europäische Normungsprozesse 1 21 676 000 10 500 000   21 676 000 10 500 000 

03 02 03 02 Internationale Normen in den Bereichen 

Rechnungslegung, nichtfinanzielle 
Berichterstattung und Abschlussprüfung 1 8 450 000 9 018 000   8 450 000 9 018 000 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

 Artikel 03 02 03 — Teilsumme  30 126 000 19 518 000   30 126 000 19 518 000 

03 02 04 Befähigung der Verbraucher und der 

Zivilgesellschaft sowie Gewährleistung eines 

hohen Verbraucherschutz- und 

Produktsicherheitsniveaus, einschließlich der 

Beteiligung der Endnutzer an der Gestaltung der 

Politik im Bereich der Finanzdienstleistungen 

 

      

03 02 04 01 Gewährleistung eines hohen Verbraucherschutz- 
und Produktsicherheitsniveaus 1 23 500 000 17 459 000   23 500 000 17 459 000 

03 02 04 02 Die Beteiligung von Endnutzern an 

Gestaltungsprozessen der Politik im Bereich 
Finanzdienstleistungen 1 1 495 000 1 495 000   1 495 000 1 495 000 

 Artikel 03 02 04 — Teilsumme  24 995 000 18 954 000   24 995 000 18 954 000 

03 02 05 Erstellung und Verbreitung hochwertiger 

Statistiken über Europa 1 75 000 000 37 000 000   75 000 000 37 000 000 

03 02 06 Beitrag zu hohen Standards in den Bereichen 

Gesundheit und Wohlergehen der Menschen, 

Tiergesundheit und Tierschutz, 

Pflanzengesundheit und Pflanzenschutz 1 225 814 000 170 000 000   225 814 000 170 000 000 

03 02 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

03 02 99 01 Abschluss früherer Programme im Bereich kleine 

und mittlere Unternehmen, einschließlich des 

Programms für die Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen und KMU (COSME) (aus der Zeit 
vor 2021) 1 p.m. 68 100 000   p.m. 68 100 000 

03 02 99 02 Kontrollen der Lebens- und Futtermittelsicherheit, 
Tiergesundheit, Tierschutz und 
Pflanzengesundheit (aus der Zeit vor 2021). 1 p.m. 50 000 000   p.m. 50 000 000 

03 02 99 03 Abschluss früherer Tätigkeiten und Programme im 
Bereich Verbraucher (aus der Zeit vor 2021) 1 p.m. 7 905 000   p.m. 7 905 000 

03 02 99 04 Abschluss früherer Programme im Bereich 

Standardisierung, Rechnungslegung und 
Dienstleistungen, Abschlussprüfung und Statistik 

(aus der Zeit vor 2021) 1 p.m. 44 300 000   p.m. 44 300 000 

03 02 99 05 Abschluss früherer Tätigkeiten im Bereich 

Binnenmarkt und Finanzdienstleistungen (aus der 
Zeit vor 2021) 1 p.m. 9 779 000   p.m. 9 779 000 

03 02 99 06 Abschluss früherer Programme im Bereich 

Unternehmensrecht (aus der Zeit vor 2021) 1 p.m. 286 000   p.m. 286 000 

 Artikel 03 02 99 — Teilsumme  p.m. 180 370 000   p.m. 180 370 000 

 Kapitel 03 02 — Insgesamt  555 002 000 551 435 000   555 002 000 551 435 000 

Erläuterungen 

Die Mittel dieses Kapitels sind dazu bestimmt, das Funktionieren des Binnenmarkts für Waren und Dienstleistungen, einschließlich 

der Finanzdienstleistungen, der Bekämpfung der Geldwäsche und des freien Kapitalverkehrs, zu verbessern und Statistiken hoher 

Qualität zu allen Politikbereichen der Union bereitzustellen, wie im Programms über den Binnenmarkt, die Wettbewerbsfähigkeit der 

Unternehmen, einschließlich der kleinen und mittleren Unternehmen, und die europäischen Statistiken (das 

„Binnenmarktprogramm“), vorgesehen. Das Programm unterstützt insbesondere die Konzeption, Umsetzung und Durchsetzung der 

Rechtsvorschriften der Union, auf denen das Funktionieren des Binnenmarkts für Waren und Dienstleistungen beruht — 

einschließlich der Finanzdienstleistungen, der Bekämpfung der Geldwäsche und des freien Kapitalverkehrs sowie des Aufbaus von 

Kapazitäten, der Koordinierung gemeinsamer Maßnahmen von Mitgliedstaaten und Kommission sowie der internationalen Dimension 

des Binnenmarkts. Es wird auch die Teilhabe von Frauen fördern und der Stärkung aller Akteure des Binnenmarkts dienen: 

Unternehmen, Bürger bzw. Verbraucher, Zivilgesellschaft und Behörden. Das Binnenmarktprogramm vereint sechs 

Vorläuferprogramme aus unterschiedlichen Politikbereichen, insbesondere den Teil für Finanzhilfen und Verträge von dem 

Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für kleine und mittlere Unternehmen (COSME), Programme zum 

Verbraucherschutz und unterstützt somit die Beteiligung von Verbrauchern und anderen Endnutzern an der Gestaltung der 

Unionspolitik im Bereich Finanzdienstleistungen, die Ausarbeitung internationaler Standards für die Rechnungslegung, 

Abschlussprüfung und Unternehmensberichterstattung, Maßnahmen zur Förderung eines hohen Schutzniveaus für die Gesundheit von 
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Menschen, Tieren und Pflanzen auf allen Stufen der Lebensmittelkette und in damit verbundenen Bereichen sowie europäische 

Statistiken. Zu diesem Programm gehören außerdem weitere Haushaltslinien in Bezug auf Marktüberwachung, Unternehmensrecht, 

vertragliches und außervertragliches Recht, Normung und Unterstützung im Bereich der Wettbewerbspolitik und im Zoll- und 

Steuerbereich. Die Folgenabschätzung ergab, dass ein einziges Programm Synergien schaffen und somit zu flexibleren und 

effizienteren Haushaltsausgaben führen wird. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden. 

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2021/690 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 zur Aufstellung eines Programms für den 

Binnenmarkt, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen, einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen, den Bereich Pflanzen, 

Tiere, Lebensmittel und Futtermittel sowie europäische Statistiken (Binnenmarktprogramm) und zur Aufhebung der Verordnungen 

(EU) Nr. 99/2013, (EU) Nr. 1287/2013, (EU) Nr. 254/2014 und (EU) Nr. 652/2014 (ABl. L 153 vom 3.5.2021, S. 1). 

KAPITEL 03 04 — ZUSAMMENARBEIT IM BEREICH DER BESTEUERUNG (FISCALIS) 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 

Artikel Posten 
Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

03 04 Zusammenarbeit im Bereich der Besteuerung 

(Fiscalis) 

 

      

03 04 01 Zusammenarbeit im Bereich der Besteuerung 

(Fiscalis) 1 36 639 861 27 387 974   36 639 861 27 387 974 

03 04 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

03 04 99 01 Abschluss früherer Programme im Steuerbereich 
(aus der Zeit vor 2021) 1 p.m. 8 200 530   p.m. 8 200 530 

 Artikel 03 04 99 — Teilsumme  p.m. 8 200 530   p.m. 8 200 530 

 Kapitel 03 04 — Insgesamt  36 639 861 35 588 504   36 639 861 35 588 504 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Deckung der Ausgaben zur Unterstützung im Bereich der Steuerpolitik, 

Steuerzusammenarbeit und zum Aufbau von Verwaltungskapazitäten bestimmt, einschließlich der Humankompetenzen und der 

Entwicklung und des Betriebs der europäischen elektronischen Systeme. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden. 

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2021/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 zur Aufstellung des Programms „Fiscalis“ 

für die Zusammenarbeit im Steuerbereich und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1286/2013 (ABl. L 188 vom 28.5.2021, S. 1). 
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KAPITEL 03 05 — ZUSAMMENARBEIT IM ZOLLWESEN (CUSTOMS) 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 
Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

03 05 Zusammenarbeit im Zollwesen (Customs)        

03 05 01 Zusammenarbeit im Zollwesen (Customs) 1 130 144 000 88 528 568   130 144 000 88 528 568 

03 05 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

03 05 99 01 Abschluss früherer Programme im Zollbereich 

(aus der Zeit vor 2021) 1 p.m. 25 841 760   p.m. 25 841 760 

 Artikel 03 05 99 — Teilsumme  p.m. 25 841 760   p.m. 25 841 760 

 Kapitel 03 05 — Insgesamt  130 144 000 114 370 328   130 144 000 114 370 328 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind dafür bestimmt, die Zollunion und die Zollbehörden dabei zu unterstützen, die 

finanziellen und wirtschaftlichen Interessen der Union und ihrer Mitgliedstaaten zu schützen, die Sicherheit innerhalb der Union zu 

gewährleisten sowie die Union vor unlauterem und illegalem Handel zu schützen und dabei gleichzeitig die legale Wirtschaftstätigkeit 

zu erleichtern. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden. 

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2021/444 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2021 zur Einrichtung des Programms „Zoll“ 

für die Zusammenarbeit im Zollwesen und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1294/2013 (ABl. L 87 vom 15.3.2021, S. 1). 

TITEL 05 — REGIONALE ENTWICKLUNG UND ZUSAMMENHALT 

Zahlenangaben 

Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

05 01 Verwaltungsbezogene Unterstützungsausgaben für 

den Cluster „Regionale Entwicklung und 
Zusammenhalt“ 2 14 627 475 14 627 475   14 627 475 14 627 475 

05 02 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE) 2 

30 169 131 

991 

29 592 776 

589   

30 169 131 

991 

29 592 776 

589 

05 03 Kohäsionsfonds 

2 6 350 730 518 

13 005 758 
538   6 350 730 518 

13 005 758 
538 

05 04 Unterstützung der Türkisch-Zyprischen 
gemeinschaft 2 31 402 525 35 000 000   31 402 525 35 000 000 

05 20 Pilotprojekte, vorbereitende Maßnahmen, 

Maßnahmen zur Erfüllung von Aufgaben, die sich 
aus den institutionellen Befugnissen der 
Kommission ergeben, und sonstige Maßnahmen 2 p.m. 1 838 333  800 000 p.m. 2 638 333 
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Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

 Titel 05 — Insgesamt  36 565 892 

509 
42 650 000 

935 

 800 000 36 565 892 

509 
42 650 800 

935 

KAPITEL 05 01 — VERWALTUNGSBEZOGENE UNTERSTÜTZUNGSAUSGABEN FÜR DEN CLUSTER 

„REGIONALE ENTWICKLUNG UND ZUSAMMENHALT“ 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

05 01 Verwaltungsbezogene Unterstützungsausgaben für den Cluster 
„Regionale Entwicklung und Zusammenhalt“ 

 

   

05 01 01 Unterstützungsausgaben für den Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung (EFRE) 

 

   

05 01 01 01 Unterstützungsausgaben für den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung 2.1 3 653 000  3 653 000 

05 01 01 76 Europäische Exekutivagentur für den Innovationsrat und für 
KMU — Beitrag aus interregionalen Innovationsinvestitionen 2.1 1 047 000  1 047 000 

 Artikel 05 01 01 — Teilsumme  4 700 000  4 700 000 

05 01 02 Unterstützungsausgaben für den Kohäsionsfonds     

05 01 02 01 Unterstützungsausgaben für den Kohäsionsfonds 2.1 1 597 000  1 597 000 

05 01 02 64 Exekutivagentur für Innovation und Netze — Beitrag aus dem 
Kohäsionsfonds für den Abschluss früherer Programme 2.1 p.m.  p.m. 

05 01 02 74 Europäische Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und 
Umwelt — Beitrag aus dem Kohäsionsfonds 2.1 6 457 000  6 457 000 

 Artikel 05 01 02 — Teilsumme  8 054 000  8 054 000 

05 01 03 Unterstützungsausgaben für die Unterstützung der türkisch-

zyprischen Gemeinschaft 2.2 1 873 475  1 873 475 

 Kapitel 05 01 — Insgesamt  14 627 475  14 627 475 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Deckung der Verwaltungsausgaben (u. a. Studien, Sachverständigensitzungen, 

Informationen und Veröffentlichungen), die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Verwirklichung der Ziele des Programms oder 

der Maßnahmen im Rahmen dieses Clusters stehen, sowie aller weiteren Ausgaben für technische und administrative Hilfe, mit 

Ausnahme der Aufgaben der öffentlichen Hand, die von der Kommission im Rahmen von Verträgen über punktuelle Dienstleistungen 

vergeben werden, bestimmt. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden. 

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 
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Artikel 05 01 01 — Unterstützungsausgaben für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 

(EFRE) 

Posten 05 01 01 01 — Unterstützungsausgaben für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

3 653 000  3 653 000 

Erläuterungen 

Diese Mittel dienen der Deckung der aus dem EFRE finanzierten technischen Hilfe gemäß Artikel 35 der Verordnung (EU) 

2021/1060 (Dachverordnung). 

Die Mittel dienen u. a. der Finanzierung von 

– Unterstützungsausgaben (für Repräsentationszwecke, Ausbildungsmaßnahmen, Sitzungen, Dienstreisen und 

Übersetzungen); 

– Ausgaben für externes Personal am Verwaltungssitz (Vertragsbedienstete, abgeordnete nationale Sachverständige oder 

Leiharbeitskräfte), einschließlich Dienstreisen im Zusammenhang mit dem aus diesen Mitteln finanzierten externen 

Personal. 

Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans) 

Einnahmen aus EURI 2 871 294 5 0 4 0 

Verweise 

Siehe Kapitel 05 02 

Posten 05 01 01 76 — Europäische Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU — Beitrag aus interregionalen 

Innovationsinvestitionen 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

1 047 000  1 047 000 

Erläuterungen 

Bei diesen Mitteln handelt es sich um den Beitrag zur Deckung der Verwaltungsausgaben für Personal und der operativen Ausgaben 

der Europäischen Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU, der sich aus der Beteiligung der Agentur an der Verwaltung 

interregionaler Innovationsinvestitionen ergibt. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur Festlegung des Statuts der Exekutivagenturen, die mit 

bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden (ABl. L 11 vom 16.1.2003, S. 1). 

Durchführungsbeschluss (EU) 2021/173 der Kommission vom 12. Februar 2021 zur Einrichtung der Europäischen Exekutivagentur 

für Klima, Infrastruktur und Umwelt, der Europäischen Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales, der Europäischen 

Exekutivagentur für Forschung, der Europäischen Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU, der Exekutivagentur des 

Europäischen Forschungsrats sowie der Europäischen Exekutivagentur für Bildung und Kultur und zur Aufhebung der 

Durchführungsbeschlüsse 2013/801/EU, 2013/771/EU, 2013/778/EU, 2013/779/EU, 2013/776/EU und 2013/770/EU (ABl. L 50 vom 

15.2.2021, S. 9). 
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Verordnung (EU) 2021/1059 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 über besondere Bestimmungen für das 

aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie aus Finanzierungsinstrumenten für das auswärtige Handeln 

unterstützte Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ (Interreg) (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 94). 

Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 

gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 

und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 

Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159). 

Verweise 

Beschluss C(2021) 949 der Kommission vom 12. Februar 2021 zur Übertragung von Befugnissen auf die Europäische 

Exekutivagentur für den Innovationsrat und für KMU zwecks Wahrnehmung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchführung 

von Programmen der Union in den Bereichen Innovatives Europa, Binnenmarkt und interregionale Innovationsinvestitionen, 

insbesondere im Zusammenhang mit der Ausführung von in den Gesamthaushaltsplan der Union eingestellten Mitteln. 

Artikel 05 01 02 — Unterstützungsausgaben für den Kohäsionsfonds 

Erläuterungen 

Die in diesem Artikel eingestellten Mittel dienen der Deckung der aus dem Kohäsionsfonds finanzierten technischen Hilfe gemäß 

Artikel 35 der Verordnung (EU) 2021/1060 (Dachverordnung). 

Sie dienen u. a. der Finanzierung von 

– Unterstützungsausgaben (für Repräsentationszwecke, Ausbildungsmaßnahmen, Sitzungen, Dienstreisen und 

Übersetzungen); 

– Ausgaben für externes Personal am Verwaltungssitz (Vertragsbedienstete, abgeordnete nationale Sachverständige oder 

Leiharbeitskräfte), einschließlich Dienstreisen im Zusammenhang mit dem aus diesen Mitteln finanzierten externen 

Personal. 

Verweise 

Siehe Kapitel 05 03 

KAPITEL 05 02 — EUROPÄISCHER FONDS FÜR REGIONALE ENTWICKLUNG (EFRE) 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

05 02 Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) 

 

      

05 02 01 EFRE — Operative Ausgaben 
2.1 

30 010 356 
313 2 237 309 303   

30 010 356 
313 2 237 309 303 

05 02 02 EFRE – Operative technische Hilfe 2.1 96 922 412 43 900 000   96 922 412 43 900 000 

05 02 03 Europäische Stadtinitiative 2.1 61 853 266 49 482 613   61 853 266 49 482 613 

05 02 04 Fonds für einen gerechten Übergang — Beitrag 

aus dem Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE) 2.1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

05 02 05 EFRE – Bereitstellung von Mitteln im Rahmen 

von REACT-EU 

 

      

05 02 05 01 EFRE — Operative Ausgaben — Bereitstellung 
von Mitteln im Rahmen von REACT-EU 2.1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

05 02 05 02 EFRE — Operative technische Hilfe — 

Bereitstellung von Mitteln im Rahmen von 
REACT-EU 2.1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

05 02 05 03 ETZ — Operative Ausgaben — Bereitstellung von 
Mitteln im Rahmen von REACT-EU 2.1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Artikel 05 02 05 — Teilsumme  p.m. p.m.   p.m. p.m. 

05 02 06 Fonds „InvestEU“ — Beitrag aus dem EFRE 2.1     p.m. p.m. 

05 02 07 Instrument für Grenzmanagement und Visa 

(BMVI) — Beitrag aus dem EFRE 2.1     p.m. p.m. 

05 02 08 EMFAF — Beitrag aus dem EFRE 2.1     p.m. p.m. 

05 02 09 Horizont Europa — Beitrag aus dem EFRE 2.1     p.m. p.m. 

05 02 10 Digitales Europa — Beitrag aus dem EFRE 2.1     p.m. p.m. 

05 02 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

05 02 99 01 Abschluss des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung (EFRE) — operative Ausgaben (aus 
der Zeit vor 2021) 2.1 p.m. 

27 197 926 
201   p.m. 

27 197 926 
201 

05 02 99 02 Abschluss des EFRE — operative technische Hilfe 
(aus der Zeit vor 2021) 2.1 p.m. 31 300 000   p.m. 31 300 000 

05 02 99 03 Abschluss des EFRE — Artikel 25, Artikel 11 (aus 
der Zeit vor 2021) 2.1 p.m. 1 000 000   p.m. 1 000 000 

05 02 99 04 Abschluss des EFRE — Innovative Maßnahmen 

zur nachhaltigen Stadtentwicklung (aus der Zeit 
vor 2021) 2.1 p.m. 31 858 472   p.m. 31 858 472 

 Artikel 05 02 99 — Teilsumme  p.m. 27 262 084 

673 

  p.m. 27 262 084 

673 

 Kapitel 05 02 — Insgesamt  30 169 131 

991 
29 592 776 

589 

  30 169 131 

991 
29 592 776 

589 

Erläuterungen 

EFRE-Unterstützung im Rahmen des Ziels „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ und des Ziels „Europäische territoriale 

Zusammenarbeit“ (Interreg) im Programmplanungszeitraum 2021-2027 und in vorhergehenden Programmplanungszeiträumen. 

Folgende drei Kategorien von Regionen werden erfasst: 

– weniger entwickelte Regionen mit einem BIP pro Kopf von weniger als 75 % des durchschnittlichen BIP der Union,  

– Übergangsregionen mit einem BIP pro Kopf von 75 % bis 100 % des durchschnittlichen BIP der Union, 

– stärker entwickelte Regionen mit einem BIP pro Kopf von über 100 % des durchschnittlichen BIP der Union. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden. 

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Zusätzlich werden gemäß der Verordnung (EU) 2020/2094 vom 14. Dezember 2020 mit dem Einsetzen externer zweckgebundener 

Einnahmen aufgrund von Erlösen aus dem Aufbauinstrument in den Einnahmenteil zusätzliche Mittel für die im Rahmen von 

REACT-EU finanzierten Programme unter den Titeln 05 und 07 in einer Gesamthöhe von 50 620 000 000 EUR an Mitteln für 
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Verpflichtungen bereitgestellt. Die in den Erläuterungen der entsprechenden Haushaltslinien angegebenen Beträge unter diesem Titel 

geben Auskunft über den erwarteten Betrag der rechtlichen Verpflichtungen im Jahr 2022. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2020/2094 des Rates vom 14. Dezember 2020 zur Schaffung eines Aufbauinstruments der Europäischen Union zur 

Unterstützung der Erholung nach der COVID-19-Krise (ABl. L 433I vom 22.12.2020, S. 23). 

Verordnung (EU) 2020/2221 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Dezember 2020 zur Änderung der Verordnung 

(EU) Nr. 1303/2013 in Bezug auf zusätzliche Mittel und Durchführungsbestimmungen zur Unterstützung der Krisenbewältigung im 

Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und ihrer sozialen Folgen und der Vorbereitung einer grünen, digitalen und stabilen 

Erholung der Wirtschaft (REACT-EU) (ABl. L 437 vom 28.12.2020, S. 30). 

Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Fonds für einen 

gerechten Übergang (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 1). 

Verordnung (EU) 2021/1058 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 über den Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung und den Kohäsionsfonds (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 60). 

Verordnung (EU) 2021/1059 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 über besondere Bestimmungen für das 

aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie aus Finanzierungsinstrumenten für das auswärtige Handeln 

unterstützte Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ (Interreg) (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 94). 

Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 

gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 

und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 

Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159). 

Verweise 

Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Mechanismus zur 

Überwindung rechtlicher und administrativer Hindernisse in einem grenzübergreifenden Kontext (COM(2018) 373 vom 29. Mai 

2018). 

Artikel 05 02 02 — EFRE – Operative technische Hilfe 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

96 922 412 43 900 000   96 922 412 43 900 000 

Erläuterungen 

Diese Mittel dienen der Deckung der aus dem EFRE finanzierten technischen Hilfe gemäß Artikel 35 der Verordnung (EU) 

2021/1060 (Dachverordnung). 

Mit der technischen Hilfe können Vorbereitung, Monitoring, Kontrolle, Prüfung, Evaluierung, Kommunikation, einschließlich der 

institutionellen Kommunikation über die politischen Prioritäten der Union, Erhöhung der Sichtbarkeit sowie alle zur Durchführung 

der Rechtsvorschriften zu Fonds der Union nötigen administrativen und technischen Hilfsmaßnahmen unterstützt werden, 

gegebenenfalls mit Drittländern. 

Die Mittel dienen u. a. der Finanzierung von 

– IT-bezogenen Ausgaben, einschließlich institutioneller IT, 

– Kommunikationsausgaben, einschließlich institutioneller Kommunikation, 
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– Ausgaben für Studien und Evaluierungen. 

Artikel 05 02 03 — Europäische Stadtinitiative 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

61 853 266 49 482 613   61 853 266 49 482 613 

Erläuterungen 

Diese Mittel dienen der Unterstützung der Europäische Stadtinitiative nach Artikel 11 der Verordnung (EU) 2021/1058 über den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und den Kohäsionsfonds. 

Die Stadtinitiative zielt darauf ab, integrierte und partizipatorische Ansätze für eine nachhaltige Stadtentwicklung zu stärken und eine 

stärkere Verknüpfung mit den entsprechenden Maßnahmen der Union, insbesondere kohäsionspolitischen Investitionen, erreichen, 

und zwar durch die Erleichterung und Unterstützung der Zusammenarbeit und des Kapazitätsaufbaus bei städtischen Akteuren, 

innovativer Maßnahmen, von Wissen, Politikentwicklung und Kommunikation im Bereich der nachhaltigen Stadtentwicklung. 

Artikel 05 02 06 — Fonds „InvestEU“ — Beitrag aus dem EFRE 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

    p.m. p.m. 

Erläuterungen 

Neuer Artikel 

Diese Mittel dienen der Ergänzung der Mittel aus InvestEU, wenn einer oder mehrere Mitgliedstaaten in der 

Partnerschaftsvereinbarung oder in einem Antrag gemäß Artikel 14 der Dachverordnung auf Änderung eines Programms beantragen, 

bis zu 5 % der ursprünglichen nationalen EFRE-Zuweisungen auf InvestEU zu übertragen. Übertragene Mittel werden nach Maßgabe 

der InvestEU-Bestimmungen ausgeführt und bei Abschluss der Beitragsvereinbarung gemäß Artikel 10 Absatz 3 der InvestEU-

Verordnung zur Dotierung des Teils der EU-Garantie im Rahmen der Mitgliedstaaten-Komponente und für die InvestEU-

Beratungsplattform verwendet. 

Artikel 05 02 07 — Instrument für Grenzmanagement und Visa (BMVI) — Beitrag aus dem EFRE 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

    p.m. p.m. 

Erläuterungen 

Neuer Artikel 

Diese Mittel dienen der Ergänzung der Mittel aus dem Instrument für Grenzmanagement und Visa (BMVI), wenn einer oder mehrere 

Mitgliedstaaten in der Partnerschaftsvereinbarung oder in einem Antrag gemäß Artikel 26 der Dachverordnung auf Änderung eines 

Programms beantragen, bis zu 5 % der ursprünglichen nationalen EFRE-Zuweisungen auf das BMVI zu übertragen. Übertragene 
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Mittel werden nach Maßgabe der Bestimmungen des BMVI und zugunsten des betreffenden Mitgliedstaats oder der betreffenden 

Mitgliedstaaten ausgeführt. 

Artikel 05 02 08 — EMFAF — Beitrag aus dem EFRE 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

    p.m. p.m. 

Erläuterungen 

Neuer Artikel 

Diese Mittel dienen der Ergänzung der Mittel aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF), wenn einer 

oder mehrere Mitgliedstaaten in der Partnerschaftsvereinbarung oder in einem Antrag gemäß Artikel 26 der Dachverordnung auf 

Änderung eines Programms beantragen, bis zu 5 % der ursprünglichen nationalen EFRE-Zuweisungen auf den EMFAF zu 

übertragen. Übertragene Mittel werden nach Maßgabe der Bestimmungen des EMFAF und zugunsten des betreffenden Mitgliedstaats 

oder der betreffenden Mitgliedstaaten ausgeführt. 

Artikel 05 02 09 — Horizont Europa — Beitrag aus dem EFRE 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

    p.m. p.m. 

Erläuterungen 

Neuer Artikel 

Diese Mittel dienen der Ergänzung der Mittel aus Horizont Europa, wenn einer oder mehrere Mitgliedstaaten in der 

Partnerschaftsvereinbarung oder in einem Antrag gemäß Artikel 26 der Dachverordnung auf Änderung eines Programms beantragen, 

bis zu 5 % der ursprünglichen nationalen EFRE-Zuweisungen auf Horizont Europa zu übertragen. Übertragene Mittel werden nach 

Maßgabe der Bestimmungen zu Horizont Europa und zugunsten des betreffenden Mitgliedstaats oder der betreffenden 

Mitgliedstaaten ausgeführt. 

Artikel 05 02 10 — Digitales Europa — Beitrag aus dem EFRE 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

    p.m. p.m. 

Erläuterungen 

Neuer Artikel 

Diese Mittel dienen der Ergänzung der Mittel des Programms „Digitales Europa“, wenn einer oder mehrere Mitgliedstaaten in der 

Partnerschaftsvereinbarung oder in einem Antrag gemäß Artikel 26 der Dachverordnung auf Änderung eines Programms beantragen, 

bis zu 5 % der ursprünglichen nationalen EFRE-Zuweisungen auf „Digitales Europa“ zu übertragen. Übertragene Mittel werden nach 
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Maßgabe der Bestimmungen zu „Digitales Europa“ und zugunsten des betreffenden Mitgliedstaats oder der betreffenden 

Mitgliedstaaten ausgeführt. 

KAPITEL 05 03 — KOHÄSIONSFONDS 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

05 03 Kohäsionsfonds        

05 03 01 Kohäsionsfonds – operative Ausgaben 2.1 4 847 527 746 342 014 739   4 847 527 746 342 014 739 

05 03 02 Kohäsionsfonds — Operative technische Hilfe 2.1 15 428 938 8 270 000   15 428 938 8 270 000 

05 03 03 Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) — Verkehr 

— Beitrag aus dem Kohäsionsfonds 2.1 1 487 773 834 841 200 000   1 487 773 834 841 200 000 

05 03 04 Fonds „InvestEU“ — Beitrag aus dem 

Kohäsionsfonds 2.1     p.m. p.m. 

05 03 05 Instrument für Grenzmanagement und Visa 

(BMVI) — Beitrag aus dem Kohäsionsfonds 2.1     p.m. p.m. 

05 03 06 EMFAF — Beitrag aus dem Kohäsionsfonds 2.1     p.m. p.m. 

05 03 07 Horizont Europa — Beitrag aus dem 

Kohäsionsfonds 2.1     p.m. p.m. 

05 03 08 Digitales Europa — Beitrag aus dem 

Kohäsionsfonds 2.1     p.m. p.m. 

05 03 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

05 03 99 01 Abschluss des Kohäsionsfonds — operative 
Ausgaben (aus der Zeit vor 2021) 2.1 p.m. 

10 802 073 
799   p.m. 

10 802 073 
799 

05 03 99 02 Abschluss des Kohäsionsfonds — operative 

technische Hilfe (aus der Zeit vor 2021) 2.1 p.m. 8 200 000   p.m. 8 200 000 

05 03 99 03 Abschluss der Fazilität „Connecting Europe“ 

(CEF) – Beitrag aus dem Kohäsionsfonds (2014-
2020) 2.1 p.m. 1 003 700 000   p.m. 1 003 700 000 

05 03 99 04 Abschluss des Kohäsionsfonds — Artikel 25, 
Artikel 11 (vor 2021) 2.1 p.m. 300 000   p.m. 300 000 

 Artikel 05 03 99 — Teilsumme  p.m. 11 814 273 
799 

  p.m. 11 814 273 
799 

 Kapitel 05 03 — Insgesamt  6 350 730 518 13 005 758 

538 

  6 350 730 518 13 005 758 

538 

Erläuterungen 

Unterstützung des Kohäsionsfonds für das Ziel „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ im Programmplanungszeitraum 

2021-2027 und in vorhergehenden Programmplanungszeiträumen. Aus dem Kohäsionsfonds werden Mitgliedstaaten unterstützt, 

deren Pro-Kopf-BNE, gemessen in Kaufkraftstandards (KKS) und berechnet anhand der Unionsdaten für den Zeitraum 2014-2016, 

weniger als 90 % des durchschnittlichen Pro-Kopf-BNE der EU27 für denselben Bezugszeitraum beträgt. Mit diesen Mitteln, die ein 

ausgewogenes Verhältnis sicherstellen und den jeweiligen Investitions- und Infrastrukturbedürfnissen der Mitgliedstaaten gerecht 

werden sollen, soll Folgendes unterstützt werden:  

– Investitionen im Umweltbereich, z. B. im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung und Energie, die Vorteile für die 

Umwelt aufweisen,  

– die Fazilität „Connecting Europe“ (CEF). 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden.  
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Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über Leitlinien der Union für 

den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU (ABl. L 348 vom 

20.12.2013, S. 1). 

Verordnung (EU) 2021/1058 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 über den Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung und den Kohäsionsfonds (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 60). 

Verordnung (EU) 2021/1059 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 über besondere Bestimmungen für das 

aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie aus Finanzierungsinstrumenten für das auswärtige Handeln 

unterstützte Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ (Interreg) (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 94). 

Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 

gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 

und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 

Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159). 

Verordnung (EU) 2021/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Schaffung der Fazilität „Connecting 

Europe“ und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1316/2013 und (EU) Nr. 283/2014 (ABl. L 249 vom 14.7.2021, S. 38). 

Verweise 

Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über einen Mechanismus zur 

Überwindung rechtlicher und administrativer Hindernisse in einem grenzübergreifenden Kontext (COM(2018) 373 vom 29. Mai 

2018). 

Artikel 05 03 02 — Kohäsionsfonds — Operative technische Hilfe 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

15 428 938 8 270 000   15 428 938 8 270 000 

Erläuterungen 

Diese Mittel dienen der Deckung der aus dem Kohäsionsfonds finanzierten technischen Hilfe gemäß Artikel 35 der Verordnung (EU) 

2021/1060 (Dachverordnung). 

Mit der technischen Hilfe können Vorbereitung, Monitoring, Kontrolle, Prüfung, Evaluierung, Kommunikation, einschließlich der 

institutionellen Kommunikation über die politischen Prioritäten der Union, Erhöhung der Sichtbarkeit sowie alle zur Durchführung 

der Rechtsvorschriften zu Fonds der Union nötigen administrativen und technischen Hilfsmaßnahmen unterstützt werden, 

gegebenenfalls mit Drittländern. 

Die Mittel dienen u. a. der Finanzierung von 

– IT-bezogenen Ausgaben, einschließlich institutioneller IT, 

– Kommunikationsausgaben, einschließlich institutioneller Kommunikation, 

– Ausgaben für Studien und Evaluierungen. 
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Artikel 05 03 03 — Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) — Verkehr — Beitrag aus dem Kohäsionsfonds 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

1 487 773 834 841 200 000   1 487 773 834 841 200 000 

Erläuterungen 

Ein aus dem Kohäsionsfonds übertragener Betrag wird ausschließlich in Mitgliedstaaten eingesetzt, die für eine Förderung aus dem 

Kohäsionsfonds infrage kommen.  

Dieses Ziel wird hauptsächlich durch Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen im Rahmen der mehrjährigen 

Arbeitsprogramme verwirklicht, die Finanzierungsbeschlüsse im Sinne des Artikels 110 der Haushaltsordnung darstellen.  

Unterstützt werden Maßnahmen, die die langfristigen Verpflichtungen der Union im Bereich Dekarbonisierung berücksichtigen. Die 

Umsetzung erfolgt in Form von Studien, Arbeiten und anderen begleitenden Maßnahmen, die für die Verwaltung und Durchführung 

des Programms erforderlich sind, gemäß sektorspezifischen Leitlinien, wie den TEN-V-Leitlinien.  

Förderfähig sind Maßnahmen, die die Entwicklung effizienter, miteinander verbundener und multimodaler Schienen-, 

Binnenwasserstraßen-, Seehafen- und Straßenverkehrsnetze entlang dem TEN-V-Kernnetz sowie grenzüberschreitende 

Verbindungen, Seehäfen und Binnenhäfen im TEN-V-Gesamtnetz betreffen.  

Gemäß Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2021/1153 zur Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“ sind bis zu 1 % der 

gesamten CEF-Finanzausstattung zur Deckung von Ausgaben für programmunterstützende Aktionen und andere flankierende 

Maßnahmen bestimmt, mit denen die Vorbereitung von Projekten und die Beratung von Projektträgern unterstützt werden soll. 

Nach Artikel 27 der Verordnung (EU) 2021/1153 zur Schaffung der Fazilität „Connecting Europe“ werden mit den dem Programm 

zugewiesenen Mitteln auch die institutionelle Kommunikation über die politischen Prioritäten der Union, Programmmaßnahmen und 

deren Ergebnisse gefördert. 

Artikel 05 03 04 — Fonds „InvestEU“ — Beitrag aus dem Kohäsionsfonds 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

    p.m. p.m. 

Erläuterungen 

Neuer Artikel 

Diese Mittel dienen der Ergänzung der Mittel aus InvestEU, wenn einer oder mehrere Mitgliedstaaten in der 

Partnerschaftsvereinbarung oder in einem Antrag gemäß Artikel 14 der Dachverordnung auf Änderung eines Programms beantragen, 

bis zu 5 % der ursprünglichen nationalen Zuweisungen für den Kohäsionsfonds auf InvestEU zu übertragen. Übertragene Mittel 

werden nach Maßgabe der InvestEU-Bestimmungen ausgeführt und bei Abschluss der Beitragsvereinbarung gemäß Artikel 10 

Absatz 3 der InvestEU-Verordnung zur Dotierung des Teils der EU-Garantie im Rahmen der Mitgliedstaaten-Komponente und für die 

InvestEU-Beratungsplattform verwendet. 
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Artikel 05 03 05 — Instrument für Grenzmanagement und Visa (BMVI) — Beitrag aus dem Kohäsionsfonds 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

    p.m. p.m. 

Erläuterungen 

Neuer Artikel 

Diese Mittel dienen der Ergänzung der Mittel aus dem Instrument für Grenzmanagement und Visa (BMVI), wenn einer oder mehrere 

Mitgliedstaaten in der Partnerschaftsvereinbarung oder in einem Antrag gemäß Artikel 26 der Dachverordnung auf Änderung eines 

Programms beantragen, bis zu 5 % der ursprünglichen nationalen Zuweisungen für den Kohäsionsfonds auf das BMVI zu übertragen. 

Übertragene Mittel werden nach Maßgabe der Bestimmungen des BMVI und zugunsten des betreffenden Mitgliedstaats oder der 

betreffenden Mitgliedstaaten ausgeführt. 

Artikel 05 03 06 — EMFAF — Beitrag aus dem Kohäsionsfonds 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

    p.m. p.m. 

Erläuterungen 

Neuer Artikel 

Diese Mittel dienen der Ergänzung der Mittel aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF), wenn einer 

oder mehrere Mitgliedstaaten in der Partnerschaftsvereinbarung oder in einem Antrag gemäß Artikel 26 der Dachverordnung auf 

Änderung eines Programms beantragen, bis zu 5 % der ursprünglichen nationalen Zuweisungen für den Kohäsionsfonds auf den 

EMFAF zu übertragen. Übertragene Mittel werden nach Maßgabe der Bestimmungen des EMFAF und zugunsten des betreffenden 

Mitgliedstaats oder der betreffenden Mitgliedstaaten ausgeführt. 

Artikel 05 03 07 — Horizont Europa — Beitrag aus dem Kohäsionsfonds 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

    p.m. p.m. 

Erläuterungen 

Neuer Artikel 

Diese Mittel dienen der Ergänzung der Mittel aus Horizont Europa, wenn einer oder mehrere Mitgliedstaaten in der 

Partnerschaftsvereinbarung oder in einem Antrag gemäß Artikel 26 der Dachverordnung auf Änderung eines Programms beantragen, 

bis zu 5 % der ursprünglichen nationalen Zuweisungen für den Kohäsionsfonds auf Horizont Europa zu übertragen. Übertragene 

Mittel werden nach Maßgabe der Bestimmungen zu Horizont Europa und zugunsten des betreffenden Mitgliedstaats oder der 

betreffenden Mitgliedstaaten ausgeführt. 
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Artikel 05 03 08 — Digitales Europa — Beitrag aus dem Kohäsionsfonds 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

    p.m. p.m. 

Erläuterungen 

Neuer Artikel 

Diese Mittel dienen der Ergänzung der Mittel des Programms „Digitales Europa“, wenn einer oder mehrere Mitgliedstaaten in der  

Partnerschaftsvereinbarung oder in einem Antrag gemäß Artikel 26 der Dachverordnung auf Änderung eines Programms beantragen, 

bis zu 5 % der ursprünglichen nationalen Zuweisungen für den Kohäsionsfonds auf „Digitales Europa“ zu übertragen. Übertragene 

Mittel werden nach Maßgabe der Bestimmungen zu „Digitales Europa“ und zugunsten des betreffenden Mitgliedstaats oder der 

betreffenden Mitgliedstaaten ausgeführt. 

KAPITEL 05 20 — PILOTPROJEKTE, VORBEREITENDE MAßNAHMEN, MAßNAHMEN ZUR 

ERFÜLLUNG VON AUFGABEN, DIE SICH AUS DEN INSTITUTIONELLEN BEFUGNISSEN DER 

KOMMISSION ERGEBEN, UND SONSTIGE MAßNAHMEN 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 

2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

05 20 Pilotprojekte, vorbereitende Maßnahmen, 

Maßnahmen zur Erfüllung von Aufgaben, die sich 
aus den institutionellen Befugnissen der 
Kommission ergeben, und sonstige Maßnahmen 

 

      

05 20 01 Pilotprojekte 2.1 p.m. 1 382 773  800 000 p.m. 2 182 773 

05 20 02 Vorbereitende Maßnahmen 2.1 p.m. 455 560   p.m. 455 560 

05 20 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

05 20 99 01 Abschluss früherer Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit dem Internationalen Fonds für Irland 2.1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Artikel 05 20 99 — Teilsumme  p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Kapitel 05 20 — Insgesamt  p.m. 1 838 333  800 000 p.m. 2 638 333 

Artikel 05 20 01 — Pilotprojekte 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

p.m. 1 382 773  800 000 p.m. 2 182 773 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind dazu bestimmt, die Durchführung von Pilotprojekten experimenteller Art zu finanzieren, mit denen 

Durchführbarkeit und Nutzen einer Maßnahme bewertet werden. 

Diese Pilotprojekte sind im Anhang „Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen“ dieses Einzelplans im Kapitel PP 05 aufgeführt. 
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Verweise 

Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 

2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) 

Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 

283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 

30.7.2018, S. 1). 

TITEL 06 — AUFBAU UND RESILIENZ 

Zahlenangaben 

Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

06 01 Verwaltungsbezogene Unterstützungsausgaben des 
Clusters „Aufbau und Resilienz“ 2 31 498 926 31 498 926   31 498 926 31 498 926 

06 02 Aufbau- und Resilienzfazilität und Instrument für 
technische Unterstützung 2 116 651 534 109 930 000   116 651 534 109 930 000 

06 03 Schutz des Euro gegen Geldfälschung 2 850 169 917 426   850 169 917 426 

06 04 Aufbauinstrument der Europäischen Union (EURI) 2 384 706 000 384 706 000   384 706 000 384 706 000 

06 05 Katastrophenschutzverfahren der Union (rescEU) 2 95 254 030 180 866 480   95 254 030 180 866 480 

06 06 Programm „EU4Health“ 2 764 213 775 328 800 000   764 213 775 328 800 000 

06 07 Soforthilfe innerhalb der Union 2 p.m. 8 100 000   p.m. 8 100 000 

06 10 Dezentrale Agenturen 2 266 570 851 251 865 544 24 000 000 24 000 000 290 570 851 275 865 544 

06 20 Pilotprojekte, vorbereitende Maßnahmen, im 

Rahmen der Befugnisse der Kommission finanzierte 
Maßnahmen und sonstige Maßnahmen 2 12 000 000 10 600 000   12 000 000 10 600 000 

 Titel 06 — Insgesamt  1 671 745 285 1 307 284 376 24 000 000 24 000 000 1 695 745 285 1 331 284 376 

KAPITEL 06 03 — SCHUTZ DES EURO GEGEN GELDFÄLSCHUNG 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 

2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

06 03 Schutz des Euro gegen Geldfälschung        

06 03 01 Schutz des Euro gegen Geldfälschung 2.2 850 169 749 084   850 169 749 084 

06 03 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

06 03 99 01 Abschluss des „Aktionsprogramms in den 

Bereichen Austausch, Unterstützung und 
Ausbildung zum Schutz des Euro gegen 

Geldfälschung (Programm ‚Pericles 2020‘)“ 
(2014-2020) 2.2 p.m. 168 342   p.m. 168 342 

 Artikel 06 03 99 — Teilsumme  p.m. 168 342   p.m. 168 342 

 Kapitel 06 03 — Insgesamt  850 169 917 426   850 169 917 426 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel dienen der Finanzierung der im Rahmen des Programms „Pericles IV“ förderfähigen 

Maßnahmen mit dem Ziel, Euro-Banknoten und -Münzen gegen Geldfälschung und damit verbundene Betrugsdelikte zu schützen, 

indem die Maßnahmen der Mitgliedstaaten gefördert und ergänzt werden und die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und der 

Union bei ihren Bemühungen, untereinander und mit der Kommission regelmäßig und eng zusammenzuarbeiten und bewährte 
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Verfahren auszutauschen, gegebenenfalls auch unter Einbeziehung von Drittländern und internationalen Organisationen, unterstützt 

werden. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2021/840 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 zur Errichtung eines Aktionsprogramms 

in den Bereichen Austausch, Unterstützung und Ausbildung zum Schutz des Euro gegen Geldfälschung für den Zeitraum 2021-2027 

(Programm „Pericles IV“) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 331/2014 (ABl. L 186 vom 27.5.2021, S. 1). 

Verordnung (EU) 2021/1696 des Rates vom 21. September 2021 zur Ausdehnung der Anwendung der Verordnung (EU) 2021/840 

des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung eines Aktionsprogramms in den Bereichen Austausch, Unterstützung und 

Ausbildung zum Schutz des Euro gegen Geldfälschung für den Zeitraum 2021-2027 (Programm „Pericles IV“) auf die nicht 

teilnehmenden Mitgliedstaaten (ABl. L 336 vom 23.9.2021, S. 1). 

KAPITEL 06 05 — KATASTROPHENSCHUTZVERFAHREN DER UNION (RESCEU) 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 

Artikel Posten 
Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

06 05 Katastrophenschutzverfahren der Union (rescEU)        

06 05 01 Katastrophenschutzverfahren der Union 

(rescEU) 2.2 95 254 030 94 547 220   95 254 030 94 547 220 

06 05 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

06 05 99 01 Abschluss früherer Programme und Maßnahmen 

im Bereich Katastrophenschutz in der Union (aus 
der Zeit vor 2021) 2.2 p.m. 84 455 960   p.m. 84 455 960 

06 05 99 02 Abschluss früherer Programme und Maßnahmen 

im Bereich Katastrophenschutz in Drittländern 
(aus der Zeit vor 2021) 2.2 p.m. 1 863 300   p.m. 1 863 300 

 Artikel 06 05 99 — Teilsumme  p.m. 86 319 260   p.m. 86 319 260 

 Kapitel 06 05 — Insgesamt  95 254 030 180 866 480   95 254 030 180 866 480 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Deckung von Ausgaben zur Unterstützung von Maßnahmen im Rahmen des 

Katastrophenschutzverfahrens der Union (RescEU) bestimmt. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden. 

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Zusätzlich werden gemäß der Verordnung (EU) 2020/2094 mit dem Einsetzen externer zweckgebundener Einnahmen aufgrund von 

Erlösen aus dem Aufbauinstrument der Europäischen Union „Next Generation EU“ in den Einnahmenplan unter diesem Titel 

zusätzliche Mittel in einer Gesamthöhe von 2 056 480 000 EUR an Mitteln für Verpflichtungen bereitgestellt. Die in den 

Erläuterungen der entsprechenden Haushaltslinien angegebenen Beträge unter diesem Titel geben Auskunft über den im Jahr 2021 

erwarteten Betrag der rechtlichen Verpflichtungen. 

Rechtsgrundlagen 

Beschluss Nr. 1313/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über ein 

Katastrophenschutzverfahren der Union (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 924).  
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Verordnung (EU) 2020/2094 des Rates vom 14. Dezember 2020 zur Schaffung eines Aufbauinstruments der Europäischen Union zur 

Unterstützung der Erholung nach der COVID-19-Krise (ABl. L 433I vom 22.12.2020, S. 23). 

Verordnung (EU) 2021/836 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 zur Änderung des Beschlusses 

Nr. 1313/2013/EU über ein Katastrophenschutzverfahren der Union (ABl. L 185 vom 26.5.2021, S. 1). 

KAPITEL 06 07 — SOFORTHILFE INNERHALB DER UNION 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 

Artikel Posten 
Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

06 07 Soforthilfe innerhalb der Union        

06 07 01 Soforthilfe innerhalb der Union 2.2 p.m. 8 100 000   p.m. 8 100 000 

 Kapitel 06 07 — Insgesamt  p.m. 8 100 000   p.m. 8 100 000 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Deckung von Ausgaben zur Unterstützung von Maßnahmen im Rahmen der 

Soforthilfe innerhalb der Union bestimmt. Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der 

Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und 

gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie 

anderer zweckgebundener Einnahmen in den Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und 

können ausgeführt werden.  

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2016/369 des Rates vom 15. März 2016 über die Bereitstellung von Soforthilfe innerhalb der Union (ABl. L 70 

vom 16.3.2016, S. 1). 

Verordnung (EU) 2020/521 des Rates vom 14. April 2020 zur Aktivierung der Soforthilfe gemäß der Verordnung (EU) 2016/369 und 

zur Änderung von deren Bestimmungen unter Berücksichtigung des COVID-19-Ausbruchs (ABl. L 117 vom 15.4.2020, S. 3). 

Artikel 06 07 01 — Soforthilfe innerhalb der Union 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

p.m. 8 100 000   p.m. 8 100 000 

Erläuterungen 

Diese Mittel dienen der Finanzierung von Soforthilfemaßnahmen, die im Falle der Aktivierung des Soforthilfeinstruments durch den 

Rat gemäß der Verordnung (EU) 2016/369 zur Deckung eines dringenden und außergewöhnlichen Bedarfs in den Mitgliedstaaten 

infolge von Naturkatastrophen oder von Menschen verursachten Katastrophen ergriffen werden.  

Die Soforthilfe sieht bedarfsorientierte Sofortmaßnahmen in Ergänzung zu den Maßnahmen der betroffenen Mitgliedstaaten und mit 

dem Ziel der Rettung von Leben, der Vermeidung und Linderung menschlichen Leids und der Wahrung der Menschenwürde vor. Die 

Sofortmaßnahmen können Hilfs-, Unterstützungs- und bei Bedarf Schutzmaßnahmen zur Rettung und Erhaltung von Menschenleben 

in und unmittelbar nach Katastrophen umfassen.  
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Nachdem das Soforthilfeinstrument im April 2020 durch die Verordnung (EU) 2020/521 des Rates zur Bewältigung der COVID-19-

Krise aktiviert wurde, sollen diese Mittel eine angemessene Reaktion der Union auf die Gesundheitskrise gewährleisten.  

Das Soforthilfeinstrument gibt der Union ein breit gefächertes Instrumentarium an die Hand, das dem großen Ausmaß der derzeitigen 

COVID-19-Pandemie entspricht. Die bedarfsorientierte Soforthilfe ermöglicht es der Union, in denjenigen Bereichen gezielte 

Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Krise zu ergreifen, in denen ein Handeln der Union wegen des Umfangs, der 

Schnelligkeit oder des grenzüberschreitenden Charakters der erforderlichen Maßnahmen die beste Lösung darstellt. Sie ergänzt die 

von den Mitgliedstaaten unternommenen Anstrengungen und die über andere Unionsinstrumente bereitgestellte Unterstützung.  

Zur Bewältigung der derzeitigen Krise ist ein koordiniertes Vorgehen auf Unionsebene angezeigt, insbesondere in Bezug auf: 

– die Finanzierung von Abnahmegarantien mit COVID-19-Impfstoffentwicklern und -herstellern; 

– die Beschaffung und die Weiterverteilung grundlegender gesundheitsrelevanter Produkte an die Mitgliedstaaten, 

einschließlich Schutzausrüstung für Krankenhauspersonal, Testmaterial, Therapeutika, Diagnostika und Schulungsmaterial; 

– den Transport wesentlicher medizinischer Güter (einschließlich lebensrettender persönlicher Schutzausrüstung, 

Testausrüstung und medizinischer Ausrüstung, Beatmungsgeräte, Atemschutzmasken, Medikamente usw.); 

– die grenzübergreifende Zusammenarbeit zur Verringerung des auf den Gesundheitssystemen lastenden Drucks in den am 

stärksten betroffenen Regionen der Union, beispielsweise durch den Transport von hilfsbedürftigen Patienten in 

Krankenhäuser in Nachbarländern, die freie Kapazitäten haben, durch Hilfestellung bei der Entsendung von Ärzteteams 

und medizinischen Fachkräften und Übernahme der entsprechenden Kosten;  

– die Finanzierung klinischer Studien, mit denen klinische Nachweise für die Zulassung bestehender Therapeutika für die 

Behandlung von COVID-19-Patienten geschaffen werden, sowie der Sammlung von COVID-19-Konvaleszenzplasma, um 

die Vorräte für die Direktbehandlung von COVID-19-Patienten zu erhöhen; 

– die Hochskalierung von Erprobungseinrichtungen und -kapazitäten in den Mitgliedstaaten und die Schulung zusätzlichen 

Personals für die Durchführung von Probenahmen und Analysen; 

– den Ausbau der medizinischen Kapazitäten, die Errichtung vorübergehender Gesundheitsversorgungseinrichtungen und 

den zeitweiligen Ausbau bestehender Gesundheitsversorgungseinrichtungen, um den Druck auf die bestehenden Strukturen 

zu verringern und die Kapazitäten des Gesundheitswesens insgesamt zu steigern; 

– die Beschaffung von UV-Desinfektionsrobotern und ihre Ausgabe an Krankenhäuser in der gesamten Union; 

– den Ausbau der grenzüberschreitenden Kontaktnachverfolgung durch die Entwicklung einer EU-weiten digitalen Plattform, 

die die nationalen Kontaktnachverfolgungs- und Warn-Apps miteinander verknüpft, und einer EU-weiten 

Austauschplattform, die die nationalen Reiseformularsysteme miteinander verbindet; 

– die Förderung der Ausstellung und Überprüfung interoperabler Zertifikate zur Bescheinigung von Impfungen, 

Testergebnissen und der Genesung von COVID-19 zur Erleichterung der Freizügigkeit; 

– die Unterstützung einer leistungsfähigeren Kontaktnachverfolgung durch die Einrichtung eines EU-

Abwasserüberwachungssystems.  

Diese Mittel können sämtliche aus Unionsmitteln förderfähigen Maßnahmen der humanitären Hilfe und damit Hilfs-, Unterstützungs- 

und erforderlichenfalls Schutzmaßnahmen zur Rettung und Erhaltung von Menschenleben in oder unmittelbar nach Katastrophen 

abdecken. 

Mit diesen Mitteln können ferner alle übrigen direkt mit der Durchführung der Soforthilfe im Rahmen der Verordnung (EU) 2020/521 

verbundenen Ausgaben finanziert werden.  
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KAPITEL 06 10 — DEZENTRALE AGENTUREN 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 
Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

06 10 Dezentrale Agenturen        

06 10 01 Europäisches Zentrum für die Prävention und 

die Kontrolle von Krankheiten 2.2 80 528 522 80 528 522 10 000 000 10 000 000 90 528 522 90 528 522 

06 10 02 Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit 2.2 145 860 649 131 155 342   145 860 649 131 155 342 

06 10 03 Europäische Arzneimittel-Agentur        

06 10 03 01 Beitrag der Union zur Europäischen Arzneimittel-
Agentur 2.2 26 181 680 26 181 680 14 000 000 14 000 000 40 181 680 40 181 680 

06 10 03 02 Spezieller Beitrag für Arzneimittel für seltene 
Leiden („orphan drugs“) 2.2 14 000 000 14 000 000   14 000 000 14 000 000 

 Artikel 06 10 03 — Teilsumme  40 181 680 40 181 680 14 000 000 14 000 000 54 181 680 54 181 680 

 Kapitel 06 10 — Insgesamt  266 570 851 251 865 544 24 000 000 24 000 000 290 570 851 275 865 544 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Deckung der Personal- und Verwaltungsausgaben der dezentralen Agenturen (Titel 

1 und 2) und gegebenenfalls ihrer operativen Ausgaben im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm (Titel 3) bestimmt. 

Die Stellenpläne der Agenturen sind im Anhang „Stellenplan“ zu diesem Einzelplan enthalten.  

Die Agenturen müssen das Europäische Parlament und den Rat über Mittelübertragungen zwischen operativen Ausgaben und 

Verwaltungsausgaben unterrichten. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkan oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen, von Beträgen, die gemäß Artikel 17 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2019/715 der Kommission vom 18. Dezember 2018 über die Rahmenfinanzregelung für gemäß dem AEUV und 

dem Euratom-Vertrag geschaffene Einrichtungen nach Artikel 70 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen 

Parlaments und des Rates (ABl. L 122 vom 10.5.2019, S. 1) zurückgezahlt wurden, sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in 

den Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel in diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden.  

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Artikel 06 10 01 — Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

80 528 522 80 528 522 10 000 000 10 000 000 90 528 522 90 528 522 

Erläuterungen 

Gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 851/2004, die den Auftrag und die Aufgaben des Europäischen Zentrums für die 

Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) festgelegt: 

Der derzeitige Auftrag des ECDC sollte sich auf übertragbare Krankheiten (und Ausbrüche unbekannten Ursprungs) konzentrieren, 

das ECDC sollte als proaktives Exzellenzzentrum in Bezug auf Informationen und wissenschaftliche Erkenntnisse über alle Aspekte 

übertragbarer Krankheiten fungieren, die mit der Erkennung, Prävention und Kontrolle solcher Krankheiten zusammenhängen, 
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das ECDC sollte den Wandel vorantreiben, indem es das gesamte System der Union und die Mitgliedstaaten aktiv in ihren 

Bemühungen unterstützt, ihre Kapazitäten zur Verbesserung der Prävention und Kontrolle übertragbarer Krankheiten zu stärken. 

Das ECDC nimmt im Rahmen seines Auftrags folgende Aufgaben wahr: 

– Sammlung, Erhebung, Zusammenstellung, Auswertung und Verbreitung der einschlägigen wissenschaftlichen und 

technischen Daten, 

– Erstellung wissenschaftlicher Gutachten und Bereitstellung wissenschaftlicher und technischer Unterstützung, 

einschließlich Ausbildung, 

– rechtzeitige Information der Kommission, der Mitgliedstaaten, der Einrichtungen der Union und der internationalen 

Organisationen, die im Bereich der öffentlichen Gesundheit tätig sind, 

– Koordinierung der europaweiten Vernetzung von Stellen, die in Bereichen tätig sind, welche unter den Auftrag des ECDC 

fallen, einschließlich der Netze, die sich aus den von der Kommission geförderten Tätigkeiten im Bereich der öffentlichen 

Gesundheit ergeben, sowie Betrieb spezialisierter Überwachungsnetze, 

–  Austausch von Informationen, Fachwissen und vorbildlichen Verfahren sowie die Erleichterung der Entwicklung und 

Durchführung gemeinsamer Maßnahmen. 

Unter diesem Posten sind auch folgende operative Ausgaben für folgende Zielbereiche veranschlagt: 

– Verbesserung der Überwachung übertragbarer Krankheiten in den Mitgliedstaaten, 

– Stärkung der wissenschaftlichen Unterstützung durch die Mitgliedstaaten und die Kommission, 

– Verbesserung der Vorsorge der Union gegen Gefahren durch übertragbare Krankheiten, insbesondere Hepatitis B, 

einschließlich der Gefahren durch vorsätzliche Freisetzung biologischer Stoffe, und gegen Gefahren durch Krankheiten 

unbekannten Ursprungs sowie Koordinierung der Gegenmaßnahmen, 

– Stärkung der einschlägigen Kapazitäten in den Mitgliedstaaten durch Schulungen, 

– Informationsvermittlung und Aufbau von Partnerschaften. 

Diese Mittel dienen ferner der Aufrechterhaltung einer Notfalleinrichtung („Notfallzentrum“) bestimmt, über die das ECDC bei einem 

Massenausbruch übertragbarer Krankheiten oder anderer Krankheiten unbekannten Ursprungs online mit nationalen Seuchenzentren 

und Referenzlaboratorien in den Mitgliedstaaten kommunizieren kann. 

Beitrag der Union insgesamt 93 600 000 

davon Betrag aus der Einziehung von Überschüssen.  

(Artikel 6 6 2 des Einnahmenplans) 

3 071 478 

Im Haushaltsplan ausgewiesener Betrag 90 528 522 

Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans) 

EFTA-EWR 2 021 266  6 6 0 0 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EG) Nr. 851/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 zur Errichtung eines Europäischen 

Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ABl. L 142 vom 30.4.2004, S. 1). 

Verweise 

Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen — Begleitdokument zur Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament 

und den Rat. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von übertragbaren Krankheiten: positive Ergebnisse seit 

Errichtung des Zentrums, geplante Tätigkeiten und Mittelbedarf (COM(2008)0741/SEC(2008) 2792). 
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Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 851/2004 zur 

Errichtung eines Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (COM(2020) 726 final vom 

11. November 2020). 

Artikel 06 10 03 — Europäische Arzneimittel-Agentur 

Posten 06 10 03 01 — Beitrag der Union zur Europäischen Arzneimittel-Agentur 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

26 181 680 26 181 680 14 000 000 14 000 000 40 181 680 40 181 680 

Erläuterungen 

In dem Bestreben, den Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier und der Arzneimittelverbraucher in der Union zu fördern und zur 

Verwirklichung des Binnenmarktes dadurch beizutragen, dass einheitliche Verwaltungsentscheidungen auf der Grundlage 

wissenschaftlicher Kriterien im Hinblick auf das Inverkehrbringen und die Verwendung von Arzneimitteln verabschiedet werden, hat 

die Europäische Arzneimittel-Agentur das Ziel, den Mitgliedstaaten und den Organen der Union den bestmöglichen 

wissenschaftlichen Rat in Bezug auf alle Fragen der Beurteilung der Qualität, der Sicherheit oder der Wirksamkeit von 

Humanarzneimitteln oder Tierarzneimitteln zu geben, die gemäß den Bestimmungen der Unionsvorschriften über Arzneimittel an sie 

herangetragen werden. 

Beitrag der Union insgesamt 44 550 001 

davon Betrag aus der Einziehung von Überschüssen. 

(zweckgebundene Einnahmen 6 6 2) 

4 368 321 

Im Haushaltsplan ausgewiesener Betrag 40 181 680 

Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans) 

EFTA-EWR 657 160 6 6 0 0 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EG) Nr. 297/95 des Rates vom 10. Februar 1995 über die Gebühren der Europäischen Agentur für die Beurteilung von 

Arzneimitteln (ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 1). 

Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1999 über Arzneimittel für seltene 

Leiden (ABl. L 18 vom 22.1.2000, S. 1). 

Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines 

Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel (ABl. L 311 vom 28.11.2001, S. 67). 

Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung von 

Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer 

Europäischen Arzneimittel-Agentur (ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1); ersetzt die Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 des Rates. 

Verordnung (EG) Nr. 2049/2005 der Kommission vom 15. Dezember 2005 zur Festlegung, aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 

726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, von Regeln für die Entrichtung von Gebühren an die Europäische 

Arzneimittel-Agentur durch Kleinstunternehmen und kleine und mittlere Unternehmen sowie für deren administrative Unterstützung 

durch die Europäische Arzneimittel-Agentur (ABl. L 329 vom 16.12.2005, S. 4). 

Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über Kinderarzneimittel und 

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1768/92, der Richtlinien 2001/20/EG und 2001/83/EG sowie der Verordnung (EG) Nr. 

726/2004 (ABl. L 378 vom 27.12.2006, S. 1). 
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Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2007 über Arzneimittel für 

neuartige Therapien und zur Änderung der Richtlinie 2001/83/EG und der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 (ABl. L 324 vom 

10.12.2007, S. 121). 

Verordnung (EG) Nr. 1234/2008 der Kommission vom 24. November 2008 über die Prüfung von Änderungen der Zulassungen von 

Human- und Tierarzneimitteln (ABl. L 334 vom 12.12.2008, S. 7). 

Verordnung (EG) Nr. 470/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über die Schaffung eines 

Gemeinschaftsverfahrens für die Festsetzung von Höchstmengen für Rückstände pharmakologisch wirksamer Stoffe in Lebensmitteln 

tierischen Ursprungs, zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates und zur Änderung der Richtlinie 2001/82/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 

152 vom 16.6.2009, S. 11). 

Verordnung (EG) Nr. 668/2009 der Kommission vom 24. Juli 2009 zur Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 des 

Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Beurteilung und Zertifizierung von qualitätsbezogenen und 

nichtklinischen Daten zu von Kleinstunternehmen und kleinen und mittleren Unternehmen entwickelten Arzneimitteln für neuartige 

Therapien (ABl. L 194 vom 25.7.2009, S. 7). 

Verordnung (EU) Nr. 1235/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2010 zur Änderung der Verordnung 

(EG) Nr. 726/2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human- und 

Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer Europäischen Arzneimittel-Agentur hinsichtlich der Pharmakovigilanz von 

Humanarzneimitteln und der Verordnung (EG) Nr. 1394/2007 über Arzneimittel für neuartige Therapien (ABl. L 348 vom 

31.12.2010, S. 1). 

Verordnung (EU) Nr. 536/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über klinische Prüfungen mit 

Humanarzneimitteln und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/20/EG (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 1). 

Verordnung (EU) Nr. 658/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über die Gebühren, die der 

Europäischen Arzneimittelagentur für die Durchführung von Pharmakovigilanz-Tätigkeiten in Bezug auf Humanarzneimittel zu 

entrichten sind (ABl. L 189 vom 27.6.2014, S. 112). 

Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über Medizinprodukte, zur Änderung der 

Richtlinie 2001/83/EG, der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur Aufhebung der 

Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG des Rates (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 1). 

Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über In-vitro-Diagnostika und zur 

Aufhebung der Richtlinie 98/79/EG und des Beschlusses 2010/227/EU der Kommission (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 176). 

Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über Tierarzneimittel und zur 

Aufhebung der Richtlinie 2001/82/EG (ABl. L 4 vom 7.1.2019, S. 43). 

Verweise 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zu einer verstärkten Rolle der Europäischen Arzneimittel-

Agentur bei der Krisenvorsorge und dem Krisenmanagement in Bezug auf Arzneimittel und Medizinprodukte (COM(2020) 725 final 

vom 11. November 2020). 
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TITEL 07 — IN MENSCHEN INVESTIEREN, SOZIALER ZUSAMMENHALT UND 

WERTE 

Zahlenangaben 

Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 

2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

07 01 Verwaltungsbezogene Unterstützungsausgaben des 

Clusters „In Menschen investieren, sozialer 
Zusammenhalt und Werte“ 2 96 736 708 96 736 708   96 736 708 96 736 708 

07 02 Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+) 
2 

13 268 820 
498 

13 814 385 
000   

13 268 820 
498 

13 814 385 
000 

07 03 Erasmus+ 2 3 316 367 154 3 223 383 002   3 316 367 154 3 223 383 002 

07 04 Europäisches Solidaritätskorps 2 131 710 226 109 218 236   131 710 226 109 218 236 

07 05 Kreatives Europa 2 380 153 096 379 369 204   380 153 096 379 369 204 

07 06 Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und 
Werte 2 200 901 193 161 825 357   200 901 193 161 825 357 

07 07 Justiz 2 42 527 000 36 465 825   42 527 000 36 465 825 

07 10 Dezentrale Agenturen und Europäische 
Staatsanwaltschaft (EUStA) 2 234 632 181 226 143 002 7 500 000 7 500 000 242 132 181 233 643 002 

07 20 Pilotprojekte, vorbereitende Maßnahmen, 

Maßnahmen zur Erfüllung von Aufgaben, die sich 

aus den institutionellen Befugnissen der 
Kommission ergeben, und sonstige Maßnahmen 2 189 097 698 214 540 013  -800 000 189 097 698 213 740 013 

 Titel 07 — Insgesamt  17 860 945 

754 
18 262 066 

347 
7 500 000 6 700 000 17 868 445 

754 
18 268 766 

347 

KAPITEL 07 01 — VERWALTUNGSBEZOGENE UNTERSTÜTZUNGSAUSGABEN DES CLUSTERS 

„IN MENSCHEN INVESTIEREN, SOZIALER ZUSAMMENHALT UND WERTE“ 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

07 01 Verwaltungsbezogene Unterstützungsausgaben des Clusters 
„In Menschen investieren, sozialer Zusammenhalt und Werte“ 

 

   

07 01 01 Unterstützungsausgaben für den Europäischen Sozialfonds 

Plus (ESF+) 

 

   

07 01 01 01 Unterstützungsausgaben für den ESF+ — geteilte 
Mittelverwaltung“ 2.1 7 170 000  7 170 000 

07 01 01 02 Unterstützungsausgaben für die Komponente „Beschäftigung 
und soziale Innovation“ 2.2 2 000 000  2 000 000 

 Artikel 07 01 01 — Teilsumme  9 170 000  9 170 000 

07 01 02 Unterstützungsausgaben für Erasmus+     

07 01 02 01 Unterstützungsausgaben für Erasmus+ 2.2 23 533 315  23 533 315 

07 01 02 65 Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur — 
Beitrag aus Erasmus+ für den Abschluss früherer Programme 2.2 p.m.  p.m. 

07 01 02 75 Europäische Exekutivagentur für Bildung und Kultur — 
Beitrag aus Erasmus+ 2.2 26 839 969  26 839 969 

 Artikel 07 01 02 — Teilsumme  50 373 284  50 373 284 

07 01 03 Unterstützungsausgaben für das Europäische 

Solidaritätskorps 

 

   

07 01 03 01 Unterstützungsausgaben für das Europäische Solidaritätskorps 2.2 5 151 572  5 151 572 

07 01 03 65 Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur — 

Beitrag aus dem Europäischen Solidaritätskorps für den 
Abschluss früherer Programme 2.2 p.m.  p.m. 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens 

Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

07 01 03 75 Europäische Exekutivagentur für Bildung und Kultur — 
Beitrag aus dem Europäischen Solidaritätskorps 2.2 1 565 966  1 565 966 

 Artikel 07 01 03 — Teilsumme  6 717 538  6 717 538 

07 01 04 Unterstützungsausgaben für Kreatives Europa     

07 01 04 01 Unterstützungsausgaben für Kreatives Europa 2.2 5 560 000  5 560 000 

07 01 04 65 Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur — 

Beitrag aus Kreatives Europa für den Abschluss früherer 
Programme 2.2 p.m.  p.m. 

07 01 04 75 Europäische Exekutivagentur für Bildung und Kultur — 

Beitrag aus Kreatives Europa 2.2 15 314 886  15 314 886 

 Artikel 07 01 04 — Teilsumme  20 874 886  20 874 886 

07 01 05 Unterstützungsausgaben für „Bürgerinnen und Bürger, 

Gleichstellung, Rechte und Werte“ 
 

   

07 01 05 01 Unterstützungsausgaben für „Bürgerinnen und Bürger, 
Gleichstellung, Rechte und Werte“ 2.2 2 000 000  2 000 000 

07 01 05 65 Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur — 

Beitrag aus „Rechte und Werte“ für den Abschluss früherer 
Programme 2.2 p.m.  p.m. 

07 01 05 75 Europäische Exekutivagentur für Bildung und Kultur — 
Beitrag aus „Rechte und Werte“ 2.2 6 501 000  6 501 000 

 Artikel 07 01 05 — Teilsumme  8 501 000  8 501 000 

07 01 06 Unterstützungsausgaben für „Justiz“ 2.2 1 100 000  1 100 000 

 Kapitel 07 01 — Insgesamt  96 736 708  96 736 708 

Erläuterungen 

Dies in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Deckung der Verwaltungsausgaben, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der 

Verwirklichung der Ziele des Programms oder der Maßnahmen im Rahmen dieses Clusters stehen, sowie aller weiteren Ausgaben für 

technische und administrative Hilfe, mit Ausnahme der Aufgaben der öffentlichen Hand, die von der Kommission im Rahmen von 

Verträgen über punktuelle Dienstleistungen vergeben werden, bestimmt. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden. 

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Artikel 07 01 01 — Unterstützungsausgaben für den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) 

Erläuterungen 

Neben den in diesem Kapitel beschriebenen Ausgaben dienen diese Mittel auch der Deckung der Ausgaben für externes Personal am 

Verwaltungssitz (Vertragsbedienstete, abgeordnete nationale Sachverständige oder Leiharbeitskräfte). 

Verweise 

 Siehe Kapitel 07 02. 
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Posten 07 01 01 01 — Unterstützungsausgaben für den ESF+ — geteilte Mittelverwaltung“ 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

7 170 000  7 170 000 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind bestimmt für die in Artikel 58 und 118 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 

223/2014 und Artikel 35 der Verordnung (EU) 2021/1060 vorgesehenen, aus dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) finanzierten 

Maßnahmen für technische Hilfe.  

Diese Mittel dienen insbesondere der Finanzierung von: 

– Unterstützungsausgaben (für Repräsentationszwecke, Ausbildungsmaßnahmen, Sitzungen, Dienstreisen und 

Übersetzungen),  

– Ausgaben für externes Personal am Verwaltungssitz (Vertragsbedienstete, abgeordnete nationale Sachverständige oder 

Leiharbeitskräfte) bis zu 5 000 000 EUR, einschließlich Dienstreisen im Zusammenhang mit dem unter diesem Posten 

finanzierten externen Personal. 

Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans) 

Einnahmen aus EURI 1 230 555 5 0 4 0 

Artikel 07 01 05 — Unterstützungsausgaben für „Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und 

Werte“ 

Verweise 

Siehe Kapitel 07 06. 

Posten 07 01 05 01 — Unterstützungsausgaben für „Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“ 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

2 000 000  2 000 000 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind zur Finanzierung der technischen und administrativen Hilfe für die Durchführung des Programms „Bürgerinnen und 

Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“ bestimmt, z. B. für Maßnahmen zur Vorbereitung, Überwachung, Kontrolle, Prüfung und 

Bewertung, einschließlich Informationstechnologiesysteme.  

KAPITEL 07 02 — EUROPÄISCHER SOZIALFONDS PLUS (ESF+) 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

07 02 Europäischer Sozialfonds Plus (ESF+)        
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

07 02 01 ESF+-Komponente mit geteilter 

Mittelverwaltung — operative Ausgaben 2.1 

13 142 458 
498 1 000 000 000   

13 142 458 
498 1 000 000 000 

07 02 02 ESF+-Komponente mit geteilter Mittelverwaltung 

— Operative technische Hilfe 2.1 23 880 000 18 000 000   23 880 000 18 000 000 

07 02 03 Fonds für einen gerechten Übergang — Beitrag 

aus dem ESF+ 2.1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

07 02 04 ESF+ — Komponente Beschäftigung und soziale 

Innovation 2.2 102 482 000 50 800 000   102 482 000 50 800 000 

07 02 05 Europäischer Sozialfonds (ESF) — 

Bereitstellung von Mitteln im Rahmen von 

REACT-EU 

 

      

07 02 05 01 ESF — Operative Ausgaben — Bereitstellung von 
Mitteln im Rahmen von REACT-EU 2.1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

07 02 05 02 ESF — Operative technische Hilfe — 

Bereitstellung von Mitteln im Rahmen von 

REACT-EU 2.1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Artikel 07 02 05 — Teilsumme  p.m. p.m.   p.m. p.m. 

07 02 06 Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten 

benachteiligten Personen — Bereitstellung von 

Mitteln im Rahmen von REACT-EU 

 

      

07 02 06 01 Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten 

benachteiligten Personen — Operative Ausgaben 

— Bereitstellung von Mitteln im Rahmen von 
REACT-EU 2.1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

07 02 06 02 Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten 

benachteiligten Personen — Operative technische 

Hilfe — Bereitstellung von Mitteln im Rahmen 
von REACT-EU 2.1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Artikel 07 02 06 — Teilsumme  p.m. p.m.   p.m. p.m. 

07 02 07 Beschäftigungsinitiative für junge Menschen 

(YEI) — Bereitstellung von Mitteln im Rahmen 

von REACT-EU 

 

      

07 02 07 01 Beschäftigungsinitiative für junge Menschen — 

Operative Ausgaben — Bereitstellung von Mitteln 
im Rahmen von REACT-EU 2.1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Artikel 07 02 07 — Teilsumme  p.m. p.m.   p.m. p.m. 

07 02 08 Fonds „InvestEU“ — Beitrag aus dem ESF+ 2.1     p.m. p.m. 

07 02 09 Instrument für Grenzmanagement und Visa 

(BMVI) — Beitrag aus dem ESF+ 2.1     p.m. p.m. 

07 02 10 EMFAF — Beitrag aus dem ESF+ 2.1     p.m. p.m. 

07 02 11 Horizont Europa — Beitrag aus dem ESF+ 2.1     p.m. p.m. 

07 02 12 Digitales Europa — Beitrag aus dem ESF+ 2.1     p.m. p.m. 

07 02 13 Erasmus+ — Beitrag aus dem ESF+ 2.1     p.m. p.m. 

07 02 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

07 02 99 01 Abschluss des Europäischen Sozialfonds (ESF) — 
Operative Ausgaben (aus der Zeit vor 2021) 2.1 p.m. 

11 754 050 
000   p.m. 

11 754 050 
000 

07 02 99 02 Abschluss des Europäischen Sozialfonds (ESF) — 

Operative technische Unterstützung (aus der Zeit 
vor 2021) 2.1 p.m. 10 155 000   p.m. 10 155 000 

07 02 99 03 Abschluss der Beschäftigungsinitiative für junge 
Menschen (2014-2020) 2.1 p.m. 400 950 000   p.m. 400 950 000 

07 02 99 04 Abschluss des Europäischen Hilfsfonds für die am 
stärksten benachteiligten Personen (2014-2020) 2.1 p.m. 545 000 000   p.m. 545 000 000 

07 02 99 05 Abschluss des „Programms der Europäischen 

Union für Beschäftigung und soziale Innovation 
(EaSI)“ und anderer damit zusammenhängender 
früherer Tätigkeiten (aus der Zeit vor 2021) 2.2 p.m. 34 430 000   p.m. 34 430 000 

07 02 99 06 Abschluss des Europäischen Sozialfonds (ESF) — 
Artikel 25 (aus der Zeit vor 2021) 2.1 p.m. 1 000 000   p.m. 1 000 000 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

 Artikel 07 02 99 — Teilsumme  p.m. 12 745 585 
000 

  p.m. 12 745 585 
000 

 Kapitel 07 02 — Insgesamt  13 268 820 

498 
13 814 385 

000 

  13 268 820 

498 
13 814 385 

000 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel dienen zur Deckung der Ausgaben zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der 

Erreichung eines hohen Beschäftigungsstands, eines fairen Sozialschutzes sowie einer qualifizierten und resilienten 

Arbeitnehmerschaft, die für die Arbeitswelt der Zukunft gerüstet ist, sowie zur Unterstützung, Ergänzung und Mehrwertsteigerung der 

politischen Maßnahmen der Mitgliedstaaten, die dazu dienen, Chancengleichheit, den Zugang zum Arbeitsmarkt, faire und gute 

Arbeitsbedingungen, Sozialschutz und Inklusion zu gewährleisten. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden. 

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Zusätzlich werden gemäß der Verordnung 2020/2094 vom 14. Dezember 2020 mit dem Einsetzen externer zweckgebundener 

Einnahmen aufgrund von Erlösen aus dem Aufbauinstrument der Europäischen Union in den Einnahmenteil zusätzliche Mittel für die 

im Rahmen von REACT-EU finanzierten Programme unter den Titeln 05 und 07 in einer Gesamthöhe von 50 620 000 000 EUR an 

Mitteln für Verpflichtungen bereitgestellt. Die in den Erläuterungen der entsprechenden Haushaltslinien angegebenen Beträge unter 

diesem Titel geben Auskunft über den erwarteten Betrag der rechtlichen Verpflichtungen im Jahr 2021. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2020/2094 des Rates vom 14. Dezember 2020 zur Schaffung eines Aufbauinstruments der Europäischen Union zur 

Unterstützung der Erholung nach der COVID-19-Krise (ABl. L 433I vom 22.12.2020, S. 23). 

Verordnung (EU) 2020/2221 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Dezember 2020 zur Änderung der Verordnung 

(EU) Nr. 1303/2013 in Bezug auf zusätzliche Mittel und Durchführungsbestimmungen zur Unterstützung der Krisenbewältigung im 

Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und ihrer sozialen Folgen und der Vorbereitung einer grünen, digitalen und stabilen 

Erholung der Wirtschaft (REACT-EU) (ABl. L 437 vom 28.12.2020, S. 30). 

Verordnung (EU) 2021/177 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Februar 2021 zur Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 223/2014 in Bezug auf die Einführung spezifischer Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise im Zusammenhang mit dem COVID-

19-Ausbruch (ABl. L 53 vom 16.2.2021, S. 1). 

Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Fonds für einen 

gerechten Übergang (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 1). 

Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Europäischen 

Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 21). 

Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 

gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 

und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 

Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159). 
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Artikel 07 02 02 — ESF+-Komponente mit geteilter Mittelverwaltung — Operative technische Hilfe 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

23 880 000 18 000 000   23 880 000 18 000 000 

Erläuterungen 

Diese Mittel dienen der Deckung der aus dem ESF+ finanzierten Maßnahmen für technische Hilfe gemäß Artikel 35 der Verordnung 

(EU) 2021/1060 (Dachverordnung). 

Die technische Hilfe kann Vorbereitungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Überwachung, Kontrolle, zum Audit, zur Evaluierung, 

Kommunikation, einschließlich institutioneller Kommunikation über die politischen Prioritäten der Union, zur Erhöhung der 

Sichtbarkeit sowie alle zur Durchführung dieser Rechtsvorschriften der Union zu Fonds nötigen administrativen und technischen 

Hilfsmaßnahmen unterstützen. 

Die Mittel dienen u. a. der Finanzierung von: 

– IT-bezogenen Ausgaben, einschließlich institutioneller IT, und verwandter Dienstleistungen, 

– Ausgaben für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, einschließlich institutioneller Kommunikation und 

Veranstaltungen, 

– Ausgaben für Studien, Audits und Evaluierungen, 

– Tätigkeiten zum Kapazitätsaufbau. 

Artikel 07 02 08 — Fonds „InvestEU“ — Beitrag aus dem ESF+ 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

    p.m. p.m. 

Erläuterungen 

Neuer Artikel 

Diese Mittel dienen der Ergänzung der Mittel aus InvestEU, wenn einer oder mehrere Mitgliedstaaten in der 

Partnerschaftsvereinbarung oder in einem Antrag gemäß Artikel 14 der Dachverordnung auf Änderung eines Programms beantragen, 

bis zu 5 % der ursprünglichen nationalen ESF+-Zuweisungen auf InvestEU zu übertragen. Übertragene Mittel werden nach Maßgabe 

der InvestEU-Bestimmungen ausgeführt und bei Abschluss der Beitragsvereinbarung gemäß Artikel 10 Absatz 3 der InvestEU-

Verordnung zur Dotierung des Teils der EU-Garantie im Rahmen der Mitgliedstaaten-Komponente und für die InvestEU-

Beratungsplattform verwendet. 

Artikel 07 02 09 — Instrument für Grenzmanagement und Visa (BMVI) — Beitrag aus dem ESF+ 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

    p.m. p.m. 
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Erläuterungen 

Neuer Artikel 

Diese Mittel dienen der Ergänzung der Mittel aus dem Instrument für Grenzmanagement und Visa (BMVI), wenn einer oder mehrere 

Mitgliedstaaten in der Partnerschaftsvereinbarung oder in einem Antrag gemäß Artikel 26 der Dachverordnung auf Änderung eines 

Programms beantragen, bis zu 5 % der ursprünglichen nationalen ESF+-Zuweisungen auf das BMVI zu übertragen. Übertragene 

Mittel werden nach Maßgabe der Bestimmungen des BMVI und zugunsten des betreffenden Mitgliedstaats oder der betreffenden 

Mitgliedstaaten ausgeführt. 

Artikel 07 02 10 — EMFAF — Beitrag aus dem ESF+ 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

    p.m. p.m. 

Erläuterungen 

Neuer Artikel 

Diese Mittel dienen der Ergänzung der Mittel aus dem Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF), wenn einer 

oder mehrere Mitgliedstaaten in der Partnerschaftsvereinbarung oder in einem Antrag gemäß Artikel 26 der Dachverordnung auf 

Änderung eines Programms beantragen, bis zu 5 % der ursprünglichen nationalen ESF+-Zuweisungen auf den EMFAF zu übertragen. 

Übertragene Mittel werden nach Maßgabe der Bestimmungen des EMFAF und zugunsten des betreffenden Mitgliedstaats oder der 

betreffenden Mitgliedstaaten ausgeführt. 

Artikel 07 02 11 — Horizont Europa — Beitrag aus dem ESF+ 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

    p.m. p.m. 

Erläuterungen 

Neuer Artikel 

Diese Mittel dienen der Ergänzung der Mittel aus Horizont Europa, wenn einer oder mehrere Mitgliedstaaten in der 

Partnerschaftsvereinbarung oder in einem Antrag gemäß Artikel 26 der Dachverordnung auf Änderung eines Programms beantragen, 

bis zu 5 % der ursprünglichen nationalen ESF+-Zuweisungen auf Horizont Europa zu übertragen. Übertragene Mittel werden nach 

Maßgabe der Bestimmungen zu Horizont Europa und zugunsten des betreffenden Mitgliedstaats oder der betreffenden 

Mitgliedstaaten ausgeführt. 

Artikel 07 02 12 — Digitales Europa — Beitrag aus dem ESF+ 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

    p.m. p.m. 
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Erläuterungen 

Neuer Artikel 

Diese Mittel dienen der Ergänzung der Mittel des Programms „Digitales Europa“, wenn einer oder mehrere Mitgliedstaaten in der  

Partnerschaftsvereinbarung oder in einem Antrag gemäß Artikel 26 der Dachverordnung auf Änderung eines Programms beantragen, 

bis zu 5 % der ursprünglichen nationalen ESF+-Zuweisungen auf „Digitales Europa“ zu übertragen. Übertragene Mittel werden nach 

Maßgabe der Bestimmungen zu „Digitales Europa“ und zugunsten des betreffenden Mitgliedstaats oder der betreffenden 

Mitgliedstaaten ausgeführt. 

Artikel 07 02 13 — Erasmus+ — Beitrag aus dem ESF+ 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

    p.m. p.m. 

Erläuterungen 

Neuer Artikel 

Diese Mittel dienen der Ergänzung der Mittel von Erasmus+, wenn einer oder mehrere Mitgliedstaaten in der 

Partnerschaftsvereinbarung oder in einem Antrag gemäß Artikel 26 der Dachverordnung auf Änderung eines Programms beantragen, 

bis zu 5 % der ursprünglichen nationalen ESF+-Zuweisungen auf Erasmus+ zu übertragen. Übertragene Mittel werden nach Maßgabe 

der Bestimmungen zu Erasmus+ und zugunsten des betreffenden Mitgliedstaats oder der betreffenden Mitgliedstaaten ausgeführt. 

KAPITEL 07 03 — ERASMUS+ 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

07 03 Erasmus+        

07 03 01 Förderung der Lernmobilität von 

Einzelpersonen, sowie der Zusammenarbeit, 

Inklusion, Exzellenz, Kreativität und Innovation 

auf Ebene von Organisationen der allgemeinen 

und beruflichen Bildung und der Bildungspolitik 

 

      

07 03 01 01 Förderung der Lernmobilität von Einzelpersonen, 

sowie der Zusammenarbeit, Inklusion, Exzellenz, 

Kreativität und Innovation auf Ebene von 
Organisationen der allgemeinen und beruflichen 

Bildung und der Bildungspolitik — Indirekte 
Mittelverwaltung 2.2 2 331 521 972 2 220 525 000   2 331 521 972 2 220 525 000 

07 03 01 02 Förderung der Lernmobilität von Einzelpersonen, 

sowie der Zusammenarbeit, Inklusion, Exzellenz, 

Kreativität und Innovation auf Ebene von 
Organisationen der allgemeinen und beruflichen 

Bildung und der Bildungspolitik — Direkte 
Mittelverwaltung 2.2 573 655 911 325 725 000   573 655 911 325 725 000 

 Artikel 07 03 01 — Teilsumme  2 905 177 883 2 546 250 000   2 905 177 883 2 546 250 000 

07 03 02 Förderung der nichtformalen Lernmobilität und 

der aktiven Teilnahme junger Menschen sowie 

der Zusammenarbeit, Inklusion, Kreativität und 

Innovation auf der Ebene von 

Jugendorganisationen und der Jugendpolitik 2.2 346 973 114 310 000 000   346 973 114 310 000 000 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

07 03 03 Förderung der Lernmobilität von Sporttrainern 

und anderem Personal im Sportbereich sowie der 

Zusammenarbeit, Inklusion, Kreativität und 

Innovation auf der Ebene von 

Sportorganisationen und der Sportpolitik 2.2 64 216 157 55 000 000   64 216 157 55 000 000 

07 03 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

07 03 99 01 Abschluss früherer Erasmus-Programme (aus der 

Zeit vor 2021) 2.2 p.m. 312 133 002   p.m. 312 133 002 

 Artikel 07 03 99 — Teilsumme  p.m. 312 133 002   p.m. 312 133 002 

 Kapitel 07 03 — Insgesamt  3 316 367 154 3 223 383 002   3 316 367 154 3 223 383 002 

Erläuterungen 

Die Mittel dieses Kapitels dienen der Finanzierung von Erasmus+, dem Programm der Union für allgemeine und berufliche Bildung, 

Jugend und Sport. Sein Ziel ist es, die bildungsbezogene, berufliche und persönliche Entwicklung der Menschen in den Bereichen 

allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport in Europa und darüber hinaus zu unterstützen und so zu nachhaltigem 

Wachstum, Beschäftigung und sozialem Zusammenhalt und einer stärkeren europäischen Identität beizutragen. Das Programm 

Erasmus+ ist damit ein wichtiges Instrument zur Schaffung eines europäischen Bildungsraums, zur Förderung der strategischen 

europäischen Zusammenarbeit in der allgemeinen und beruflichen Bildung und ihren Unterbereichen, zur Intensivierung der 

jugendpolitischen Zusammenarbeit im Rahmen der Jugendstrategie der Union 2019-2027 und zur Entwicklung der europäischen 

Dimension des Sports. 

Die spezifischen Ziele des Programms Erasmus+ sind:  

– Förderung der Lernmobilität von Einzelpersonen, sowie der Zusammenarbeit, Inklusion, Exzellenz, Kreativität und 

Innovation auf Ebene von Organisationen der allgemeinen und beruflichen Bildung und der Bildungspolitik,  

– Förderung der nichtformalen Lernmobilität und der aktiven Teilnahme junger Menschen sowie der Zusammenarbeit, 

Inklusion, Kreativität und Innovation auf der Ebene von Jugendorganisationen und der Jugendpolitik,  

– Förderung der Lernmobilität von Sporttrainern und anderem Personal im Sportbereich sowie der Zusammenarbeit, 

Inklusion, Kreativität und Innovation auf der Ebene von Sportorganisationen und der Sportpolitik. 

– Vorbereitung und Durchführung von Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Europäischen Jahr der Jugend 2022. 

Die Ziele des Programms werden mittels der drei folgenden Leitaktionen verfolgt:  

– Lernmobilität („Leitaktion 1“),  

– Zusammenarbeit zwischen Organisationen und Einrichtungen („Leitaktion 2“),  

– Unterstützung der Politikentwicklung und der politischen Zusammenarbeit („Leitaktion 3“). 

Die Ziele werden auch mittels der Jean-Monnet-Maßnahmen verfolgt. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden. 

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) Nr. 2021/817 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 zur Einrichtung von Erasmus+, dem 

Programm der Union für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport, und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 

1288/2013 (ABl. L 189 vom 28.5.2021, S. 1). 

KAPITEL 07 04 — EUROPÄISCHES SOLIDARITÄTSKORPS 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 

Artikel Posten 
Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

07 04 Europäisches Solidaritätskorps        

07 04 01 Europäisches Solidaritätskorps 2.2 131 710 226 93 000 000   131 710 226 93 000 000 

07 04 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

07 04 99 01 Abschluss des Europäischen Solidaritätskorps 
(2018-2020) 2.2 p.m. 13 173 773   p.m. 13 173 773 

07 04 99 02 Abschluss der EU-Freiwilligeninitiative für 

humanitäre Hilfe — Stärkung der Fähigkeit der 
Union, auf humanitäre Krisen zu reagieren (2014-
2020) 2.2 p.m. 3 044 463   p.m. 3 044 463 

 Artikel 07 04 99 — Teilsumme  p.m. 16 218 236   p.m. 16 218 236 

 Kapitel 07 04 — Insgesamt  131 710 226 109 218 236   131 710 226 109 218 236 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel dienen der Finanzierung der Tätigkeiten des Europäischen Solidaritätskorps. 

Das allgemeine Ziel des Europäischen Solidaritätskorps besteht darin, die Einbeziehung von jungen Menschen und Organisationen in 

leicht zugängliche solidarische Tätigkeiten von hoher Qualität zu fördern, um zur Stärkung des Zusammenhalts, der Solidarität und 

der Demokratie in der Union und in Drittländern beizutragen, dabei auf gesellschaftliche und humanitäre Herausforderungen vor Ort 

zu reagieren und den Schwerpunkt insbesondere auf die Förderung der sozialen Inklusion zu legen.  

Das spezifische Ziel besteht darin, jungen Menschen, auch denjenigen mit geringeren Chancen, leicht zugängliche Gelegenheiten zu 

bieten, sich in solidarische Tätigkeiten in Europa und anderen Teilen der Welt einzubringen, die es ihnen zugleich ermöglichen, ihre 

Kompetenzen zu verbessern und formal validieren zu lassen, und die ihre Beschäftigungsfähigkeit steigern und ihren Übergang in den 

Arbeitsmarkt erleichtern; ferner sollen Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Europäische Jahr der Jugend 2022 vorbereitet und 

durchgeführt werden.  

Die Ziele des Europäischen Solidaritätskorps werden im Rahmen der folgenden Aktionsbereiche verfolgt: a) Beteiligung junger 

Menschen an solidarischen Tätigkeiten zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen; b) Beteiligung junger Menschen an 

solidarischen Tätigkeiten im Zusammenhang mit humanitärer Hilfe (Europäisches Freiwilligenkorps für humanitäre Hilfe).  

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden.  

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2021/888 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2021 zur Aufstellung des Programms für das 

Europäische Solidaritätskorps und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) 2018/1475 und (EU) Nr. 375/2014 (ABl. L 202 vom 

8.6.2021, S. 32). 



 

DE 77 DE 

KAPITEL 07 06 — BÜRGERINNEN UND BÜRGER, GLEICHSTELLUNG, RECHTE UND WERTE 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 
Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

07 06 Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte 
und Werte 

 

      

07 06 01 Förderung von Gleichstellung und Rechten 2.2 39 860 945 33 800 229   39 860 945 33 800 229 

07 06 02 Förderung der Bürgerbeteiligung und der 

Teilhabe am demokratischen Leben der Union 2.2 39 671 295 22 387 480   39 671 295 22 387 480 

07 06 03 Daphne 2.2 29 581 401 14 515 044   29 581 401 14 515 044 

07 06 04 Schutz und Förderung der Werte der Union 2.2 91 787 552 60 970 543   91 787 552 60 970 543 

07 06 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

07 06 99 01 Abschluss früherer Programme von „Europa für 

Bürgerinnen und Bürger und Europäische 

Bürgerinitiativen“ (aus der Zeit vor 2021) 2.2 p.m. 11 818 496   p.m. 11 818 496 

07 06 99 02 Abschluss früherer Maßnahmen im Bereich 

Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft 
(aus der Zeit vor 2021) 2.2 p.m. 18 333 565   p.m. 18 333 565 

 Artikel 07 06 99 — Teilsumme  p.m. 30 152 061   p.m. 30 152 061 

 Kapitel 07 06 — Insgesamt  200 901 193 161 825 357   200 901 193 161 825 357 

Erläuterungen 

Die Mittel dieses Kapitels sollen zum Schutz und zur Förderung der in den Verträgen, der Charta und den geltenden internationalen 

Menschenrechtskonventionen verankerten Rechte und Werte beitragen, insbesondere durch die Unterstützung zivilgesellschaftlicher 

Organisationen und anderer Interessenträger, die auf lokaler, regionaler, nationaler und transnationaler Ebene tätig sind, und durch die 

Förderung der Bürgerbeteiligung und der demokratischen Teilhabe, um offene, auf Rechten basierende, demokratische, 

gleichberechtigte und inklusive Gesellschaften auf der Grundlage der Rechtsstaatlichkeit zu erhalten und weiterzuentwickeln. 

Im Rahmen seines allgemeinen Ziels verfolgt das Programm „Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“ die 

folgenden spezifischen Ziele, die den vier Aktionsbereichen entsprechen: Schutz und Förderung der Werte der Union (Aktionsbereich 

„Werte der Union“); Förderung der Rechte, des Diskriminierungsverbots und der Gleichstellung, einschließlich der Gleichstellung der 

Geschlechter, und Voranbringen der durchgängigen Berücksichtigung der Gleichstellung der Geschlechter und des 

Diskriminierungsverbots (Aktionsbereich „Gleichstellung, Rechte und Geschlechtergleichstellung“); Förderung der Bürgerbeteiligung 

und der Teilhabe am demokratischen Leben der Union sowie des Austauschs zwischen den Bürgerinnen und Bürgern verschiedener 

Mitgliedstaaten und Sensibilisierung für ihre gemeinsame europäische Geschichte (Aktionsbereich „Bürgerbeteiligung und 

Teilhabe“); Bekämpfung von Gewalt, einschließlich geschlechtsspezifischer Gewalt (Aktionsbereich „Daphne“). 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden. 

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2021/692 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 zur Einrichtung des Programms 

„Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“ und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1381/2013 des 

Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EU) Nr. 390/2014 des Rates (ABl. L 156 vom 5.5.2021, S. 1). 
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KAPITEL 07 10 — DEZENTRALE AGENTUREN UND EUROPÄISCHE STAATSANWALTSCHAFT 

(EUSTA) 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

07 10 Dezentrale Agenturen und Europäische 

Staatsanwaltschaft (EUStA) 

 

      

07 10 01 Europäische Stiftung zur Verbesserung der 

Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound) 2.2 21 777 810 21 777 810   21 777 810 21 777 810 

07 10 02 Europäische Agentur für Sicherheit und 

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA) 2.2 15 659 825 15 659 825   15 659 825 15 659 825 

07 10 03 Europäisches Zentrum für die Förderung der 

Berufsbildung (Cedefop) 2.2 18 232 999 18 232 999   18 232 999 18 232 999 

07 10 04 Agentur der Europäischen Union für 

Grundrechte (FRA) 2.2 23 634 390 23 634 390   23 634 390 23 634 390 

07 10 05 Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen 

(EIGE) 2.2 7 983 093 7 983 093   7 983 093 7 983 093 

07 10 06 Europäische Stiftung für Berufsbildung (ETF) 2.2 21 378 798 21 378 798   21 378 798 21 378 798 

07 10 07 Agentur der Europäischen Union für justizielle 

Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust) 2.2 45 423 578 45 226 899   45 423 578 45 226 899 

07 10 08 Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) 2.2 45 851 846 45 851 846 7 500 000 7 500 000 53 351 846 53 351 846 

07 10 09 Europäische Arbeitsbehörde (ELA) 2.2 34 689 842 26 397 342   34 689 842 26 397 342 

 Kapitel 07 10 — Insgesamt  234 632 181 226 143 002 7 500 000 7 500 000 242 132 181 233 643 002 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Deckung der Personal- und Verwaltungsausgaben der dezentralen Agenturen und 

der Europäischen Staatsanwaltschaft (Titel 1 und 2) und gegebenenfalls ihrer operativen Ausgaben im Zusammenhang mit dem 

Arbeitsprogramm (Titel 3) bestimmt. 

Der Stellenplan der Agenturen und der Europäischen Staatsanwaltschaft ist im Anhang „Stellenplan“ zu diesem Einzelplan enthalten.  

Die Agenturen und die Europäische Staatsanwaltschaft müssen das Europäische Parlament und den Rat über Mittelübertragungen 

zwischen operativen Ausgaben und Verwaltungsausgaben unterrichten. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen, von Beträgen, die gemäß Artikel 17 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2019/715 der Kommission vom 18. Dezember 2018 über die Rahmenfinanzregelung für gemäß dem AEUV und 

dem Euratom-Vertrag geschaffene Einrichtungen nach Artikel 70 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen 

Parlaments und des Rates (ABl. L 122 vom 10.5.2019, S. 1) zurückgezahlt wurden, sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in 

den Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel in diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden.  

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Artikel 07 10 08 — Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

45 851 846 45 851 846 7 500 000 7 500 000 53 351 846 53 351 846 
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Erläuterungen 

Die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) wurde durch die Verordnung (EU) 2017/1939 geschaffen.  

Die EUStA ist zuständig für die strafrechtliche Untersuchung und Verfolgung sowie die Anklageerhebung in Bezug auf Personen, die 

als Täter oder Teilnehmer Straftaten zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union, die in der Richtlinie (EU) 2017/1371 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanziellen Interessen 

der Union gerichtetem Betrug (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 29) vorgesehen und in der Verordnung (EU) 2017/1939 bestimmt sind, 

begangen haben. Hierzu führt die EUStA Ermittlungen, ergreift Strafverfolgungsmaßnahmen und nimmt vor den zuständigen 

Gerichten der Mitgliedstaaten die Aufgaben der Staatsanwaltschaft wahr, bis das Verfahren endgültig abgeschlossen ist. 

Diese Mittel sollen im Jahr 2021 vor allem folgende Ausgaben der EUStA decken: Ausgaben für Einstellungen und Personal, 

Gebäude (einschließlich Gebäudesicherheit), Infrastruktur, Dienstleistungen für einen engmaschigen Schutz der leitenden 

Bediensteten der EUStA und Ausgaben für Informationstechnologie (Titel 1 und 2). Sie umfassen unter Titel 3 auch die operativen 

Ausgaben im Zusammenhang mit dem Fallverwaltungssystem der EUStA und der Plattform für den Informationsaustausch zwischen 

dem Hauptsitz der EUStA, den Delegierten Europäischen Staatsanwälten und anderen Justiz- und Strafverfolgungsbehörden in den 

Mitgliedstaaten, die ein wesentliches Element für die Errichtung und das reibungslose Funktionieren der EUStA ist. Darüber hinaus 

werden unter Titel 3 Mittel für die Einrichtung des EUStA-Rechenzentrums, die Vergütung der Delegierten Europäischen 

Staatsanwälte und erhebliche Übersetzungskosten für den operativen Bedarf der EUStA bereitgestellt. 

Unionsbeitrag insgesamt 53 351 846 

davon Betrag aus der Einziehung von Überschüssen 

(Artikel 6 6 2 des Einnahmenplans) 

 

Im Haushaltsplan ausgewiesener Betrag 53 351 846 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung 

der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1). 

KAPITEL 07 20 — PILOTPROJEKTE, VORBEREITENDE MAßNAHMEN, MAßNAHMEN ZUR 

ERFÜLLUNG VON AUFGABEN, DIE SICH AUS DEN INSTITUTIONELLEN BEFUGNISSEN DER 

KOMMISSION ERGEBEN, UND SONSTIGE MAßNAHMEN 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 

Artikel Posten 
Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

07 20 Pilotprojekte, vorbereitende Maßnahmen, 

Maßnahmen zur Erfüllung von Aufgaben, die sich 

aus den institutionellen Befugnissen der 
Kommission ergeben, und sonstige Maßnahmen 

 

      

07 20 01 Pilotprojekte 2.2 p.m. 10 933 921  -800 000 p.m. 10 133 921 

07 20 02 Vorbereitende Maßnahmen 2.2 p.m. 33 075 734   p.m. 33 075 734 

07 20 03 Sonstige Maßnahmen        

07 20 03 01 Freizügigkeit der Arbeitnehmer, Koordinierung 

der Systeme der sozialen Sicherheit und 

Maßnahmen für Migranten, einschließlich 
Migranten aus Drittländern 2.2 8 707 925 6 750 000   8 707 925 6 750 000 

 Artikel 07 20 03 — Teilsumme  8 707 925 6 750 000   8 707 925 6 750 000 

07 20 04 Maßnahmen, die im Rahmen der Befugnisse der 

Kommission und der der Kommission 

übertragenen besonderen Zuständigkeiten 

finanziert werden 

 

      

07 20 04 01 Multimedia-Aktionen 2.2 20 384 213 18 747 358   20 384 213 18 747 358 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

07 20 04 02 Kommunikationsdienste für die Führungsebene 
und institutionelle Kommunikationsdienste 2.2 47 506 000 45 004 000   47 506 000 45 004 000 

07 20 04 03 Vertretungen der Kommission 2.2 27 589 000 23 059 000   27 589 000 23 059 000 

07 20 04 04 Kommunikationsdienste für die Bürgerinnen und 
Bürger 2.2 32 504 000 29 790 000   32 504 000 29 790 000 

07 20 04 05 Haus der europäischen Geschichte 2.2 3 000 000 3 000 000   3 000 000 3 000 000 

07 20 04 06 Besondere Kompetenzen im Bereich Sozialpolitik, 
einschließlich des sozialen Dialogs 2.2 23 020 900 21 080 000   23 020 900 21 080 000 

07 20 04 07 Sonstige Tätigkeiten im Bereich Grundrechte 2.2 906 050 900 000   906 050 900 000 

07 20 04 08 Analysen und Studien über die soziale Lage, 
Demografie und Familie. 2.2 3 139 610 3 140 000   3 139 610 3 140 000 

07 20 04 09 Bildungs- und Informationsmaßnahmen zugunsten 

von Arbeitnehmerorganisationen 2.2 22 340 000 19 060 000   22 340 000 19 060 000 

 Artikel 07 20 04 — Teilsumme  180 389 773 163 780 358   180 389 773 163 780 358 

 Kapitel 07 20 — Insgesamt  189 097 698 214 540 013  -800 000 189 097 698 213 740 013 

Artikel 07 20 01 — Pilotprojekte 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

p.m. 10 933 921  -800 000 p.m. 10 133 921 

Erläuterungen 

Die Mittel sind dazu bestimmt, die Durchführung von Pilotprojekten experimenteller Art zu finanzieren, mit denen Durchführbarkeit 

und Nutzen einer Maßnahme bewertet werden. 

Diese Pilotprojekte sind im Anhang „Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen“ dieses Einzelplans im Kapitel PP 07 aufgeführt. 

Rechtsgrundlagen 

Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 

2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) 

Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) 

Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 

vom 30.7.2018, S. 1). 

TITEL 08 — LANDWIRTSCHAFT UND MEERESPOLITIK 

Zahlenangaben 

Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

08 01 Verwaltungsbezogene Unterstützungsausgaben des 
Clusters „Landwirtschaft und Meerespolitik“ 3 13 958 278 13 958 278   13 958 278 13 958 278 

08 02 Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft 
(EGFL) 3 

40 294 561 
277 

40 318 741 
104 70 000 000 70 000 000 

40 364 561 
277 

40 388 741 
104 
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Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

08 03 Europäischer Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) 3 

12 725 848 
920 

14 678 340 
175   

12 725 848 
920 

14 678 340 
175 

08 04 Europäischer Meeres-, Fischerei- und 
Aquakulturfonds (EMFAF) 3 964 063 750 724 603 246   964 063 750 724 603 246 

08 05 Partnerschaftliche Abkommen über nachhaltige 

Fischerei und regionale Fischereiorganisationen 
(RFO) 3 90 043 754 89 715 754 64 925 000 72 425 000 154 968 754 162 140 754 

 Reserve(30 02 02)  58 250 000 

148 293 754 
55 250 000 

144 965 754 
-54 000 000 

10 925 000 
-51 000 000 

21 425 000 
4 250 000 

159 218 754 
4 250 000 

166 390 754 

08 10 Dezentrale Agenturen 3 28 738 870 28 738 870   28 738 870 28 738 870 

08 20 Pilotprojekte, vorbereitende Maßnahmen, 
Maßnahmen zur Erfüllung von Aufgaben, die sich 

aus den institutionellen Befugnissen der 
Kommission ergeben und sonstige Maßnahmen 3 p.m. 5 777 338   p.m. 5 777 338 

 Titel 08 — Insgesamt  54 117 214 

849 

55 859 874 

765 

134 925 000 142 425 000 54 252 139 

849 

56 002 299 

765 

 Reserve(30 02 02) 

Insgesamt + reserve 
 58 250 000 

54 175 464 849 
55 250 000 

55 915 124 765 
-54 000 000 

80 925 000 
-51 000 000 

91 425 000 
4 250 000 

54 256 389 849 
4 250 000 

56 006 549 765 

KAPITEL 08 02 — EUROPÄISCHER GARANTIEFONDS FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT (EGFL) 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

08 02 Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft 
(EGFL) 

 

      

08 02 01 Agrarreserve für Krisenmaßnahmen und 

außergewöhnliche Marktstützungsmaßnahmen 3.1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

08 02 02 Sektorale Interventionskategorien im Rahmen 

der GAP-Strategiepläne 3.1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

08 02 03 Marktbezogene Ausgaben außerhalb der GAP-

Strategiepläne 

 

      

08 02 03 01 POSEI und kleinere Inseln des Ägäischen Meeres 
(ausgenommen Direktzahlungen) 3.1 229 000 000 229 000 000   229 000 000 229 000 000 

08 02 03 02 Absatzförderung von landwirtschaftlichen 

Erzeugnissen — Einzellandprogramme im 
Rahmen der geteilten Mittelverwaltung 3.1 89 000 000 89 000 000   89 000 000 89 000 000 

08 02 03 03 Absatzförderung von landwirtschaftlichen 

Erzeugnissen — Mehrländerprogramme und von 
der Kommission im Wege der direkten 
Mittelverwaltung durchgeführte Maßnahmen 3.1 96 900 000 109 434 447   96 900 000 109 434 447 

08 02 03 04 Schulprogramme 3.1 185 000 000 185 000 000   185 000 000 185 000 000 

08 02 03 05 Olivenöl 3.1 43 000 000 43 000 000   43 000 000 43 000 000 

08 02 03 06 Obst und Gemüse 3.1 931 000 000 931 000 000   931 000 000 931 000 000 

08 02 03 07 Wein 3.1 1 026 000 000 1 026 000 000   1 026 000 000 1 026 000 000 

08 02 03 08 Bienenzucht 3.1 59 000 000 59 000 000   59 000 000 59 000 000 

08 02 03 09 Hopfen 3.1 2 200 000 2 200 000   2 200 000 2 200 000 

08 02 03 10 Maßnahmen der öffentlichen und privaten 

Lagerhaltung 3.1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

08 02 03 11 Außergewöhnliche Maßnahmen 3.1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Artikel 08 02 03 — Teilsumme  2 661 100 000 2 673 634 447   2 661 100 000 2 673 634 447 

08 02 04 Kategorien von Interventionen im Form von 

Direktzahlungen im Rahmen der GAP-

Strategiepläne 3.1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

08 02 05 Direktzahlungen außerhalb der GAP-

Strategiepläne 

 

      

08 02 05 01 POSEI und kleinere Inseln des Ägäischen Meeres 
(Direktzahlungen) 3.1 437 000 000 437 000 000   437 000 000 437 000 000 

08 02 05 02 Regelung für die einheitliche Flächenzahlung 3.1 4 433 000 000 4 433 000 000 -41 000 000 -41 000 000 4 392 000 000 4 392 000 000 

08 02 05 03 Umverteilungsprämie 3.1 1 612 000 000 1 612 000 000 3 000 000 3 000 000 1 615 000 000 1 615 000 000 

08 02 05 04 Basisprämienregelung 

3.1 

14 174 000 
000 

14 174 000 
000 86 000 000 86 000 000 

14 260 000 
000 

14 260 000 
000 

08 02 05 05 Zahlung für dem Klima- und Umweltschutz 

förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 3.1 

10 780 000 

000 

10 780 000 

000 -4 000 000 -4 000 000 

10 776 000 

000 

10 776 000 

000 

08 02 05 06 Zahlung an Betriebsinhaber in Gebieten mit 
naturbedingten Benachteiligungen 3.1 5 000 000 5 000 000   5 000 000 5 000 000 

08 02 05 07 Zahlung für Junglandwirte 3.1 569 000 000 569 000 000 -39 000 000 -39 000 000 530 000 000 530 000 000 

08 02 05 08 Kulturspezifische Zahlung für Baumwolle 3.1 242 000 000 242 000 000   242 000 000 242 000 000 

08 02 05 09 Regelung der fakultativen gekoppelten Stützung 3.1 4 006 000 000 4 006 000 000 5 000 000 5 000 000 4 011 000 000 4 011 000 000 

08 02 05 10 Kleinerzeugerregelung 3.1 621 000 000 621 000 000 60 000 000 60 000 000 681 000 000 681 000 000 

08 02 05 11 Reserve für Krisen im Agrarsektor 3.1 497 300 000 497 300 000   497 300 000 497 300 000 

08 02 05 12 Erstattung von Direktzahlungen an Landwirte aus 

übertragenen Mitteln im Zusammenhang mit der 
Haushaltsdisziplin 3.1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Artikel 08 02 05 — Teilsumme  37 376 300 
000 

37 376 300 
000 

70 000 000 70 000 000 37 446 300 
000 

37 446 300 
000 

08 02 06 Allgemeine operative Unterstützung, 

Koordinierung und Prüfung 

 

      

08 02 06 01 Finanzkorrekturen zugunsten der Mitgliedstaaten 

infolge von Rechnungsabschluss- und 
Konformitätsabschlussbeschlüssen 3.1 169 000 000 169 000 000   169 000 000 169 000 000 

08 02 06 02 Regelung von Streitfällen 3.1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

08 02 06 03 EGFL — Operative technische Hilfe 3.1 87 661 277 99 306 657   87 661 277 99 306 657 

 Artikel 08 02 06 — Teilsumme  256 661 277 268 306 657   256 661 277 268 306 657 

08 02 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

08 02 99 01 Abschluss früherer Maßnahmen im Rahmen des 

Europäischen Garantiefonds für die 

Landwirtschaft (EGFL) — Geteilte 
Mittelverwaltung 3.1 500 000 500 000   500 000 500 000 

08 02 99 02 Abschluss früherer Maßnahmen im Rahmen des 

Europäischen Garantiefonds für die 
Landwirtschaft (EGFL) — Direkte 
Mittelverwaltung 3.1 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Artikel 08 02 99 — Teilsumme  500 000 500 000   500 000 500 000 

 Kapitel 08 02 — Insgesamt  40 294 561 

277 
40 318 741 

104 
70 000 000 70 000 000 40 364 561 

277 
40 388 741 

104 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Finanzierung von marktbezogenen Ausgaben, von Direktzahlungen und von 

bestimmten im Wege der direkten Mittelverwaltung von der Kommission durchgeführten Maßnahmen bestimmt, die alle aus dem 

Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) finanziert werden. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden.  

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte und mit 

Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die einheitliche GMO) (ABl. L 299 vom 

16.11.2007, S. 1).  

Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates vom 19. Januar 2009 mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der 

gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und zur Änderung der 

Verordnungen (EG) Nr. 1290/2005, (EG) Nr. 247/2006, (EG) Nr. 378/2007 sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 

1782/2003 (ABl. L 30 vom 31.1.2009, S. 16). 

Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die 

Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) 

Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (ABl. L 347 vom 

20.12.2013, S. 549). 

Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vorschriften über 

Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und 

zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 637/2008 des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates (ABl. L 347 vom 

20.12.2013, S. 608). 

Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame 

Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, 

(EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671). 

Verordnung (EU) Nr. 1310/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit bestimmten 

Übergangsvorschriften betreffend die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates betreffend die finanziellen Ressourcen und ihre Verteilung im Jahr 2014 sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 

des Rates und der Verordnungen (EU) Nr. 1307/2013, (EU) Nr. 1306/2013 und (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und 

des Rates hinsichtlich ihrer Anwendung im Jahr 2014 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 865). 

Verordnung (EU) Nr. 1370/2013 des Rates vom 16. Dezember 2013 mit Maßnahmen zur Festsetzung bestimmter Beihilfen und 

Erstattungen im Zusammenhang mit der gemeinsamen Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse (ABl. L 346 vom 

20.12.2013, S. 12). 

Verordnung (EU) 2020/2220 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Dezember 2020 mit Übergangsbestimmungen für 

Förderung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und dem Europäischen 

Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) in den Jahren 2021 und 2022 und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1305/2013, 

(EU) Nr. 1306/2013 und (EU) Nr. 1307/2013 in Bezug auf Mittel und Anwendbarkeit in den Jahren 2021 und 2022 und der 

Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 hinsichtlich der Mittel und der Aufteilung dieser Förderung in den Jahren 2021 und 2022 (ABl. L 

437 vom 28.12.2020, S. 1) 

Verweise 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften für die Unterstützung der von den 

Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die 

Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu 

finanzierenden Strategiepläne (GAP-Strategiepläne) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (COM(2018)0392 

vom 1. Juni 2018). 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Finanzierung, Verwaltung und Überwachung der 

Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr.1306/2013 (COM(2018)0393 vom 1. Juni 2018). 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1308/2013 

über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse, (EU) Nr. 1151/2012 über Qualitätsregelungen für 

Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, (EU) Nr. 251/2014 über die Begriffsbestimmung, Beschreibung, Aufmachung und Etikettierung 

von aromatisierten Weinerzeugnissen sowie den Schutz geografischer Angaben für aromatisierte Weinerzeugnisse, (EU) Nr. 
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228/2013 über Sondermaßnahmen im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der Regionen in äußerster Randlage der Union und (EU) 

Nr. 229/2013 über Sondermaßnahmen im Bereich der Landwirtschaft zugunsten der kleineren Inseln des Ägäischen Meeres 

(COM(2018)0394 vom 1. Juni 2018). 

Artikel 08 02 05 — Direktzahlungen außerhalb der GAP-Strategiepläne 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind zur Finanzierung der Ausgaben für Direktzahlungen an Betriebsinhaber im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 

1307/2013 bestimmt. 

Posten 08 02 05 02 — Regelung für die einheitliche Flächenzahlung 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

4 433 000 000 -41 000 000 4 392 000 000 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind zur Finanzierung der Ausgaben im Rahmen der Regelung für die einheitliche Flächenzahlung gemäß Titel III 

Kapitel 1 Abschnitt 4 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 sowie etwaiger Restausgaben im Rahmen der Regelung für die einheitliche 

Flächenzahlung gemäß Titel V der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 und Titel IVa der Verordnung (EG) Nr.1782/2003 bestimmt. 

Posten 08 02 05 03 — Umverteilungsprämie 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

1 612 000 000 3 000 000 1 615 000 000 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind zur Finanzierung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Umverteilungsprämie gemäß Titel III Kapitel 2 der 

Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 sowie etwaiger Restausgaben im Rahmen der Umverteilungsprämie gemäß den Artikeln 72a und 

125a der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 bestimmt. 

Posten 08 02 05 04 — Basisprämienregelung 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

14 174 000 000 86 000 000 14 260 000 000 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind zur Finanzierung der Ausgaben im Rahmen der Basisprämienregelung gemäß Titel III Kapitel 1 der Verordnung 

(EU) Nr. 1307/2013 bestimmt. 

Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans). 

Andere zweckgebundene Einnahmen 551 000 000 6 2 0 0 
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Posten 08 02 05 05 — Zahlung für dem Klima- und Umweltschutz förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

10 780 000 000 -4 000 000 10 776 000 000 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind zur Finanzierung der Ausgaben im Rahmen der Zahlung für dem Klima- und Umweltschutz förderliche 

Landbewirtschaftungsmethoden gemäß Titel III Kapitel 3 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 bestimmt. 

Posten 08 02 05 07 — Zahlung für Junglandwirte 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

569 000 000 -39 000 000 530 000 000 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind zur Finanzierung der Ausgaben im Rahmen der Zahlung für Junglandwirte gemäß Titel III Kapitel 5 der 

Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 bestimmt. 

Posten 08 02 05 09 — Regelung der fakultativen gekoppelten Stützung 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

4 006 000 000 5 000 000 4 011 000 000 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind zur Finanzierung der Ausgaben im Rahmen der Regelung der fakultativen gekoppelten Stützung gemäß Titel IV 

Kapitel 1 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 bestimmt. 

Posten 08 02 05 10 — Kleinerzeugerregelung 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

621 000 000 60 000 000 681 000 000 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind zur Finanzierung der Ausgaben für die Kleinerzeugerregelung gemäß Titel V der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 

bestimmt. 
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KAPITEL 08 04 — EUROPÄISCHER MEERES-, FISCHEREI- UND AQUAKULTURFONDS (EMFAF) 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 
Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

08 04 Europäischer Meeres-, Fischerei- und 
Aquakulturfonds (EMFAF) 

 

      

08 04 01 EMFAF — Operative Ausgaben im Rahmen der 

geteilten Mittelverwaltung 3.2 867 704 926 44 184 924   867 704 926 44 184 924 

08 04 02 EMFAF — Operative Ausgaben im Rahmen der 

direkten und indirekten Mittelverwaltung 3.2 91 785 953 55 687 237   91 785 953 55 687 237 

08 04 03 EMFAF — Operative technische Hilfe 3.2 4 572 871 4 000 000   4 572 871 4 000 000 

08 04 04 Fonds „InvestEU“ — Beitrag aus dem EMFAF 3.2     p.m. p.m. 

08 04 05 Instrument für Grenzmanagement und Visa 

(BMVI) — Beitrag aus dem EMFAF 3.2     p.m. p.m. 

08 04 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

08 04 99 01 Abschluss des Europäischen Fischereifonds (EFF) 

und des Europäischen Meeres- und Fischereifonds 

(EMFF) — Operative Ausgaben im Rahmen der 
geteilten Mittelverwaltung (vor 2021) 3.2 p.m. 575 000 000   p.m. 575 000 000 

08 04 99 02 Abschluss des Europäischen Fischereifonds (EFF) 

und des Europäischen Meeres- und Fischereifonds 
(EMFF) — Operative Ausgaben im Rahmen der 
direkten Mittelverwaltung (vor 2021) 3.2 p.m. 45 055 400   p.m. 45 055 400 

08 04 99 03 Abschluss des Europäischen Fischereifonds (EFF) 
und des Europäischen Meeres- und Fischereifonds 
(EMFF) — Operative technische Hilfe (vor 2021) 3.2 p.m. 675 685   p.m. 675 685 

 Artikel 08 04 99 — Teilsumme  p.m. 620 731 085   p.m. 620 731 085 

 Kapitel 08 04 — Insgesamt  964 063 750 724 603 246   964 063 750 724 603 246 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Finanzierung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung der 

Gemeinsamen Fischerei- und Meerespolitik bestimmt, und zwar 

– zur Förderung einer nachhaltigen Fischerei und der Wiederherstellung und Erhaltung biologischer aquatischer Ressourcen, 

– zur Förderung nachhaltiger Aquakulturtätigkeiten sowie der Verarbeitung und Vermarktung von Erzeugnissen der 

Fischerei und Aquakultur, wodurch ein Beitrag zur Ernährungssicherheit in der Union geleistet wird, 

– zur Ermöglichung einer nachhaltigen blauen Wirtschaft in Küsten-, Insel- und Binnengebieten und zur Förderung der 

Entwicklung von Fischerei- und Aquakulturgemeinschaften, 

– zur Stärkung der internationalen Meerespolitik und Schaffung sicherer, geschützter, sauberer und nachhaltig 

bewirtschafteter Meere und Ozeane. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden.  

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) Nr. 508/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über den Europäischen Meeres- und 

Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 2328/2003, (EG) Nr. 861/2006, (EG) Nr. 1198/2006 und (EG) Nr. 

791/2007 des Rates und der Verordnung (EU) Nr. 1255/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 149 vom 

20.5.2014, S. 1). 

Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 

gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 

und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 

Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159). 

Verordnung (EU) 2021/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 über den Europäischen Meeres-, Fischerei- 

und Aquakulturfonds und zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1004 (ABl. L 247 vom 13.7.2021, S. 1). 

Artikel 08 04 04 — Fonds „InvestEU“ — Beitrag aus dem EMFAF 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

    p.m. p.m. 

Erläuterungen 

Neuer Artikel 

Diese Mittel dienen der Ergänzung der Mittel aus InvestEU, wenn einer oder mehrere Mitgliedstaaten in der 

Partnerschaftsvereinbarung oder in einem Antrag gemäß Artikel 14 der Dachverordnung auf Änderung eines Programms beantragen, 

bis zu 5 % der ursprünglichen nationalen Zuweisungen für den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF), auf 

InvestEU zu übertragen. Übertragene Mittel werden nach Maßgabe der InvestEU-Bestimmungen ausgeführt und bei Abschluss der 

Beitragsvereinbarung gemäß Artikel 10 Absatz 3 der InvestEU-Verordnung zur Dotierung des Teils der EU-Garantie im Rahmen der 

Mitgliedstaaten-Komponente und für die InvestEU-Beratungsplattform verwendet. 

Artikel 08 04 05 — Instrument für Grenzmanagement und Visa (BMVI) — Beitrag aus dem EMFAF 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

    p.m. p.m. 

Erläuterungen 

Neuer Artikel 

Diese Mittel dienen der Ergänzung der Mittel aus dem Instrument für Grenzmanagement und Visa (BMVI), wenn einer oder mehrere 

Mitgliedstaaten in der Partnerschaftsvereinbarung oder in einem Antrag gemäß Artikel 26 der Dachverordnung auf Änderung eines 

Programms beantragen, bis zu 5 % der ursprünglichen nationalen Zuweisungen für den Europäischen Meeres-, Fischerei- und 

Aquakulturfonds (EMFAF) auf das BMVI zu übertragen. Übertragene Mittel werden nach Maßgabe der Bestimmungen des BMVI 

und zugunsten des betreffenden Mitgliedstaats oder der betreffenden Mitgliedstaaten ausgeführt. 
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KAPITEL 08 05 — PARTNERSCHAFTLICHE ABKOMMEN ÜBER NACHHALTIGE FISCHEREI UND 

REGIONALE FISCHEREIORGANISATIONEN (RFO) 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

08 05 Partnerschaftliche Abkommen über nachhaltige 

Fischerei und regionale Fischereiorganisationen 
(RFO) 

 

      

08 05 01 Schaffung der rechtlichen Basis für 

Fangtätigkeiten von Fischereifahrzeugen der 

Union in Drittlandgewässern 3.2 84 343 754 84 015 754 64 925 000 72 425 000 149 268 754 156 440 754 

 Reserve(30 02 02)  58 250 000 

142 593 754 
55 250 000 

139 265 754 
-54 000 000 

10 925 000 
-51 000 000 

21 425 000 
4 250 000 

153 518 754 
4 250 000 

160 690 754 

08 05 02 Förderung einer nachhaltigen 

Fischereiwirtschaft und Meeresbewirtschaftung 

im Einklang mit den Zielen der GFP 

(obligatorischer Finanzbeitrag zu internationalen 

Gremien) 3.2 5 700 000 5 700 000   5 700 000 5 700 000 

 Kapitel 08 05 — Insgesamt  90 043 754 89 715 754 64 925 000 72 425 000 154 968 754 162 140 754 

 Reserve(30 02 02) 

Insgesamt + reserve 
 58 250 000 

148 293 754 
55 250 000 

144 965 754 
-54 000 000 

10 925 000 
-51 000 000 

21 425 000 
4 250 000 

159 218 754 
4 250 000 

166 390 754 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Finanzierung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der 

partnerschaftlichen Abkommen über nachhaltige Fischerei und der dazugehörigen Protokolle zwischen der Union und Drittländern 

sowie mit der Mitgliedschaft in regionalen Fischereiorganisationen bestimmt. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden.  

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Artikel 08 05 01 — Schaffung der rechtlichen Basis für Fangtätigkeiten von Fischereifahrzeugen der Union 

in Drittlandgewässern 

Zahlenangaben 

 
Entwurf des Haushaltsplans 2022 

Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

08 05 01 84 343 754 84 015 754 64 925 000 72 425 000 149 268 754 156 440 754 

Reserve(30 02 02) 58 250 000 55 250 000 -54 000 000 -51 000 000 4 250 000 4 250 000 

Insgesamt 142 593 754 139 265 754 10 925 000 21 425 000 153 518 754 160 690 754 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind zur Finanzierung der Ausgaben infolge der Fischereiabkommen bestimmt, die die Union mit Drittländern 

ausgehandelt hat bzw. zu verlängern oder neu auszuhandeln beabsichtigt. 

Auch partnerschaftliche Fischereiabkommen, die die Union möglicherweise neu aushandelt, müssten aus diesem Artikel finanziert 

werden. 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) Nr. 1380/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über die Gemeinsame 

Fischereipolitik und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1954/2003 und (EG) Nr. 1224/2009 des Rates sowie zur Aufhebung 

der Verordnungen (EG) Nr. 2371/2002 und (EG) Nr. 639/2004 des Rates und des Beschlusses 2004/585/EG des Rates (ABl. L 354 

vom 28.12.2013, S. 22), insbesondere Artikel 31. 

Verordnungen und Beschlüsse über den Abschluss von Abkommen und Protokollen im Bereich der Fischerei zwischen der Union und 

den Regierungen folgender Länder: 

Stand (Mai 2021) Land Rechtsgrundlage Datum ABl. Laufzeit 

Vorläufig angewandte oder 

geltende Abkommen und 

Protokolle (und finanzieller 
Ausgleich im Jahr 2021 
unter Artikel 08 05 01)  

Cabo Verde Beschluss (EU) 2019/951 17. Mai 2019 L 154, 12.6.2019 20.5.2019 bis 19.5.2024 

Cookinseln 
Beschluss (EU) 
2021/XXX 

XX XXX 2021 L XXX, xx.xx.2021 xx.xx.2021 bis xx.xx.2024 

Côte d’Ivoire Beschluss (EU) 2019/385 4. März 2019 L 70, 12.3.2019 1.8.2018 bis 31.12.2024  

Gabun Beschluss (EU) 2021/1116 28. Juni 2021 L 242, 8.7.2021 29.6.2021 bis 28.6.2026 

Gambia Beschluss (EU) 2020/392 5. März 2020  L 75, 11.3.2020 31.7.2019 bis 30.7.2025 

Grönland Beschluss (EU) 2021/793 26. März 2021 L 175, 18.5.2021 22.4.2021 bis 22.4.2024 

Guinea-Bissau Beschluss (EU) 2019/1088 6. Juni 2019 L 173, 27.6.2019 15.6.2019 bis 14.6.2024 

Mauretanien Beschluss (EU) 
2021/XXX 

XX XXX 2021 L XXX, xx.xx.2021 xx.xx.2021 bis xx.xx.2026 

Marokko Beschluss (EU) 2019/441 4. März 2019 L 77, 20.3.2019 18.7.2019 bis 17.7.2023 

São Tomé und Príncipe Beschluss (EU) 2019/2218 24. Oktober 2019 L 333, 27.12.2019 19.12.2019 bis 18.12.2024 

Senegal Beschluss (EU) 2019/1925 14. November 2019 L 299, 20.11.2019 18.11.2019 bis 17.11.2024 

Seychellen Beschluss (EU) 2020/272 20. Februar 2020 L 60, 28.2.2020 24.2.2020 bis 23.2.2026 

Neu auszuhandelnde oder 

derzeit verhandelte 

Abkommen und Protokolle 

oder solche mit laufenden 
Rechtssetzungsverfahren 

(finanzieller Ausgleich 
unter Artikel 30 02 02) 

Kiribati Beschluss 2014/60/EU 28. Januar 2014 L 38, 7.2.2014 Ausgelaufen 

Liberia Beschluss (EU) 2016/1062 24. Mai 2016 L 177, 1.7.2016 Ausgelaufen 

Madagaskar Beschluss (EU) 2015/1893 5. Oktober 2015 L 277, 22.10.2015 Ausgelaufen 

Mauritius Beschluss (EU) 2018/754 

COM(2021) 456 

14 Mai 2018 

29. Juli 2021 

L 128, 24.5.2018 8.12.2017 bis 7.12.2021 

Aufnahme der 
Verhandlungen 

TITEL 09 — UMWELT- UND KLIMASCHUTZ 

Zahlenangaben 

Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

09 01 Verwaltungsbezogene Unterstützungsausgaben des 
Clusters „Umwelt- und Klimapolitik“ 3 23 529 592 23 529 592   23 529 592 23 529 592 

09 02 Programm für Umwelt- und Klimapolitik (LIFE) 3 684 515 892 505 003 984   684 515 892 505 003 984 

09 03 Fonds für einen gerechten Übergang 3 1 159 748 744 1 315 000   1 159 748 744 1 315 000 

09 04 Darlehensfazilität für den öffentlichen Sektor im 
Rahmen des Mechanismus für einen gerechten 
Übergang 3 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

09 10 Dezentrale Agenturen 3 54 147 639 54 147 639   54 147 639 54 147 639 

09 20 Pilotprojekte, vorbereitende Maßnahmen, 

Maßnahmen zur Erfüllung von Aufgaben, die sich 

aus den institutionellen Befugnissen der 
Kommission ergeben, und sonstige Maßnahmen 3 p.m. 8 952 983  -135 000 p.m. 8 817 983 

 Titel 09 — Insgesamt  1 921 941 867 592 949 198  -135 000 1 921 941 867 592 814 198 
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KAPITEL 09 02 — PROGRAMM FÜR UMWELT- UND KLIMAPOLITIK (LIFE) 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 
Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

09 02 Programm für Umwelt- und Klimapolitik (LIFE)        

09 02 01 Natur und Biodiversität 3.2 265 601 888 79 910 000   265 601 888 79 910 000 

09 02 02 Kreislaufwirtschaft und Lebensqualität 3.2 169 866 127 54 900 500   169 866 127 54 900 500 

09 02 03 Klimaschutz und Anpassung an den 

Klimawandel 3.2 120 050 994 40 803 484   120 050 994 40 803 484 

09 02 04 Energiewende 3.2 128 996 883 32 890 000   128 996 883 32 890 000 

09 02 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

09 02 99 01 Abschluss früherer Programme im Bereich 

Umwelt- und Klimaschutz (aus der Zeit vor 2021) 3.2 p.m. 296 500 000   p.m. 296 500 000 

 Artikel 09 02 99 — Teilsumme  p.m. 296 500 000   p.m. 296 500 000 

 Kapitel 09 02 — Insgesamt  684 515 892 505 003 984   684 515 892 505 003 984 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind für Maßnahmen bestimmt, die – auch im Wege der Energiewende – zu einer sauberen, 

zirkulären, energieeffizienten, CO2-armen und klimaresistenten Wirtschaft, zum Umweltschutz und zur Verbesserung der 

Umweltqualität sowie zur Eindämmung und Umkehr des Verlusts an biologischer Vielfalt und damit zu einer nachhaltigen 

Entwicklung beitragen. 

Im Rahmen des Programms LIFE können Mittel in allen in der Haushaltsordnung vorgesehenen Formen zur Verfügung gestellt 

werden, insbesondere als Finanzhilfen, Preisgelder und Auftragsvergabe. LIFE-Mittel können auch als Finanzierungsinstrumente im 

Rahmen von Mischfinanzierungsmaßnahmen bereitgestellt werden, die im Einklang mit der Verordnung des Europäischen Parlaments 

und des Rates zur Aufstellung des Programms „InvestEU“ durchgeführt werden. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden. 

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2021/523 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. März 2021 zur Einrichtung des Programms 

„InvestEU“ und zur Änderung der Verordnung (EU) 2015/1017 (ABl. L 107 vom 26.3.2021, S. 1). 

Verordnung (EU) 2021/783 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2021 zur Einrichtung des Programms für die 

Umwelt- und Klimapolitik (LIFE) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1293/2013 (ABl. L 172 vom 17.5.2021, S. 53). 

Verweise 

Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Europäischen Rat, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen vom 11. Dezember 2019 — Der europäische Grüne Deal (COM(2019)0640). 
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KAPITEL 09 03 — FONDS FÜR EINEN GERECHTEN ÜBERGANG 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 
Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

09 03 Fonds für einen gerechten Übergang        

09 03 01 Fonds für einen gerechten Übergang — 

Operative Ausgaben 3.2 1 155 689 623 p.m.   1 155 689 623 p.m. 

09 03 02 Fonds für einen gerechten Übergang — 

Operative technische Unterstützung 3.2 4 059 121 1 315 000   4 059 121 1 315 000 

 Kapitel 09 03 — Insgesamt  1 159 748 744 1 315 000   1 159 748 744 1 315 000 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel dienen zur Finanzierung der Unterstützung aus dem Fonds für einen gerechten Übergang 

für Gebiete, die aufgrund des Übergangs der Union zu einer klimaneutralen Wirtschaft bis 2050 schwerwiegende sozioökonomische 

Herausforderungen bewältigen müssen.  

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden. 

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Zusätzlich werden gemäß der Verordnung (EU) 2020/2094 des Rates vom 14. Dezember 2020 mit dem Einsetzen externer 

zweckgebundener Einnahmen aufgrund von Erlösen aus dem Aufbauinstrument der Europäischen Union (EURI) „Next Generation 

EU“ in den Einnahmenteil zusätzliche Mittel für dieses Programm unter diesem Titel in einer Gesamthöhe von 10 868 467  855 EUR 

an Mitteln für Verpflichtungen bereitgestellt. Die in den Erläuterungen der entsprechenden Haushaltslinien angegebenen Beträge 

unter diesem Titel geben Auskunft über den erwarteten Betrag der rechtlichen Verpflichtungen im Jahr 2022. 

Rechtsgrundlage 

Verordnung (EU) 2020/2094 des Rates vom 14. Dezember 2020 zur Schaffung eines Aufbauinstruments der Europäischen Union zur 

Unterstützung der Erholung nach der COVID-19-Krise (ABl. L 433I vom 22.12.2020, S. 23). 

Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Fonds für einen 

gerechten Übergang (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 1). 

Artikel 09 03 01 — Fonds für einen gerechten Übergang — Operative Ausgaben 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

1 155 689 623 p.m.   1 155 689 623 p.m. 

Erläuterungen 

Diese Mittel dienen der Finanzierung der Unterstützung aus dem Fonds für einen gerechten Übergang für Gebiete, die aufgrund des 

Übergangs der Union zu einer klimaneutralen Wirtschaft bis 2050 schwerwiegende sozioökonomische Herausforderungen bewältigen 

müssen, im Einklang mit der Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung des Fonds für einen gerechten 

Übergang.  
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Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans) 

Einnahmen aus EURI 4 307 820 215 5 0 4 0 

KAPITEL 09 10 — DEZENTRALE AGENTUREN 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 

2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

09 10 Dezentrale Agenturen        

09 10 01 Europäische Chemikalienagentur — 

Umweltrichtlinien und internationale 

Übereinkommen 3.2 4 700 065 4 700 065   4 700 065 4 700 065 

09 10 02 Europäische Umweltagentur 3.2 49 447 574 49 447 574   49 447 574 49 447 574 

 Kapitel 09 10 — Insgesamt  54 147 639 54 147 639   54 147 639 54 147 639 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Deckung der Personal- und Verwaltungsausgaben der dezentralen Agenturen (Titel 

1 und 2) und gegebenenfalls ihrer operativen Ausgaben im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm (Titel 3) bestimmt. 

Die Stellenpläne der Agenturen sind im Anhang „Stellenplan“ zu diesem Einzelplan enthalten.  

Die Agenturen müssen das Europäische Parlament und den Rat über Mittelübertragungen zwischen operativen Linien und Linien für 

Verwaltungsausgaben unterrichten. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkan oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen, von Beträgen, die gemäß Artikel 17 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2019/715 der Kommission vom 18. Dezember 2018 über die Rahmenfinanzregelung für gemäß dem AEUV und 

dem Euratom-Vertrag geschaffene Einrichtungen nach Artikel 70 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen 

Parlaments und des Rates (ABl. L 122 vom 10.5.2019, S. 1) zurückgezahlt wurden, sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in 

den Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel in diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden.  

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Artikel 09 10 02 — Europäische Umweltagentur 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

49 447 574 49 447 574   49 447 574 49 447 574 

Erläuterungen 

Aufgabe der Europäischen Umweltagentur ist es, der Union und den Mitgliedstaaten objektive, zuverlässige und vergleichbare 

Umweltinformationen auf Unionsebene zu liefern, aufgrund deren sie die für den Umweltschutz erforderlichen Maßnahmen treffen, 

diese evaluieren und die Öffentlichkeit informieren können. 

Unionsbeitrag insgesamt 49 682 736 

davon Betrag aus der Einziehung von Überschüssen 

(Artikel 6 6 2 des Einnahmenplans) 

235 162 
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Im Haushaltsplan ausgewiesener Betrag 49 447 574 

Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans) 

EFTA-EWR 1 241 134 6 6 0 0 

Kandidatenländer und potenzielle Kandidaten des Westbalkans 3 127 000 6 6 2 

Andere zweckgebundene Einnahmen 1 840 093 6 6 2 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EG) Nr. 401/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die Europäische Umweltagentur 

und das Europäische Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetz (ABl. L 126 vom 21.5.2009, S. 13). 

Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens für die 

Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999 („Europäisches 

Klimagesetz“) (ABl. L 243 vom 9.7.2021, S. 1). 

Verweise 

Vorschlag der Kommission für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über ein allgemeines 

Umweltaktionsprogramm der Union für die Zeit bis 2030 (COM(2020) 652 final vom 14. Oktober 2020). 

KAPITEL 09 20 — PILOTPROJEKTE, VORBEREITENDE MAßNAHMEN, MAßNAHMEN ZUR 

ERFÜLLUNG VON AUFGABEN, DIE SICH AUS DEN INSTITUTIONELLEN BEFUGNISSEN DER 

KOMMISSION ERGEBEN, UND SONSTIGE MAßNAHMEN 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

09 20 Pilotprojekte, vorbereitende Maßnahmen, 

Maßnahmen zur Erfüllung von Aufgaben, die sich 

aus den institutionellen Befugnissen der 
Kommission ergeben, und sonstige Maßnahmen 

 

      

09 20 01 Pilotprojekte 3.2 p.m. 3 573 818  -135 000 p.m. 3 438 818 

09 20 02 Vorbereitende Maßnahmen 3.2 p.m. 5 379 165   p.m. 5 379 165 

 Kapitel 09 20 — Insgesamt  p.m. 8 952 983  -135 000 p.m. 8 817 983 

Artikel 09 20 01 — Pilotprojekte 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

p.m. 3 573 818  -135 000 p.m. 3 438 818 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind dazu bestimmt, die Durchführung von Pilotprojekten experimenteller Art zu finanzieren, mit denen 

Durchführbarkeit und Nutzen einer Maßnahme bewertet werden. 

Diese Pilotprojekte sind im Anhang „Pilotprojekte und vorbereitende Maßnahmen“ dieses Einzelplans im Kapitel PP 09 aufgeführt. 
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Rechtsgrundlagen 

Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 

2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) 

Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) 

Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 

vom 30.7.2018, S. 1). 

TITEL 10 — MIGRATION 

Zahlenangaben 

Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

10 01 Verwaltungsbezogene Unterstützungsausgaben des 
Clusters „Migration“ 4 3 000 000 3 000 000   3 000 000 3 000 000 

10 02 Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds 4 1 096 455 000 1 273 766 000   1 096 455 000 1 273 766 000 

10 10 Dezentrale Agenturen 4 153 281 205 153 281 205   153 281 205 153 281 205 

10 20 Pilotprojekte, vorbereitende Maßnahmen, im 

Rahmen der Befugnisse der Kommission finanzierte 
Maßnahmen und sonstige Maßnahmen 4 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Titel 10 — Insgesamt  1 252 736 205 1 430 047 205   1 252 736 205 1 430 047 205 

KAPITEL 10 02 — ASYL-, MIGRATIONS- UND INTEGRATIONSFONDS 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 

Artikel Posten 
Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 

2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

10 02 Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds        

10 02 01 Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds 4 1 096 455 000 661 766 000   1 096 455 000 661 766 000 

10 02 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

10 02 99 01 Abschluss früherer Maßnahmen im 
Migrationsbereich (aus der Zeit vor 2021) 4 p.m. 612 000 000   p.m. 612 000 000 

 Artikel 10 02 99 — Teilsumme  p.m. 612 000 000   p.m. 612 000 000 

 Kapitel 10 02 — Insgesamt  1 096 455 000 1 273 766 000   1 096 455 000 1 273 766 000 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Finanzierung von Maßnahmen bestimmt, die im Einklang mit dem einschlägigen 

Besitzstand der Union und im Einklang mit den Grundrechtsverpflichtungen der Union zu einer effizienten Steuerung der 

Migrationsströme beitragen. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden. 

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 

gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 

und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 

Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159). 

Verordnung (EU) 2021/1147 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Einrichtung des Asyl-, Migrations- 

und Integrationsfonds (ABl. L 251 vom 15.7.2021, S. 1). 

Verweise 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Asyl- und Migrationsmanagement und zur Änderung 

der Richtlinie (EG) 2003/109 des Rates und der vorgeschlagenen Verordnung (EU) XXX/XXX [Asyl- und Migrationsfonds] 

(COM(2020) 610 final). 

Geänderter Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung eines gemeinsamen 

Verfahrens zur Gewährung internationalen Schutzes in der Union und zur Aufhebung der Richtlinie 2013/32/EU (COM(2020) 611 

final). 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Bewältigung von Krisensituationen und Situationen 

höherer Gewalt im Bereich Migration und Asyl (COM(2020) 613 final). 

Geänderter Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung von Eurodac für den 

Abgleich biometrischer Daten zum Zwecke der effektiven Anwendung der Verordnung (EU) XXX/XXX [Verordnung über Asyl- und 

Migrationsmanagement] und der Verordnung (EU) XXX/XXX [Neuansiedlungsverordnung], für die Feststellung der Identität illegal 

aufhältiger Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser und über der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung dienende Anträge der 

Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und Europols auf den Abgleich mit Eurodac-Daten sowie zur 

Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1240 und (EU) 2019/818 (COM(2020) 614 final). 

TITEL 11 — GRENZMANAGEMENT 

Zahlenangaben 

Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

11 01 Verwaltungsbezogene Unterstützungsausgaben des 

Clusters „Grenzmanagement“ 4 2 079 000 2 079 000   2 079 000 2 079 000 

11 02 Fonds für integriertes Grenzmanagement (IBMF) — 
Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich 
Grenzmanagement und Visa 4 644 117 589 488 891 340   644 117 589 488 891 340 

11 03 Fonds für integriertes Grenzmanagement (IBMF) — 
Instrument für finanzielle Hilfe für 
Zollkontrollausrüstung 4 138 111 000 136 176 561   138 111 000 136 176 561 

11 10 Dezentrale Agenturen 4 1 085 210 593 1 062 078 460 -13 100 000 -13 100 000 1 072 110 593 1 048 978 460 

 Reserve(30 02 02)  1 713 000 

1 086 923 593 
1 713 000 

1 063 791 460 
  1 713 000 

1 073 823 593 
1 713 000 

1 050 691 460 

 Titel 11 — Insgesamt  1 869 518 182 1 689 225 361 -13 100 000 -13 100 000 1 856 418 182 1 676 125 361 

 Reserve(30 02 02) 

Insgesamt + reserve 
 1 713 000 

1 871 231 182 
1 713 000 

1 690 938 361 
  1 713 000 

1 858 131 182 
1 713 000 

1 677 838 361 
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KAPITEL 11 02 — FONDS FÜR INTEGRIERTES GRENZMANAGEMENT (IBMF) — INSTRUMENT 

FÜR FINANZIELLE HILFE IM BEREICH GRENZMANAGEMENT UND VISA 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

11 02 Fonds für integriertes Grenzmanagement (IBMF) 

— Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich 
Grenzmanagement und Visa 

 

      

11 02 01 Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich 

Grenzmanagement und Visa 4 644 117 589 191 891 340   644 117 589 191 891 340 

11 02 99 Unterstützungsausgaben für den „Fonds für 

integriertes Grenzmanagement — Abschluss 

früherer Programme und Tätigkeiten 

 

      

11 02 99 01 Abschluss früherer Maßnahmen im Bereich 

Grenzen, Visa und IT-Systeme (aus der Zeit vor 
2021) 4 p.m. 297 000 000   p.m. 297 000 000 

 Artikel 11 02 99 — Teilsumme  p.m. 297 000 000   p.m. 297 000 000 

 Kapitel 11 02 — Insgesamt  644 117 589 488 891 340   644 117 589 488 891 340 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Finanzierung von Maßnahmen bestimmt, die durch ein solides und wirksames 

integriertes europäisches Grenzmanagement an den Außengrenzen dazu beitragen, ein hohes Maß an Sicherheit in der Union zu 

gewährleisten und gleichzeitig den freien Personenverkehr innerhalb dieser Grenzen unter uneingeschränkter Einhaltung der 

Grundrechtsverpflichtungen der Union zu wahren. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden.  

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 

gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 

und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 

Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159). 

Verordnung (EU) 2021/1134 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Änderung der Verordnungen (EG) 

Nr. 767/2008, (EG) Nr. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 

2019/817 und (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Entscheidung 2004/512/EG und 

des Beschlusses 2008/633/JI des Rates zum Zwecke der Reform des Visa-Informationssystems (ABl. L 248 vom 13.7.2021, S. 11). 

Verordnung (EU) 2021/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Schaffung eines Instruments für 

finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik im Rahmen des Fonds für integrierte Grenzverwaltung (ABl. L 251 

vom 15.7.2021, S. 48). 
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Verweise 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einführung des Screenings von 

Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008, (EU) 2017/2226 und (EU) 

2018/1240 (COM(2020) 612 final vom 23.9.2020). 

KAPITEL 11 03 — FONDS FÜR INTEGRIERTES GRENZMANAGEMENT (IBMF) — INSTRUMENT 

FÜR FINANZIELLE HILFE FÜR ZOLLKONTROLLAUSRÜSTUNG 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 

2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

11 03 Fonds für integriertes Grenzmanagement (IBMF) 

— Instrument für finanzielle Hilfe für 
Zollkontrollausrüstung 

 

      

11 03 01 Instrument für finanzielle Hilfe für 

Zollkontrollausrüstung 4 138 111 000 136 176 561   138 111 000 136 176 561 

 Kapitel 11 03 — Insgesamt  138 111 000 136 176 561   138 111 000 136 176 561 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind dazu bestimmt, die finanzielle Hilfe für Zollkontrollausrüstung (das „Instrument“) zu 

decken, um die Zollunion und die Zollbehörden dabei zu unterstützen, die finanziellen und wirtschaftlichen Interessen der Union und 

ihrer Mitgliedstaaten zu schützen, die Sicherheit innerhalb der Union zu gewährleisten sowie die Union vor unlauterem und illegalem 

Handel zu schützen und dabei gleichzeitig die legale Wirtschaftstätigkeit zu erleichtern. Das Instrument für finanzielle Hilfe für 

Zollkontrollausrüstung trägt durch die Anschaffung, Wartung und Modernisierung relevanter, modernster und zuverlässiger 

Zollkontrollausrüstung zu angemessenen und gleichwertigen Zollkontrollen bei. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden.  

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2021/1077 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Schaffung des Instruments für 

finanzielle Hilfe für Grenzkontrollausrüstung im Rahmen des Fonds für integrierte Grenzverwaltung (ABl. L 234 vom 2.7.2021, S. 1). 

KAPITEL 11 10 — DEZENTRALE AGENTUREN 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

11 10 Dezentrale Agenturen        

11 10 01 Europäische Agentur für die Grenz- und 

Küstenwache (Frontex) 4 757 793 708 757 793 708   757 793 708 757 793 708 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

11 10 02 Agentur der Europäischen Union für das 

Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im 

Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 

(eu-LISA) 4 327 416 885 304 284 752 -13 100 000 -13 100 000 314 316 885 291 184 752 

 Reserve(30 02 02)  1 713 000 

329 129 885 
1 713 000 

305 997 752 
  1 713 000 

316 029 885 
1 713 000 

292 897 752 

 Kapitel 11 10 — Insgesamt  1 085 210 593 1 062 078 460 -13 100 000 -13 100 000 1 072 110 593 1 048 978 460 

 Reserve(30 02 02) 

Insgesamt + reserve 
 1 713 000 

1 086 923 593 
1 713 000 

1 063 791 460 
  1 713 000 

1 073 823 593 
1 713 000 

1 050 691 460 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Deckung der Personal- und Verwaltungsausgaben der dezentralen Agenturen (Titel 

1 und 2) und gegebenenfalls ihrer operativen Ausgaben im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm (Titel 3) bestimmt. 

Die Stellenpläne der Agenturen sind im Anhang „Stellenplan“ zu diesem Einzelplan enthalten.  

Die Agenturen müssen das Europäische Parlament und den Rat über Mittelübertragungen zwischen operativen Linien und Linien für 

Verwaltungsausgaben unterrichten. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen, von Beträgen, die gemäß Artikel 17 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2019/715 der Kommission vom 18. Dezember 2018 über die Rahmenfinanzregelung für gemäß dem AEUV und 

dem Euratom-Vertrag geschaffene Einrichtungen nach Artikel 70 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen 

Parlaments und des Rates (ABl. L 122 vom 10.5.2019, S. 1) zurückgezahlt wurden, sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in 

den Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel in diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden.  

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Artikel 11 10 01 — Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

757 793 708 757 793 708   757 793 708 757 793 708 

Erläuterungen 

Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) fördert, koordiniert und entwickelt das europäische 

Grenzmanagement im Einklang mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und dem Konzept des integrierten 

Grenzmanagements. Die Hauptaufgaben von Frontex bestehen darin, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten beim 

Außengrenzenmanagement zu koordinieren, die Mitgliedstaaten bei der Schulung der nationalen Grenzschutzbeamten zu 

unterstützen, Risikoanalysen vorzunehmen und Forschungstätigkeiten, die für die Kontrolle und Überwachung der Außengrenzen 

relevant sind, durchzuführen. Darüber hinaus hilft Frontex Mitgliedstaaten, die eine verstärkte technische und operative Unterstützung 

an den Außengrenzen benötigen, und stellt den Mitgliedstaaten die notwendige Unterstützung bei der Organisation gemeinsamer 

Rückkehraktionen zur Verfügung. 

Unionsbeitrag insgesamt 769 703 142 

davon Betrag aus der Einziehung von Überschüssen 11 909 434 

Im Haushaltsplan ausgewiesener Betrag 757 793 708 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EG) Nr. 694/2003 des Rates vom 14. April 2003 über einheitliche Formate von Dokumenten für den erleichterten 

Transit (FTD) und Dokumenten für den erleichterten Transit im Eisenbahnverkehr (FRTD) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 693/2003 

(ABl. L 99 vom 17.4.2003, S. 15). 

Verordnung (EG) Nr. 2252/2004 des Rates vom 13. Dezember 2004 über Normen für Sicherheitsmerkmale und biometrische Daten in 

von den Mitgliedstaaten ausgestellten Pässen und Reisedokumenten (ABl. L 385 vom 29.12.2004, S. 1, ABl. L 153M vom 7.6.2006, 

S. 375). 

Protokoll Nr. 19 über den in den Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-Besitzstand (ABl. C 326 vom 26.10.2012, 

S. 290). 

Verordnung (EU) Nr. 656/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung von Regelungen für 

die Überwachung der Seeaußengrenzen im Rahmen der von der Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den 

Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union koordinierten operativen Zusammenarbeit (ABl. L 189 vom 27.6.2014, S. 

93). 

Verordnung (EU) 2016/399 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über einen Gemeinschaftskodex für das 

Überschreiten der Grenzen durch Personen (Schengener Grenzkodex) (ABl. L 77 vom 23.3.2016, S. 1). 

Verordnung (EU) 2017/1370 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2017 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 

1683/95 des Rates über eine einheitliche Visagestaltung (ABl. L 198 vom 28.7.2017, S. 24). 

Verordnung (EU) 2017/1954 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2017 zur Änderung der Verordnung (EG) 

Nr. 1030/2002 des Rates zur einheitlichen Gestaltung des Aufenthaltstitels für Drittstaatenangehörige (ABl. L 286 vom 1.11.2017, S. 

9). 

Verordnung (EU) 2018/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. September 2018 über die Einrichtung eines 

Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS) und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1077/2011, 

(EU) Nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 und (EU) 2017/2226 (ABl. L 236 vom 19.9.2018, S. 1). 

Verordnung (EU) 2019/817 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Errichtung eines Rahmens für die 

Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen in den Bereichen Grenzen und Visa und zur Änderung der Verordnungen (EG) 

Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 und (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments 

und des Rates und der Entscheidung 2004/512/EG des Rates und des Beschlusses 2008/633/JI des Rates (ABl. L 135 vom 22.5.2019, 

S. 27). 

Verordnung (EU) 2019/818 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Errichtung eines Rahmens für die 

Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen (polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Asyl und Migration) und zur 

Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 und (EU) 2019/816 (ABl. L 135 vom 22.5.2019, S. 85). 

Verordnung (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. November 2019 über die Europäische Grenz- und 

Küstenwache und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1052/2013 und (EU) 2016/1624 (ABl. L 295 vom 14.11.2019, S. 1).  

Verordnung (EU) 2020/493 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. März 2020 über das System über gefälschte und 

echte Dokumente online (FADO) und zur Aufhebung der Gemeinsamen Maßnahme 98/700/JI des Rates (ABl. L 107 vom 6.4.2020, 

S. 1). 

Durchführungsbeschluss (EU) 2020/1567 der Kommission vom 26. Oktober 2020 über die finanzielle Unterstützung für die 

Einrichtung der ständigen Reserve der Europäischen Grenz- und Küstenwache gemäß Artikel 61 der Verordnung (EU) 2019/1896 des 

Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 358 vom 28.10.2020, S. 59). 

Verordnung (EU) 2021/1134 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Änderung der Verordnungen (EG) 

Nr. 767/2008, (EG) Nr. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 

2019/817 und (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Entscheidung 2004/512/EG und 

des Beschlusses 2008/633/JI des Rates zum Zwecke der Reform des Visa-Informationssystems (ABl. L 248 vom 13.7.2021, S. 11). 
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Artikel 11 10 02 — Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im 

Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) 

Zahlenangaben 

 
Entwurf des Haushaltsplans 2022 

Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 
Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

11 10 02 327 416 885 304 284 752 -13 100 000 -13 100 000 314 316 885 291 184 752 

Reserve(30 02 02) 1 713 000 1 713 000   1 713 000 1 713 000 

Insgesamt 329 129 885 305 997 752 -13 100 000 -13 100 000 316 029 885 292 897 752 

Erläuterungen 

Die Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und 

des Rechts (im Folgenden „eu-LISA“) bietet eine langfristige Lösung für das Betriebsmanagement der IT-Großsysteme, die 

wesentliche Instrumente für die Umsetzung der Politik der Union in den Bereichen Asyl, Grenzmanagement und Migration sind. Sie 

verwaltet integrierte IT-Großsysteme, die die innere Sicherheit in den Schengen-Ländern gewährleisten, ermöglicht den Schengen-

Ländern den Austausch von Visa-Daten und ermittelt, welcher Mitgliedstaat für die Prüfung eines bestimmten Asylantrags zuständig 

ist. eu-LISA spielt auch eine Schlüsselrolle bei der Einführung des ETIAS.  

Unionsbeitrag insgesamt 319 640 398 

davon Betrag aus der Einziehung von Überschüssen 3 610 513 

Im Haushaltsplan ausgewiesener Betrag 316 029 885 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2017/2226 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2017 über ein Einreise-/Ausreisesystem 

(EES) zur Erfassung der Ein- und Ausreisedaten sowie der Einreiseverweigerungsdaten von Drittstaatsangehörigen an den 

Außengrenzen der Mitgliedstaaten und zur Festlegung der Bedingungen für den Zugang zum EES zu Gefahrenabwehr- und 

Strafverfolgungszwecken und zur Änderung des Übereinkommens von Schengen sowie der Verordnungen (EG) Nr. 767/2008 und 

(EU) Nr. 1077/2011 (ABl. L 327 vom 9.12.2017, S. 20). 

Verordnung (EU) 2018/1240 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. September 2018 über die Einrichtung eines 

Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS) und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1077/2011, 

(EU) Nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 und (EU) 2017/2226 (ABl. L 236 vom 19.9.2018, S. 1). 

Verordnung (EU) 2018/1241 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. September 2018 zur Änderung der Verordnung 

(EU) 2016/794 für die Zwecke der Einrichtung eines Europäischen Reiseinformations- und -genehmigungssystems (ETIAS) (ABl. L 

236 vom 19.9.2018, S. 72). 

Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. November 2018 über die Agentur der 

Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-

LISA), zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 und des Beschlusses 2007/533/JI des Rates sowie zur Aufhebung der 

Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 99). 

Verordnung (EU) 2018/1860 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. November 2018 über die Nutzung des Schengener 

Informationssystems für die Rückkehr illegal aufhältiger Drittstaatangehöriger (ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 1). 

Verordnung (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb 

und die Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der Grenzkontrollen, zur Änderung des Übereinkommens zur 

Durchführung des Übereinkommens von Schengen und zur Änderung und Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 (ABl. L 

312 vom 7.12.2018, S. 14). 

Verordnung (EU) 2018/1862 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. November 2018 über die Einrichtung, den Betrieb 

und die Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit und der justiziellen 

Zusammenarbeit in Strafsachen, zur Änderung und Aufhebung des Beschlusses 2007/533/JI des Rates und zur Aufhebung der 

Verordnung (EG) Nr. 1986/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates und des Beschlusses 2010/261/EU der Kommission 

(ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 56). 
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Verordnung (EU) 2019/816 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 zur Einrichtung eines zentralisierten 

Systems für die Ermittlung der Mitgliedstaaten, in denen Informationen zu Verurteilungen von Drittstaatsangehörigen und 

Staatenlosen (ECRIS-TCN) vorliegen, sowie zur Ergänzung des Europäischen Strafregisterinformationssystems und zur Änderung 

der Verordnung (EU) 2018/1726 (ABl. L 135 vom 22.5.2019, S. 1). 

Verordnung (EU) 2019/817 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Errichtung eines Rahmens für die 

Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen in den Bereichen Grenzen und Visa und zur Änderung der Verordnungen (EG) 

Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 und (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments 

und des Rates und der Entscheidung 2004/512/EG des Rates und des Beschlusses 2008/633/JI des Rates (ABl. L 135 vom 22.5.2019, 

S. 27). 

Verordnung (EU) 2019/818 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Errichtung eines Rahmens für die 

Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen (polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Asyl und Migration) und zur 

Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 und (EU) 2019/816 (ABl. L 135 vom 22.5.2019, S. 85). 

Verordnung (EU) 2021/1134 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Änderung der Verordnungen (EG) 

Nr. 767/2008, (EG) Nr. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 

2019/817 und (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Entscheidung 2004/512/EG und 

des Beschlusses 2008/633/JI des Rates zum Zwecke der Reform des Visa-Informationssystems (ABl. L 248 vom 13.7.2021, S. 11). 

Verweise 

Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, über die Einrichtung von Eurodac für den Abgleich von 

Fingerabdruckdaten zum Zwecke der effektiven Anwendung der (Verordnung (EU) Nr. 604/2013 zur Festlegung der Kriterien und 

Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen in einem 

Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig ist), für die Feststellung der Identität illegal aufhältiger 

Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser und über der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung dienende Anträge der Gefahrenabwehr- 

und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und Europols auf den Abgleich mit Eurodac-Daten (Neufassung) 

(COM(2016)0272). 

Geänderter Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung von Eurodac für den 

Abgleich biometrischer Daten zum Zwecke der effektiven Anwendung der Verordnung (EU) XXX/XXX [Verordnung über Asyl- und 

Migrationsmanagement] und der Verordnung (EU) XXX/XXX [Neuansiedlungsverordnung], für die Feststellung der Identität illegal 

aufhältiger Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser und über der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung dienende Anträge der 

Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und Europols auf den Abgleich mit Eurodac-Daten sowie zur 

Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1240 und (EU) 2019/818 (COM(2020)0614). 

TITEL 12 — SICHERHEIT 

Zahlenangaben 

Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

12 01 Verwaltungsbezogene Unterstützungsausgaben des 
Clusters „Sicherheit“ 5 4 760 000 4 760 000   4 760 000 4 760 000 

12 02 Fonds für die innere Sicherheit (ISF) 5 224 642 000 238 280 000   224 642 000 238 280 000 

12 03 Nuclear decommissioning for Lithuania 5 98 900 000 40 000 000   98 900 000 40 000 000 

12 04 Nuclear Safety and decommissioning, including for 
Bulgaria and Slovakia 5 41 628 672 63 000 000   41 628 672 63 000 000 

12 10 Dezentrale Agenturen 5 199 954 774 199 954 774   199 954 774 199 954 774 

 Reserve(30 02 02)  15 987 411 

215 942 185 
15 987 411 

215 942 185 
  15 987 411 

215 942 185 
15 987 411 

215 942 185 

12 20 Pilotprojekte, vorbereitende Maßnahmen, im 

Rahmen der Befugnisse der Kommission finanzierte 
Maßnahmen und sonstige Maßnahmen 5 21 974 574 21 265 000   21 974 574 21 265 000 

 Titel 12 — Insgesamt  591 860 020 567 259 774   591 860 020 567 259 774 
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Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

 Reserve(30 02 02) 

Insgesamt + reserve 
 15 987 411 

607 847 431 
15 987 411 

583 247 185 
  15 987 411 

607 847 431 
15 987 411 

583 247 185 

KAPITEL 12 02 — FONDS FÜR DIE INNERE SICHERHEIT (ISF) 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

12 02 Fonds für die innere Sicherheit (ISF)        

12 02 01 Fonds für die innere Sicherheit (ISF) 5 224 642 000 122 280 000   224 642 000 122 280 000 

12 02 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

12 02 99 01 Abschluss früherer Maßnahmen in den Bereichen 

Sicherheit und Drogenpolitik (aus der Zeit vor 
2021) 5 p.m. 116 000 000   p.m. 116 000 000 

 Artikel 12 02 99 — Teilsumme  p.m. 116 000 000   p.m. 116 000 000 

 Kapitel 12 02 — Insgesamt  224 642 000 238 280 000   224 642 000 238 280 000 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind für Maßnahmen bestimmt, die dazu beitragen, ein hohes Maß an Sicherheit in der 

Union zu gewährleisten, insbesondere durch die Bekämpfung von Terrorismus, Radikalisierung, schwerer und organisierter 

Kriminalität und Cyberkriminalität sowie durch die Unterstützung und den Schutz der Opfer von Straftaten. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden.  

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen 

gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds 

und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im 

Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.6.2021, S. 159). 

Verordnung (EU) 2021/1149 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Einrichtung des Fonds für die innere 

Sicherheit (ABl. L 251 vom 15.7.2021, S. 94). 

Verweise 

Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Europäische 

Herausgabeanordnungen und Sicherungsanordnungen für elektronische Beweismittel in Strafsachen (COM(2018) 225 final vom 17. 

April 2018).  

Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung einheitlicher Regeln für die 

Bestellung von Vertretern zu Zwecken der Beweiserhebung in Strafverfahren (COM(2018) 226 final vom 17. April 2018). 
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Vorschlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Resilienz kritischer Einrichtungen 

(COM(2020) 829 final vom 16. Dezember 2020). 

KAPITEL 12 10 — DEZENTRALE AGENTUREN 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

12 10 Dezentrale Agenturen        

12 10 01 Agentur der Europäischen Union für die 

Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

Strafverfolgung (Europol) 5 173 043 893 173 043 893   173 043 893 173 043 893 

 Reserve(30 02 02)  15 987 411 

189 031 304 
15 987 411 

189 031 304 
  15 987 411 

189 031 304 
15 987 411 

189 031 304 

12 10 02 Agentur der Europäischen Union für die Aus- 

und Fortbildung auf dem Gebiet der 

Strafverfolgung (CEPOL) 5 10 072 258 10 072 258   10 072 258 10 072 258 

12 10 03 Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und 

Drogensucht (EMCDDA) 5 16 838 623 16 838 623   16 838 623 16 838 623 

 Kapitel 12 10 — Insgesamt  199 954 774 199 954 774   199 954 774 199 954 774 

 Reserve(30 02 02) 

Insgesamt + reserve 
 15 987 411 

215 942 185 
15 987 411 

215 942 185 
  15 987 411 

215 942 185 
15 987 411 

215 942 185 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Deckung der Personal- und Verwaltungsausgaben der dezentralen Agenturen (Titel 

1 und 2) und gegebenenfalls ihrer operativen Ausgaben im Zusammenhang mit dem Arbeitsprogramm (Titel 3) bestimmt. 

Die Stellenpläne der Agenturen sind im Anhang „Stellenplan“ zu diesem Einzelplan enthalten.  

Die Agenturen müssen das Europäische Parlament und den Rat über Mittelübertragungen zwischen operativen Linien und Linien für 

Verwaltungsausgaben unterrichten. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen, von Beträgen, die gemäß Artikel 17 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2019/715 der Kommission vom 18. Dezember 2018 über die Rahmenfinanzregelung für gemäß dem AEUV und 

dem Euratom-Vertrag geschaffene Einrichtungen nach Artikel 70 der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen 

Parlaments und des Rates (ABl. L 122 vom 10.5.2019, S. 1) zurückgezahlt wurden, sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in 

den Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel in diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden.  

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Artikel 12 10 01 — Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

Strafverfolgung (Europol) 

Zahlenangaben 

 
Entwurf des Haushaltsplans 2022 

Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

12 10 01 173 043 893 173 043 893   173 043 893 173 043 893 

Reserve(30 02 02) 15 987 411 15 987 411   15 987 411 15 987 411 
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Entwurf des Haushaltsplans 2022 

Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

Insgesamt 189 031 304 189 031 304   189 031 304 189 031 304 

Erläuterungen 

Die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) ist die 

Strafverfolgungsbehörde der Union. Sie leistet einen Beitrag zur Sicherheit Europas, indem sie die Strafverfolgungsbehörden in den 

Mitgliedstaaten unterstützt. Europol unterstützt Strafverfolgungsmaßnahmen vor Ort und fungiert als Knotenpunkt für den Austausch 

von Informationen über kriminelle Aktivitäten und als Kompetenzzentrum für die Strafverfolgung. 

Unionsbeitrag insgesamt 192 380 773 

davon Betrag aus der Einziehung von Überschüssen 3 349 469 

Im Haushaltsplan ausgewiesener Betrag 189 031 304 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2016 über die Agentur der Europäischen Union 

für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung der Beschlüsse 2009/371/JI, 

2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53). 

Verordnung (EU) 2019/817 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Errichtung eines Rahmens für die 

Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen in den Bereichen Grenzen und Visa und zur Änderung der Verordnungen (EG) 

Nr. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 und (EU) 2018/1861 des Europäischen Parlaments 

und des Rates und der Entscheidung 2004/512/EG des Rates und des Beschlusses 2008/633/JI des Rates (ABl. L 135 vom 22.5.2019, 

S. 27). 

Verordnung (EU) 2019/818 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Errichtung eines Rahmens für die 

Interoperabilität zwischen EU-Informationssystemen (polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit, Asyl und Migration) und zur 

Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 und (EU) 2019/816 (ABl. L 135 vom 22.5.2019, S. 85). 

Verordnung (EU) 2021/1134 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Änderung der Verordnungen (EG) 

Nr. 767/2008, (EG) Nr. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 

2019/817 und (EU) 2019/1896 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Entscheidung 2004/512/EG und 

des Beschlusses 2008/633/JI des Rates zum Zwecke der Reform des Visa-Informationssystems (ABl. L 248 vom 13.7.2021, S. 11). 

Verweise 

Geänderter Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung von 

Eurodac für den Abgleich biometrischer Daten zum Zwecke der effektiven Anwendung der Verordnung (EU) XXX/XXX 

(Verordnung über Asyl- und Migrationsmanagement) und der Verordnung (EU) XXX/XXX (Neuansiedlungsverordnung), für die 

Feststellung der Identität illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger oder Staatenloser und über der Gefahrenabwehr und 

Strafverfolgung dienende Anträge der Gefahrenabwehr- und Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten und Europols auf den 

Abgleich mit Eurodac-Daten sowie zur Änderung der Verordnungen (EU) 2018/1240 und (EU) 2019/818 (COM(2020) 614 final vom 

23. September 2020). 

Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 

2018/1862 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nutzung des Schengener Informationssystems (SIS) im Bereich der polizeilichen 

Zusammenarbeit und der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen in Bezug auf die Eingabe von Ausschreibungen durch Europol 

(COM(2020) 791 final vom 9. Dezember 2020). 

Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) 

2016/794 in Bezug auf die Zusammenarbeit von Europol mit privaten Parteien, die Verarbeitung personenbezogener Daten durch 

Europol zur Unterstützung strafrechtlicher Ermittlungen und die Rolle von Europol in Forschung und Innovation (COM(2020) 796 

final vom 9. Dezember 2020). 
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TITEL 13 — VERTEIDIGUNG 

Zahlenangaben 

Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

13 01 Verwaltungsbezogene Unterstützungsausgaben des 

Clusters „Sicherheit und Verteidigung“ 5 10 614 000 10 614 000   10 614 000 10 614 000 

13 02 außer Forschung 5 624 924 000 376 500 000   624 924 000 376 500 000 

13 03 Forschung 5 311 838 621 171 000 000   311 838 621 171 000 000 

13 04 Militärische Mobilität 5 230 067 893 96 500 000   230 067 893 96 500 000 

13 20 Pilotprojekte, vorbereitende Maßnahmen, 
Maßnahmen zur Erfüllung von Aufgaben, die sich 

aus den institutionellen Befugnissen der 
Kommission ergeben, und sonstige Maßnahmen 5 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Titel 13 — Insgesamt  1 177 444 514 654 614 000   1 177 444 514 654 614 000 

KAPITEL 13 02 — AUßER FORSCHUNG 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

13 02 außer Forschung        

13 02 01 Fähigkeitenentwicklung 5 624 924 000 341 500 000   624 924 000 341 500 000 

13 02 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

13 02 99 01 Abschluss des Europäischen Programms zur 

industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich 
(EDIDP) (2019 bis 2020) 5 p.m. 35 000 000   p.m. 35 000 000 

 Artikel 13 02 99 — Teilsumme  p.m. 35 000 000   p.m. 35 000 000 

 Kapitel 13 02 — Insgesamt  624 924 000 376 500 000   624 924 000 376 500 000 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Finanzierung von Ausgaben operativer Art bestimmt, z. B. für 

Kooperationsprojekte, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erreichung der Ziele des Europäischen Verteidigungsfonds 

(EVF) und seines Vorgängers, des Europäischen Programms zur industriellen Entwicklung im Verteidigungsbereich (EDIDP), stehen.  

Insbesondere werden die Mittel unter diesem Kapitel der Entwicklung von Maßnahmen im Bereich der Verteidigung dienen, und 

zwar sowohl in der Phase der Entwicklung neuer Güter als auch Technologien zur Optimierung bestehender Güter. Hauptziele sowohl 

des EVF als auch des EDIDP sind die Förderung der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit der technologischen und industriellen 

Basis der europäischen Verteidigung und die Erhöhung der Interoperabilität der Fähigkeiten der Mitgliedstaten; so soll zur 

strategischen Autonomie der Union beigetragen werden. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden.  

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 
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Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2021/697 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2021 zur Einrichtung des Europäischen 

Verteidigungsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2018/1092 (ABl. L 170 vom 12.5.2021, S. 149). 

KAPITEL 13 03 — FORSCHUNG 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 

2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

13 03 Forschung        

13 03 01 Verteidigungsforschung 5 311 838 621 171 000 000   311 838 621 171 000 000 

 Kapitel 13 03 — Insgesamt  311 838 621 171 000 000   311 838 621 171 000 000 

Erläuterungen 

Die Mittel dieses Kapitels sind dazu bestimmt, operative Ausgaben wie Kooperationsforschungsprojekte, Forschungstätigkeiten im 

Bereich disruptiver Verteidigungstechnologien und Unterstützungsmaßnahmen im Bereich Verteidigungsforschung zu decken. 

Zielstellung des Europäischen Verteidigungsfonds (EVF) für das Forschungsfenster ist es, Verbundforschung zu unterstützen, die die 

Leistungsfähigkeit künftiger Verteidigungsfähigkeiten in der gesamten Union erheblich steigern könnte. Ziel hierbei ist die 

Maximierung der Innovation und die Einführung neuer Verteidigungsgüter und -technologien, einschließlich solcher der disruptiven 

Art, sowie die möglichst effiziente Verwendung der Ausgaben für Verteidigungsforschung in Europa. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden.  

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2021/697 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2021 zur Einrichtung des Europäischen 

Verteidigungsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2018/1092 (ABl. L 170 vom 12.5.2021, S. 149). 

KAPITEL 13 04 — MILITÄRISCHE MOBILITÄT 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

13 04 Militärische Mobilität        

13 04 01 Militärische Mobilität 5 230 067 893 96 500 000   230 067 893 96 500 000 

 Kapitel 13 04 — Insgesamt  230 067 893 96 500 000   230 067 893 96 500 000 
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Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Finanzierung von Ausgaben zur Anpassung des TEN-V-Netzes an militärische 

Anforderungen an die Mobilität bestimmt. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über Leitlinien der Union für 

den Aufbau eines transeuropäischen Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU (ABl. L 348 vom 

20.12.2013, S. 1).  

Verordnung (EU) 2021/1153 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Schaffung der Fazilität „Connecting 

Europe“ und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) Nr. 1316/2013 und (EU) Nr. 283/2014 (ABl. L 249 vom 14.7.2021, S. 38). 

Verweise 

Militärische Anforderungen für die militärische Mobilität innerhalb und außerhalb der EU (ST 11373/19). 

TITEL 14 — AUSWÄRTIGES HANDELN 

Zahlenangaben 

Titel 

Kapitel 
Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

14 01 Verwaltungsbezogene Unterstützungsausgaben des 

Clusters „Auswärtiges Handeln“ 6 346 069 012 346 069 012   346 069 012 346 069 012 

14 02 Instrument für Nachbarschaft, 

Entwicklungszusammenarbeit und internationale 
Zusammenarbeit (NDICI/Europa in der Welt) 6 

12 195 697 

711 7 527 772 259   

12 195 697 

711 7 527 772 259 

14 03 Humanitäre Hilfe 6 1 583 401 913 1 603 988 440  265 000 000 1 583 401 913 1 868 988 440 

14 04 Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik 6 361 145 935 332 991 505   361 145 935 332 991 505 

14 05 Überseeische Länder und Gebiete 6 67 617 404 51 100 000   67 617 404 51 100 000 

14 06 Europäisches Instrument für die internationale 

Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen 
Sicherheit (INSC) 6 37 064 470 31 123 978   37 064 470 31 123 978 

14 20 Pilotprojekte, vorbereitende Maßnahmen, 

Maßnahmen zur Erfüllung von Aufgaben, die sich 
aus den institutionellen Befugnissen der 
Kommission ergeben, und sonstige Maßnahmen 6 166 941 000 142 301 956   166 941 000 142 301 956 

 Titel 14 — Insgesamt  14 757 937 

445 
10 035 347 

150 

 265 000 000 14 757 937 

445 
10 300 347 

150 

KAPITEL 14 01 — VERWALTUNGSBEZOGENE UNTERSTÜTZUNGSAUSGABEN DES CLUSTERS 

„AUSWÄRTIGES HANDELN“ 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

14 01 Verwaltungsbezogene Unterstützungsausgaben des Clusters 

„Auswärtiges Handeln“ 

 

   

14 01 01 Unterstützungsausgaben für das Instrument für 

Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und 

internationale Zusammenarbeit – Europa in der Welt 

(NDICI – Europa in der Welt) 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens 

Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

14 01 01 01 Unterstützungsausgaben für das Instrument für Nachbarschaft, 

Entwicklungszusammenarbeit und internationale 
Zusammenarbeit – Europa in der Welt 6 324 804 695  324 804 695 

14 01 01 65 Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur — 

Beitrag aus dem Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale 
Zusammenarbeit für den Abschluss früherer Programme 6 p.m.  p.m. 

14 01 01 75 Europäische Exekutivagentur für Bildung und Kultur — 

Beitrag aus dem Instrument für Nachbarschaft, 

Entwicklungszusammenarbeit und internationale 
Zusammenarbeit – Europa in der Welt 6 6 144 641  6 144 641 

 Artikel 14 01 01 — Teilsumme  330 949 336  330 949 336 

14 01 02 Unterstützungsausgaben für humanitäre Hilfe 6 11 657 550  11 657 550 

14 01 03 Unterstützungsausgaben für die Gemeinsame Außen- und 

Sicherheitspolitik 6 600 000  600 000 

14 01 04 Unterstützungsausgaben für überseeische Länder und 

Gebiete 6 1 346 596  1 346 596 

14 01 05 Unterstützungsausgaben für das Europäische Instrument für 

die internationale Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen 

Sicherheit (INSC) 6 1 515 530  1 515 530 

 Kapitel 14 01 — Insgesamt  346 069 012  346 069 012 

Erläuterungen 

Gemäß Artikel 2 Absatz 64 und Artikel 47 Absatz 4 Buchstabe d der Haushaltsordnung sind die Mittel dieses Kapitels zur Deckung 

der Ausgaben für externes Personal und technische Hilfe in unmittelbarem Zusammenhang mit der Durchführung von Programmen 

im Rahmen dieses Titels bestimmt. Die technische Hilfe umfasst für die Durchführung eines Programms oder einer Maßnahme 

erforderliche Unterstützungs- und Kapazitätsaufbaumaßnahmen, wie vorbereitende oder leitende Tätigkeiten, Überwachungs-, 

Evaluierungs-, Prüf- und Kontrolltätigkeiten. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden. Die 

entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit in 

den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für 

den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, 

(EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 

541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 

Artikel 14 01 05 — Unterstützungsausgaben für das Europäische Instrument für die internationale 

Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen Sicherheit (INSC) 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

1 515 530  1 515 530 
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Erläuterungen 

Neben den in diesem Kapitel beschriebenen Ausgaben sind diese Mittel auch und insbesondere zur Deckung folgender Ausgaben 

bestimmt: 

– Ausgaben für externes Personal in den zentralen Dienststellen (Vertragsbedienstete, abgeordnete nationale Sachverständige 

oder Leiharbeitskräfte), das die Aufgaben übernehmen soll, mit denen zuvor die nunmehr abgeschafften Büros für 

technische Hilfe betraut waren. Ausgaben für externes Personal am Hauptsitz teilen sich wie folgt auf: darunter fallen die 

Bezüge des betreffenden Personals sowie die zusätzlichen Kosten für Fortbildungsmaßnahmen, Sitzungen, Dienstreisen, 

Informationstechnologie und Telekommunikation sowie sonstige Kosten im Zusammenhang mit dem aus diesem Artikel 

finanzierten externen Personal,  

– Studien, Sitzungen, Informationssysteme, Sensibilisierung, Schulung, Vorbereitung und Austausch von Erfahrungen und 

bewährten Verfahren, Veröffentlichungen und sonstige Ausgaben für administrative oder technische Hilfe, die für die 

Programmplanung und Verwaltung der Maßnahmen erforderlich sind, einschließlich vergüteter externer Sachverständiger,  

– Ausgaben im Zusammenhang mit Informations- und Kommunikationsmaßnahmen, 

– IT-bezogene Ausgaben, einschließlich für betriebliche Informationstechnologie. 

Verweise 

Siehe Kapitel 14 06. 

KAPITEL 14 02 — INSTRUMENT FÜR NACHBARSCHAFT, ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT 

UND INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (NDICI/EUROPA IN DER WELT) 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 

Artikel Posten 
Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

14 02 Instrument für Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und internationale 
Zusammenarbeit (NDICI/Europa in der Welt) 

 

      

14 02 01 Geografische Programme         

14 02 01 10 Südliche Nachbarschaft 6 1 604 861 026 261 992 500   1 604 861 026 261 992 500 

14 02 01 11 Östliche Nachbarschaft 6 699 703 445 148 288 322   699 703 445 148 288 322 

14 02 01 12 Nachbarschaft — Territoriale und 
grenzübergreifende Zusammenarbeit und 
Unterstützungsmaßnahmen 6 89 150 000 19 076 116   89 150 000 19 076 116 

14 02 01 20 Westafrika 6 1 320 668 131 404 387 340   1 320 668 131 404 387 340 

14 02 01 21 Ost- und Zentralafrika 6 1 287 651 427 160 277 656   1 287 651 427 160 277 656 

14 02 01 22 Südliches Afrika und Indischer Ozean 6 693 350 769 86 303 353   693 350 769 86 303 353 

14 02 01 30 Naher Osten und Zentralasien 6 384 765 942 35 000 000   384 765 942 35 000 000 

14 02 01 31 Süd- und Ostasien 6 445 957 633 71 000 000   445 957 633 71 000 000 

14 02 01 32 Pazifischer Raum 6 96 423 272 9 000 000   96 423 272 9 000 000 

14 02 01 40 Nord- und Südamerika 6 253 148 189 29 000 000   253 148 189 29 000 000 

14 02 01 41 Karibischer Raum 6 101 074 589 11 000 000   101 074 589 11 000 000 

14 02 01 50 Beitrag von NDICI/Europa in der Welt zu 
Erasmus+ 6 296 666 667 160 000 000   296 666 667 160 000 000 

14 02 01 60 Europäischer Entwicklungsfonds — Rückflüsse 
aus der AKP-Investitionsfazilität 6 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

14 02 01 70 NDICI/Europa in der Welt – Dotierung des 

gemeinsamen Dotierungsfonds 6 2 005 190 265 556 881 031   2 005 190 265 556 881 031 

 Artikel 14 02 01 — Teilsumme  9 278 611 355 1 952 206 318   9 278 611 355 1 952 206 318 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

14 02 02 Thematische Programme        

14 02 02 10 Wahlbeobachtung — Menschenrechte und 
Demokratie 6 51 949 241 19 524 000   51 949 241 19 524 000 

14 02 02 11 Grundrechte und Grundfreiheiten — 
Menschenrechte und Demokratie 6 155 899 677 32 000 000   155 899 677 32 000 000 

14 02 02 20 Zivilgesellschaftliche Organisationen. 6 207 866 235 80 000 000   207 866 235 80 000 000 

14 02 02 30 Stabilität und Frieden 6 137 931 623 35 000 000   137 931 623 35 000 000 

14 02 02 40 Menschen — Globale Herausforderungen 6 137 191 715 150 000 000   137 191 715 150 000 000 

14 02 02 41 Planet — Globale Herausforderungen 6 133 034 390 36 000 000   133 034 390 36 000 000 

14 02 02 42 Wohlstand — Globale Herausforderungen 6 112 247 768 40 000 000   112 247 768 40 000 000 

14 02 02 43 Partnerschaften — Globale Herausforderungen 6 33 258 597 17 720 000   33 258 597 17 720 000 

 Artikel 14 02 02 — Teilsumme  969 379 246 410 244 000   969 379 246 410 244 000 

14 02 03 Krisenreaktionsmaßnahmen        

14 02 03 10 Krisenreaktion 6 268 446 201 165 000 000   268 446 201 165 000 000 

14 02 03 20 Resilienz 6 165 259 323 95 000 000   165 259 323 95 000 000 

14 02 03 30 Außenpolitische Belange 6 50 690 116 15 000 000   50 690 116 15 000 000 

 Artikel 14 02 03 — Teilsumme  484 395 640 275 000 000   484 395 640 275 000 000 

14 02 04 Flexibilitätspolster für neue Herausforderungen 

und Prioritäten  6 1 463 311 470 1 000 000 000   1 463 311 470 1 000 000 000 

14 02 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

14 02 99 01 Abschluss früherer Maßnahmen im Bereich 

„Europäische Nachbarschaftspolitik und 
Beziehungen zu Russland“ (aus der Zeit vor 2021) 6 p.m. 1 464 063 032   p.m. 1 464 063 032 

14 02 99 02 Abschluss von Maßnahmen im Rahmen früherer 

Instrumente für Entwicklungszusammenarbeit (aus 
der Zeit vor 2021) 6 p.m. 2 052 623 677   p.m. 2 052 623 677 

14 02 99 03 Abschluss von Maßnahmen im Zusammenhang 

mit den Beziehungen zu Drittländern im Rahmen 

des Partnerschaftsinstruments) und des 
Finanzierungsinstruments für die Zusammenarbeit 
mit Industrieländern (aus der Zeit vor 2021) 6 p.m. 101 635 232   p.m. 101 635 232 

14 02 99 04 Abschluss von Maßnahmen im Rahmen des 
Europäischen Instruments für Demokratie und 

Menschenrechte und früherer Maßnahmen im 

Bereich der Wahlbeobachtung (aus der Zeit vor 
2021) 6 p.m. 102 000 000   p.m. 102 000 000 

14 02 99 05 Abschluss früherer Maßnahmen im Bereich 

globale Sicherheitsbedrohungen und Reaktions- 
und Einsatzbereitschaft im Krisenfalls (aus der 
Zeit vor 2021) 6 p.m. 170 000 000   p.m. 170 000 000 

 Artikel 14 02 99 — Teilsumme  p.m. 3 890 321 941   p.m. 3 890 321 941 

 Kapitel 14 02 — Insgesamt  12 195 697 

711 

7 527 772 259   12 195 697 

711 

7 527 772 259 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Deckung operativer Ausgaben im Zusammenhang mit Maßnahmen bestimmt, die 

auf der Grundlage einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung des Instruments für Nachbarschaft, 

Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit – Europa in der Welt (NDICI/Europa in der Welt) durchgeführt 

werden, dessen allgemeines Ziel darin besteht, die Werte und Interessen der Union weltweit zu verteidigen und zu fördern, um die 

Ziele und Grundsätze des auswärtigen Handelns der Union, wie sie in Artikel 3 Absatz 5 und in Artikeln 8 und 21 EUV niedergelegt 

sind, zu verfolgen.  

Im Einklang mit dem allgemeinen Ziel sind die spezifischen Ziele von NDICI/Europa in der Welt die folgenden: 

a) die Unterstützung und Förderung des Dialogs und der Zusammenarbeit mit Drittländern und Regionen in der Nachbarschaft, in 

Subsahara-Afrika, in Asien und im pazifischen Raum, in Nord- und Südamerika und im karibischen Raum; 
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b) auf globaler Ebene der Schutz, die Unterstützung und die Förderung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der 

Menschenrechte, einschließlich der Gleichstellung der Geschlechter, die Unterstützung von Organisationen der Zivilgesellschaft, die 

Stärkung von Stabilität und Frieden und die Bewältigung sonstiger globaler Herausforderungen, einschließlich Migration und 

Mobilität; 

c) die rasche Reaktion auf: Krisensituationen, Instabilität und Konflikte; Herausforderungen auf Ebene der Resilienz und die 

Verknüpfung von humanitärer Hilfe und Entwicklungsmaßnahmen; Berücksichtigung außenpolitischer Belange und Prioritäten. 

Mindestens 93 % der Ausgaben aus NDICI/Europa in der Welt müssen die Kriterien für öffentliche Entwicklungshilfe erfüllen, die 

vom Entwicklungshilfeausschuss der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung aufgestellt wurden. 

Außerdem sollen 30 % der Gesamtfinanzausstattung von NDICI/Europa in der Welt zur Verwirklichung von Klimazielen beitragen 

und 10 % dafür eingesetzt werden, die Ursachen von irregulärer Migration und Flucht und Vertreibung anzugehen und das 

Migrationsmanagement und die Migrationssteuerung zu unterstützen.  

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden.  

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2021/947 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juni 2021 zur Schaffung des Instruments für 

Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit — Europa in der Welt, zur Änderung und 

Aufhebung des Beschlusses Nr. 466/2014/EU und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2017/1601 und der Verordnung (EG, 

Euratom) Nr. 480/2009 des Rates (ABl. L 209 vom 14.6.2021, S. 1). 

KAPITEL 14 03 — HUMANITÄRE HILFE 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

14 03 Humanitäre Hilfe        

14 03 01 Humanitäre Hilfe 6 1 506 901 913 1 532 851 440  265 000 000 1 506 901 913 1 797 851 440 

14 03 02 Katastrophenvorbeugung, -schutz und -vorsorge 6 76 500 000 71 137 000   76 500 000 71 137 000 

 Kapitel 14 03 — Insgesamt  1 583 401 913 1 603 988 440  265 000 000 1 583 401 913 1 868 988 440 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Deckung der operativen Ausgaben für humanitäre Hilfe und 

Katastrophenvorbeugung, -schutz und -vorsorge in Drittländern bestimmt. 

Diese Hilfe wird ohne Diskriminierung oder benachteiligende Unterscheidung aufgrund der Rasse, der Volkszugehörigkeit, der 

Religion, einer Behinderung, des Geschlechts, des Alters, der Staatsangehörigkeit oder der politischen Anschauung der Opfer 

gewährt. Diese Hilfe wird im Einklang mit dem humanitären Völkerrecht für die Zeitdauer bereitgestellt, die für die Sicherung der aus 

diesen Notständen entstehenden Bedürfnisse notwendig ist, und darf keinen von anderen Partnergebern auferlegten Beschränkungen 

unterliegen.  

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 
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Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden. 

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EG) Nr. 1257/96 des Rates vom 20. Juni 1996 über die humanitäre Hilfe (ABl. L 163 vom 2.7.1996, S. 1). 

Artikel 14 03 01 — Humanitäre Hilfe 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

1 506 901 913 1 532 851 440  265 000 000 1 506 901 913 1 797 851 440 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind zur Finanzierung der humanitären Hilfe, einschließlich Nahrungsmittelhilfe, für Menschen in Drittländern bestimmt, 

die Opfer von Konflikten, Naturkatastrophen und von durch Menschen verursachten Katastrophen (Kriegen, kämpferischen 

Auseinandersetzungen usw.) oder vergleichbaren Notsituationen sind, und zwar so lange, bis der jeweilige humanitäre Bedarf gedeckt 

ist.  

Diese Mittel sind auch für den Kauf und die Bereitstellung aller für die Durchführung dieser humanitären Hilfsmaßnahmen 

erforderlichen Güter oder Materialien bestimmt, einschließlich des Baus von Wohnungen und Unterkünften für die betroffene 

Bevölkerung, für kurzfristige Rehabilitations- und Wiederaufbaumaßnahmen, insbesondere auf der Ebene der Infrastrukturen und 

Ausrüstungen, für die Ausgaben für externes, ausländisches oder lokales Personal, die Lagerung, die Beförderung im In- und 

Ausland, die logistische Unterstützung und die Verteilung der Hilfe sowie für alle anderen Maßnahmen, die dazu dienen, den freien 

Zugang zu den Hilfeempfängern zu erleichtern. 

Mit diesen Mitteln sollen zudem etwaige sonstige Kosten in direktem Zusammenhang mit der Durchführung der humanitären 

Hilfsmaßnahmen, darunter die Kosten für die frist- und bedarfsgerechte und möglichst transparente und kosteneffiziente technische 

Hilfe, finanziert werden. 

Zweckgebundene Einnahmen (Ursprung, veranschlagte Beträge und entsprechender Artikel oder Posten des Einnahmenplans). 

Sonstige Länder 5 000 000 3 3 0, 3 3 8, 3 3 9, 6 5 0 1 

KAPITEL 14 04 — GEMEINSAME AUßEN- UND SICHERHEITSPOLITIK 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 

2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

14 04 Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik        

14 04 01 Zivile Gemeinsame Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik (GSVP) 

 

      

14 04 01 01 EULEX KOSOVO 6 82 122 069 82 122 069   82 122 069 82 122 069 

14 04 01 02 Beobachtermission in Georgien 6 22 869 436 22 869 436   22 869 436 22 869 436 

14 04 01 03 Sonstige zivile GSVP-Missionen 6 193 783 240 190 000 000   193 783 240 190 000 000 

14 04 01 04 Zivile GSVP-Notfallmaßnahmen 6 11 434 719 p.m.   11 434 719 p.m. 

14 04 01 05 Zivile vorbereitende Maßnahmen im Rahmen der 
GSVP 6 1 039 520 p.m.   1 039 520 p.m. 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

 Artikel 14 04 01 — Teilsumme  311 248 984 294 991 505   311 248 984 294 991 505 

14 04 02 Sonderbeauftragte der Europäischen Union 6 20 790 396 18 000 000   20 790 396 18 000 000 

14 04 03 Nichtverbreitung und Abrüstung 6 29 106 555 20 000 000   29 106 555 20 000 000 

 Kapitel 14 04 — Insgesamt  361 145 935 332 991 505   361 145 935 332 991 505 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind für Krisenbewältigungsmaßnahmen und -operationen im Rahmen der Gemeinsamen 

Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), Ausgaben im Zusammenhang mit der Ernennung von Sonderbeauftragten der Europäischen 

Union (EUSR) sowie für Maßnahmen bestimmt, die zur Nichtverbreitung von (nuklearen, chemischen und biologischen) 

Massenvernichtungswaffen beitragen. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden.  

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für 

den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, 

(EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 

541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1), insbesondere 

Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe g. 

Verweise 

Interinstitutionelle Vereinbarung vom 16. Dezember 2020 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union 

und der Europäischen Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche 

Haushaltsführung sowie über neue Eigenmittel, einschließlich eines Fahrplans im Hinblick auf die Einführung neuer Eigenmittel 

(ABl. L 433I vom 22.12.2020, S. 28). 

Artikel 14 04 01 — Zivile Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) 

Erläuterungen 

Unter diesen Artikel fallen die Krisenmanagementmaßnahmen und -operationen im Rahmen der GASP zur Beobachtung und 

Überprüfung von Friedensprozessen, die Konfliktbeilegung und andere Stabilisierungsmaßnahmen sowie Rechtsstaatlichkeits- und 

Polizeimissionen. Möglich sind Maßnahmen zur Überwachung von Grenzübergängen, Friedens- oder 

Waffenstillstandsvereinbarungen oder generell von politischen bzw. sicherheitspolitischen Entwicklungen. Wie bei allen im Rahmen 

dieses Kapitels finanzierten Maßnahmen müssen die jeweiligen Maßnahmen ziviler Art sein. 
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Posten 14 04 01 05 — Zivile vorbereitende Maßnahmen im Rahmen der GSVP 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

1 039 520 p.m.   1 039 520 p.m. 

Erläuterungen 

Gemäß Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe c der Haushaltsordnung sind diese Mittel zur Finanzierung von Ausgaben im Zusammenhang 

mit vorbereitenden Maßnahmen im Anwendungsbereich des Titels V EUV bestimmt, insbesondere zur Schaffung der 

Voraussetzungen für Maßnahmen der Union im Bereich der GASP und zur Annahme der erforderlichen Rechtsinstrumente. 

Finanziert werden können Evaluierungs- und Analysemaßnahmen (Ex-ante-Bewertung der Mittel, spezifische Studien, die 

Organisation von Konferenzen, Erkundungen vor Ort). Insbesondere bei den Krisenmanagementoperationen der Union und für die 

EUSR könnten die vorbereitenden Maßnahmen unter anderem dazu dienen, die operativen Erfordernisse für eine geplante Aktion zu 

beurteilen, für eine rasche Bereitstellung erster Kräfte und Ressourcen zu sorgen (z. B. Missionskosten, Kauf von Ausrüstung, 

Vorfinanzierung der laufenden Kosten und der Versicherungskosten in der Startphase) oder vor Ort die Voraussetzungen für den 

Beginn der Operation zu schaffen. Darüber hinaus können damit Sachverständige zur Unterstützung der 

Krisenmanagementoperationen der Union in bestimmten technischen Fragen (z. B. Ermittlung und Beurteilung des 

Beschaffungsbedarfs) oder das Sicherheitstraining für das an einer GASP-Mission/einem EUSR-Team beteiligte Personal finanziert 

werden. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für 

den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, 

(EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 

541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 

Artikel 14 04 02 — Sonderbeauftragte der Europäischen Union 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

20 790 396 18 000 000   20 790 396 18 000 000 

Erläuterungen 

Diese Mittel decken alle Kosten im Zusammenhang mit der Ernennung der Sonderbeauftragten der Europäischen Union (EUSR) 

gemäß Artikel 33 EUV. 

Bei der Ernennung der EUSR sollte der Politik der Gleichstellung der Geschlechter und des Gender-Mainstreaming gebührend 

Rechnung getragen werden, weshalb die Ernennung von Frauen zu EUSR zu fördern ist.  

Abgedeckt sind die Kosten für die Bezüge der EUSR und die Aufstellung ihrer Teams und/oder die Einrichtung ihrer 

Unterstützungsstrukturen, einschließlich der Personalkosten, die nicht mit dem von den Mitgliedstaaten oder den Organen der Union 

abgestellten Personal zusammenhängen. Ferner sind die Kosten für etwaige Projekte, die unter der unmittelbaren Verantwortung eines 

EUSR durchgeführt werden, abgedeckt. 

Rechtsgrundlagen 

Beschluss (GASP) 2018/907 des Rates vom 25. Juni 2018 zur Verlängerung des Mandats des Sonderbeauftragten der Europäischen 

Union für den Südkaukasus und die Krise in Georgien (ABl. L 161 vom 26.6.2018, S. 27). 

Beschluss (GASP) 2019/346 des Rates vom 28. Februar 2019 zur Ernennung des Sonderbeauftragten der Europäischen Union für 

Menschenrechte (ABl. L 62 vom 1.3.2019, S. 12). 
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Beschluss (GASP) 2019/1340 des Rates vom 8. August 2019 zur Ernennung des Sonderbeauftragten der Europäischen Union in 

Bosnien und Herzegowina (ABl. L 209 vom 9.8.2019, S. 10). 

Beschluss (GASP) 2020/489 des Rates vom 2. April 2020 zur Ernennung des Sonderbeauftragten der Europäischen Union für den 

Dialog zwischen Belgrad und Pristina und andere regionale Angelegenheiten im Westbalkan (ABl. L 105 vom 3.4.2020, S. 3). 

Beschluss (GASP) 2020/1135 des Rates vom 30. Juli 2020 zur Ernennung des Sonderbeauftragten der Europäischen Union im 

Kosovo (ABl. L 247 vom 31.7.2020, S. 25). 

Beschluss (GASP) 2021/710 des Rates vom 29. April 2021 zur Ernennung des Sonderbeauftragten der Europäischen Union für den 

Nahost-Friedensprozess (ABl. L 147 vom 30.4.2021, S. 12). 

Beschluss (GASP) 2021/1011 des Rates vom 21. Juni 2021 zur Ernennung des Sonderbeauftragten der Europäischen Union für die 

Sahelzone (ABl. L 222 vom 22.6.2021, S. 21). 

Beschluss (GASP) 2021/1012 des Rates vom 21. Juni 2021 zur Ernennung des Sonderbeauftragten der Europäischen Union für das 

Horn von Afrika (ABl. L 222 vom 22.6.2021, S. 27). 

Beschluss (GASP) 2021/1013 des Rates vom 21. Juni 2021 zur Ernennung des Sonderbeauftragten der Europäischen Union für 

Zentralasien (ABl. L 222 vom 22.6.2021, S. 33). 

Artikel 14 04 03 — Nichtverbreitung und Abrüstung 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

29 106 555 20 000 000   29 106 555 20 000 000 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind zur Finanzierung von Maßnahmen bestimmt, die einen Beitrag zur Reduzierung von (atomaren, chemischen und 

biologischen) Massenvernichtungswaffen leisten sollen, und zwar vorwiegend im Rahmen der Strategie der Union gegen die 

Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (Dezember 2003). Dazu gehört die Unterstützung von Maßnahmen, die von 

internationalen Organisationen in diesem Bereich durchgeführt werden. 

Diese Mittel sind zur Finanzierung von Maßnahmen gegen die Verbreitung konventioneller Waffen und zur Bekämpfung der die 

Stabilität gefährdenden Anhäufung und des Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen bestimmt. Dazu gehört die Unterstützung 

von Maßnahmen, die von internationalen Organisationen in diesem Bereich durchgeführt werden. 

Rechtsgrundlagen 

Beschluss (GASP) 2015/203 des Rates vom 9. Februar 2015 zur Unterstützung des Vorschlags der Union für einen internationalen 

Verhaltenskodex für Weltraumtätigkeiten als Beitrag zu transparenzschaffenden und vertrauensbildenden Maßnahmen bei 

Weltraumtätigkeiten (ABl. L 33 vom 10.2.2015, S. 38). 

Beschluss (GASP) 2016/51 des Rates vom 18. Januar 2016 zur Unterstützung des Übereinkommens über das Verbot von biologischen 

Waffen und Toxinwaffen (BWÜ) im Rahmen der Strategie der EU gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (ABl. L 12 

vom 19.1.2016, S. 50). 

Beschluss (GASP) 2016/2001 des Rates vom 15. November 2016 über einen Beitrag der Union zur Einrichtung und sicheren 

Verwaltung einer Bank für schwach angereichertes Uran (LEU) unter der Kontrolle der Internationalen Atomenergie-Organisation 

(IAEO) im Rahmen der Strategie der EU gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (ABl. L 308 vom 16.11.2016, S. 22). 

Beschluss (GASP) 2016/2356 des Rates vom 19. Dezember 2016 zur Unterstützung der Tätigkeiten der Zentralstelle Südost- und 

Osteuropa für die Kontrolle von Kleinwaffen und leichten Waffen (SEESAC) im Rahmen der EU-Strategie zur Bekämpfung der 

Anhäufung von Kleinwaffen und leichten Waffen und zugehöriger Munition sowie des unerlaubten Handels damit (ABl. L 348 vom 

21.12.2016, S. 60). 
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Beschluss (GASP) 2017/633 des Rates vom 3. April 2017 zur Unterstützung des Aktionsprogramms der Vereinten Nationen zur 

Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen unter allen Aspekten (ABl. 

L 90 vom 4.4.2017, S. 12). 

Beschluss (GASP) 2017/809 des Rates vom 11. Mai 2017 zur Unterstützung der Umsetzung der Resolution 1540 (2004) des 

Sicherheitsrats der Vereinten Nationen über die Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen und ihren Trägersystemen (ABl. L 

121 vom 12.5.2017, S. 39). 

Beschluss (GASP) 2017/915 des Rates vom 29. Mai 2017 über Outreach-Maßnahmen der Union zur Unterstützung der Durchführung 

des Vertrags über den Waffenhandel (ABl. L 139 vom 30.5.2017, S. 38). 

Beschluss (GASP) 2017/2283 des Rates vom 11. Dezember 2017 zur Unterstützung eines globalen Berichterstattungsmechanismus 

für illegale Kleinwaffen und leichte Waffen und andere illegale konventionelle Waffen und Munition um die Gefahr des illegalen 

Handels damit zu verringern („iTrace III“) (ABl. L 328 vom 12.12.2017, S. 20). 

Beschluss (EU) 2017/2284 des Rates vom 11. Dezember 2017 über die Unterstützung von Staaten in Afrika, im asiatisch-pazifischen 

Raum sowie in Lateinamerika und in der Karibik im Hinblick auf ihre Teilnahme an den Konsultationen der hochrangigen 

Sachverständigengruppe zur Vorbereitung eines Vertrags über das Verbot der Herstellung von spaltbarem Material für Kernwaffen 

oder andere Kernsprengkörper (ABl. L 328 vom 12.12.2017, S. 32). 

Beschluss (GASP) 2017/2302 des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Unterstützung der Tätigkeiten der Organisation für das Verbot 

chemischer Waffen (OVCW) im Hinblick auf die Unterstützung von Sanierungsmaßnahmen in der ehemaligen Lagerstätte für 

chemische Waffen in Libyen im Rahmen der Umsetzung der Strategie der EU gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen 

(ABl. L 329 vom 13.12.2017, S. 49). 

Beschluss (GASP) 2017/2303 des Rates vom 12. Dezember 2017 zur Unterstützung der weiteren Umsetzung der Resolution 2118 

(2013) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und des Beschlusses EC-M-33/DEC.1 des Exekutivrates der Organisation für das 

Verbot chemischer Waffen (OVCW) über die Vernichtung der syrischen Chemiewaffen im Rahmen der Umsetzung der Strategie der 

Europäischen Union gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (ABl. L 329 vom 13.12.2017, S. 55). 

Beschluss (GASP) 2017/2370 des Rates vom 18. Dezember 2017 zur Unterstützung des Haager Verhaltenskodex und der 

Nichtverbreitung ballistischer Flugkörper im Rahmen der Umsetzung der Strategie der EU gegen die Verbreitung von 

Massenvernichtungswaffen (ABl. L 337 vom 19.12.2017, S. 28). 

Beschluss (GASP) 2018/299 des Rates vom 26. Februar 2018 zur Förderung des europäischen Netzes unabhängiger 

Reflexionsgruppen für Nichtverbreitungs- und Abrüstungsfragen zur Unterstützung der Umsetzung der Strategie der EU gegen die 

Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (ABl. L 56 vom 28.2.2018, S. 46). 

Beschluss (GASP) 2018/1788 des Rates vom 19. November 2018 zur Unterstützung der Zentralstelle Südost- und Osteuropa für die 

Kontrolle von Kleinwaffen und leichten Waffen (SEESAC) bei der Umsetzung des regionalen Fahrplans zur Bekämpfung des 

illegalen Waffenhandels im Westbalkan (ABl. L 293 vom 20.11.2018, S. 11). 

Beschluss (GASP) 2018/1789 des Rates vom 19. November 2018 zur Unterstützung der Bekämpfung des unerlaubten Handels mit 

Kleinwaffen und leichten Waffen und der Verbreitung solcher Waffen in den Staaten der Liga der Arabischen Staaten (ABl. L 293 

vom 20.11.2018, S. 24). 

Beschluss (GASP) 2018/1939 des Rates vom 10. Dezember 2018 über die Unterstützung der Union für die Universalisierung und die 

wirksame Umsetzung des Internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung nuklearterroristischer Handlungen (ABl. L 314 vom 

11.12.2018, S. 41). 

Beschluss (GASP) 2018/2010 des Rates vom 17. Dezember 2018 zur Unterstützung der Bekämpfung der unerlaubten Verbreitung 

von Kleinwaffen und leichten Waffen (SALW) und dazugehöriger Munition sowie des unerlaubten Handels damit und ihrer 

Auswirkungen in Lateinamerika und der Karibik im Rahmen der EU-Strategie gegen unerlaubte Feuerwaffen, Kleinwaffen und 

leichte Waffen und dazugehörige Munition „Waffen sicherstellen, Menschen schützen“ („Securing Arms, Protecting Citizens“) (ABl. 

L 322 vom 18.12.2018, S. 27). 

Beschluss (GASP) 2018/2011 des Rates vom 17. Dezember 2018 zur Unterstützung von die Geschlechtergleichstellung durchgängig 

berücksichtigenden Strategien, Programmen und Maßnahmen für die Bekämpfung des illegalen Handels mit Kleinwaffen und des 

Missbrauchs solcher Waffen im Einklang mit der Agenda für Frauen, Frieden und Sicherheit (ABl. L 322 vom 18.12.2018, S. 38). 
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Beschluss (GASP) 2019/97 des Rates vom 21. Januar 2019 zur Unterstützung des Übereinkommens über das Verbot von biologischen 

Waffen und Toxinwaffen im Rahmen der Strategie der EU gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (ABl. L 19 vom 

22.1.2019, S. 11). 

Beschluss (GASP) 2019/538 des Rates vom 1. April 2019 zur Unterstützung von Maßnahmen der Organisation für das Verbot 

chemischer Waffen (OVCW) im Rahmen der Umsetzung der Strategie der EU gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen 

(ABl. L 93 vom 2.4.2019, S. 3). 

Beschluss (GASP) 2019/615 des Rates vom 15. April 2019 über die Unterstützung von Maßnahmen im Vorfeld der Konferenz der 

Vertragsparteien im Jahr 2020 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV) durch die Union 

(ABl. L 105 vom 16.4.2019, S. 25). 

Beschluss (GASP) 2019/938 des Rates vom 6. Juni 2019 zur Unterstützung eines Vertrauensbildungsprozesses mit dem Ziel der 

Schaffung einer von Kernwaffen und allen anderen Massenvernichtungswaffen freien Zone im Nahen Osten (ABl. L 149 vom 

7.6.2019, S. 63). 

Beschluss (GASP) 2019/1296 des Rates vom 31. Juli 2019 zur Unterstützung der Erhöhung der Biosicherheit in der Ukraine im 

Einklang mit der Umsetzung der Resolution 1540 (2004) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen über die Nichtverbreitung von 

Massenvernichtungswaffen und ihren Trägersystemen (ABl. L 204 vom 2.8.2019, S. 29). 

Beschluss (GASP) 2019/1298 des Rates vom 31. Juli 2019 zur Unterstützung des Dialogs und der Zusammenarbeit Afrika-China-

Europa zur Verhinderung der Umlenkung von Waffen und Munition in Afrika (ABl. L 204 vom 2.8.2019, S. 37). 

Beschluss (GASP) 2019/2009 des Rates vom 2. Dezember 2019 zur Unterstützung der Anstrengungen der Ukraine bei der 

Bekämpfung des unerlaubten Handels mit Waffen, Munition und Explosivstoffen in Zusammenarbeit mit der OSZE (ABl. L 312 vom 

3.12.2019, S. 42). 

Beschluss (GASP) 2019/2108 des Rates vom 9. Dezember 2019 zur Unterstützung der Erhöhung der Biosicherheit in Lateinamerika 

im Einklang mit der Umsetzung der Resolution 1540 (2004) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen über die Nichtverbreitung 

von Massenvernichtungswaffen und ihren Trägersystemen (ABl. L 318 vom 10.12.2019, S. 123). 

Beschluss (GASP) 2019/2111 des Rates vom 9. Dezember 2019 zur Unterstützung der auf Abrüstung und Waffenkontrolle 

ausgerichteten Tätigkeiten der Zentralstelle Südost- und Osteuropa für die Kontrolle von Kleinwaffen und leichten Waffen (SEESAC) 

in Südosteuropa zur Verringerung der Bedrohung durch unerlaubte Kleinwaffen und leichte Waffen und zugehörige Munition (ABl. L 

318 vom 10.12.2019, S. 147). 

Beschluss (GASP) 2019/2191 des Rates vom 19. Dezember 2019 zur Unterstützung eines globalen Berichterstattungsmechanismus 

über illegale konventionelle Waffen und dazugehörige Munition, um die Gefahr ihrer Umlenkung und ihres illegalen Transfers zu 

verringern (iTrace IV) (ABl. L 330 vom 20.12.2019, S. 53). 

Beschluss GASP 2020/732 des Rates vom 2. Juni 2020 zur Unterstützung des Mechanismus des VN-Generalsekretärs zur 

Untersuchung des mutmaßlichen Einsatzes von chemischen und biologischen oder Toxinwaffen (ABl. L 172 I vom 3.6.2020, S. 5). 

Beschluss (GASP) 2020/755 des Rates vom 8. Juni 2020 zur Änderung des Beschlusses (GASP) 2016/2383 über die Unterstützung 

der Union für die Tätigkeiten der Internationalen Atomenergie-Organisation im Bereich der nuklearen Sicherung im Rahmen der 

Umsetzung der Strategie der EU gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (ABl. L 179 I vom 9.6.2020, S. 2). 

Beschluss (GASP) 2020/794 des Rates vom 16. Juni 2020 zur Änderung des Beschlusses (GASP) 2018/101 über die Förderung 

wirksamer Waffenausfuhrkontrollen (ABl. L 193 vom 17.6.2020, S. 13). 

Beschluss (GASP) 2020/901 des Rates vom 29. Juni 2020 über die Unterstützung der Union für die Tätigkeiten der 

Vorbereitungskommission der Organisation des Vertrags für das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBTO) zur Stärkung 

ihrer Überwachungs- und Verifikationsfähigkeiten im Rahmen der Umsetzung der Strategie der EU gegen die Verbreitung von 

Massenvernichtungswaffen (ABl. L 207 vom 30.6.2020, S. 15). 

Beschluss (GASP) 2020/979 des Rates vom 7. Juli 2020 zur Unterstützung der Entwicklung eines international anerkannten Systems 

für die Validierung der Waffen- und Munitionsverwaltung nach offenen internationalen Standards (ABl. L 218 vom 8.7.2020, S. 1). 
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Beschluss (GASP) 2020/1464 des Rates vom 12. Oktober 2020 über die Förderung wirksamer Waffenausfuhrkontrollen (ABl. L 335 

vom 13.10.2020, S. 3). 

Beschluss (GASP) 2020/1656 des Rates vom 6. November 2020 über die Unterstützung der Union für die Tätigkeiten der 

Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) im Bereich der nuklearen Sicherung im Rahmen der Umsetzung der Strategie der 

EU gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (ABl. L 372 I vom 9.11.2020, S. 4). 

Beschluss (GASP) 2021/257 des Rates vom 18. Februar 2021 zur Unterstützung des Aktionsplans von Oslo zur Umsetzung des 

Übereinkommens von 1997 über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von 

Antipersonenminen und über deren Vernichtung (ABl. L 58 vom 19.2.2021, S. 41). 

Beschluss (GASP) 2021/649 des Rates vom 16. April 2021 über die Unterstützung der Union für die Tätigkeiten des ATT-

Sekretariats zur Unterstützung der Durchführung des Vertrags über den Waffenhandel (ABl. L 133 vom 20.4.2021, S. 59). 

Beschluss (GASP) 2021/1026 des Rates vom 21. Juni 2021 zur Unterstützung des Programms für Cybersicherheit und -

abwehrfähigkeit sowie für Informationssicherung der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) im Rahmen der 

Umsetzung der EU-Strategie gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen (ABl. L 224 vom 24.6.2021, S. 24). 

KAPITEL 14 05 — ÜBERSEEISCHE LÄNDER UND GEBIETE 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

14 05 Überseeische Länder und Gebiete        

14 05 01 Alle Überseeische Länder und Gebiete 6 p.m. 1 000 000   p.m. 1 000 000 

14 05 02 Überseeische Länder und Gebiete (außer 

Grönland) 6 67 617 404 20 000 000   67 617 404 20 000 000 

14 05 03 Grönland 6 p.m. 28 200 000   p.m. 28 200 000 

14 05 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

14 05 99 01 Abschluss der Kooperation mit Grönland (aus der 

Zeit vor 2021) 6 p.m. 1 900 000   p.m. 1 900 000 

 Artikel 14 05 99 — Teilsumme  p.m. 1 900 000   p.m. 1 900 000 

 Kapitel 14 05 — Insgesamt  67 617 404 51 100 000   67 617 404 51 100 000 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Deckung der operativen Ausgaben im Zusammenhang mit Maßnahmen bestimmt, 

die auf der Grundlage des Entwurfs des Beschlusses des Rates über die Assoziierung der überseeischen Länder und Gebiete mit der 

Europäischen Union unter Einschluss der Beziehungen zwischen der Europäischen Union einerseits und Grönland und dem 

Königreich Dänemark andererseits durchgeführt werden. Sein allgemeines Ziel ist die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen 

Entwicklung der ÜLG und die Herstellung enger Wirtschaftsbeziehungen zwischen ihnen und der Union insgesamt. Dieses 

allgemeine Ziel wird im Rahmen der Assoziation durch Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der ÜLG, Stärkung ihrer Resilienz, 

Verringerung ihrer Vulnerabilität in wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht und Förderung ihrer Zusammenarbeit mit anderen 

Partnern verfolgt.  

Gemäß Artikel 3 Absatz 5 und Artikel 21 EUV werden mit dieser Assoziierung folgende spezifische Ziele verfolgt: 

– Förderung und Unterstützung der Zusammenarbeit mit den ÜLG, 

– Unterstützung und Zusammenarbeit mit Grönland bei der Bewältigung großer Herausforderungen wie der Anhebung des 

Bildungsniveaus sowie Beitrag zur Verbesserung der Fähigkeit der grönländischen Verwaltung zur Formulierung und 

Umsetzung nationaler Strategien. 
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Außerdem sollen im Rahmen der Maßnahmen auf der Grundlage dieses Beschlusses 30 % seiner Gesamtmittelausstattung zur 

Verwirklichung von Klimazielen eingesetzt werden. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden. 

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Rechtsgrundlagen 

Beschluss (EU) 2021/1764 des Rates vom 5. Oktober 2021 über die Assoziierung der überseeischen Länder und Gebiete mit der 

Europäischen Union einschließlich der Beziehungen zwischen der Europäischen Union einerseits und Grönland und dem Königreich 

Dänemark andererseits (Übersee-Assoziationsbeschluss einschließlich Grönlands) (ABl. L 355 vom 7.10.2021, S. 6). 

Artikel 14 05 02 — Überseeische Länder und Gebiete (außer Grönland) 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

67 617 404 20 000 000   67 617 404 20 000 000 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind zur Unterstützung der territorialen und regionalen Programme der ÜLG und der Zuschüsse für bilaterale 

programmierbare Maßnahmen zur Förderung der langfristigen Entwicklung der ÜLG (mit Ausnahme von Grönland), insbesondere 

zur Finanzierung der im Programmplanungsdokument genannten Initiativen, bestimmt. 

KAPITEL 14 06 — EUROPÄISCHES INSTRUMENT FÜR DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 

IM BEREICH DER NUKLEAREN SICHERHEIT (INSC) 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

14 06 Europäisches Instrument für die internationale 

Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen 
Sicherheit (INSC) 

 

      

14 06 01 Nukleare Sicherheit, Strahlenschutz und 

Sicherungsmaßnahmen 6 35 940 492 15 000 000   35 940 492 15 000 000 

14 06 02 INSC – Dotierung des gemeinsamen 

Dotierungsfonds 6 1 123 978 1 123 978   1 123 978 1 123 978 

14 06 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

14 06 99 01 Abschluss früherer Maßnahmen zur 
Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen 
Sicherheit (aus der Zeit vor 2021) 6 p.m. 15 000 000   p.m. 15 000 000 

 Artikel 14 06 99 — Teilsumme  p.m. 15 000 000   p.m. 15 000 000 

 Kapitel 14 06 — Insgesamt  37 064 470 31 123 978   37 064 470 31 123 978 
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Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Deckung der operativen Ausgaben im Zusammenhang mit Maßnahmen bestimmt, 

die im Rahmen der Verordnung des Rates zur Schaffung des Europäischen Instruments für die internationale Zusammenarbeit im 

Bereich der nuklearen Sicherheit in Ergänzung des Instruments für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale 

Zusammenarbeit — Europa in der Welt auf der Grundlage des Euratom-Vertrags durchgeführt werden und deren allgemeines Ziel 

darin besteht, die im Rahmen von NDICI/Europa in der Welt finanzierten Maßnahmen der Zusammenarbeit im Nuklearbereich zu 

ergänzen; Ziel dabei ist es insbesondere, aufbauend auf den Tätigkeiten innerhalb der Gemeinschaft und im Einklang mit der 

einschlägigen Verordnung die Förderung eines hohen Niveaus der nuklearen Sicherheit und des Strahlenschutzes sowie der 

Anwendung wirksamer und effizienter Sicherungsmaßnahmen für Kernmaterial in Drittländern zu unterstützen. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden. 

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (Euratom) 2021/948 des Rates vom 27. Mai 2021 zur Schaffung des Europäischen Instruments für die internationale 

Zusammenarbeit im Bereich der nuklearen Sicherheit in Ergänzung des Instruments für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit 

und internationale Zusammenarbeit — Europa in der Welt auf der Grundlage des Vertrags zur Gründung der Europäischen 

Atomgemeinschaft, und zur Aufhebung der Verordnung (Euratom) Nr. 237/2014 (ABl. L 209 vom 14.6.2021, S. 1). 

Artikel 14 06 02 — INSC – Dotierung des gemeinsamen Dotierungsfonds 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

1 123 978 1 123 978   1 123 978 1 123 978 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind dazu bestimmt, die Finanzmittel für die Dotierung des gemeinsamen Dotierungsfonds für Haushaltsgarantien für 

Euratom-Darlehen in Drittländern bereitzustellen. Zweckgebundene Einnahmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen, 

auch aus Haushaltsgarantien für im Rahmen früherer MFR gewährte Darlehen. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für 

den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, 

(EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 

541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1), insbesondere 

Titel X. 

Verordnung (EU) 2021/947 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juni 2021 zur Schaffung des Instruments für 

Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit — Europa in der Welt, zur Änderung und 

Aufhebung des Beschlusses Nr. 466/2014/EU und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2017/1601 und der Verordnung (EG, 

Euratom) Nr. 480/2009 des Rates (ABl. L 209 vom 14.6.2021, S. 1). 
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KAPITEL 14 20 — PILOTPROJEKTE, VORBEREITENDE MAßNAHMEN, MAßNAHMEN ZUR 

ERFÜLLUNG VON AUFGABEN, DIE SICH AUS DEN INSTITUTIONELLEN BEFUGNISSEN DER 

KOMMISSION ERGEBEN, UND SONSTIGE MAßNAHMEN 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 

Artikel Posten 
Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

14 20 Pilotprojekte, vorbereitende Maßnahmen, 
Maßnahmen zur Erfüllung von Aufgaben, die sich 

aus den institutionellen Befugnissen der 
Kommission ergeben, und sonstige Maßnahmen 

 

      

14 20 01 Pilotprojekte 6 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

14 20 02 Vorbereitende Maßnahmen 6 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

14 20 03 Sonstige Maßnahmen        

14 20 03 01 Makrofinanzhilfen (MFA) 6 50 000 000 25 000 000   50 000 000 25 000 000 

14 20 03 02 Garantie für Außenmaßnahmen und 

Vorläufergarantien im Rahmen von NDICI/Europa 
in der Welt, INSC, IPA III und MFA 6 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

14 20 03 03 Dotierung des gemeinsamen Dotierungsfonds — 
Rückflüsse 6 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

14 20 03 04 Europäische Bank für Wiederaufbau und 

Entwicklung — Bereitstellung der eingezahlten 
Anteile am gezeichneten Kapital 6 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

14 20 03 05 Europäische Bank für Wiederaufbau und 

Entwicklung — Abrufbarer Teil des gezeichneten 
Kapitals 6 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

14 20 03 06 Internationale Organisationen und Übereinkünfte 6 22 171 135 22 171 135   22 171 135 22 171 135 

 Artikel 14 20 03 — Teilsumme  72 171 135 47 171 135   72 171 135 47 171 135 

14 20 04 Maßnahmen, die im Rahmen der Befugnisse der 

Kommission und der der Kommission 

übertragenen besonderen Zuständigkeiten 

finanziert werden 

 

      

14 20 04 01 Internationale Organisation für Rebe und Wein  6 140 000 140 000   140 000 140 000 

14 20 04 02 Außenhandelsbeziehungen und Handelshilfe 6 18 486 759 17 300 000   18 486 759 17 300 000 

14 20 04 03 Informationspolitik und strategische 
Kommunikation für das auswärtige Handeln 6 43 660 461 42 597 789   43 660 461 42 597 789 

14 20 04 04 Strategische Bewertungen und Prüfungen 6 25 060 620 31 405 107   25 060 620 31 405 107 

14 20 04 05 Förderung der Koordinierung zwischen der Union 

und den Mitgliedstaaten in den Bereichen 
Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre 
Hilfe 6 7 422 025 3 687 925   7 422 025 3 687 925 

 Artikel 14 20 04 — Teilsumme  94 769 865 95 130 821   94 769 865 95 130 821 

 Kapitel 14 20 — Insgesamt  166 941 000 142 301 956   166 941 000 142 301 956 

Artikel 14 20 03 — Sonstige Maßnahmen 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind zur Finanzierung der Maßnahmen und Tätigkeiten bestimmt, die nicht anderweitig in diesem Titel enthalten sind, 

für die jedoch ein Basisrechtsakt erlassen wurde. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden. 
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Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Posten 14 20 03 02 — Garantie für Außenmaßnahmen und Vorläufergarantien im Rahmen von NDICI/Europa in der 

Welt, INSC, IPA III und MFA 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Erläuterungen 

Bei diesem Artikel wird die von der Union bereitgestellte Garantie für Außenmaßnahmen eingesetzt. Bei Ausfall des Schuldners kann 

die Kommission daraus den Schuldendienst (Rückzahlung von Kapital, Zinsen und Nebenkosten) für die auf der Grundlage dieser 

Garantie oder früherer Haushaltsgarantien gewährten Darlehen leisten. 

Um ihren Verpflichtungen nachzukommen, kann die Kommission den Schuldendienst vorläufig aus Kassenmitteln leisten. In diesem 

Fall ist Artikel 14 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 609/2014 des Rates vom 26. Mai 2014 zur Festlegung der Methoden und 

Verfahren für die Bereitstellung der traditionellen, der MwSt.- und der BNE-Eigenmittel sowie der Maßnahmen zur Bereitstellung der 

erforderlichen Kassenmittel (ABl. L 168 vom 7.6.2014, S. 39) anwendbar. 

Eine eigene Anlage zu diesem Teil des Ausgabenplans dieses Einzelplans enthält eine Zusammenfassung der Anleihe- und 

Darlehenstransaktionen mit Garantie aus dem Gesamthaushalt, einschließlich des Schuldendienstes (Kapital und Zinsen). 

Rechtsgrundlagen 

Beschluss 77/270/Euratom des Rates vom 29. März 1977 zur Ermächtigung der Kommission, im Hinblick auf einen Beitrag für die 

Finanzierung von Kernkraftanlagen Euratom-Anleihen aufzunehmen (ABl. L 88 vom 6.4.1977, S. 9). 

Beschluss des Rates vom 8. März 1977 (Mittelmeerprotokolle). 

Verordnung (EWG) Nr. 1273/80 des Rates vom 23. Mai 1980 über den Abschluss des Interimsprotokolls zwischen der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien betreffend die vorzeitige Inkraftsetzung des 

Protokolls Nr. 2 des Kooperationsabkommens (ABl. L 130 vom 27.5.1980, S. 98). 

Beschluss des Rates vom 19. Juli 1982 (zusätzliche Soforthilfe für den Wiederaufbau in Libanon). 

Verordnung (EWG) Nr. 3180/82 des Rates vom 22. November 1982 über den Abschluss des Protokolls über die finanzielle und 

technische Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Libanesischen Republik (ABl. L 337 vom 

29.11.1982, S. 22). 

Verordnung (EWG) Nr. 3183/82 des Rates vom 22. November 1982 über den Abschluss des Protokolls über die finanzielle und 

technische Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Tunesischen Republik (ABl. L 337 vom 

29.11.1982, S. 43). 

Beschluss des Rates vom 9. Oktober 1984 (Darlehen außerhalb des Protokolls mit Jugoslawien). 

Beschluss 87/604/EWG des Rates vom 21. Dezember 1987 über den Abschluss des Zweiten Protokolls über die finanzielle 

Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien 

(ABl. L 389 vom 31.12.1987, S. 65). 

Beschluss 88/33/EWG des Rates vom 21. Dezember 1987 über den Abschluss des Protokolls über die finanzielle und technische 

Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Libanesischen Republik (ABl. L 22 vom 27.1.1988, S. 

25). 
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Beschluss 88/34/EWG des Rates vom 21. Dezember 1987 über den Abschluss des Protokolls über die finanzielle und technische 

Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Tunesischen Republik (ABl. L 22 vom 27.1.1988, S. 

33). 

Beschluss 88/453/EWG des Rates vom 30. Juni 1988 über den Abschluss des Protokolls über die finanzielle und technische 

Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Königreich Marokko (ABl. L 224 vom 13.8.1988, S. 

32). 

Beschluss 90/62/EWG des Rates vom 12. Februar 1990 zur Garantieleistung der Gemeinschaft bei der Europäischen Investitionsbank 

für Verluste im Rahmen von Darlehen für Vorhaben in Ungarn, Polen, der Tschechoslowakei, Bulgarien und Rumänien (ABl. L 42 

vom 16.2.1990, S. 68). 

Beschluss 91/252/EWG des Rates vom 14. Mai 1991 zur Ausdehnung des Beschlusses 90/62/EWG über eine Garantieleistung der 

Gemeinschaft für etwaige Verluste der Europäischen Investitionsbank aus Darlehen für Vorhaben in Ungarn und Polen auf solche in 

der Tschechoslowakei, Bulgarien und Rumänien (ABl. L 123 vom 18.5.1991, S. 44). 

Beschluss 92/44/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 über den Abschluss des Protokolls über die finanzielle und technische 

Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Tunesischen Republik (ABl. L 18 vom 25.1.1992, S. 

34). 

Beschluss 92/207/EWG des Rates vom 16. März 1992 über den Abschluss des Protokolls über die finanzielle und technische 

Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Arabischen Republik Ägypten (ABl. L 94 vom 

8.4.1992, S. 21). 

Beschluss 92/208/EWG des Rates vom 16. März 1992 über den Abschluss des Protokolls über die finanzielle und technische 

Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Haschemitischen Königreich Jordanien (ABl. L 94 

vom 8.4.1992, S. 29). 

Beschluss 92/209/EWG des Rates vom 16. März 1992 über den Abschluss des Protokolls über die finanzielle und technische 

Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Libanesischen Republik (ABl. L 94 vom 8.4.1992, S. 

37). 

Beschluss 92/210/EWG des Rates vom 16. März 1992 über den Abschluss des Protokolls über die finanzielle und technische 

Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Staat Israel (ABl. L 94 vom 8.4.1992, S. 45). 

Verordnung (EWG) Nr. 1763/92 des Rates vom 29. Juni 1992 über die finanzielle Zusammenarbeit mit allen Drittländern im 

Mittelmeerraum (ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 5). 

Beschluss 92/548/EWG des Rates vom 16. November 1992 über den Abschluss des Protokolls über die finanzielle und technische 

Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und dem Königreich Marokko (ABl. L 352 vom 2.12.1992, S. 

13). 

Beschluss 92/549/EWG des Rates vom 16. November 1992 über den Abschluss des Protokolls über die finanzielle und technische 

Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Arabischen Republik Syrien (ABl. L 352 vom 

2.12.1992, S. 21). 

Beschluss 93/115/EWG des Rates vom 15. Februar 1993 über eine Garantie der Gemeinschaft gegenüber der Europäischen 

Investitionsbank bei Zahlungsausfällen im Zusammenhang mit Darlehen für Vorhaben von gemeinsamem Interesse in bestimmten 

Drittländern (ABl. L 45 vom 23.2.1993, S. 27). 

Beschluss 93/166/EWG des Rates vom 15. März 1993 zur Gewährung einer Gemeinschaftsgarantie an die Europäische 

Investitionsbank bei Verlusten aus Darlehen für Investitionsvorhaben in Estland, Lettland und Litauen (ABl. L 69 vom 20.3.1993, S. 

42). 

Beschluss 93/408/EWG des Rates vom 19. Juli 1993 über den Abschluss des Protokolls über die finanzielle Zusammenarbeit 

zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Slowenien (ABl. L 189 vom 29.7.1993, S. 152). 

Beschluss 93/696/EG des Rates vom 13. Dezember 1993 über eine Garantieleistung der Gemeinschaft für etwaige Verluste der 

Europäischen Investitionsbank aus Darlehen für Vorhaben in den mittel- und osteuropäischen Ländern (Polen, Ungarn, Tschechische 
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Republik, Slowakische Republik, Rumänien, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen und Albanien) (ABl. L 321 vom 23.12.1993, S. 

27). 

Beschluss 94/67/EG des Rates vom 24. Januar 1994 über den Abschluss des Protokolls über die finanzielle und technische 

Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Arabischen Republik Syrien (ABl. L 32 vom 5.2.1994, 

S. 44). 

Beschluss 95/207/EG des Rates vom 1. Juni 1995 über eine Garantieleistung der Gemeinschaft für etwaige Verluste der Europäischen 

Investitionsbank aus Darlehen für Vorhaben in Südafrika (ABl. L 131 vom 15.6.1995, S. 31). 

Beschluss 95/485/EG des Rates vom 30. Oktober 1995 über den Abschluss des Protokolls über die finanzielle und technische 

Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Zypern (ABl. L 278 vom 21.11.1995, S. 22). 

Beschluss 96/723/EG des Rates vom 12. Dezember 1996 über eine Garantieleistung der Gemeinschaft für etwaige Verluste der 

Europäischen Investitionsbank aus Darlehen für Vorhaben von gemeinsamem Interesse in Ländern Lateinamerikas und Asiens, mit 

denen die Gemeinschaft Kooperationsabkommen geschlossen hat (Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, El Salvador, Uruguay und Venezuela; Bangladesch, 

Brunei, China, Indien, Indonesien, Macao, Malaysia, Pakistan, Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Thailand und Vietnam) (ABl. L 329 

vom 19.12.1996, S. 45). 

Beschluss 97/256/EG des Rates vom 14. April 1997 über eine Garantieleistung der Gemeinschaft für etwaige Verluste der 

Europäischen Investitionsbank aus Darlehen für Vorhaben in Drittländern (Mittel- und osteuropäische Länder, Mittelmeerländer, 

Länder Lateinamerikas und Asiens, Südafrika, Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien und Bosnien-Herzegowina) (ABl. L 

102 vom 19.4.1997, S. 33). 

Beschluss 97/471/EG des Rates vom 22. Juli 1997 über eine langfristige Finanzhilfe für die ehemalige jugoslawische Republik 

Mazedonien (ABl. L 200 vom 29.7.1997, S. 59) mit einem Kapitalbetrag von 40 000 000 EUR. 

Beschluss 98/348/EG des Rates vom 19. Mai 1998 über eine Garantieleistung der Gemeinschaft für etwaige Verluste der 

Europäischen Investitionsbank aus Darlehen für Vorhaben in der Ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien und zur 

Änderung des Beschlusses 97/256/EG über eine Garantieleistung der Gemeinschaft für etwaige Verluste der Europäischen 

Investitionsbank aus Darlehen für Vorhaben in Drittländern (mittel- und osteuropäische Länder, Mittelmeerländer, Länder 

Lateinamerikas und Asiens sowie Südafrika) (ABl. L 155 vom 29.5.1998, S. 53). 

Beschluss 98/729/EG des Rates vom 14. Dezember 1998 zur Änderung des Beschlusses 97/256/EG zwecks Ausdehnung der 

Garantieleistung der Gemeinschaft für etwaige Verluste der Europäischen Investitionsbank aus Darlehen für Vorhaben in Bosnien-

Herzegowina (ABl. L 346 vom 22.12.1998, S. 54). 

Beschluss 1999/325/EG des Rates vom 10. Mai 1999 über eine Finanzhilfe für Bosnien und Herzegowina (ABl. L 123 vom 

13.5.1999, S. 57) mit einem Kapitalbetrag von maximal 30 000 000 EUR in Form eines Darlehens mit einer Laufzeit von höchstens 

15 Jahren. 

Beschluss 1999/732/EG des Rates vom 8. November 1999 über eine weitere Finanzhilfe für Rumänien (ABl. L 294 vom 16.11.1999, 

S. 29) mit einem Kapitalbetrag von maximal 200 000 000 EUR. 

Beschluss 1999/733/EG des Rates vom 8. November 1999 über eine weitere Finanzhilfe für die ehemalige jugoslawische Republik 

Mazedonien (ABl. L 294 vom 16.11.1999, S. 31) mit einem Kapitalbetrag von maximal 50 000 000 EUR. 

Beschluss 1999/786/EG des Rates vom 29. November 1999 über eine Garantieleistung der Gemeinschaft für etwaige Verluste der 

Europäischen Investitionsbank (EIB) aus Darlehen für Vorhaben zum Wiederaufbau der erdbebengeschädigten Gebiete der Türkei 

(ABl. L 308 vom 3.12.1999, S. 35). 

Beschluss 2000/24/EG des Rates vom 22. Dezember 1999 über eine Garantieleistung der Gemeinschaft für etwaige Verluste der 

Europäischen Investitionsbank aus Darlehen für Vorhaben außerhalb der Gemeinschaft (Mittel- und Osteuropa, Mittelmeerländer, 

Lateinamerika und Asien sowie Republik Südafrika) (ABl. L 9 vom 13.1.2000, S. 24). 

Beschluss 2000/244/EG des Rates vom 20. März 2000 zur Änderung des Beschlusses 97/787/EG über eine Sonderfinanzhilfe für 

Armenien und Georgien zwecks Einbeziehung von Tadschikistan (ABl. L 77 vom 28.3.2000, S. 11) mit einem Kapitalbetrag von 

maximal 245 000 000 EUR. 
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Beschluss 2000/688/EG des Rates vom 7. November 2000 zur Änderung des Beschlusses 2000/24/EG im Hinblick auf die 

Ausdehnung der Garantieleistung der Gemeinschaft für etwaige Verluste der Europäischen Investitionsbank auf Darlehen für 

Vorhaben in Kroatien (ABl. L 285 vom 10.11.2000, S. 20). 

Beschluss 2000/788/EG des Rates vom 4. Dezember 2000 zur Änderung des Beschlusses 2000/24/EG zwecks Einrichtung eines 

Sonderaktionsprogramms der Europäischen Investitionsbank zur Konsolidierung und Intensivierung der Zollunion EG-Türkei (ABl. L 

314 vom 14.12.2000, S. 27). 

Beschluss 2001/549/EG des Rates vom 16. Juli 2001 über eine Finanzhilfe für die Bundesrepublik Jugoslawien (ABl. L 197 vom 

21.7.2001, S. 38). 

Beschluss 2001/777/EG des Rates vom 6. November 2001 über eine Garantie der Gemeinschaft für etwaige Verluste der 

Europäischen Investitionsbank aus einer Darlehenssonderaktion für ausgewählte Umweltprojekte im russischen Ostseebecken im 

Rahmen der Nördlichen Dimension (ABl. L 292 vom 9.11.2001, S. 41). 

Beschluss 2001/778/EG des Rates vom 6. November 2001 zur Änderung des Beschlusses 2000/24/EG zwecks Ausdehnung der 

Garantieleistung der Gemeinschaft für etwaige Verluste der Europäischen Investitionsbank auf Darlehen für Vorhaben in der 

Bundesrepublik Jugoslawien (ABl. L 292 vom 9.11.2001, S. 43). 

Beschluss 2002/639/EG des Rates vom 12. Juli 2002 über eine weitere Makrofinanzhilfe für die Ukraine (ABl. L 209 vom 6.8.2002, 

S. 22). 

Beschluss 2002/882/EG des Rates vom 5. November 2002 über eine weitere Finanzhilfe für die Bundesrepublik Jugoslawien (ABl. L 

308 vom 9.11.2002, S. 25). 

Beschluss 2002/883/EG des Rates vom 5. November 2002 über eine weitere Finanzhilfe für Bosnien und Herzegowina (ABl. L 308 

vom 9.11.2002, S. 28). 

Beschluss 2003/825/EG des Rates vom 25. November 2003 zur Änderung des Beschlusses 2002/882/EG über eine weitere 

Finanzhilfe für die Bundesrepublik Jugoslawien und zur Gewährung einer weiteren Finanzhilfe für Serbien und Montenegro (ABl. L 

311 vom 27.11.2003, S. 28). 

Beschluss 2004/580/EG des Rates vom 29. April 2004 über eine Finanzhilfe für Albanien und zur Aufhebung des Beschlusses 

1999/282/EG (ABl. L 261 vom 6.8.2004, S. 116). 

Beschluss 2004/861/EG des Rates vom 7. Dezember 2004 zur Änderung des Beschlusses 2002/883/EG des Rates über eine weitere 

Finanzhilfe für Bosnien und Herzegowina (ABl. L 370 vom 17.12.2004, S. 80). 

Beschluss 2004/862/EG des Rates vom 7. Dezember 2004 über eine Finanzhilfe für Serbien und Montenegro und zur Änderung des 

Beschlusses 2002/882/EG über eine weitere Finanzhilfe für die Bundesrepublik Jugoslawien (ABl. L 370 vom 17.12.2004, S. 81). 

Beschluss 2005/47/EG des Rates vom 22. Dezember 2004 zur Änderung des Beschlusses 2000/24/EG im Hinblick auf die 

Erweiterung der Europäischen Union und die Europäische Nachbarschaftspolitik (ABl. L 21 vom 25.1.2005, S. 9). 

Beschluss 2005/48/EG des Rates vom 22. Dezember 2004 über eine Garantieleistung der Gemeinschaft für etwaige Verluste der 

Europäischen Investitionsbank aus Darlehen für bestimmte Vorhaben in Russland, der Ukraine, der Republik Moldau und Belarus 

(ABl. L 21 vom 25.1.2005, S. 11). 

Beschluss 2006/174/EG des Rates vom 27. Februar 2006 zur Änderung des Beschlusses 2000/24/EG, damit die Malediven nach der 

Flutwelle im Indischen Ozean von Dezember 2004 in die Liste der Länder aufgenommen werden, für die der genannte Beschluss gilt 

(ABl. L 62 vom 3.3.2006, S. 26). 

Beschluss 2007/860/EG des Rates vom 10. Dezember 2007 über eine Makrofinanzhilfe der Gemeinschaft für Libanon (ABl. L 337 

vom 21.12.2007, S. 111). 

Beschluss 2009/890/EG des Rates vom 30. November 2009 über eine Makrofinanzhilfe für Armenien (ABl. L 320 vom 5.12.2009, S. 

3). 
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Beschluss 2009/891/EG des Rates vom 30. November 2009 über eine Makrofinanzhilfe für Bosnien und Herzegowina (ABl. L 320 

vom 5.12.2009, S. 6). 

Beschluss 2009/892/EG des Rates vom 30. November 2009 über eine Makrofinanzhilfe für Serbien (ABl. L 320 vom 5.12.2009, S. 

9). 

Beschluss Nr. 388/2010/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2010 über eine Mikrofinanzhilfe für die Ukraine 

(ABl. L 179 vom 14.7.2010, S. 1). 

Beschluss Nr. 1080/2011/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2011 über eine Garantieleistung der 

Europäischen Union für etwaige Verluste der Europäischen Investitionsbank aus Darlehen und Darlehensgarantien für Vorhaben 

außerhalb der Union und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 633/2009/EG (ABl. L 280 vom 27.10.2011, S. 1). 

Beschluss Nr. 778/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. August 2013 über eine weitere Makrofinanzhilfe für 

Georgien (ABl. L 218 vom 14.8.2013, S. 15). 

Beschluss Nr. 1025/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2013 über eine Makrofinanzhilfe für die 

Kirgisische Republik (ABl. L 283 vom 25.10.2013, S. 1). 

Beschluss Nr. 1351/2013/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über eine Makrofinanzhilfe für das 

Haschemitische Königreich Jordanien (ABl. L 341 vom 18.12.2013, S. 4). 

Beschluss 2014/215/EU des Rates vom 14. April 2014 über eine Makrofinanzhilfe für die Ukraine (ABl. L 111 vom 15.4.2014, S. 

85). 

Beschluss Nr. 466/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über eine Garantieleistung der 

Europäischen Union für etwaige Verluste der Europäischen Investitionsbank aus Finanzierungen zur Unterstützung von 

Investitionsvorhaben außerhalb der Union (ABl. L 135 vom 8.5.2014, S. 1).  

Beschluss Nr. 534/2014/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über eine Makrofinanzhilfe für die 

Tunesische Republik (ABl. L 151 vom 21.5.2014, S. 9). 

Beschluss (EU) 2015/601 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. April 2015 über eine Makrofinanzhilfe für die Ukraine 

(ABl. L 100 vom 17.4.2015, S. 1). 

Beschluss (EU) 2016/1112 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 über eine weitere Mikrofinanzhilfe für 

Tunesien (ABl. L 186 vom 9.7.2016, S. 1). 

Beschluss (EU) 2016/2371des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2016 über eine weitere Makrofinanzhilfe 

für das Haschemitische Königreich Jordanien (ABl. L 352 vom 23.12.2016, S. 18). 

Beschluss (EU) 2017/1565 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2017 über eine Makrofinanzhilfe für die 

Republik Moldau (ABl. L 242 vom 20.9.2017, S. 14). 

Beschluss (EU) 2018/598 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. April 2018 über eine weitere Makrofinanzhilfe für 

Georgien (ABl. L 103 vom 23.4.2018, S. 8). 

Beschluss (EU) 2018/947 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2018 über eine weitere Makrofinanzhilfe für die 

Ukraine (ABl. L 171 vom 6.7.2018, S. 11). 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für 

den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, 

(EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 

541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1), insbesondere 

deren Titel X. 

Beschluss (EU) 2020/33 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2020 über eine weitere Makrofinanzhilfe für das 

Haschemitische Königreich Jordanien (ABl. L 14 vom 17.1.2020, S. 1). 
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Verordnung (EU) 2021/947 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juni 2021 zur Schaffung des Instruments für 

Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit — Europa in der Welt, zur Änderung und 

Aufhebung des Beschlusses Nr. 466/2014/EU und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2017/1601 und der Verordnung (EG, 

Euratom) Nr. 480/2009 des Rates (ABl. L 209 vom 14.6.2021, S. 1). 

Posten 14 20 03 03 — Dotierung des gemeinsamen Dotierungsfonds — Rückflüsse 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Erläuterungen 

Bei diesem Posten werden Kapitalrückzahlungen und Einnahmen aus Haushaltsgarantien eingestellt, sofern diese nicht anderen 

Haushaltslinien zugeordnet werden können; dieser Posten dient auch der Dotierung des gemeinsamen Dotierungsfonds. 

Rechtsgrundlagen 

Titel X der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die 

Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 

1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 

283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 

30.7.2018, S. 1). 

Verordnung (EU) 2021/947 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juni 2021 zur Schaffung des Instruments für 

Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit — Europa in der Welt, zur Änderung und 

Aufhebung des Beschlusses Nr. 466/2014/EU und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2017/1601 und der Verordnung (EG, 

Euratom) Nr. 480/2009 des Rates (ABl. L 209 vom 14.6.2021, S. 1). 

Posten 14 20 03 06 — Internationale Organisationen und Übereinkünfte 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

22 171 135 22 171 135   22 171 135 22 171 135 

Erläuterungen 

Gemäß Artikel 239 der Haushaltsordnung sind diese Mittel zur Deckung obligatorischer und fakultativer Beiträge der Union aufgrund 

ihres Beitritts zu einer Reihe von internationalen Übereinkommen, Protokollen und Abkommen sowie zur Vorbereitung künftiger 

internationaler Übereinkünfte, an denen sich die Union beteiligen möchte, bestimmt. 

In einigen Fällen sind Beiträge zu nachfolgenden Protokollen in den Beiträgen zum zugrunde liegenden Übereinkommen enthalten. 

Die Beiträge zu den internationalen Übereinkommen, Protokollen und Abkommen können unter anderem Folgendes umfassen: 

– Beiträge der Union zur Weltzollorganisation (WZO), 

– Beiträge der Union zum Internationalen Steuerdialog (ITD), 

– Beitrag zum Internationalen Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV), der mit dem Internationalen 

Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen, zuletzt geändert am 19. März 1991, gegründet wurde; in dem 

Übereinkommen ist ein ausschließliches Eigentumsrecht für Pflanzenzüchter vorgesehen, 
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– Beitrag zum Rahmenübereinkommen der Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung des Tabakkonsums, das die 

Gemeinschaft ratifiziert hat und dessen Vertragspartei die Union ist, 

– Beitrag der Union zur Finanzierung der mit der Mitgliedschaft der Union in der FAO verbundenen Verwaltungsausgaben 

sowie des Beitrags der Union zum Internationalen Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und 

Landwirtschaft nach dessen Ratifizierung, 

– Beteiligung an multilateralen und internationalen Umweltübereinkünften, 

– Beitrag der Union zur Energiegemeinschaft, 

– Beitrag der Union zur Verkehrsgemeinschaft. 

Jahresbeiträge, die die Union für ihre Beteiligung an folgenden internationalen Abkommen aufgrund ihrer ausschließlichen 

Zuständigkeit in diesem Bereich entrichten muss: 

– Internationale Kaffeeorganisation, 

– Internationale Kakao-Organisation, 

– Internationaler Beratender Baumwollausschuss (nach Genehmigung), 

– Internationales Zuckerübereinkommen (ISO), 

– Internationaler Getreiderat (IGC), 

– Internationales Übereinkommen über Olivenöl (COI), 

– Lissabonner Verband im Rahmen der Weltorganisation für geistiges Eigentum. 

Rechtsgrundlagen 

Beschluss 77/585/EWG des Rates vom 25. Juli 1977 über den Abschluss des Übereinkommens zum Schutz des Mittelmeers vor 

Verschmutzung sowie des Protokolls zur Verhütung der Verschmutzung des Mittelmeers durch das Einbringen durch Schiffe und 

Luftfahrzeuge (ABl. L 240 vom 19.9.1977, S. 1). 

Beschluss 81/462/EWG des Rates vom 11. Juni 1981 über den Abschluss des Übereinkommens über weiträumige 

grenzüberschreitende Luftverunreinigung (ABl. L 171 vom 27.6.1981, S. 11). 

Beschluss 82/72/EWG des Rates vom 3. Dezember 1981 über den Abschluss des Übereinkommens zur Erhaltung der europäischen 

freilebenden Tiere und wildwachsenden Pflanzen und ihrer natürlichen Lebensräume (ABl. L 38 vom 10.2.1982, S. 1). 

Beschluss 82/461/EWG des Rates vom 24. Juni 1982 über den Abschluss des Übereinkommens zur Erhaltung der wandernden 

wildlebenden Tierarten (ABl. L 210 vom 19.7.1982, S. 10) und die damit im Zusammenhang stehenden Übereinkommen. 

Beschluss 84/358/EWG des Rates vom 28. Juni 1984 über den Abschluss des Übereinkommens über die Zusammenarbeit bei der 

Bekämpfung der Verschmutzung der Nordsee durch Öl und andere Schadstoffe (ABl. L 188 vom 16.7.1984, S. 7). 

Beschluss 86/277/EWG des Rates vom 12. Juni 1986 über den Abschluss des Protokolls zum Übereinkommen über weiträumige 

grenzüberschreitende Luftverunreinigung von 1979, betreffend die langfristige Finanzierung des Programms über die 

Zusammenarbeit bei der Messung und Bewertung der weiträumigen Übertragung von luftverunreinigenden Stoffen in Europa 

(EMEP) (ABl. L 181 vom 4.7.1986, S. 1). 

Entscheidung 88/540/EWG des Rates vom 14. Oktober 1988 über den Abschluss des Wiener Übereinkommens zum Schutz der 

Ozonschicht und des Montrealer Protokolls über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen (ABl. L 297 vom 31.10.1988, S. 

8). 

Beschluss des Rates vom 25. November 1991 über den Beitritt der Gemeinschaft zu der Organisation der Vereinten Nationen für 

Ernährung und Landwirtschaft (FAO) (ABl. C 326 vom 16.12.1991, S. 238). 
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Beschluss 92/580/EWG des Rates vom 13. November 1992 über die Unterzeichnung und den Abschluss des Internationalen Zucker- 

Übereinkommens von 1992 (ABl. L 379 vom 23.12.1992, S. 15). 

Beschluss 93/98/EWG des Rates vom 1. Februar 1993 zum Abschluss — im Namen der Gemeinschaft — des Übereinkommens über 

die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung von gefährlichen Abfällen und ihrer Entsorgung (Baseler Übereinkommen) 

(ABl. L 39 vom 16.2.1993, S. 1). 

Beschluss 93/550/EWG des Rates vom 20. Oktober 1993 über den Abschluss des Übereinkommens über die Zusammenarbeit beim 

Schutz der Küsten und Gewässer des Nordatlantiks gegen Verschmutzung (ABl. L 267 vom 28.10.1993, S. 20).  

Beschluss 93/626/EWG des Rates vom 25. Oktober 1993 über den Abschluss des Übereinkommens über die biologische Vielfalt 

(ABl. L 309 vom 13.12.1993, S. 1). 

Beschluss 94/69/EG des Rates vom 15. Dezember 1993 über den Abschluss des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen 

über Klimaänderungen (ABl. L 33 vom 7.2.1994, S. 11). 

Beschluss 94/156/EG des Rates vom 21. Februar 1994 über den Beitritt der Gemeinschaft zum Übereinkommen über den Schutz der 

Meeresumwelt des Ostseegebiets (Helsinki-Übereinkommen 1974) (ABl. L 73 vom 16.3.1994, S. 1). 

Beschluss 95/308/EG des Rates vom 24. Juli 1995 über den Abschluss des Übereinkommens zum Schutz und zur Nutzung 

grenzüberschreitender Wasserläufe und internationaler Seen im Namen der Gemeinschaft (ABl. L 186 vom 5.8.1995, S. 42). 

Beschluss 96/88/ΕG des Rates vom 19. Dezember 1995 betreffend die Genehmigung der Internationalen Getreide-Übereinkunft von 

1995, bestehend aus dem Getreidehandels-Übereinkommen und dem Nahrungsmittelhilfe-Übereinkommen, durch die Europäische 

Gemeinschaft (ABl. L 21 vom 27.1.1996, S. 47). 

Beschluss des Rates vom 27. Juni 1997 über den Abschluss des Übereinkommens über die Umweltverträglichkeitsprüfung im 

grenzüberschreitenden Rahmen im Namen der Gemeinschaft (ESPOO-Übereinkommen) (Vorschlag im ABl. C 104 vom 24.4.1992, 

S. 5; Beschluss nicht veröffentlicht). 

Beschluss 97/825/EG des Rates vom 24. November 1997 über den Abschluss des Übereinkommens über die Zusammenarbeit zum 

Schutz und zur verträglichen Nutzung der Donau (Donauschutzübereinkommen) (ABl. L 342 vom 12.12.1997, S. 18). 

Beschluss 98/216/EG des Rates vom 9. März 1998 über den Abschluss — im Namen der Europäischen Gemeinschaft — des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer 

betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika (ABl. L 83 vom 19.3.1998, S. 1). 

Beschluss 98/249/EG des Rates vom 7. Oktober 1997 über den Abschluss des Übereinkommens zum Schutz der Meeresumwelt des 

Nordostatlantiks im Namen der Gemeinschaft (ABl. L 104 vom 3.4.1998, S. 1). 

Beschluss 98/685/EG des Rates vom 23. März 1998 über den Abschluss des Übereinkommens über die grenzüberschreitenden 

Auswirkungen von Industrieunfällen (ABl. L 326 vom 3.12.1998, S. 1). 

Beschluss 2000/706/EG des Rates vom 7. November 2000 über den Abschluss des Übereinkommens zum Schutz des Rheins im 

Namen der Gemeinschaft (ABl. L 289 vom 16.11.2000, S. 30). 

Entscheidung 2002/358/EG des Rates vom 25. April 2002 über die Genehmigung des Protokolls von Kyoto zum 

Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen im Namen der Europäischen Gemeinschaft sowie die 

gemeinsame Erfüllung der daraus erwachsenden Verpflichtungen (ABl. L 130 vom 15.5.2002, S. 1). 

Beschluss 2002/628/EG des Rates vom 25. Juni 2002 über den Abschluss des Protokolls von Cartagena über die biologische 

Sicherheit im Namen der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 48). 

Beschluss 2002/970/EG des Rates vom 18. November 2002 über den Abschluss des Internationalen Kakao-Übereinkommens von 

2001 im Namen der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 342 vom 17.12.2002, S. 1). 

Beschluss 2004/513/EG des Rates vom 2. Juni 2004 über den Abschluss des WHO-Rahmenübereinkommens zur Eindämmung des 

Tabakkonsums (ABl. L 213 vom 15.6.2004, S. 8). 
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Beschluss 2004/869/EG des Rates vom 24. Februar 2004 über den Abschluss des Internationalen Vertrags über pflanzengenetische 

Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft im Namen der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 378 vom 23.12.2004, S. 1). 

Beschluss 2005/370/EG des Rates vom 17. Februar 2005 über den Abschluss des Übereinkommens über den Zugang zu 

Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten im 

Namen der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 124 vom 17.5.2005, S. 1). 

Beschluss 2005/523/EG des Rates vom 30. Mai 2005 zur Genehmigung des Beitritts der Europäischen Gemeinschaft zum 

Internationalen Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen in der am 19. März 1991 in Genf angenommenen Neufassung 

(ABl. L 192 vom 22.7.2005, S. 63). 

Beschluss 2005/800/EG des Rates vom 14. November 2005 betreffend den Abschluss des Internationalen Übereinkommens von 2005 

über Olivenöl und Tafeloliven (ABl. L 302 vom 19.11.2005, S. 46). 

Beschluss 2006/61/EG des Rates vom 2. Dezember 2005 zum Abschluss des UN-ECE-Protokolls über Register zur Erfassung der 

Freisetzung und Verbringung von Schadstoffen im Namen der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 32 vom 4.2.2006, S. 54). 

Beschluss 2006/500/EG des Rates vom 29. Mai 2006 über den Abschluss des Vertrags zur Gründung der Energiegemeinschaft durch 

die Europäische Gemeinschaft (ABl. L 198 vom 20.7.2006, S. 15). 

Beschluss 2006/507/EG des Rates vom 14. Oktober 2004 über den Abschluss — im Namen der Europäischen Gemeinschaft — des 

Stockholmer Übereinkommens über persistente organische Schadstoffe (ABl. L 209 vom 31.7.2006, S. 1). 

Beschluss 2006/730/EG des Rates vom 25. September 2006 über den Abschluss — im Namen der Europäischen Gemeinschaft — des 

Rotterdamer Übereinkommens über das Verfahren der vorherigen Zustimmung nach Inkenntnissetzung für bestimmte gefährliche 

Chemikalien sowie Pestizide im internationalen Handel (ABl. L 299 vom 28.10.2006, S. 23).  

Beschluss 2006/871/EG des Rates vom 18. Juli 2005 über den Abschluss des Abkommens zur Erhaltung der afrikanisch-eurasischen 

wandernden Wasservögel im Namen der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 345 vom 8.12.2006, S. 24). 

Beschluss 2007/668/EG des Rates vom 25. Juni 2007 über den Beitritt der Europäischen Gemeinschaften zur Weltzollorganisation 

und die Ausübung der Rechte und Pflichten eines Mitglieds ad interim (ABl. L 274 vom 18.10.2007, S. 11).  

Beschluss 2008/76/EG des Rates vom 21. Januar 2008 über den Standpunkt der Gemeinschaft im Internationalen Kakaorat zur 

Verlängerung des Internationalen Kakao-Übereinkommens von 2001 (ABl. L 23 vom 26.1.2008, S. 27). 

Beschluss 2008/579/EG des Rates vom 16. Juni 2008 über die Unterzeichnung und den Abschluss des Internationalen Kaffee-

Übereinkommens von 2007 im Namen der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 186 vom 15.7.2008, S. 12). 

Beschluss 2008/871/EG des Rates vom 20. Oktober 2008 zur Genehmigung des Protokolls über die strategische Umweltprüfung zum 

Espooer UN/ECE-Übereinkommen von 1991 über die Umweltverträglichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen im Namen 

der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 308 vom 19.11.2008, S. 33). 

Beschluss 2011/634/EU des Rates vom 17. Mai 2011 über die Unterzeichnung des Internationalen Kakao-Übereinkommens von 2010 

im Namen der Europäischen Union und seine vorläufige Anwendung (ABl. L 259 vom 4.10.2011, S. 7). 

Beschluss 2011/731/EU des Rates vom 8. November 2011 über den Abschluss des Internationalen Tropenholz-Übereinkommens von 

2006 im Namen der Europäischen Union (ABl. L 294 vom 12.11.2011, S. 1). 

Beschluss 2012/189/EU des Rates vom 26. März 2012 über den Abschluss des Internationalen Kakao-Übereinkommens von 2010 

(ABl. L 102 vom 12.4.2012, S. 1). 

Beschluss 2014/283/EU des Rates vom 14. April 2014 über den Abschluss — im Namen der Europäischen Union — des Protokolls 

von Nagoya über den Zugang zu genetischen Ressourcen und die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung 

ergebenden Vorteile zum Übereinkommen über die biologische Vielfalt (ABl. L 150 vom 20.5.2014, S. 231). 

Beschluss 2014/664/EU des Rates vom 15. September 2014 über den Standpunkt, der im Rat der Mitglieder des Internationalen 

Olivenölrates im Namen der Europäischen Union in Bezug auf die Verlängerung des Internationalen Übereinkommens von 2005 über 

Olivenöl und Tafeloliven einzunehmen ist (ABl. L 275 vom 17.9.2014, S. 6). 
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Beschluss (EU) 2015/451 des Rates vom 6. März 2015 über den Beitritt der Europäischen Union zum Übereinkommen über den 

internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen (CITES) (ABl. L 75 vom 19.3.2015, S. 1). 

Beschluss (EU) 2016/1892 des Rates vom 10. Oktober 2016 über die Unterzeichnung — im Namen der Europäischen Union — und 

die vorläufige Anwendung des Internationalen Übereinkommens von 2015 über Olivenöl und Tafeloliven (ABl. L 293 vom 

28.10.2016, S. 2). 

Beschluss (EU) 2017/876 des Rates vom 18. Mai 2017 über den Beitritt der Europäischen Union zum Internationalen Beratenden 

Baumwollausschuss (ICAC) (ABl. L 134 vom 23.5.2017, S. 23). 

Beschluss (EU) 2017/939 des Rates vom 11. Mai 2017 über den Abschluss des Übereinkommens von Minamata über Quecksilber im 

Namen der Europäischen Union (ABl. L 142 vom 2.6.2017, S. 4). 

Beschluss (EU) 2019/392 des Rates vom 4. März 2019 über den Abschluss des Vertrags zur Gründung der Verkehrsgemeinschaft im 

Namen der Europäischen Union (ABl. L 71 vom 13.3.2019, S. 1). 

Beschluss (EU) 2019/1754 des Rates vom 7. Oktober 2019 über den Beitritt der Europäischen Union zur Genfer Akte des 

Lissabonner Abkommens über Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben (ABl. L 271 vom 24.10.2019, S. 12). 

Verweise 

Entscheidung der Kommission vom 4. Juni 2008 über Teilnahme der Gemeinschaft am internationalen Steuerdialog. 

Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere Artikel 133. 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere Artikel 207. 

Internationales Kaffee-Übereinkommen, 2007 und 2008 neu ausgehandelt, in Kraft getreten am 2. Februar 2011 mit einer 

Geltungsdauer von 10 Jahren bis 1. Februar 2021, mit der Möglichkeit einer Verlängerung um einen oder mehrere 

aufeinanderfolgende Geltungszeiträume, die insgesamt acht Jahre nicht überschreiten dürfen. 

Internationales Kakao-Abkommen, 2001 und zuletzt 2010 neu ausgehandelt, das am 1. Oktober 2012 in Kraft getreten ist für eine 

Geltungsdauer von 10 Jahren bis zum 30. September 2022; mit einer Überprüfung nach fünf Jahren und der Möglichkeit einer 

Verlängerung um zwei zusätzliche Zeiträume, die jeweils zwei Jahre nicht überschreiten dürfen.  

Schlussfolgerungen des Rates vom 29. April 2004 (Dok. 8972/04), Schlussfolgerungen des Rates vom 27. Mai 2008 (Dok. 9986/08) 

und Schlussfolgerungen des Rates vom 30. April 2010 (Dok. 8674/10) bezüglich des Internationalen Beratenden 

Baumwollausschusses. 

Geschäftsordnung des Internationalen Beratenden Baumwollausschusses, angenommen auf der 31. Plenartagung vom 16. Juni 1972, 

mit Änderungen durch die 74. Plenartagung vom 11. Dezember 2015. 

Artikel 14 20 04 — Maßnahmen, die im Rahmen der Befugnisse der Kommission und der der Kommission 

übertragenen besonderen Zuständigkeiten finanziert werden 

Erläuterungen 

Gemäß Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe d der Haushaltsordnung sind die in diesem Artikel eingestellten Mittel zur Finanzierung von 

Ausgaben im Zusammenhang mit Aufgaben, die sich aus den institutionellen Befugnissen der Kommission und den ihr unmittelbar 

durch Artikel 210 Absatz 2 und Artikel 214 Absatz 6 AEUV übertragenen besonderen Zuständigkeiten ergeben, d. h. für die kein 

Basisrechtsakt erlassen wurde, bestimmt. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für 

den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, 
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(EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 

541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 

Posten 14 20 04 01 — Internationale Organisation für Rebe und Wein  

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

140 000 140 000   140 000 140 000 

Erläuterungen 

Gemäß Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe d und Artikel 239 der Haushaltsordnung sind diese Mittel zur Deckung des Beitrags der Union 

zur Internationalen Organisation für Rebe und Wein (OIV) bestimmt. 

Verweise 

Beschluss des Rates vom 21. September 2017 zur Festlegung des im Namen der Europäischen Union in der Internationalen 

Organisation für Rebe und Wein zu vertretenden Standpunkts bezüglich des Sonderstatus der Europäischen Union in der 

Internationalen Organisation für Rebe und Wein (2017/0211 (NLE)). 

Posten 14 20 04 02 — Außenhandelsbeziehungen und Handelshilfe 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

18 486 759 17 300 000   18 486 759 17 300 000 

Erläuterungen 

Gemäß 58 Absatz 2 Buchstabe d der Haushaltsordnung sind diese Mittel zur Finanzierung der folgenden Maßnahmen bestimmt: 

– Maßnahmen zur Unterstützung von Handels- und Investitionsverhandlungen, 

– Studien, Bewertungen und Folgenabschätzungen im Zusammenhang mit Handels- und Investitionsübereinkünften sowie 

handels- und investitionspolitischen Maßnahmen, 

– Unterstützung der Handels- und Investitionspolitik, Teilnahme an Verhandlungen und Umsetzung von Handels- und 

Investitionsabkommen und anderen handels- und investitionsbezogenen Initiativen, Schulungen und sonstigen Maßnahmen 

zum Kapazitätsaufbau in Drittländern, 

– Marktzugangsaktivitäten zur Unterstützung der Umsetzung der Marktzugangsstrategie der Union, 

– Maßnahmen zur Unterstützung der Umsetzung geltender Handels- und Investitionsübereinkünfte und der Überwachung 

und Durchsetzung von Handels- und Investitionsregeln und -verpflichtungen, 

– Unterstützung durch Rechts- und sonstige Sachverständige, 

– mit internationalen Übereinkünften geschaffene Systeme zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten, 

– Maßnahmen zur Unterstützung des Handels und der nachhaltigen Entwicklung, 

– Entwicklung, Pflege und Betrieb von Informationssystemen, einschließlich Erwerb von IT-Ausrüstung, 

– IT-bezogene Ausgaben, einschließlich für betriebliche Informationstechnologie, 
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– sonstige Maßnahmen zur Unterstützung der Handels- und Investitionspolitik. 

Posten 14 20 04 04 — Strategische Bewertungen und Prüfungen 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

25 060 620 31 405 107   25 060 620 31 405 107 

Erläuterungen 

Diese Mittel dienen zur Finanzierung der strategischen Bewertung, des externen Monitorings und der Rechnungsprüfung in den 

Bereichen internationale Zusammenarbeit und Entwicklung, Nachbarschaft und Erweiterung.  

Die Finanzierung kann sich auch auf Metastudien, Ansätze, Systeme und Methoden für die Evaluierung, Überwachung und Prüfung 

erstrecken sowie auf Systeme zur Fortbildung und Weitergabe von Kenntnissen und andere horizontale Maßnahmen zur Förderung 

der Verbreitung von Gutachten und Kenntnissen in diesem Bereich (u. a. Studien, Sachverständigensitzungen, Informationssysteme 

und Veröffentlichungen). 

Diese Mittel können auch zur Deckung IT-bezogener Ausgaben, einschließlich für betriebliche Informationstechnologie, dienen. 

TITEL 15 — HERANFÜHRUNGSHILFE 

Zahlenangaben 

Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 

2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

15 01 Verwaltungsbezogene Unterstützungsausgaben des 

Clusters „Heranführungshilfe“ 6 47 476 257 47 476 257   47 476 257 47 476 257 

15 02 Instrument für Heranführungshilfe (IPA III) 6 1 893 029 216 2 324 228 530 71 000 000  1 964 029 216 2 324 228 530 

15 20 Pilotprojekte, vorbereitende Maßnahmen, 
Maßnahmen zur Erfüllung von Aufgaben, die sich 

aus den institutionellen Befugnissen der 
Kommission ergeben, und sonstige Maßnahmen 6 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Titel 15 — Insgesamt  1 940 505 473 2 371 704 787 71 000 000  2 011 505 473 2 371 704 787 

KAPITEL 15 02 — INSTRUMENT FÜR HERANFÜHRUNGSHILFE (IPA III) 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

15 02 Instrument für Heranführungshilfe (IPA III)        

15 02 01 Wesentliche Elemente, Politikbereiche der Union 

und direkte Kontakte zwischen den Menschen 

 
      

15 02 01 01 Vorbereitung auf den Beitritt 6 538 410 644 153 574 456 2 200 000  540 610 644 153 574 456 

15 02 01 02 Erasmus+ — Beitrag aus Mitteln von IPA III 6 62 400 000 35 500 000 -2 200 000  60 200 000 35 500 000 

 Artikel 15 02 01 — Teilsumme  600 810 644 189 074 456   600 810 644 189 074 456 

15 02 02 Investitionen in Wachstum und Beschäftigung        
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

15 02 02 01 Vorbereitung auf den Beitritt 6 933 237 847 201 900 000 71 000 000  1 004 237 847 201 900 000 

15 02 02 02 Übergang zur Anwendung von Unionsvorschriften 6 113 000 000 31 950 000   113 000 000 31 950 000 

15 02 02 03 IPA III — Dotierung des gemeinsamen 
Dotierungsfonds (CPF) 6 179 518 533 101 131 673   179 518 533 101 131 673 

 Artikel 15 02 02 — Teilsumme  1 225 756 380 334 981 673 71 000 000  1 296 756 380 334 981 673 

15 02 03 Territoriale und grenzübergreifende 

Zusammenarbeit 6 66 462 192 65 603 536   66 462 192 65 603 536 

15 02 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

15 02 99 01 Abschluss von Maßnahmen im Rahmen früherer 

Instrumente für Heranführungshilfe (aus der Zeit 
vor 2021) 6 p.m. 1 734 568 865   p.m. 1 734 568 865 

 Artikel 15 02 99 — Teilsumme  p.m. 1 734 568 865   p.m. 1 734 568 865 

 Kapitel 15 02 — Insgesamt  1 893 029 216 2 324 228 530 71 000 000  1 964 029 216 2 324 228 530 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind zur Deckung operativer Ausgaben im Zusammenhang mit Maßnahmen bestimmt, die 

im Rahmen einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines Instruments für Heranführungshilfe 

(IPA III) durchgeführt werden, dessen allgemeines Ziel darin bestehen wird, seine Begünstigten bei der Annahme und Durchführung 

der politischen, institutionellen, rechtlichen, administrativen, sozialen und wirtschaftlichen Reformen zu unterstützen, die sie zur 

Einhaltung der Werte der Union und zur schrittweisen Angleichung an die Vorschriften, Normen, Politiken und Praktiken der Union 

benötigen und die einen Beitrag zur Stabilität, zur Sicherheit und zum Wohlstand der Begünstigten leisten. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden mit dem Einsetzen der Beiträge von Drittländern (EFTA-Staaten 

gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum, Kandidatenländer und gegebenenfalls potenzielle Kandidaten des 

Westbalkans oder andere Länder) für ihre Beteiligung an Unionsprogrammen sowie anderer zweckgebundener Einnahmen in den 

Einnahmenteil entsprechende zusätzliche Mittel unter diesem Kapitel bereitgestellt und können ausgeführt werden. 

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2021/1529 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. September 2021 zur Schaffung des Instruments für 

Heranführungshilfe (IPA III) (ABl. L 330 vom 20.9.2021, S. 1). 

Artikel 15 02 01 — Wesentliche Elemente, Politikbereiche der Union und direkte Kontakte zwischen den 

Menschen 

Posten 15 02 01 01 — Vorbereitung auf den Beitritt 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

538 410 644 153 574 456 2 200 000  540 610 644 153 574 456 
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Erläuterungen 

Diese Mittel sind für Maßnahmen zur Unterstützung der IPA-III-Begünstigten im Hinblick auf die Verwirklichung der folgenden 

spezifischen Ziele bestimmt: 

– Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie sowie der Achtung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten, auch 

durch die Förderung einer unabhängigen Justiz, die Stärkung der Sicherheit und die Bekämpfung von Korruption und 

organisierter Kriminalität, die Achtung des Völkerrechts, Medienfreiheit und akademische Freiheit und durch günstige 

Rahmenbedingungen für die Zivilgesellschaft; Förderung von Nichtdiskriminierung und Toleranz; Sicherstellung des 

Respekts für Personen, die Minderheiten angehören, und Förderung der Geschlechtergleichstellung sowie Verbesserung der 

Migrationssteuerung, einschließlich des Grenzmanagements und der Bekämpfung der irregulären Migration, sowie 

Bekämpfung der Zwangsmigration, 

– Steigerung der Effizienz der öffentlichen Verwaltung und Unterstützung von Transparenz, Strukturreformen und guter 

Regierungsführung auf allen Ebenen, darunter in den Bereichen Vergabe öffentlicher Aufträge und staatliche Beihilfen, 

– Gestaltung der Vorschriften, Standards, Strategien und Verfahren der in Anhang I aufgeführten Begünstigten im Einklang 

mit denen der Union und Förderung von regionaler Zusammenarbeit, Versöhnung, gutnachbarlichen Beziehungen sowie 

direkten Kontakten und Kommunikation zwischen den Menschen. Darüber hinaus sind diese Mittel zur Deckung von 

Ausgaben im Zusammenhang mit mehrjährigen TAIEX- (Technische Hilfe und Informationsaustausch), Überwachungs-, 

Kommunikations- und Prüfungsmaßnahmen für die Begünstigten der Heranführungshilfe bestimmt. 

Posten 15 02 01 02 — Erasmus+ — Beitrag aus Mitteln von IPA III 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

62 400 000 35 500 000 -2 200 000  60 200 000 35 500 000 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind dafür bestimmt, die finanzielle Unterstützung im Rahmen von IPA III zur Förderung der internationalen Dimension 

des Programms Erasmus+ zu decken. 

Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans) 

EFTA-EWR 1 566 240 6 6 0 0 

Artikel 15 02 02 — Investitionen in Wachstum und Beschäftigung 

Erläuterungen 

Die in diesem Artikel eingestellten Mittel dienen der Finanzierung von Maßnahmen zur Unterstützung der IPA-III-Begünstigten im 

Hinblick auf die Verwirklichung der folgenden spezifischen Ziele:  

– Stärkung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und Kohäsion mit besonderem Augenmerk auf jungen 

Menschen — unter anderem durch hochwertige Bildungs- und Beschäftigungspolitik, durch die Förderung von 

Investitionen und der Entwicklung der Privatwirtschaft unter Schwerpunktsetzung auf kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU) sowie auf die Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums, 

– Stärkung des Umweltschutzes, Erhöhung der Resilienz gegenüber dem Klimawandel, Beschleunigung des Übergangs zu 

einer kohlenstoffarmen Wirtschaft, Entwicklung der digitalen Wirtschaft und Gesellschaft und Stärkung einer nachhaltigen 

Konnektivität in all ihren Dimensionen. 
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Posten 15 02 02 01 — Vorbereitung auf den Beitritt 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

933 237 847 201 900 000 71 000 000  1 004 237 847 201 900 000 

Erläuterungen 

Diese Mittel dienen der Vorbereitung der Begünstigten auf den Beitritt, außer im Bereich der Entwicklung des ländlichen Raums. 

Posten 15 02 02 03 — IPA III — Dotierung des gemeinsamen Dotierungsfonds (CPF) 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

179 518 533 101 131 673   179 518 533 101 131 673 

Erläuterungen 

Diese Mittel dienen zur Finanzierung der Dotierung des gemeinsamen Dotierungsfonds für Haushaltsgarantien und finanziellen 

Beistand für die IPA-III-Begünstigten. Zweckgebundene Einnahmen können zur Bereitstellung zusätzlicher Mittel führen, auch im 

Rahmen von Haushaltsgarantien oder finanziellem Beistand aus früheren mehrjährigen Finanzrahmen. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für 

den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, 

(EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 

541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1), insbesondere 

deren Titel X. 

Verordnung (EU) 2021/947 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juni 2021 zur Schaffung des Instruments für 

Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit — Europa in der Welt, zur Änderung und 

Aufhebung des Beschlusses Nr. 466/2014/EU und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2017/1601 und der Verordnung (EG, 

Euratom) Nr. 480/2009 des Rates (ABl. L 209 vom 14.6.2021, S. 1). 

Artikel 15 02 03 — Territoriale und grenzübergreifende Zusammenarbeit 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

66 462 192 65 603 536   66 462 192 65 603 536 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind zur Finanzierung von Maßnahmen zur Unterstützung der Begünstigten des IPA III im Hinblick auf die 

Verwirklichung des spezifischen Ziels bestimmt: Unterstützung der territorialen und grenzübergreifenden Zusammenarbeit über 

Land- und Seegrenzen hinweg einschließlich der transnationalen und der interregionalen Zusammenarbeit. 
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TITEL 16 — AUSGABEN AUßERHALB DER IM MEHRJÄHRIGEN FINANZRAHMEN 

FESTGELEGTEN OBERGRENZEN 

Zahlenangaben 

Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 

2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

16 01 Verwaltungsbezogene Unterstützungsausgaben 

außerhalb der im mehrjährigen Finanzrahmen 
festgelegten Obergrenzen  p.m. p.m.   p.m. p.m. 

16 02 Inanspruchnahme von Solidaritätsmechanismen 
(besondere Instrumente) S 50 000 000 75 000 000   50 000 000 75 000 000 

16 03 Förderung von Innovationen im Bereich CO2-arme 

Technologien und Verfahren im Rahmen des 
Emissionshandelssystems (EHS) O p.m. p.m.   p.m. p.m. 

16 04 Garantie der Europäischen Union für die Anleihen 

und Darlehen in Mitgliedstaaten O p.m. p.m.   p.m. p.m. 

16 05 Sonstige Ausgaben O p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Titel 16 — Insgesamt  50 000 000 75 000 000   50 000 000 75 000 000 

KAPITEL 16 01 — VERWALTUNGSBEZOGENE UNTERSTÜTZUNGSAUSGABEN AUßERHALB DER 

IM MEHRJÄHRIGEN FINANZRAHMEN FESTGELEGTEN OBERGRENZEN 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

16 01 Verwaltungsbezogene Unterstützungsausgaben außerhalb der 

im mehrjährigen Finanzrahmen festgelegten Obergrenzen 

 

   

16 01 01 Unterstützungsausgaben für den Europäischen Fonds für die 

Anpassung an die Globalisierung zugunsten entlassener 

Arbeitnehmer S p.m.  p.m. 

16 01 02 Unterstützungsausgaben für den Innovationsfonds     

16 01 02 64 Exekutivagentur für Innovation und Netze — Beitrag aus dem 
Innovationsfonds für den Abschluss früherer Programme O p.m.  p.m. 

16 01 02 74 Europäische Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und 
Umwelt — Beitrag aus dem Innovationsfonds O p.m.  p.m. 

 Artikel 16 01 02 — Teilsumme  p.m.  p.m. 

16 01 03 Unterstützungsausgaben für die Europäische 

Friedensfazilität O p.m.  p.m. 

16 01 04 Unterstützungsausgaben für von der Kommission verwaltete 

Treuhandfonds O p.m.  p.m. 

16 01 05 Unterstützungsausgaben für den Europäischen 

Entwicklungsfonds O p.m.  p.m. 

 Kapitel 16 01 — Insgesamt  p.m.  p.m. 

Artikel 16 01 01 — Unterstützungsausgaben für den Europäischen Fonds für die Anpassung an die 

Globalisierung zugunsten entlassener Arbeitnehmer 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

p.m.  p.m. 



 

DE 138 DE 

Erläuterungen 

Diese Mittel können auf Initiative der Kommission bis zu einer Obergrenze von 0,5 % des jährlichen Höchstbetrags des Europäischen 

Fonds für die Anpassung an die Globalisierung zugunsten entlassener Arbeitnehmer (EGF) in Anspruch genommen werden. Die 

Mittel können zur Finanzierung der Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Vorbereitung, dem Monitoring, der Bewertung, der 

Datenerhebung und der Schaffung einer für die Umsetzung des EGF relevanten Wissensbasis in Anspruch genommen werden. 

Außerdem können sie zur Finanzierung der für die Durchführung der Tätigkeit des EGF erforderlichen administrativen und 

technischen Hilfe, von Informations- und Kommunikationsmaßnahmen und Maßnahmen zur Erhöhung der Sichtbarkeit des EGF, 

Maßnahmen zur Bereitstellung technischer und administrativer Hilfe sowie von Treffen mit Vertretern der Mitgliedstaaten und 

Seminaren mit Interessenträgern, Prüfungs-, Kontroll- und Evaluierungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. 

Verweise 

Siehe Artikel 16 02 02 

Artikel 16 01 05 — Unterstützungsausgaben für den Europäischen Entwicklungsfonds 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

p.m.  p.m. 

Erläuterungen 

Diese Mittel dienen der Deckung der im Rahmen des Europäischen Entwicklungsfonds beschlossenen Verwaltungs- und 

Unterstützungsausgaben, insbesondere der Gemeinkosten für externes Personal in den Delegationen der Union (Vertragsbedienstete, 

örtliche Bedienstete oder abgeordnete nationale Sachverständige) wie Miete, Sicherheit, Reinigung und Instandhaltung. Sie dienen 

ferner der Deckung der Bezüge für externes Personal in den zentralen Dienststellen der Kommission, insbesondere in Bezug auf die 

zweckgebundenen Einnahmen, die sich aus dem Übergang von der Friedensfazilität für Afrika zur Europäischen Friedensfazilität 

ergeben. 

Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans) 

Andere Länder 9 500 000 3 3 0, 3 3 8, 3 3 9 

Andere zweckgebundene Einnahmen 27 000 000 3 3 0, 3 3 8, 3 3 9 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für 

den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, 

(EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 

541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1), insbesondere 

Artikel 21 Absatz 2. 

KAPITEL 16 02 — INANSPRUCHNAHME VON SOLIDARITÄTSMECHANISMEN (BESONDERE 

INSTRUMENTE) 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

16 02 Inanspruchnahme von Solidaritätsmechanismen 
(besondere Instrumente) 

 

      

16 02 01 Solidaritätsfonds der Europäischen Union 

(EUSF) 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

16 02 01 01 Unterstützung der Mitgliedstaaten bei aus dem 

Solidaritätsfonds der Europäischen Union (EUSF) 
förderfähigen Ereignissen S 50 000 000 50 000 000   50 000 000 50 000 000 

16 02 01 02 Unterstützung von Ländern, die 

Beitrittsverhandlungen mit der Union führen, in 

aus dem Solidaritätsfonds der Europäischen Union 
(EUSF) förderfähigen Fällen. S p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Artikel 16 02 01 — Teilsumme  50 000 000 50 000 000   50 000 000 50 000 000 

16 02 02 Europäischer Fonds für die Anpassung an die 

Globalisierung zugunsten entlassener 

Arbeitnehmer (EGF) S p.m. 25 000 000   p.m. 25 000 000 

16 02 03 Reserve für die Anpassung an den Brexit S p.m. p.m.   p.m. p.m. 

16 02 99 Abschluss früherer Programme und Tätigkeiten        

16 02 99 01 Abschluss des Europäischen Fonds für die 

Anpassung an die Globalisierung (vor 2021) S p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Artikel 16 02 99 — Teilsumme  p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Kapitel 16 02 — Insgesamt  50 000 000 75 000 000   50 000 000 75 000 000 

Erläuterungen 

Bei diesem Kapitel werden Mittel eingestellt, die sich aus der Inanspruchnahme des Solidaritätsfonds der Europäischen Union, des 

Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung zugunsten entlassener Arbeitnehmer und der Reserve für die Anpassung 

an den Brexit ergeben — alle drei besondere Instrumente, die in der Verordnung des Rates zur Festlegung des mehrjährigen 

Finanzrahmens für die Jahre 2021-2027 vorgesehen sind. 

Gemäß den Artikeln 21, 22 und 24 der Haushaltsordnung werden in den Einnahmenplan eingesetzte zweckgebundene Einnahmen als 

entsprechende Mittel bereitgestellt und im Rahmen dieses Kapitels ausgeführt.  

Die entsprechenden veranschlagten Beträge sowie die zugehörigen Artikel oder Posten des Einnahmenplans werden nach Möglichkeit 

in den betreffenden Haushaltslinien angegeben. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates vom 17. Dezember 2020 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die 

Jahre 2021 bis 2027 (ABl. L 433 I vom 22.12.2020, S. 11). 

Interinstitutionelle Vereinbarung vom 16. Dezember 2020 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union 

und der Europäischen Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche 

Haushaltsführung sowie über neue Eigenmittel, einschließlich eines Fahrplans im Hinblick auf die Einführung neuer Eigenmittel 

(ABl. L 433I vom 22.12.2020, S. 28). 

Artikel 16 02 02 — Europäischer Fonds für die Anpassung an die Globalisierung zugunsten entlassener 

Arbeitnehmer (EGF) 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

p.m. 25 000 000   p.m. 25 000 000 
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Erläuterungen 

Bei diesem Artikel werden Mittel aus der Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung 

zugunsten entlassener Arbeitnehmer (EGF) gemäß der Verordnung (EU) Nr. 2021/691 des Europäischen Parlaments und des Rates 

eingesetzt. 

Das Ziel des EGF besteht darin, Solidarität zu bekunden und menschenwürdige und nachhaltige Beschäftigung in der Union zu 

fördern, indem Arbeitnehmern, die wegen größerer Umstrukturierungsmaßnahmen entlassen wurden, Unterstützung angeboten wird. 

Solche Maßnahmen können vor allem auf globalisierungsbedingte Herausforderungen, beispielsweise Veränderungen im 

Welthandelsgefüge, Handelsstreitigkeiten, weitreichende Änderungen in den Handelsbeziehungen der Union oder der 

Zusammensetzung des Binnenmarktes und Finanz- oder Wirtschaftskrisen sowie den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft oder 

auf Digitalisierung bzw. Automatisierung zurückgehen. Der EGF unterstützt entlassene Arbeitnehmer dabei, so rasch wie möglich 

wieder eine menschenwürdige und nachhaltige Beschäftigung zu finden. Besonderes Gewicht liegt auf Maßnahmen zur Unterstützung 

der am stärksten benachteiligten Gruppen. 

Der EGF trägt damit zur Umsetzung der Grundsätze bei, die im Rahmen der europäischen Säule sozialer Rechte festgelegt wurden, 

und stärkt den sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalt zwischen den Regionen und den Mitgliedstaaten. 

Die EGF-Maßnahmen sollten die Maßnahmen des ESF+ ergänzen; eine Doppelfinanzierung aus diesen beiden Instrumenten ist nicht 

zulässig. Aus dem EGF unterstützte Maßnahmen sollten darauf abzielen, dass möglichst viele der an diesen Maßnahmen 

teilnehmenden Begünstigten so rasch wie möglich eine neue dauerhafte Beschäftigung finden. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2021/691 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 über den Europäischen Fonds für die 

Anpassung an die Globalisierung zugunsten entlassener Arbeitnehmer (EGF) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 

1309/2013 (ABl. L 153 vom 3.5.2021, S. 48). 

Artikel 16 02 03 — Reserve für die Anpassung an den Brexit 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Erläuterungen 

Bei diesem Artikel werden Mittel eingestellt, die sich aus der Inanspruchnahme der Reserve für die Anpassung an den Brexit ergeben, 

mit der gemäß Verordnung (EU) 2021/1755 des Europäischen Parlaments und des Rates (Verordnung über die Reserve für die 

Anpassung an den Brexit) unvorhergesehenen und nachteiligen Auswirkungen in den am schwersten betroffenen Mitgliedstaaten und 

Sektoren begegnet werden soll. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2021/1755 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 2021 zur Einrichtung der Reserve für die 

Anpassung an den Brexit (ABl. L 357 vom 8.10.2021, S. 1). 

Verweise 

Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 21. Juli 2020 (EUCO 10/20), insbesondere Nummern A26 und 134. 
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TITEL 20 — VERWALTUNGSAUSGABEN DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION 

Zahlenangaben 

Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

20 01 Mitglieder, Beamte und Bedienstete auf Zeit 7 2 509 833 000 2 509 833 000 -352 000 -352 000 2 509 481 000 2 509 481 000 

20 02 Sonstiges Personal und sonstige personenbezogene 
Ausgaben 7 277 027 249 277 027 249 18 800 18 800 277 046 049 277 046 049 

20 03 Sachausgaben für die Verwaltung  870 228 060 870 228 060 73 100 73 100 870 301 160 870 301 160 

20 04 Ausgaben für Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) 7 211 275 241 211 275 241 26 000 26 000 211 301 241 211 301 241 

20 10 Dezentrale Agenturen 7 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

20 20 Pilotprojekte, vorbereitende Maßnahmen, 

Maßnahmen zur Erfüllung von Aufgaben, die sich 
aus den institutionellen Befugnissen der 

Kommission ergeben, und sonstige Maßnahmen 7 p.m. 100 000   p.m. 100 000 

 Titel 20 — Insgesamt  3 868 363 550 3 868 463 550 -234 100 -234 100 3 868 129 450 3 868 229 450 

KAPITEL 20 01 — MITGLIEDER, BEAMTE UND BEDIENSTETE AUF ZEIT 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

20 01 Mitglieder, Beamte und Bedienstete auf Zeit     

20 01 01 Mitglieder     

20 01 01 01 Gehälter, Zulagen und Entschädigungen der Mitglieder des 
Organs 7.2 10 612 000  10 612 000 

20 01 01 02 Sonstige Verwaltungsausgaben der Mitglieder des Organs 7.2 3 734 000  3 734 000 

20 01 01 03 Vergütungen früherer Mitglieder 7.2 2 830 000  2 830 000 

 Artikel 20 01 01 — Teilsumme  17 176 000  17 176 000 

20 01 02 Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit     

20 01 02 01 Bezüge und Vergütungen — Hauptsitz und Vertretungen 7.2 2 305 209 000 -352 000 2 304 857 000 

20 01 02 02 Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Versetzungen und 
Ausscheiden aus dem Dienst — Hauptsitz und Vertretungen 7.2 13 418 000  13 418 000 

20 01 02 03 Bezüge und Vergütungen — Delegationen der Union 7.2 134 919 000  134 919 000 

20 01 02 04 Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Versetzungen und 
Ausscheiden aus dem Dienst — Delegationen der Union 7.2 7 948 000  7 948 000 

 Artikel 20 01 02 — Teilsumme  2 461 494 000 -352 000 2 461 142 000 

20 01 03 Beamte, die vorübergehend bei nationalen Verwaltungen, bei 

internationalen Organisationen oder bei öffentlichen oder 

privaten Einrichtungen oder Unternehmen beschäftigt sind 7.2 200 000  200 000 

20 01 04 In den einstweiligen Ruhestand versetzte, ihrer Stelle 

enthobene oder entlassene Beamte 7.2 8 477 000  8 477 000 

20 01 05 Personalpolitik und -verwaltung     

20 01 05 01 Ärztlicher Dienst 7.2 5 387 000  5 387 000 

20 01 05 02 Kinderbetreuungseinrichtungen 7.2 6 123 000  6 123 000 

20 01 05 03 Andere Sozialausgaben 7.2 5 757 000  5 757 000 

20 01 05 04 Mobilität 7.2 2 738 000  2 738 000 

20 01 05 05 Ausgaben für Auswahlverfahren und Personaleinstellung 7.2 2 481 000  2 481 000 

 Artikel 20 01 05 — Teilsumme  22 486 000  22 486 000 

 Kapitel 20 01 — Insgesamt  2 509 833 000 -352 000 2 509 481 000 



 

DE 142 DE 

Artikel 20 01 02 — Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf Zeit 

Posten 20 01 02 01 — Bezüge und Vergütungen — Hauptsitz und Vertretungen 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

2 305 209 000 -352 000 2 304 857 000 

Erläuterungen 

Für die Beamten und Bediensteten auf Zeit, die eine im Stellenplan vorgesehene Planstelle innehaben, ist mit Ausnahme des in 

Drittländern Dienst tuenden Personals Folgendes veranschlagt: 

– die Gehälter, Vergütungen und mit den Gehältern zusammenhängenden Zulagen, 

– die Kranken- und Unfallversicherung sowie die sonstigen Sozialbeiträge, 

– die Arbeitslosenversicherung der Bediensteten auf Zeit sowie die Zahlungen, die das Organ für Bedienstete auf Zeit zur 

Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen im Herkunftsland leisten muss, 

– die sonstigen Zulagen und verschiedenen Vergütungen, 

– für Beamte und Bedienstete auf Zeit die Vergütungen für Schichtdienst und für Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz 

und/oder zu Hause, 

– die Entschädigung bei Beendigung des Dienstverhältnisses eines Beamten auf Probe im Fall offensichtlich unzulänglicher 

Leistungen, 

– die Vergütung bei Kündigung des Vertrags eines Bediensteten auf Zeit durch das Organ, 

– die Erstattung der Ausgaben für die Sicherheit der Wohnungen der Beamten, die in Vertretungen der Kommission in der 

Union und in Delegationen der Union innerhalb des Gebiets der Union tätig sind, 

– Pauschalvergütungen und Vergütungen zum Stundensatz für Beamte der Laufbahngruppe AST, sofern diese Überstunden 

nicht, wie vorgesehen, durch Freizeit ausgeglichen werden können, 

– die Auswirkungen der Berichtigungskoeffizienten, die auf die Gehälter der Beamten und Bediensteten auf Zeit angewandt 

werden, sowie die Auswirkungen der Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf den Teil der Bezüge, der in ein 

anderes Land als das, in dem der Dienstort liegt, überwiesen wird, 

– die Kosten der Aktualisierungen der Dienstbezüge im Laufe des Haushaltsjahres. 

Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans). 

Andere zweckgebundene Einnahmen 43 108 429 3 2 0 1 

Rechtsgrundlagen 

Statut der Beamten der Europäischen Union.  

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union. 
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Posten 20 01 02 02 — Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Versetzungen und Ausscheiden aus dem Dienst — 

Hauptsitz und Vertretungen 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

13 418 000  13 418 000 

Erläuterungen 

Für die Beamten und Bediensteten auf Zeit, die eine im Stellenplan vorgesehene Planstelle innehaben, ist mit Ausnahme des in 

Drittländern Dienst tuenden Personals Folgendes veranschlagt: 

– die Erstattung der Reisekosten der Beamten und der Bediensteten auf Zeit (einschließlich derjenigen ihrer 

Familienangehörigen) bei Dienstantritt, beim Ausscheiden aus dem Dienst oder bei Versetzungen, die mit einem Wechsel 

des Dienstorts verbunden sind, 

– die Einrichtungs- und Wiedereinrichtungsbeihilfe für Beamte und Bedienstete auf Zeit, die infolge ihres Dienstantritts, 

ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln 

und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen, 

– die Erstattung der Umzugskosten der Beamten und der Bediensteten auf Zeit, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer 

Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und 

sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen, 

– die Tagegelder für Beamte und Bedienstete auf Zeit, die nachweisen, dass sie infolge ihres Dienstantritts oder ihrer 

Verwendung an einem neuen Dienstort ihren Wohnort wechseln müssen; 

– die vorübergehend anfallenden Kosten für Beamte, die vor dem Beitritt dienstlich in künftige neue Mitgliedstaaten 

abgeordnet und nach erfolgtem Beitritt in diesen Ländern befristet weiterhin dienstlich verwendet werden und für die 

ausnahmsweise dieselben finanziellen und materiellen Bedingungen gelten, die von der Kommission vor dem Beitritt 

gemäß Anhang X des Statuts und der Beschäftigungsbedingungen angewendet wurden. 

Rechtsgrundlagen 

Statut der Beamten der Europäischen Union.  

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union. 

KAPITEL 20 02 — SONSTIGES PERSONAL UND SONSTIGE PERSONENBEZOGENE AUSGABEN 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

20 02 Sonstiges Personal und sonstige personenbezogene Ausgaben     

20 02 01 Externes Personal — Hauptsitz     

20 02 01 01 Vertragsbedienstete 7.2 85 178 196  85 178 196 

20 02 01 02 Personal der Agenturen sowie technische und administrative 

Unterstützung für verschiedene Tätigkeiten 7.2 12 947 721  12 947 721 

20 02 01 03 Vorübergehend zur Kommission abgeordnete nationale 
Beamte 7.2 39 955 172  39 955 172 

 Artikel 20 02 01 — Teilsumme  138 081 089  138 081 089 

20 02 02 Externes Personal — Vertretungen der Kommission     

20 02 02 01 Vertragsbedienstete 7.2 16 431 000  16 431 000 

20 02 02 02 Örtliche Bedienstete 7.2 1 720 000  1 720 000 

20 02 02 03 Leiharbeitskräfte 7.2 500 000  500 000 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens 

Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

20 02 02 04 Überstunden von externem Personal 7.2 20 000  20 000 

 Artikel 20 02 02 — Teilsumme  18 671 000  18 671 000 

20 02 03 Externes Personal — Delegationen der Union     

20 02 03 01 Vertragsbedienstete 7.2 712 000  712 000 

20 02 03 02 Örtliche Bedienstete 7.2 9 962 000  9 962 000 

20 02 03 03 Leiharbeitskräfte 7.2 138 000  138 000 

20 02 03 04 Ausbildungsmaßnahmen für beigeordnete Sachverständige und 
abgeordnete nationale Sachverständige 7.2 2 019 000  2 019 000 

20 02 03 05 Sonstige Ausgaben für Personal und Dienstleistungen 7.2 394 000  394 000 

 Artikel 20 02 03 — Teilsumme  13 225 000  13 225 000 

20 02 04 Kosten für Praktika von Hochschulabsolventen in den 

Dienststellen des Organs 7.2 13 705 000  13 705 000 

20 02 05 Sonderberater 7.2 979 000  979 000 

20 02 06 Sonstige Verwaltungsausgaben — Hauptsitz     

20 02 06 01 Ausgaben für Dienstreisen und Repräsentationszwecke 7.2 44 712 840 18 800 44 731 640 

20 02 06 02 Ausgaben für Sitzungen, Sachverständigengruppen und 
Konferenzen 7.2 17 638 320  17 638 320 

20 02 06 03 Ausschusssitzungen 7.2 7 980 000  7 980 000 

20 02 06 04 Untersuchungen und Konsultationen 7.2 3 550 000  3 550 000 

20 02 06 05 Weiterbildung und Managementschulung 7.2 11 020 000  11 020 000 

 Artikel 20 02 06 — Teilsumme  84 901 160 18 800 84 919 960 

20 02 07 Sonstige Verwaltungsausgaben — Delegationen der Union     

20 02 07 01 Ausgaben für Dienstreisen und Repräsentationszwecke 7.2 4 462 000  4 462 000 

20 02 07 02 Berufliche Fortbildung 7.2 450 000  450 000 

 Artikel 20 02 07 — Teilsumme  4 912 000  4 912 000 

20 02 08 Sprachkurse 7.2 2 553 000  2 553 000 

 Kapitel 20 02 — Insgesamt  277 027 249 18 800 277 046 049 

Artikel 20 02 06 — Sonstige Verwaltungsausgaben — Hauptsitz 

Posten 20 02 06 01 — Ausgaben für Dienstreisen und Repräsentationszwecke 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

44 712 840 18 800 44 731 640 

Erläuterungen 

Veranschlagt sind folgende dezentralisierte Verwaltungsausgaben: 

Dienstreisen:  

— die Ausgaben für Fahrtkosten (einschließlich Nebenkosten für Ausstellung der Fahrausweise und Reservierungen), für 

Dienstreisetagegelder sowie Nebenkosten oder außergewöhnliche Auslagen, die bei Erledigung eines dienstlichen Auftrags durch das 

auf Statutsbasis beschäftigte Personal der Kommission oder durch die zu den Kommissionsdienststellen abgeordneten nationalen oder 

internationalen Sachverständigen oder Beamten entstehen (der Betrag aus der Erstattung der für Rechnung anderer Institutionen und 

Organe der Union sowie für Rechnung Dritter verauslagten Dienstreisekosten gilt als zweckgebunden). Wenn möglich, wird die 

Kommission die Dienste von Luftfahrtunternehmen in Anspruch nehmen, in denen Tarifverträge gelten und die die einschlägigen 

IAO-Übereinkommen einhalten.  

Repräsentationskosten:  
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— die Aufwendungen, die verauslagt werden, um im Namen der Kommission Repräsentationsverpflichtungen im dienstlichen 

Interesse nachzukommen (eine Erstattungsmöglichkeit besteht nicht für Ausgaben im Rahmen von Repräsentationsverpflichtungen 

gegenüber Beamten oder sonstigen Bediensteten der Kommission oder eines anderen Unionsorgans). 

Rechtsgrundlagen 

Statut der Beamten der Europäischen Union.  

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union. 

KAPITEL 20 03 — SACHAUSGABEN FÜR DIE VERWALTUNG 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens 

Nr. 1/2022 
Neuer Betrag 

20 03 Sachausgaben für die Verwaltung     

20 03 01 Gebäude, Anlagen und Logistik — Brüssel     

20 03 01 01 Kauf und Miete von Gebäuden 7.2 202 973 000  202 973 000 

20 03 01 02 Gebäudenebenkosten 7.2 76 858 000 12 900 76 870 900 

20 03 01 03 Ausstattung und Mobiliar 7.2 7 073 000  7 073 000 

20 03 01 04 Dienstleistungen und sonstige Betriebskosten 7.2 7 134 000  7 134 000 

 Artikel 20 03 01 — Teilsumme  294 038 000 12 900 294 050 900 

20 03 02 Gebäude, Anlagen und Logistik — Luxemburg     

20 03 02 01 Kauf und Miete von Gebäuden 7.2 44 306 000  44 306 000 

20 03 02 02 Gebäudenebenkosten 7.2 15 726 200  15 726 200 

20 03 02 03 Ausstattung und Mobiliar 7.2 2 162 000  2 162 000 

20 03 02 04 Dienstleistungen und sonstige Betriebskosten 7.2 1 036 000  1 036 000 

 Artikel 20 03 02 — Teilsumme  63 230 200  63 230 200 

20 03 03 Gebäude, Anlagen und Logistik — Grange     

20 03 03 01 Kauf und Miete von Gebäuden 7.2 95 000  95 000 

20 03 03 02 Gebäudenebenkosten 7.2 1 633 000  1 633 000 

20 03 03 03 Ausstattung und Mobiliar 7.2 410 000  410 000 

20 03 03 04 Dienstleistungen und sonstige Betriebskosten 7.2 22 000  22 000 

 Artikel 20 03 03 — Teilsumme  2 160 000  2 160 000 

20 03 04 Gebäude, Anlagen und Logistik — Vertretungen der 

Kommission 

 

   

20 03 04 01 Kauf und Miete von Gebäuden 7.2 11 941 000  11 941 000 

20 03 04 02 Gebäudenebenkosten 7.2 3 960 000  3 960 000 

20 03 04 03 Ausstattung und Mobiliar 7.2 1 037 000  1 037 000 

20 03 04 04 Dienstleistungen und sonstige Betriebskosten 7.2 556 000  556 000 

 Artikel 20 03 04 — Teilsumme  17 494 000  17 494 000 

20 03 05 Gebäude, Anlagen und Logistik — Delegationen der Union     

20 03 05 01 Kauf oder Miete von Gebäuden und Nebenkosten 7.2 22 180 000  22 180 000 

20 03 05 02 Gebäudenebenkosten 7.2 402 000  402 000 

20 03 05 03 Ausstattung und Mobiliar 7.2 342 000  342 000 

 Artikel 20 03 05 — Teilsumme  22 924 000  22 924 000 

20 03 06 Immobilienprojekte der Kommission — Vorauszahlungen 7.2 p.m.  p.m. 

20 03 07 Ausgaben für Sicherheit und Kontrolle     

20 03 07 01 Sicherheit und Überwachung — Hauptsitz 7.2 11 352 000  11 352 000 

20 03 07 02 Gebäudeüberwachung — Brüssel 7.2 31 349 000 14 200 31 363 200 

20 03 07 03 Gebäudeüberwachung — Luxemburg 7.2 8 207 000  8 207 000 

20 03 07 04 Sicherheit — Grange 7.2 441 000  441 000 

20 03 07 05 Sicherheit — Vertretungen der Kommission 7.2 3 350 000  3 350 000 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens 

Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

20 03 07 06 Sicherheit — Delegationen der Union 7.2 5 708 000  5 708 000 

 Artikel 20 03 07 — Teilsumme  60 407 000 14 200 60 421 200 

20 03 08 Veröffentlichungen und Informationen     

20 03 08 01 Veröffentlichungen 7.2 479 000  479 000 

20 03 08 02 Bibliothek und elektronische Ressourcen 7.2 2 719 000  2 719 000 

20 03 08 03 Informationserwerb 7.2 1 470 000  1 470 000 

20 03 08 04 Unionsbeitrag zur Verwaltung der historischen Archive der 
Union 7.2 1 568 140  1 568 140 

 Artikel 20 03 08 — Teilsumme  6 236 140  6 236 140 

20 03 09 Rechtsbezogene Ausgaben     

20 03 09 01 Rechtsberatung, Streitsachen und Verstöße — Streitsachen 7.2 3 500 000  3 500 000 

20 03 09 02 Rechtsbezogene Ausgaben — Vertretungen der Kommission 7.2 10 000  10 000 

20 03 09 03 Schadenersatz 7.2 150 000  150 000 

20 03 09 04 Schadenersatzforderungen im Zusammenhang mit 

Gerichtsverfahren gegen Beschlüsse der Kommission im 

Bereich der Wettbewerbspolitik 7.2 p.m.  p.m. 

 Artikel 20 03 09 — Teilsumme  3 660 000  3 660 000 

20 03 10 Kassenbezogene Ausgaben     

20 03 10 01 Finanzkosten 7.2 370 000  370 000 

20 03 10 02 Kassenführung 7.2 p.m.  p.m. 

20 03 10 03 Außergewöhnliche Ausgaben in Krisensituationen 7.2 p.m.  p.m. 

 Artikel 20 03 10 — Teilsumme  370 000  370 000 

20 03 11 Dolmetschleistungen     

20 03 11 01 Ausgaben für Dolmetscher 7.2 14 100 000  14 100 000 

20 03 11 02 Professionelle Unterstützung 7.2 195 000  195 000 

20 03 11 03 Interinstitutionelle Zusammenarbeit — Dolmetschen 7.2 150 000  150 000 

 Artikel 20 03 11 — Teilsumme  14 445 000  14 445 000 

20 03 12 Organisation von Konferenzen     

20 03 12 01 Technische Ausrüstung und Dienstleistungen für die 
Konferenzräume der Kommission 7.2 5 000 000  5 000 000 

20 03 12 02 Ausgaben für die Organisation von Konferenzen 7.2 p.m.  p.m. 

 Artikel 20 03 12 — Teilsumme  5 000 000  5 000 000 

20 03 13 Übersetzungsleistungen     

20 03 13 01 Ausgaben für Übersetzungen 7.2 13 000 000  13 000 000 

20 03 13 02 Interinstitutionelle Zusammenarbeit — Übersetzung 7.2 p.m.  p.m. 

 Artikel 20 03 13 — Teilsumme  13 000 000  13 000 000 

20 03 14 Verschiedene Beiträge     

20 03 14 01 Beitrag der Europäischen Atomgemeinschaft zur Euratom-

Versorgungsagentur 7.2 167 000  167 000 

20 03 14 62 Exekutivagentur für Forschung — Beitrag für den Abschluss 
nicht forschungsbezogener Programme 7.2 p.m.  p.m. 

20 03 14 72 Europäische Exekutivagentur für Forschung — Beitrag für die 

Umsetzung des Forschungsprogramms für Kohle und Stahl 
und nicht forschungsbezogener Programme 7.2 2 094 000  2 094 000 

 Artikel 20 03 14 — Teilsumme  2 261 000  2 261 000 

20 03 15 Interinstitutionelle Ämter     

20 03 15 01 Amt für Veröffentlichungen 8 113 792 174  113 792 174 

20 03 15 02 Europäisches Amt für Personalauswahl 8 26 467 700  26 467 700 

 Artikel 20 03 15 — Teilsumme  140 259 874  140 259 874 

20 03 16 Verwaltungsämter     

20 03 16 01 Amt für die Feststellung und Abwicklung individueller 
Ansprüche 8 46 832 999 46 000 46 878 999 

20 03 16 02 Amt für Gebäude, Anlagen und Logistik — Brüssel 8 88 321 493  88 321 493 

20 03 16 03 Amt für Gebäude, Anlagen und Logistik — Luxemburg 8 27 764 704  27 764 704 

 Artikel 20 03 16 — Teilsumme  162 919 196 46 000 162 965 196 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens 

Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

20 03 17 Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) 8 61 623 650  61 623 650 

20 03 18 Ausgaben für die Tätigkeit des Überwachungsausschusses 

des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung 7.2 200 000  200 000 

 Kapitel 20 03 — Insgesamt  870 228 060 73 100 870 301 160 

Artikel 20 03 01 — Gebäude, Anlagen und Logistik — Brüssel 

Posten 20 03 01 02 — Gebäudenebenkosten 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

76 858 000 12 900 76 870 900 

Erläuterungen 

Veranschlagt sind Mittel für folgende im Gebiet der Union getätigte Ausgaben: 

– Zahlung der in den Versicherungspolicen für die Dienstgebäude oder Teile von Dienstgebäuden der Kommission 

vorgesehenen Prämien, 

– Ausgaben für Wasser, Gas, Strom und Heizung, 

– Kosten der Wartung von Räumen, Fahrstühlen, der Zentralheizung, Klimaanlagen usw., ferner Mittel für bestimmte 

regelmäßige Sonderreinigungen, Putz- und Pflegemittel, Wäscherei und chemische Reinigung sowie für Malerarbeiten und 

das zur Instandsetzung und Instandhaltung in eigener Werkstatt erforderliche Material; diese Kosten werden auf der 

Grundlage von laufenden Verträgen ermittelt (vor der Verlängerung oder dem Abschluss von Verträgen, deren Betrag 300 

000 EUR übersteigt, und zwecks Rationalisierung der Ausgaben informiert sich die Kommission bei den übrigen Organen 

über die von jedem einzelnen Organ für einen ähnlichen Auftrag erzielten Bedingungen (Preis, gewählte Währung, 

Indexierung, Laufzeit, sonstige Klauseln)), 

– Ausgaben für die gesonderte Verwertung der Abfälle, deren Lagerung und deren Entsorgung, 

– Herrichtungsarbeiten, wie die Versetzung von Zwischenwänden in den Gebäuden, Umbau von elektrischen Anlagen sowie 

sonstige handwerkliche Facharbeiten (Schlosser-, Elektriker-, Installateur- und Malerarbeiten oder Verlegen von 

Fußbodenbelägen) und Kosten für Änderungen der elektrischen Installation sowie Ausgaben für das entsprechende 

Material (vor der Verlängerung oder dem Abschluss von Verträgen, deren Betrag 300 000 EUR übersteigt, und zwecks 

Rationalisierung der Ausgaben informiert sich die Kommission bei den übrigen Organen über die von jedem einzelnen 

Organ für einen ähnlichen Auftrag erzielten Bedingungen (Preis, gewählte Währung, Indexierung, Laufzeit, sonstige 

Klauseln)), 

– Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung des Audits zur Zugänglichkeit von Gebäuden für Menschen mit 

Behinderungen und eingeschränkter Mobilität und der Vornahme der notwendigen Anpassungen im Anschluss an ein 

solches Audit, um die Gebäude für alle Besucher uneingeschränkt zugänglich zu machen,  

– Kosten der rechtlichen, finanziellen und technischen Gutachten, die vor dem Erwerb, der Anmietung oder der Errichtung 

von Gebäuden in Auftrag zu geben sind, 

– sonstige Gebäudekosten, insbesondere Verwaltungskosten bei Gebäuden mit mehreren Mietparteien, Kosten für 

Zustandsfeststellungen sowie Abgaben für öffentliche Dienstleistungen (Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren 

usw.), 

– Ausgaben für die technische Unterstützung bei umfangreichen Herrichtungsarbeiten. 
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Die entsprechenden Ausgaben für den Bereich der Forschung werden aus den bei verschiedenen Posten der betreffenden Titel 

eingesetzten Mitteln gedeckt. 

Diese Mittel decken Ausgaben, die innerhalb des Gebiets der Union anfallen, ausgenommen die Vertretungen der Kommission 

innerhalb der Union.  

Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans). 

EFTA-EWR 170 512 6 6 0 0 

Andere zweckgebundene Einnahmen 12 133 335 3 2 0 2 

Rechtsgrundlagen 

Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und 

des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit (ABl. L 183 vom 29.6.1989, S. 1). 

Richtlinie 90/270/EWG des Rates vom 29. Mai 1990 über die Mindestvorschriften bezüglich der Sicherheit und des 

Gesundheitsschutzes bei der Arbeit an Bildschirmgeräten (Fünfte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 

89/391/EWG) (ABl. L 156 vom 21.6.1990, S. 14). 

Entscheidung des Europäischen Bürgerbeauftragten vom 4. Juli 2007 zu der Initiativuntersuchung OI/3/2003/JMA betreffend die 

Europäische Kommission. 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für 

den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, 

(EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 

541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 

Artikel 20 03 07 — Ausgaben für Sicherheit und Kontrolle 

Posten 20 03 07 02 — Gebäudeüberwachung — Brüssel 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

31 349 000 14 200 31 363 200 

Erläuterungen 

Veranschlagt sind Ausgaben für Leistungen im Zusammenhang mit der Bewachung, der Überwachung und der Zugangskontrolle 

sowie dazugehörige Leistungen in den Dienstgebäuden der Kommission (vor der Verlängerung oder dem Abschluss von Verträgen, 

deren Wert 300 000 EUR übersteigt, und zwecks Rationalisierung der Ausgaben informiert sich die Kommission bei den übrigen 

Organen über die von jedem einzelnen Organ für einen ähnlichen Auftrag erzielten Bedingungen (Preis, gewählte Währung, 

Indexierung, Laufzeit, sonstige Klauseln)). 

Die entsprechenden Ausgaben für den Bereich der Forschung werden aus den bei verschiedenen Posten der betreffenden Titel 

eingesetzten Mitteln gedeckt. 

Diese Mittel decken Ausgaben, die innerhalb des Gebiets der Union anfallen, ausgenommen: 

– die Vertretungen der Kommission in der Union, 

– die Delegationen der Union innerhalb des Gebiets der Union. 

Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans). 

Andere zweckgebundene Einnahmen 4 900 000 3 2 0 2 
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Rechtsgrundlagen 

Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und 

des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit (ABl. L 183 vom 29.6.1989, S. 1). 

Richtlinie 90/270/EWG des Rates vom 29. Mai 1990 über die Mindestvorschriften bezüglich der Sicherheit und des 

Gesundheitsschutzes bei der Arbeit an Bildschirmgeräten (Fünfte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 

89/391/EWG) (ABl. L 156 vom 21.6.1990, S. 14). 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für 

den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, 

(EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 

541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 

KAPITEL 20 04 — AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE 

(IKT) 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

20 04 Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnologie 
(IKT) 

 

   

20 04 01 Informationssysteme 7.2 76 681 911  76 681 911 

20 04 02 Digitaler Arbeitsplatz 7.2 36 020 764 26 000 36 046 764 

20 04 03 Rechenzentrum und Netzwerkdienste 7.2 96 572 566  96 572 566 

20 04 04 Interinstitutionelles IT-Notfallteam für die Organe, 

Einrichtungen und sonstige Stellen der Union (CERT-EU) 7.2 2 000 000  2 000 000 

 Kapitel 20 04 — Insgesamt  211 275 241 26 000 211 301 241 

Artikel 20 04 02 — Digitaler Arbeitsplatz 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

36 020 764 26 000 36 046 764 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind zur Finanzierung von Endnutzer-Computergeräten und der Unterstützung der Endnutzer bestimmt. Hierunter fallen 

die Kosten für Kauf, Einrichtung, Management und Betrieb von Endnutzer-Computergeräten sowie die zentrale Unterstützung der 

Endnutzer in der Kommission. Die Mittel sind insbesondere bestimmt für: 

– persönliche Computer-Infrastruktur: physische Client-Compute-Desktops, tragbare Laptops, Thin-Client-Geräte, 

Peripheriegeräte (einschließlich Monitoren, Pointern und angeschlossenen persönlichen Druckern), die von Einzelpersonen 

zu Arbeitszwecken verwendet werden, 

– mobile Geräte: Client-Compute-Tablets, Smartphones und Apps, die von Einzelpersonen zu Arbeitszwecken verwendet 

werden; 

– Endnutzersoftware: kundenbezogene Software zur Erstellung, Generierung und gemeinsamen Nutzung von Dokumenten 

und anderen Inhalten. Hierunter fallen unter anderem E-Mail, Kommunikation, Nachrichtenübermittlung, 

Textverarbeitung, Tabellenkalkulationen, Präsentationen, Desktop-Publishing und Grafiken, 

– Netzwerkdrucker: hierunter fallen netzgebundene persönliche Drucker, Tintenstrahldrucker, Laserdrucker, Abteilungs- 

oder Kopierraumdrucker, 
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– Audio-/Videokonferenzen: Audio- und Videokonferenzausrüstung, die typischerweise in Konferenzräumen und speziellen 

Telepräsenzräumen verwendet wird, um die Kommunikation der Arbeitnehmer zu ermöglichen, 

– IT-Helpdesk: zentralisierte First-Level-Helpdesk-Ressourcen zur Bearbeitung von Nutzeranfragen, Beantwortung von 

Fragen und Lösung von Problemen, 

– lokale Unterstützung: lokale Unterstützungsressourcen, die vor Ort Unterstützung bei Umzügen, Ergänzungen, Änderungen 

und praxisnaher Problemlösung leisten. 

Diese Mittel decken die innerhalb der Union anfallenden Ausgaben, mit Ausnahme der Ausgaben für die Gemeinsame 

Forschungsstelle, die bei den betreffenden Titeln ausgewiesen sind. Ausgaben gleicher Art oder gleicher Zweckbestimmung 

außerhalb des Unionsgebiets werden jeweils bei den betreffenden Titeln veranschlagt. 

Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans). 

Andere zweckgebundene Einnahmen 3 839 278 3 2 0 2 

Rechtsgrundlagen 

Beschluss (EU, Euratom) 2017/46 der Kommission vom 10. Januar 2017 über die Sicherheit von Kommunikations- und 

Informationssystemen in der Europäischen Kommission (ABl. L 6 vom 11.1.2017, S. 40). 

Beschluss (EU, Euratom) 2018/559 der Kommission vom 6. April 2018 zur Festlegung von Durchführungsbestimmungen zu Artikel 

6 des Beschlusses (EU, Euratom) 2017/46 über die Sicherheit von Kommunikations- und Informationssystemen in der Europäischen 

Kommission (ABl. L 93 vom 11.4.2018, S. 4). 

Aufgabe aufgrund der institutionellen Befugnisse der Kommission gemäß der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur 

Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 

1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung 

der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 

TITEL 21 — EUROPÄISCHE SCHULEN UND VERSORGUNGSBEZÜGE 

Zahlenangaben 

Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

21 01 Versorgungsbezüge 7 2 349 614 000 -225 000 000 2 124 614 000 

21 02 Europäische Schulen 7 206 622 116  206 622 116 

 Titel 21 — Insgesamt  2 556 236 116 -225 000 000 2 331 236 116 

KAPITEL 21 01 — VERSORGUNGSBEZÜGE 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 

Artikel Posten 
Bezeichnung FR 

Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 

Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

21 01 Versorgungsbezüge     

21 01 01 Versorgungsbezüge und Vergütungen 7.1 2 310 785 000 -225 000 000 2 085 785 000 

21 01 02 Versorgungsbezüge der ehemaligen Mitglieder der Organe     

21 01 02 01 Versorgungsbezüge der ehemaligen Mitglieder des 
Europäischen Parlaments 7.1 11 394 000  11 394 000 

21 01 02 02 Versorgungsbezüge der ehemaligen Präsidenten des 

Europäischen Rates und der ehemaligen Generalsekretäre des 
Rates der Europäischen Union 7.1 730 000  730 000 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens 

Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

21 01 02 03 Versorgungsbezüge der ehemaligen Mitglieder der 
Kommission 7.1 7 634 000  7 634 000 

21 01 02 04 Versorgungsbezüge der ehemaligen Mitglieder des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 7.1 12 947 000  12 947 000 

21 01 02 05 Versorgungsbezüge der ehemaligen Mitglieder des 

Rechnungshofs 7.1 5 664 000  5 664 000 

21 01 02 06 Versorgungsbezüge der ehemaligen Europäischen 
Bürgerbeauftragten 7.1 266 000  266 000 

21 01 02 07 Versorgungsbezüge der ehemaligen Europäischen 
Datenschutzbeauftragten 7.1 194 000  194 000 

 Artikel 21 01 02 — Teilsumme  38 829 000  38 829 000 

 Kapitel 21 01 — Insgesamt  2 349 614 000 -225 000 000 2 124 614 000 

Artikel 21 01 01 — Versorgungsbezüge und Vergütungen 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

2 310 785 000 -225 000 000 2 085 785 000 

Erläuterungen 

Veranschlagt sind Mittel für: 

– die Ruhegehälter der Beamten, Bediensteten auf Zeit und Vertragsbediensteten sämtlicher Organe und Agenturen der 

Union, einschließlich der aus den Mitteln für Forschung und technologische Entwicklung besoldeten Beamten und 

Bediensteten, 

– die Ruhegehälter wegen Dienstunfähigkeit der Beamten und Bediensteten auf Zeit sämtlicher Organe und Agenturen der 

Union, einschließlich der aus den Mitteln für Forschung und technologische Entwicklung besoldeten Beamten und 

Bediensteten, 

– die Invalidengelder der Beamten, Bediensteten auf Zeit und Vertragsbediensteten sämtlicher Organe und Agenturen der 

Union, einschließlich der aus den Mitteln für Forschung und technologische Entwicklung besoldeten Beamten und 

Bediensteten, 

– die Versorgungsbezüge der überlebenden Ehegatten und Waisen der ehemaligen Beamten, Bediensteten auf Zeit und 

Vertragsbediensteten sämtlicher Organe und Agenturen der Union, einschließlich der aus den Mitteln für Forschung und 

technologische Entwicklung besoldeten Beamten und Bediensteten, 

– die Abgangsgelder der Beamten, Bediensteten auf Zeit und Vertragsbediensteten sämtlicher Organe und Agenturen der 

Union, einschließlich der aus den Mitteln für Forschung und technologische Entwicklung besoldeten Beamten und 

Bediensteten, 

– die Auszahlung des versicherungsmathematischen Gegenwerts der Ruhegehaltsansprüche, 

– die Zahlungen einer „Ruhegehaltssondervergütung“ an seinerzeit deportierte oder internierte Widerstandskämpfer (bzw. 

ihrer überlebenden Ehegatten und Waisen), 

– die Zahlungen, die dem überlebenden Ehegatten, der an einer schweren oder längeren Krankheit leidet oder der behindert 

ist, auf der Grundlage einer Prüfung seiner sozialen und medizinischen Situation für die Dauer der Krankheit oder der 

Behinderung gewährt werden,  

– den Arbeitgeberbeitrag zur Krankenversicherung für die Ruhegehaltsempfänger, 

– die zusätzlichen Krankheitskostenerstattungen an seinerzeit deportierte oder internierte Widerstandskämpfer, 
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– die finanziellen Auswirkungen der Berichtigungskoeffizienten, die auf die Versorgungsbezüge angewandt werden, 

– die Finanzierung der Auswirkungen etwaiger im Laufe des Haushaltsjahres zu beschließender Anpassungen der 

Versorgungsbezüge. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung Nr. 31 (EWG) 11 (EAG) über das Statut der Beamten und über die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen 

Bediensteten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. P 45 vom 14.6.1962, 

S. 1385). 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für 

den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, 

(EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses 

Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 

TITEL 30 — RESERVEN 

Zahlenangaben 

Titel 

Kapitel 
Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

30 01 Reserve für Verwaltungsausgaben 7 p.m. p.m.   p.m. p.m. 

30 02 Reserve für operative Ausgaben  p.m. p.m.   p.m. p.m. 

30 03 Negativreserve O p.m. p.m.   p.m. p.m. 

30 04 Solidaritätsmechanismen (besondere Instrumente) S 1 450 251 382 1 248 919 000 1 298 919 000 1 298 919 000 2 749 170 382 2 547 838 000 

 Titel 30 — Insgesamt  1 450 251 382 1 248 919 000 1 298 919 000 1 298 919 000 2 749 170 382 2 547 838 000 

KAPITEL 30 02 — RESERVE FÜR OPERATIVE AUSGABEN 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung

en 
Zahlungen 

30 02 Reserve für operative Ausgaben       

30 02 01 Nichtgetrennte Mittel p.m. p.m.   p.m. p.m. 

30 02 02 Getrennte Mittel p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Kapitel 30 02 — Insgesamt p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Artikel 30 02 02 — Getrennte Mittel 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

p.m. p.m.   p.m. p.m. 
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Erläuterungen 

Die Mittel in diesem Titel sind ausschließlich für die folgenden beiden Situationen bestimmt: a) wenn zum Zeitpunkt der Aufstellung 

des Haushaltsplans für die betreffende Maßnahme noch kein Basisrechtsakt existiert; b) wenn ernsthafte Zweifel daran bestehen, ob 

die bei einer Haushaltslinie eingesetzten Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarfs ausreichen bzw. ob sie ordnungsgemäß und nach 

den Grundsätzen der wirtschaftlichen Haushaltsführung in Anspruch genommen werden können. Die Mittel dieses Artikels dürfen nur 

nach Übertragung gemäß dem Verfahren des Artikels 31 der Haushaltsordnung verwendet werden. 

Der Gesamtbetrag der Mittel schlüsselt sich auf wie folgt (Verpflichtungsermächtigungen, Zahlungsermächtigungen): 

1. Artikel 02 10 01 Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA) 1 800 000 1 800 000 

2. Artikel 02 10 04 Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit (ENISA) 610 000 610 000 

3. Artikel 02 10 06 Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden 
(ACER) 

77 000 77 000 

4. Artikel 03 10 04 Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) 69 000 69 000 

5. Artikel 08 05 01 Schaffung der rechtlichen Basis für Fangtätigkeiten von Fischereifahrzeugen der Union in 

Drittlandgewässern 

4 250 000 4 250 000 

6. Artikel 11 10 02 Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) 

1 713 000 1 713 000 

7. Artikel 12 10 01 Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung 
(Europol) 

15 987 411 15 987 411 

   Insgesamt 24 506 411 24 506 411 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für 

den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, 

(EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 

541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 

KAPITEL 30 04 — SOLIDARITÄTSMECHANISMEN (BESONDERE INSTRUMENTE) 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 
Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

30 04 Solidaritätsmechanismen (besondere Instrumente)        

30 04 01 Solidaritäts- und Soforthilfereserve S 1 248 919 000 1 248 919 000   1 248 919 000 1 248 919 000 

30 04 02 Reserve für den Europäischen Fonds für die 

Anpassung an die Globalisierung zugunsten 

entlassener Arbeitnehmer (EGF) S 201 332 382 p.m.   201 332 382 p.m. 

30 04 03 Reserve für die Anpassung an den Brexit S p.m. p.m. 1 298 919 000 1 298 919 000 1 298 919 000 1 298 919 000 

 Kapitel 30 04 — Insgesamt  1 450 251 382 1 248 919 000 1 298 919 000 1 298 919 000 2 749 170 382 2 547 838 000 

Artikel 30 04 02 — Reserve für den Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung 

zugunsten entlassener Arbeitnehmer (EGF) 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

201 332 382 p.m.   201 332 382 p.m. 
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Erläuterungen 

Aus dieser Reserve sollen die Mittel für den Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung zugunsten entlassener 

Arbeitnehmer (EGF) bereitgestellt werden, damit sich die Union solidarisch zeigen und Menschen unterstützen kann, die infolge 

weitreichender Strukturveränderungen aufgrund globalisierungsbedingter Herausforderungen ihren Arbeitsplatz verlieren.  

Das Ziel des EGF besteht darin, Solidarität zu bekunden und menschenwürdige und nachhaltige Beschäftigung in der Union zu 

fördern, indem Arbeitnehmern, die wegen größerer Umstrukturierungsmaßnahmen entlassen wurden, Unterstützung angeboten wird. 

Solche Maßnahmen können vor allem auf globalisierungsbedingte Herausforderungen, beispielsweise Veränderungen im 

Welthandelsgefüge, Handelsstreitigkeiten, weitreichende Änderungen in den Handelsbeziehungen der Union oder der 

Zusammensetzung des Binnenmarktes und Finanz- oder Wirtschaftskrisen sowie den Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft oder 

auf Digitalisierung bzw. Automatisierung zurückgehen. Der EGF unterstützt entlassene Arbeitnehmer dabei, so rasch wie möglich 

wieder eine menschenwürdige und nachhaltige Beschäftigung zu finden. Besonderes Gewicht liegt auf Maßnahmen zur Unterstützung 

der am stärksten benachteiligten Gruppen. 

Der jährliche Höchstbetrag für den EGF ist im MFR 2021-2027 festgelegt. Die Methoden für die Einstellung der Mittel in diese 

Reserve und für die Inanspruchnahme des EGF sind in Nummer 9 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 16. Dezember 2020 

zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission über die 

Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche Haushaltsführung sowie über neue Eigenmittel, 

einschließlich eines Fahrplans im Hinblick auf die Einführung neuer Eigenmittel, festgelegt. 

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU, Euratom) 2020/2093 des Rates vom 17. Dezember 2020 zur Festlegung des mehrjährigen Finanzrahmens für die 

Jahre 2021 bis 2027 (ABl. L 433 I vom 22.12.2020, S. 11). 

Verordnung (EU) 2021/691 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. April 2021 über den Europäischen Fonds für die 

Anpassung an die Globalisierung zugunsten entlassener Arbeitnehmer (EGF) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 

1309/2013 (ABl. L 153 vom 3.5.2021, S. 48). 

Verweise 

Interinstitutionelle Vereinbarung vom 16. Dezember 2020 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der Europäischen Union 

und der Europäischen Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und die wirtschaftliche 

Haushaltsführung sowie über neue Eigenmittel, einschließlich eines Fahrplans im Hinblick auf die Einführung neuer Eigenmittel 

(ABl. L 433I vom 22.12.2020, S. 28). 

Artikel 30 04 03 — Reserve für die Anpassung an den Brexit 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

p.m. p.m. 1 298 919 000 1 298 919 000 1 298 919 000 1 298 919 000 

Erläuterungen 

Aus dieser Reserve sollen die Mittel für die Reserve für die Anpassung an den Brexit eingestellt werden, die in Anspruch genommen 

werden kann, um unvorhergesehenen und nachteiligen Folgen in den am stärksten vom Brexit betroffenen Mitgliedstaaten und 

Sektoren zu begegnen.  

Rechtsgrundlagen 

Verordnung (EU) 2021/1755 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 2021 zur Einrichtung der Reserve für die 

Anpassung an den Brexit (ABl. L 357 vom 8.10.2021, S. 1). 
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Verweise 

Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 21. Juli 2020 (EUCO 10/20), insbesondere Nummern A26 und 134. 

S — STELLENPLAN 

S 01 — Kommission 

S 01 01 — Verwaltung 

Funktions- und 
Besoldungsgruppen[1] 

 

Haushaltsentwurf 2022 Berichtigungsschreiben Nr. 1/2022 Haushaltsentwurf 2022 (inkl. BS Nr. 1/2022) 

Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit 

AD 16 24    24  

AD 15 190 22   190 22 

AD 14 637 31   637 31 

AD 13 1 493    1 493  

AD 12 1 488 44   1 488 44 

AD 11 928 62 1  929 62 

AD 10 1 284 21 2  1 286 21 

AD 9 1 705 10   1 705 10 

AD 8 1 474 26   1 474 26 

AD 7 1 266 20   1 266 20 

AD 6 668 10   668 10 

AD 5 921 6 90  1 011 6 

AD 
Zwischensumme[2] 

12 078 252 93  12 171 252 

AST 11 177    177  

AST 10 190 10   190 10 

AST 9 658  1  659  

AST 8 581 12   581 12 

AST 7 892 18   892 18 

AST 6 733 19 -90  643 19 

AST 5 903 16   903 16 

AST 4 509    509  

AST 3 318    318  

AST 2 39 13   39 13 

AST 1 107    107  

AST Zwischensumme 5 107 88 -89  5 018 88 

AST/SC 6 5    5  

AST/SC 5 46    46  

AST/SC 4 70 35   70 35 

AST/SC 3 122    122  

AST/SC 2 294    294  

AST/SC 1 636    636  

AST/SC 
Zwischensumme 

1 173 35   1 173 35 

Insgesamt 18 358 375 4  18 362 375 

Gesamtzahl 18 733 4 18 737 

(1)Im Stellenplan sind gemäß Artikel 53 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft folgende Dauerplanstellen enthalten, die der 

Versorgungsagentur zur Verfügung stehen können: 7 Stellen der Funktionsgruppe AD und 10 Stellen der Funktionsgruppe AST. Beförderungen in der 
Funktionsgruppe SC sind innerhalb des für die Funktionsgruppe AST geltenden Grenzwerts möglich. 
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(2)Der Stellenplan lässt die folgenden Beförderungen ad personam zu: bis zu 30 AD15 können AD16 werden, bis zu 20 AD14 können AD15 werden und bis zu 25 

AD13 können AD14 werden. 

S 02 — Ämter 

S 02 03 — Amt für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) 

Funktions- und 
Besoldungsgruppen 

 

Haushaltsentwurf 2022 Berichtigungsschreiben Nr. 1/2022 Haushaltsentwurf 2022 (inkl. BS Nr. 1/2022) 

Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit 

AD 16       

AD 15 1    1  

AD 14 5    5  

AD 13 8    8  

AD 12 7    7  

AD 11 4    4  

AD 10 3    3  

AD 9 6    6  

AD 8 2    2  

AD 7 3    3  

AD 6 1    1  

AD 5 5    5  

AD Zwischensumme 45    45  

AST 11 5    5  

AST 10 6    6  

AST 9 22    22  

AST 8 21    21  

AST 7 24    24  

AST 6 17    17  

AST 5 10    10  

AST 4 4    4  

AST 3 3    3  

AST 2 1    1  

AST 1 5  1  6  

AST Zwischensumme 118  1  119  

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2 2    2  

AST/SC 1       

AST/SC 
Zwischensumme 

2    2  

Insgesamt 165  1  166  

Gesamtzahl[1] 165 1 166 

(1)Davon 7 Stellen für das Sekretariat des Überwachungsausschusses des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung (OLAF).  
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S 03 — Von der Europäischen Union geschaffene Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit 

S 03 01 — Dezentrale Agenturen 

S 03 01 06 — Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit (EASA) 

Funktions- und 
Besoldungsgruppen 

 

Haushaltsentwurf 2022 Berichtigungsschreiben Nr. 1/2022 Haushaltsentwurf 2022 (inkl. BS Nr. 1/2022) 

Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit 

AD 16       

AD 15  1    1 

AD 14  25    25 

AD 13  33    33 

AD 12  66    66 

AD 11  88    88 

AD 10  110    110 

AD 9  120    120 

AD 8  78    78 

AD 7  32    32 

AD 6  11    11 

AD 5  2  1  3 

AD Zwischensumme  566  1  567 

AST 11       

AST 10       

AST 9  1    1 

AST 8  3    3 

AST 7  11    11 

AST 6  27    27 

AST 5  28    28 

AST 4  25    25 

AST 3  15    15 

AST 2  2    2 

AST 1       

AST Zwischensumme  112    112 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3  1    1 

AST/SC 2  1    1 

AST/SC 1       

AST/SC 
Zwischensumme 

 2    2 

Insgesamt  680  1  681 

Gesamtzahl 680 1 681 

S 03 01 12 — Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung (EIOPA) 

Funktions- und 
Besoldungsgruppen 

 

Haushaltsentwurf 2022 Berichtigungsschreiben Nr. 1/2022 Haushaltsentwurf 2022 (inkl. BS Nr. 1/2022) 

Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit 

AD 16  1    1 
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AD 15    1  1 

AD 14  1    1 

AD 13  3    3 

AD 12  5    5 

AD 11  6    6 

AD 10  12    12 

AD 9  18    18 

AD 8  15    15 

AD 7  23    23 

AD 6  25    25 

AD 5  20  -1  19 

AD Zwischensumme  129    129 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7  2    2 

AST 6  3    3 

AST 5  7    7 

AST 4  3    3 

AST 3       

AST 2       

AST 1       

AST Zwischensumme  15    15 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC 
Zwischensumme 

      

Insgesamt  144    144 

Gesamtzahl 144  144 

S 03 01 14 — Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) 

Funktions- und 
Besoldungsgruppen 

 

Haushaltsentwurf 2022 Berichtigungsschreiben Nr. 1/2022 Haushaltsentwurf 2022 (inkl. BS Nr. 1/2022) 

Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit 

AD 16       

AD 15  1    1 

AD 14       

AD 13  4    4 

AD 12  3    3 

AD 11  4    4 

AD 10  3    3 

AD 9  12    12 

AD 8  9    9 

AD 7  13  1  14 

AD 6  10    10 

AD 5  1  2  3 

AD Zwischensumme  60  3  63 

AST 11       

AST 10       
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AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6  2    2 

AST 5  4    4 

AST 4  3  1  4 

AST 3  3    3 

AST 2       

AST 1       

AST Zwischensumme  12  1  13 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC 

Zwischensumme 
      

Insgesamt  72  4  76 

Gesamtzahl 72 4 76 

S 03 01 24 — Europäisches Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) 

Funktions- und 
Besoldungsgruppen 

 

Haushaltsentwurf 2022 Berichtigungsschreiben Nr. 1/2022 Haushaltsentwurf 2022 (inkl. BS Nr. 1/2022) 

Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit 

AD 16       

AD 15  1    1 

AD 14       

AD 13  3    3 

AD 12  5    5 

AD 11  3    3 

AD 10  16    16 

AD 9  22  1  23 

AD 8  58  1  59 

AD 7  70  -2  68 

AD 6  30    30 

AD 5  23    23 

AD Zwischensumme  231    231 

AST 11       

AST 10       

AST 9       

AST 8       

AST 7       

AST 6  4    4 

AST 5  18  11  29 

AST 4  49  10  59 

AST 3  55  -21  34 

AST 2  9    9 

AST 1       

AST Zwischensumme  135    135 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       
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AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC 
Zwischensumme 

      

Insgesamt  366    366 

Gesamtzahl 366  366 

S 03 01 31 — Europäische Staatsanwaltschaft (EStA) 

Funktions- und 
Besoldungsgruppen 

 

Haushaltsentwurf 2022 Berichtigungsschreiben Nr. 1/2022 Haushaltsentwurf 2022 (inkl. BS Nr. 1/2022) 

Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit 

AD 16       

AD 15  1    1 

AD 14  1    1 

AD 13  22    22 

AD 12    2  2 

AD 11  1  2  3 

AD 10  5  2  7 

AD 9  5  2  7 

AD 8  2  5  7 

AD 7  12  30  42 

AD 6  14  18  32 

AD 5  5  -2  3 

AD Zwischensumme  68  59  127 

AST 11       

AST 10       

AST 9  1    1 

AST 8  1    1 

AST 7       

AST 6    2  2 

AST 5  4  4  8 

AST 4  5  10  15 

AST 3  12  1  13 

AST 2       

AST 1       

AST Zwischensumme  23  17  40 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3    1  1 

AST/SC 2  4  -1  3 

AST/SC 1       

AST/SC 
Zwischensumme 

 4    4 

Insgesamt  95  76  171 

Gesamtzahl 95 76 171 

S 03 04 — Exekutivagenturen 

S 03 04 03 — Europäische Exekutivagentur für Gesundheit und Digitales (HADEA) 

Funktions- und  
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Besoldungsgruppen Haushaltsentwurf 2022 Berichtigungsschreiben Nr. 1/2022 Haushaltsentwurf 2022 (inkl. BS Nr. 1/2022) 

Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit 

AD 16       

AD 15       

AD 14  4  2  6 

AD 13  6    6 

AD 12  7  4  11 

AD 11  2  3  5 

AD 10  5  5  10 

AD 9  3  6  9 

AD 8  8    8 

AD 7  13    13 

AD 6  25  -14  11 

AD 5  23  -5  18 

AD Zwischensumme  96  1  97 

AST 11  1  -1   

AST 10  1  -1   

AST 9       

AST 8       

AST 7  1    1 

AST 6  1  1  2 

AST 5  3    3 

AST 4  2  -1  1 

AST 3    1  1 

AST 2       

AST 1       

AST Zwischensumme  9  -1  8 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

AST/SC 

Zwischensumme 
      

Insgesamt  105    105 

Gesamtzahl[1] 105  105 

(1)Einschließlich Planstellen für das Aufbauinstrument „NextGenerationEU“: 10 Stellen im Jahr 2022. 
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Anhang A — ANHÄNGE 

Anhang A1 — ÄMTER 

Anhang O3 — Amt für die Feststellung und Abwicklung individueller 

Ansprüche 

AUSGABEN — AUSGABEN 

Zahlenangaben 

Titel Bezeichnung 
Entwurf des Haushaltsplans 

2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

O3 Amt für die Feststellung und Abwicklung individueller 
Ansprüche 46 832 999 46 000 46 878 999 

 Insgesamt 46 832 999 46 000 46 878 999 

TITEL O3 — AMT FÜR DIE FESTSTELLUNG UND ABWICKLUNG INDIVIDUELLER 

ANSPRÜCHE 

Zahlenangaben 

Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

O3 01 Verwaltungsausgaben 7 46 832 999 46 000 46 878 999 

O3 10 Reserven 7 p.m.  p.m. 

 Kapitel O3 — Insgesamt  46 832 999 46 000 46 878 999 

KAPITEL O3 01 — VERWALTUNGSAUSGABEN 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

O3 01 Verwaltungsausgaben     

O3 01 01 Beamte und Bedienstete auf Zeit     

O3 01 01 01 Bezüge und Vergütungen 7.2 16 983 000 46 000 17 029 000 

O3 01 01 02 Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Versetzungen und 

Ausscheiden aus dem Dienst 7.2 95 000  95 000 

O3 01 01 03 Personalpolitik und -verwaltung 7.2 2 271 000  2 271 000 

 Posten O3 01 01 — Teilsumme  19 349 000 46 000 19 395 000 

O3 01 02 Externes Personal 7.2 17 033 000  17 033 000 

O3 01 03 Sonstige Verwaltungsausgaben     

O3 01 03 01 Ausgaben für Dienstreisen und Repräsentationszwecke 7.2 110 000  110 000 

O3 01 03 02 Ausgaben für Sitzungen, Sachverständigengruppen und 
Konferenzen 7.2 13 000  13 000 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens 

Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

O3 01 03 03 Weiterbildung und Managementschulung 7.2 64 000  64 000 

O3 01 03 04 Interne Sitzungen 7.2 4 000  4 000 

 Posten O3 01 03 — Teilsumme  191 000  191 000 

O3 01 04 Gebäude, Anlagen und Logistik     

O3 01 04 01 Miete und Käufe 7.2 2 287 000  2 287 000 

O3 01 04 02 Gebäudenebenkosten 7.2 946 000  946 000 

O3 01 04 03 Ausstattung und Mobiliar 7.2 74 000  74 000 

O3 01 04 04 Dienstleistungen und sonstige Betriebskosten 7.2 227 000  227 000 

 Posten O3 01 04 — Teilsumme  3 534 000  3 534 000 

O3 01 05 Ausgaben für Sicherheit und Kontrolle 7.2 684 000  684 000 

O3 01 06 Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek 7.2 p.m.  p.m. 

O3 01 07 Infrastrukturpolitik und -management 7.2 p.m.  p.m. 

O3 01 08 Rechtsbezogene Ausgaben 7.2 p.m.  p.m. 

O3 01 09 Informations- und Kommunikationstechnologie     

O3 01 09 01 Informationssysteme 7.2 3 616 999  3 616 999 

O3 01 09 02 Digitaler Arbeitsplatz 7.2 750 000  750 000 

O3 01 09 03 Rechenzentrum und Netzwerkdienste 7.2 1 675 000  1 675 000 

 Posten O3 01 09 — Teilsumme  6 041 999  6 041 999 

 Artikel O3 01 — Insgesamt  46 832 999 46 000 46 878 999 

Rechtsgrundlagen 

Statut der Beamten der Europäischen Union. 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union. 

Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für 

den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, 

(EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 

541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1). 

Artikel O3 01 01 — Beamte und Bedienstete auf Zeit 

Posten O3 01 01 01 — Bezüge und Vergütungen 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

16 983 000 46 000 17 029 000 

Erläuterungen 

Bei diesem Artikel ist für die Beamten und Bediensteten auf Zeit, die eine im Stellenplan vorgesehene Planstelle innehaben, 

Folgendes veranschlagt:  

– die Gehälter, Vergütungen und mit den Gehältern zusammenhängende Zulagen, 

– die Kranken- und Unfallversicherung sowie sonstige Soziallasten, 

– die Arbeitslosenversicherung der Bediensteten auf Zeit sowie Zahlungen, die das Organ für Bedienstete auf Zeit zur 

Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen im Herkunftsland leisten muss, 
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– die sonstigen Zulagen und verschiedene Vergütungen, 

– die Auswirkungen der Berichtigungskoeffizienten, die auf die Gehälter der Beamten und Bediensteten auf Zeit angewandt 

werden, sowie die Auswirkungen der Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf den Teil der Bezüge, der in ein 

anderes Land als das, in dem der Dienstort liegt, überwiesen wird, 

– die Kosten der Anpassungen der Dienstbezüge im Laufe des Haushaltsjahres. 

Zweckgebundene Einnahmen (Herkunft, veranschlagte Beträge und zugehöriger Artikel oder Posten des Einnahmenplans). 

Andere zweckgebundene Einnahmen 2 340 000 3 2 0 2 

Anhang A2 — PILOTPROJEKTE UND VORBEREITENDE 

MASSNAHMEN 

Anhang PP — Pilotprojekte 

AUSGABEN — AUSGABEN 

Zahlenangaben 

Titel Bezeichnung 
Entwurf des Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

PP Pilotprojekte p.m. 42 305 717  -135 000 p.m. 42 170 717 

 Insgesamt p.m. 42 305 717  -135 000 p.m. 42 170 717 

TITEL PP — PILOTPROJEKTE 

Zahlenangaben 

Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

PP 01 Forschung und Innovation  p.m. 4 332 168   p.m. 4 332 168 

PP 02 Strategische Investitionen der EU  p.m. 15 012 173   p.m. 15 012 173 

PP 03 Binnenmarkt  p.m. 4 271 292   p.m. 4 271 292 

PP 04 Weltraum  p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 05 Regionale Entwicklung und Zusammenhalt 2 p.m. 1 382 773  800 000 p.m. 2 182 773 

PP 06 Aufbau und Resilizenz  p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 07 In Menschen investieren, sozialer Zusammenhalt 
und Werte  p.m. 10 933 921  -800 000 p.m. 10 133 921 

PP 08 Landwirtschaft und Meerespolitik  p.m. 2 799 572   p.m. 2 799 572 

PP 09 Umwelt- und Klimapolitik  p.m. 3 573 818  -135 000 p.m. 3 438 818 

PP 14 Auswärtiges Handeln  p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 20 Verwaltungsausgaben der Europäischen 
Kommission  p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Artikel PP — Insgesamt  p.m. 42 305 717  -135 000 p.m. 42 170 717 
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KAPITEL PP 05 — REGIONALE ENTWICKLUNG UND ZUSAMMENHALT 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 
Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

PP 05 Regionale Entwicklung und Zusammenhalt        

PP 05 17 2017        

PP 05 17 01 Pilotprojekt – Strategie der Europäischen Union 
für den adriatisch-ionischen Raum (EUSAIR): 

Ausarbeitung und Vorbereitung von Initiativen 

und Projekten mit einem echten Mehrwert für den 
gesamten Raum  p.m. 257 773   p.m. 257 773 

 Teilsumme  p.m. 257 773   p.m. 257 773 

PP 05 18 2018        

PP 05 18 01 Pilotprojekt — Ermittlung der Themen, die für die 

EU-Bürger von Bedeutung sind — sozialer 
Fortschritt in den Regionen Europas  p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Teilsumme  p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 05 19 2019        

PP 05 19 01 Pilotprojekt — Erschließung des Crowdfunding-

Potenzials für die europäischen Struktur- und 
Investitionsfonds (ESI-Fonds)  p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Teilsumme  p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 05 20 2020        

PP 05 20 01 Pilotprojekt — Förderung von 

Städtepartnerschaften in globalem Maßstab zur 
Umsetzung der Neuen Städteagenda der Vereinten 

Nationen mit besonderem Schwerpunkt auf der 

Zusammenarbeit bei Themen und Strategien im 
Zusammenhang mit der Kreislaufwirtschaft und 

bei Fragen der Luftqualität, der Energiewende und 
der Integration von Migranten und Flüchtlingen  p.m. 725 000   p.m. 725 000 

PP 05 20 02 Pilotprojekt — BEST Kultur: Programm zur 

Unterstützung der kulturellen Vielfalt in den 

Gebieten in äußerster Randlage und überseeischen 
Ländern und Gebieten der Union  p.m. 400 000   p.m. 400 000 

 Teilsumme  p.m. 1 125 000   p.m. 1 125 000 

PP 05 21 2021        

PP 05 21 01 Pilotprojekt — Integrierte Initiative für eine 
grenzüberschreitende Krisenreaktion (CB-CRII) 2.1    800 000 p.m. 800 000 

 Teilsumme     800 000 p.m. 800 000 

 Posten PP 05 — Insgesamt  p.m. 1 382 773  800 000 p.m. 2 182 773 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind dazu bestimmt, die Durchführung von Pilotprojekten experimenteller Art zu 

finanzieren, mit denen Durchführbarkeit und Nutzen einer Maßnahme bewertet werden. Ihr Gesamtbetrag entspricht der Höhe der in 

Artikel 05 20 01 eingesetzten Mittel. 

Rechtsgrundlagen 

Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 

2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) 

Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr.  223/2014, (EU) Nr. 

283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 

30.7.2018, S. 1). 
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Artikel PP 05 21 — 2021 

Posten PP 05 21 01 — Pilotprojekt — Integrierte Initiative für eine grenzüberschreitende Krisenreaktion (CB-CRII) 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

   800 000 p.m. 800 000 

Erläuterungen 

Vormals Posten PP 07 21 01 

Diese Mittel dienen zur Abwicklung von Verpflichtungen aus den Vorjahren im Zusammenhang mit dem Pilotprojekt. 

I. Hintergrund 

Die COVID-19-Krise ist nicht nur für die zwischenstaatlichen Beziehungen, sondern auch für Beziehungen zwischen 

Nachbargebieten, die durch nationale Grenzen getrennt sind, eine enorme Herausforderung. Aufgrund der Krise entstand ein großer 

Druck auf Grenzregionen, die 40 % des Gebiets der Union ausmachen, und auf Grenzgänger, bei denen es sich um 2 Millionen 

Menschen handelt. 

Gleichzeitig hat die Krise gezeigt, dass es an länderübergreifender Zusammenarbeit und Abstimmung mangelt und dass in 

Grenzregionen, die als funktionale Gebiete betrachtet werden, starke gegenseitige Abhängigkeiten bestehen. Eine Entscheidung, die 

auf einer Seite einer Grenze getroffen wird, hat auf der anderen Seite der Grenze unmittelbare Auswirkungen.  

Anfang 2020 führte die Krise zunächst zu nicht abgestimmten Grenzschließungen und mehreren unkooperativen Maßnahmen 

öffentlicher und privater Akteure. Während einige Mitgliedstaaten den Beschluss fassten, ihre Grenzen vollständig zu schließen, um 

die Ausbreitung von COVID-19 zu verlangsamen, wurde in anderen die Anzahl der Grenzübergangsstellen drastisch verringert. 

Obwohl der freie Personen- und Warenverkehr ein Eckpfeiler des Binnenmarkts ist, wurde die Anwendung dieses entscheidenden 

Grundsatzes durch die COVID-19-Krise beeinträchtigt. Grenzschließungen und -kontrollen brachten grenzüberschreitend 

erwerbstätige Personen, insbesondere im Gesundheitswesen, aber auch in der Baubranche, der Landwirtschaft oder im 

Transportwesen, in eine besorgniserregende Lage. Grenzschließungen haben erhebliche negative Folgen für Grenzgänger, die lokale 

Wirtschaft, Unternehmen, den Transport wesentlicher Güter und grenzüberschreitende öffentliche Dienstleistungen (Bildung, 

Gesundheitsversorgung). In einigen Stadtgebieten oder sogar Staaten wie Luxemburg, in denen das Gesundheitssystem stark von 

Grenzgängern abhängig ist, haben Unterbrechungen der grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehrsverbindungen zu schwierigen 

Situationen geführt. Die Lage hat sich auch auf das Vertrauen ausgewirkt, das Partner im Laufe der Jahre über Grenzen hinweg 

aufgebaut haben und das für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von grundlegender Bedeutung ist.  

Trotz der langjährigen institutionalisierten Zusammenarbeit (Interreg) und informellen Zusammenarbeit zwischen Grenzregionen 

ermöglichten die bestehenden Beziehungen nicht immer eine effiziente und schnelle Reaktion zur Bewältigung des Ausbruchs einer 

derartigen Krise. Bestehende länderübergreifende Strukturen wie der Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit wurden 

trotz ihres Wissens über die Funktionsweise der verwaltungstechnischen und politischen Organisation auf beiden Seiten der Grenzen 

kaum in die Ausarbeitung oder Umsetzung von Notfallmaßnahmen einbezogen.  

Dennoch hat die COVID-19-Krise auch die Entwicklung neuer Formen und Initiativen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

ermöglicht, insbesondere im Gesundheitswesen. Mehrere Nachbargebiete der Region Grand Est (Frankreich) haben Solidarität 

gezeigt, indem sie Hunderte Patienten in ihren Intensivstationen aufgenommen und die Kosten für die Verlegung übernommen haben. 

Die Bürgermeister des grenzüberschreitenden Ballungsgebiets von Gorizia (Italien) und Nova Gorica (Slowenien) arbeiteten trotz 

wiedereingeführter Grenzkontrollen weiterhin zusammen und tauschten sich über die gemeinsame Notlage aus. Dank täglicher 

Informationen des Bürgermeisters von Gorizia konnte Nova Gorica die Lage daher besser vorhersehen und schneller Maßnahmen 

ergreifen, um die Zahl der Infizierten in Nova Gorica niedriger zu halten als im Rest Sloweniens. Dem grenzüberschreitend tätigen 

Krankenhaus Cerdanya (Spanien/Frankreich) kam die Zugehörigkeit zu zwei verschiedenen Gesundheitssystemen zugute, da sie eine 

solide Versorgung mit Masken und Arzneimitteln ermöglichte sowie eine Verstärkung der Zusammenarbeit mit größeren 

Krankenhäusern auf beiden Seiten der Grenze (Barcelona und Perpignan), die über Intensivstationen verfügen. Im Umfeld der Stadt 

Genf wurde eine neue Vignette für Grenzgänger, die in der Gesundheitsversorgung tätig sind, eingeführt, und es wurden gesonderte 
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Fahrstreifen geschaffen, damit diese wichtigen Arbeitnehmer schneller die Grenze passieren können. Diese neuen Formen der 

Zusammenarbeit zeugten von Kreativität und der Fähigkeit zur Verstärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.  

Grenzüberschreitende Gebiete sind einzigartige Laboratorien für den territorialen Zusammenhalt und die Strategien der EU. Die 

Erfahrungen von Grenzregionen während der sich ausbreitenden COVID-19-Krise haben verdeutlicht, dass dringend neue Lösungen 

benötigt werden, um grenzüberschreitende Gebiete für die Bewältigung derartiger Notlagen zu stärken. Zugleich bietet die Krise eine 

Gelegenheit, ein neues Modell der gemeinsamen Entwicklung für integrierte grenzüberschreitende Regionen zu fördern, indem 

bestehende Instrumente des Regierens auf mehreren Ebenen verbessert werden und indem grenzüberschreitende öffentliche 

Dienstleistungen gestärkt und neu geschaffen werden.  

II. Ziele 

Das allgemeine Ziel dieses Pilotprojekts besteht darin, das Leben der Bürger in Grenzregionen zu verbessern, indem besser 

integrierte, funktionale länderübergreifende Gebiete gefördert werden. Grenzregionen sind ein sehr deutliches und sichtbares Beispiel 

für die unmittelbaren Auswirkungen der COVID-19-Krise. Die Wiedereinführung von Grenzkontrollen hat ein gesamtes Ökosystem 

beeinträchtigt. Auf der Grundlage einer umfassenden Analyse der Erfahrungen von Grenzregionen während des Ausbruchs von 

COVID-19 zielt dieses Pilotprojekt daher darauf ab, Regionen dabei zu unterstützen, künftige Krisen besser zu bewältigen, und ein 

neues Modell zur Ausarbeitung öffentlicher Maßnahmen, einschließlich öffentlicher Dienstleistungen, in Grenzregionen, das auf einer 

gemeinsamen Entwicklung durch ein besseres Regieren auf mehreren Ebenen beruht, zu fördern. Das Pilotprojekt setzt sich daher aus 

einem kurz- und mittelfristigen Konzept zusammen, um Akteuren und Entscheidungsträgern konkrete Instrumente und Verfahren 

bereitzustellen, die unmittelbar in die Praxis umgesetzt werden können, für die Bürger greifbar sind und auf alle europäischen 

Grenzen angewandt werden können. 

III. Erwartete Ergebnisse  

1. Eingehende Bewertung der Bewältigung der COVID-19-Krise in allen europäischen Grenzregionen  

Mit dieser Bewertung soll ein umfassender Überblick über die Reaktionen bzw. fehlenden Reaktionen auf die Krise in Grenzregionen 

und ihre Folgen geboten werden. Dazu müssen Daten und konkrete Beispiele in Bezug auf die Schwierigkeiten, denen Grenzregionen 

während der Krise gegenüberstanden, die Auswirkungen auf verschiedene Branchen und die Initiativen der Zusammenarbeit, die im 

Rahmen der Krise entstanden, zusammengetragen werden. Auch die Rolle bestehender grenzüberschreitender Strukturen bei der 

Bewältigung der Krise sollte analysiert werden. Diese Bewertung ermöglicht es der Union, die Kosten mangelnder Zusammenarbeit 

objektiv zu messen. Durch die Erfassung praktischer und statistischer Daten (u. a. über grenzüberschreitende funktionale Stadtgebiete 

etc.) sollte im Rahmen der Analyse auch die starke gegenseitige Abhängigkeit von Grenzgebieten aufgezeigt und deutlich gemacht 

werden, dass eine nicht abgestimmte Maßnahme auf einer Seite einer Grenze auf der anderen Seite der Grenze Folgen hat. Schließlich 

sollte auch die zweifache Bedeutung von Grenzen aufgezeigt werden: Sie sind die Grenzen eines souveränen Staates, mit denen für 

die Sicherheit von dessen Bürgern gesorgt wird, und lokale Gebiete, in denen Menschen leben. Daher ist die Schaffung einer soliden 

Grenzverwaltung auf mehreren Ebenen unter Einbeziehung lokaler Akteure erforderlich. 

2 Plattform zur Erfassung grenzüberschreitender öffentlicher Dienstleistungen, Hindernisse und Lösungen für die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit. 

Die Plattform sollte eine starke operative Komponente umfassen, indem in Grenzregionen Informationen über öffentliche 

Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen (u. a. Gesundheitswesen, Justiz und Wirtschaft) erfasst werden. Damit würde dazu 

beigetragen, Lücken, Erfordernisse und bestehende Strukturen zu ermitteln, um für eine bessere Integration von Grenzregionen zu 

sorgen. Die Plattform sollte auf der bereits geleisteten Arbeit zu grenzüberschreitenden öffentlichen Dienstleistungen, insbesondere in 

den Bereichen Zivilschutz und Krisenbewältigung, aufbauen. Im Gesundheitswesen beispielsweise könnten mithilfe der Plattform 

auch Informationen über die Kapazitäten bestehender öffentlicher Dienstleistungen im Gesundheitswesen zusammengetragen, 

wichtige Kontakte auf beiden Seiten von Grenzen erfasst und Daten über Krankenhäuser bereitgestellt werden. Darüber hinaus wird 

die Online-Plattform eine Übersicht über Hindernisse und bestehende Lösungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in 

verschiedenen Bereichen bieten. Sie sollte auf den Erfahrungen, die während der Umsetzung anderer Initiativen wie des Projekts „B-

Solutions“ gesammelt wurden, aufbauen. Die Voraussetzungen für die Aktualisierung der Plattform auf der Grundlage eines 

europäischen Netzwerks sollten festgelegt werden.  

3 Aktionsplan zur Erleichterung und Systematisierung der Solidarität zwischen Nachbarregionen  

Mithilfe dieses Mechanismus sollen Grenzregionen besser darauf vorbereitet werden, auf verschiedene Arten von Krisen (Pandemien, 

Umwelt- und Sicherheitskrisen, Naturkatastrophen, Migrationskrisen, Terroranschläge usw.), die sich auf Grenzen auswirken und 

abgestimmte Maßnahmen der nationalen und lokalen Behörden erfordern, rasch zu reagieren.  
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Auf der Grundlage der Lehren, die aus der COVID-19-Krise und aus bestehenden länderübergreifenden Mechanismen und Interreg-

Projekten, die den Zivilschutz betreffen, gezogen wurden, sollte ein Musterprotokoll entwickelt werden, um in Krisenfällen u. a. die 

Freizügigkeit von Grenzgängern und den freien Verkehr wesentlicher Güter, Sozialschutz und eine harmonisierte Kommunikation 

sicherzustellen. Das Maßnahmenprotokoll, das nationale und lokale Behörden umfasst, soll Schritt für Schritt das Handeln von 

Entscheidungsträgern leiten. Im Rahmen des Protokolls sollten neue Instrumente entwickelt werden, etwa ein „Laisser-passer“ für 

Grenzgänger, das von Nachbarregionen gegenseitig anerkannt wird.  

4 Förderung des Potenzials von Grenzregionen durch gemeinsame Entwicklung, grenzüberschreitende Raumplanung und ein 

Regieren auf mehreren Ebenen 

Der Ausbruch von COVID-19 hat gezeigt, dass gegenseitige soziale und wirtschaftliche Abhängigkeiten über Grenzen hinweg häufig 

nicht durch eine systematische und kohärente Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Behörden auf beiden Seiten der Grenze 

angegangen werden. Die Verwaltung von Grenzregionen erfordert daher ein Regieren auf mehreren Ebenen, da diese Regionen eng 

miteinander verflochten sind und gemeinsame Interessen verfolgen. Die Ausarbeitung kooperativer öffentlicher Strategien, die eine 

gemeinsame Raumplanung und die Entwicklung öffentlicher Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen (Gesundheitswesen, 

Mobilität, Bildung usw.) umfassen, einschließlich eines nachhaltigen Systems zur Finanzierung länderübergreifender Investitions- 

und Verwaltungstätigkeiten, sollte dem Konzept der gemeinsamen Entwicklung folgen. Dabei sollten auch Themen wie der soziale 

und steuerliche Status bei grenzüberschreitender Arbeit (einschließlich im Fall von Telearbeit usw.), die sich während der Krise als 

entscheidend erwiesen hat, berücksichtigt werden. Dazu sind ein enger und kontinuierlicher Dialog zwischen den politischen 

Entscheidungsträgern auf verschiedenen Regierungsebenen und eine Einbeziehung grenzüberschreitend tätiger Einrichtungen 

erforderlich. Es gibt mittlerweile viele politische Strukturen in Grenzregionen, die den politischen Dialog fördern. Der Ausbruch von 

COVID-19 hat jedoch gezeigt, dass die bestehenden Strukturen Schwierigkeiten haben, rasch zu reagieren. Paradoxerweise hatten 

gerade die am stärksten integrierten Grenzregionen Schwierigkeiten, eine gemeinsame Reaktion abzustimmen. Die erste Reaktion 

dieser Gebiete bestand darin, die Grenzen zu schließen, obwohl eine Koordinierung effizienter gewesen wäre. Nach dem Vorbild des 

deutsch-französischen Ausschusses für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, der mit dem Aachener Vertrag eingerichtet wurde, 

könnte an allen Grenzen der EU eine ähnliche politische Plattform nachgebildet werden, die folgende drei Aufgaben haben könnte:  

1. Vorlage von Daten über grenzüberschreitende Integration und Ströme und Analyse der Bedeutung von gemeinsamen Investitionen 

und grenzüberschreitenden öffentlichen Dienstleistungen; 

2. Arbeit an der Beseitigung rechtlicher und verwaltungstechnischer Hindernisse für die Zusammenarbeit durch verschiedene 

Mechanismen (u. a. bilaterale Abkommen, den europäischen grenzübergreifenden Mechanismus (ECBM) und Übereinkommen) 

sowie unter Beteiligung lokaler und nationaler Behörden; 

3. Gemeinsame Entwicklung einer gemeinsamen Strategie für vorrangige Projekte, einschließlich öffentlicher Dienstleistungen. Diese 

politische Plattform sollte sich mit zahlreichen Bereichen, die für die Entwicklung auf beiden Seiten der Grenze von entscheidender 

Bedeutung sind, befassen und in diesen tätig werden.  

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Krise sollten derartige politische Plattformen auch dafür zuständig sein, einen abgestimmten 

Plan aufzustellen, um Krisen, die Grenzregionen beeinträchtigen, grenzüberschreitend und auf mehreren Ebenen zu bewältigen. 

KAPITEL PP 07 — IN MENSCHEN INVESTIEREN, SOZIALER ZUSAMMENHALT UND WERTE 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 
Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

PP 07 In Menschen investieren, sozialer Zusammenhalt 
und Werte       

PP 07 14 2014       

PP 07 14 01 Pilotprojekt — Aufbau von Kapazitäten in der 

Zivilgesellschaft der Roma und Stärkung ihrer 

Beteiligung an der Überwachung der nationalen 
Strategien zur Integration der Roma p.m. p.m.   p.m. p.m. 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

PP 07 14 03 Pilotprojekt — Förderung der europäischen 

Integration durch Kultur — Bereitstellung neu 

untertitelter Fassungen von ausgewählten 
Fernsehprogrammen in ganz Europa p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Teilsumme p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 07 15 2015       

PP 07 15 02 Pilotprojekt — Grundrechtliche Überprüfung von 
Datenerhebungsinstrumenten und -programmen der 
Union p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Teilsumme p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 07 16 2016       

PP 07 16 02 Pilotprojekt — Europäischer Rahmen für die 

Mobilität von Auszubildenden: Entwicklung der 

Unionsbürgerschaft und Förderung von 
Kompetenzen durch die Integration junger 

Menschen in den Arbeitsmarkt p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 07 16 04 Pilotprojekt — elektronische Stimmabgabe: 

optimale Nutzung moderner Technologien für 
aktivere und demokratischere Wahlverfahren p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 07 16 05 Pilotprojekt — Medienkompetenzen für alle p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 07 16 06 Pilotprojekt — Europa der Vielfalt p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Teilsumme p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 07 17 2017       

PP 07 17 02 Pilotprojekt — Sport als Mittel der Integration und 

sozialen Eingliederung von Flüchtlingen p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 07 17 03 Pilotprojekt — Aufsicht und Betreuung für 

radikalisierungsgefährdete Jugendliche im Rahmen 
von Sportprojekten p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 07 17 04 Pilotprojekt — Bekämpfung des illegalen Handels 
mit Kulturgütern p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 07 17 05 Pilotprojekt — Briefkastenfirmen p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 07 17 06 Pilotprojekt — Europäische Erhebung über 

geschlechtsspezifische Gewalt p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Teilsumme p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 07 18 2018       

PP 07 18 01 Pilotprojekt — Förderung von Genossenschaften für 
Hausangestellte und Pflegekräfte und von auf 
Dienstleistungsgutscheinen basierenden Systemen p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 07 18 02 Pilotprojekt — Austausch „aufsteigender Sterne“ im 
Bereich der Medien zur Beschleunigung der 

Innovation und Verbesserung der 

grenzüberschreitenden Berichterstattung 
(„Stars4media“) p.m. 524 928   p.m. 524 928 

PP 07 18 03 Pilotprojekt — Medienräte im digitalen Zeitalter p.m. 87 492   p.m. 87 492 

PP 07 18 04 Pilotprojekt — Praktika für Journalisten, die in 
nichteuropäischen Minderheitensprachen arbeiten p.m. 170 308   p.m. 170 308 

PP 07 18 05 Pilotprojekt — Finanzierung, Bildung, Innovation 

und Patentierung für die Kultur- und 
Kreativwirtschaft (FLIP for CCIs) p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 07 18 06 Pilotprojekt — Schutz der jüdischen Friedhöfe 

Europas: vollständige Erfassung, Forschung und 
Überwachung sowie individuelle Berechnung der 
Kosten für ihren Schutz p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 07 18 07 Pilotprojekt — Zentrum für die Koordination von 
Maßnahmen für Terroropfer p.m. 399 430   p.m. 399 430 

 Teilsumme p.m. 1 182 158   p.m. 1 182 158 

PP 07 19 2019       

PP 07 19 01 Pilotprojekt — Bewertung der Kultur- und 
Kreativwirtschaft in der Union p.m. 69 893   p.m. 69 893 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 
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Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

PP 07 19 02 Pilotprojekt — Europaweiter 

Krisenreaktionsmechanismus für Verstöße gegen die 
Presse- und Medienfreiheit p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 07 19 03 Pilotprojekt — Innovationsplattform(en) für 
kulturelle Inhalte p.m. 66 948   p.m. 66 948 

PP 07 19 04 Pilotprojekt — Unterstützung des investigativen 
Journalismus und der Medienfreiheit in der EU p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 07 19 05 Pilotprojekt — Ein erster Schritt zu einem 
europäischen Rahmen für die Mobilität der Maker p.m. 69 922   p.m. 69 922 

PP 07 19 06 Pilotprojekt — Jan-Amos-Preis zur Auszeichnung 

der besten Lehrkräfte in der Union, die das Thema 
„EU“ im Unterricht vermitteln p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 07 19 07 Pilotprojekt ¯ Projekt zur digitalen Erfassung 
jüdischer Kulturgüter p.m. 196 000   p.m. 196 000 

 Teilsumme p.m. 402 763   p.m. 402 763 

PP 07 20 2020       

PP 07 20 01 Pilotprojekt — Die Rolle des Mindestlohns bei der 
Einführung der allgemeinen Garantie für Arbeitende p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 07 20 02 Pilotprojekt — Ausarbeitung und Erprobung einer 

Infrastruktur für Verfahren zum Schutz der Rechte 

des Kindes im Internet auf der Grundlage der 

Datenschutz-Grundverordnung und anderer 
einschlägiger Rechtsvorschriften der Union für den 
Schutz von Kindern im Internet p.m. 1 036 000   p.m. 1 036 000 

PP 07 20 03 Pilotprojekt – Beihilfen der Union für kleine Online-

Mediendienste: Unterstützung hochwertiger 

Nachrichtendienste und Bekämpfung von 
Falschmeldungen p.m. 1 100 000   p.m. 1 100 000 

PP 07 20 04 Pilotprojekt – Integrität sozialer Medien p.m. 450 000   p.m. 450 000 

PP 07 20 05 Pilotprojekt — Überwachungsmechanismus für die 
Eigentumsverhältnisse im Medienbereich p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 07 20 06 Pilotprojekt — Ein europäischer öffentlicher Raum: 

ein neues Online-Medien-Angebot für junge 

Europäer p.m. 2 250 000   p.m. 2 250 000 

 Teilsumme p.m. 4 836 000   p.m. 4 836 000 

PP 07 21 2021       

PP 07 21 01 Pilotprojekt — Aufbau von Ermittlungskapazitäten 
für eine bessere Bekämpfung des Dopings im 
europäischen Sport p.m. 858 000   p.m. 858 000 

PP 07 21 02 Pilotprojekt — Europäische Beobachtungsstelle für 
Erzählungen zur Bekämpfung der Desinformation in 
der Zeit nach der COVID-19-Pandemie p.m. 600 000   p.m. 600 000 

PP 07 21 03 Pilotprojekt — Integrierte Initiative für eine 
grenzüberschreitende Krisenreaktion (CB-CRII) p.m. 800 000  -800 000 p.m. p.m. 

PP 07 21 04 Pilotprojekt — Studie zu Einsamkeit mit 
Schwerpunkt auf psychischer Gesundheit p.m. 350 000   p.m. 350 000 

PP 07 21 05 Pilotprojekt — Den Wert einer europäischen 
Gaming-Gesellschaft verstehen p.m. 225 000   p.m. 225 000 

PP 07 21 07 Pilotprojekt – Garantiertes Grundeinkommen – 
Elektronische Zahlkarten für Angehörige von 

Randgruppen Innovatives Finanzinstrument und 

politisches Instrument, um Menschen in extremer 
Armut Sozialleistungen effizienter zukommen zu 
lassen p.m. 800 000   p.m. 800 000 

PP 07 21 08 Pilotprojekt — Mediale Vertretung und Inklusion 
für Flüchtlinge und Migranten p.m. 250 000   p.m. 250 000 

PP 07 21 09 Pilotprojekt – Temporäre Bürgerversammlungen: 

Übersetzung des gesellschaftlichen Konsenses in 
einen Handlungsplan und Ermittlung bewährter 

Verfahren zur stärkeren Einbindung der Bürger in 
das öffentliche Leben der EU p.m. 450 000   p.m. 450 000 
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en 
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PP 07 21 14 Pilotprojekt – Aufbau Europas mit lokalen 
Gebietskörperschaften (BELE) p.m. 180 000   p.m. 180 000 

 Teilsumme p.m. 4 513 000  -800 000 p.m. 3 713 000 

 Posten PP 07 — Insgesamt p.m. 10 933 921  -800 000 p.m. 10 133 921 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind dazu bestimmt, die Durchführung von Pilotprojekten experimenteller Art zu 

finanzieren, mit denen Durchführbarkeit und Nutzen einer Maßnahme bewertet werden. Ihr Gesamtbetrag entspricht der Höhe der in 

Artikel 07 20 01 eingesetzten Mittel. 

Rechtsgrundlagen 

Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 

2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) 

Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 

283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 

30.7.2018, S. 1). 

Artikel PP 07 21 — 2021 

Posten PP 07 21 03 — Pilotprojekt — Integrierte Initiative für eine grenzüberschreitende Krisenreaktion (CB-CRII) 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

p.m. 800 000  -800 000 p.m. p.m. 

Erläuterungen 

Diese Mittel dienen zur Abwicklung von Mittelbindungen aus Vorjahren im Zusammenhang mit dem Pilotprojekt. 

I. Hintergrund 

Die COVID-19-Krise ist nicht nur für die zwischenstaatlichen Beziehungen, sondern auch für Beziehungen zwischen 

Nachbargebieten, die durch nationale Grenzen getrennt sind, eine enorme Herausforderung. Aufgrund der Krise entstand ein großer 

Druck auf Grenzregionen, die 40 % des Gebiets der Union ausmachen, und auf Grenzgänger, bei denen es sich um 2 Millionen 

Menschen handelt. 

Gleichzeitig hat die Krise gezeigt, dass es an länderübergreifender Zusammenarbeit und Abstimmung mangelt und dass in 

Grenzregionen, die als funktionale Gebiete betrachtet werden, starke gegenseitige Abhängigkeiten bestehen. Eine Entscheidung, die 

auf einer Seite einer Grenze getroffen wird, hat auf der anderen Seite der Grenze unmittelbare Auswirkungen. 

Anfang 2020 führte die Krise zunächst zu nicht abgestimmten Grenzschließungen und mehreren unkooperativen Maßnahmen 

öffentlicher und privater Akteure. Während einige Mitgliedstaaten den Beschluss fassten, ihre Grenzen vollständig zu schließen, um 

die Ausbreitung von COVID-19 zu verlangsamen, wurde in anderen die Anzahl der Grenzübergangsstellen drastisch verringert. 

Obwohl der freie Personen- und Warenverkehr ein Eckpfeiler des Binnenmarkts ist, wurde die Anwendung dieses entscheidenden 

Grundsatzes durch die COVID-19-Krise beeinträchtigt. Grenzschließungen und -kontrollen brachten grenzüberschreitend 

erwerbstätige Personen, insbesondere im Gesundheitswesen, aber auch in der Baubranche, der Landwirtschaft oder im 

Transportwesen, in eine besorgniserregende Lage. Grenzschließungen haben erhebliche negative Folgen für Grenzgänger, die lokale 

Wirtschaft, Unternehmen, den Transport wesentlicher Güter und grenzüberschreitende öffentliche Dienstleistungen (Bildung, 
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Gesundheitsversorgung). In einigen Stadtgebieten oder sogar Staaten wie Luxemburg, in denen das Gesundheitssystem stark von 

Grenzgängern abhängig ist, haben Unterbrechungen der grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehrsverbindungen zu schwierigen 

Situationen geführt. Die Lage hat sich auch auf das Vertrauen ausgewirkt, das Partner im Laufe der Jahre über Grenzen hinweg 

aufgebaut haben und das für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von grundlegender Bedeutung ist. 

Trotz der langjährigen institutionalisierten Zusammenarbeit (Interreg) und informellen Zusammenarbeit zwischen Grenzregionen 

ermöglichten die bestehenden Beziehungen nicht immer eine effiziente und schnelle Reaktion zur Bewältigung des Ausbruchs einer 

derartigen Krise. Bestehende länderübergreifende Strukturen wie der Europäische Verbund für territoriale Zusammenarbeit wurden 

trotz ihres Wissens über die Funktionsweise der verwaltungstechnischen und politischen Organisation auf beiden Seiten der Grenzen 

kaum in die Ausarbeitung oder Umsetzung von Notfallmaßnahmen einbezogen. 

Dennoch hat die COVID-19-Krise auch die Entwicklung neuer Formen und Initiativen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

ermöglicht, insbesondere im Gesundheitswesen. Mehrere Nachbargebiete der Region Grand Est (Frankreich) haben Solidarität 

gezeigt, indem sie Hunderte Patienten in ihren Intensivstationen aufgenommen und die Kosten für die Verlegung übernommen haben. 

Die Bürgermeister des grenzüberschreitenden Ballungsgebiets von Gorizia (Italien) und Nova Gorica (Slowenien) arbeiteten trotz 

wiedereingeführter Grenzkontrollen weiterhin zusammen und tauschten sich über die gemeinsame Notlage aus. Dank täglicher 

Informationen des Bürgermeisters von Gorizia konnte Nova Gorica die Lage daher besser vorhersehen und schneller Maßnahmen 

ergreifen, um die Zahl der Infizierten in Nova Gorica niedriger zu halten als im Rest Sloweniens. Dem grenzüberschreitend tätigen 

Krankenhaus Cerdanya (Spanien/Frankreich) kam die Zugehörigkeit zu zwei verschiedenen Gesundheitssystemen zugute, da sie eine 

solide Versorgung mit Masken und Arzneimitteln ermöglichte sowie eine Verstärkung der Zusammenarbeit mit größeren 

Krankenhäusern auf beiden Seiten der Grenze (Barcelona und Perpignan), die über Intensivstationen verfügen. Im Umfeld der Stadt 

Genf wurde eine neue Vignette für Grenzgänger, die in der Gesundheitsversorgung tätig sind, eingeführt, und es wurden gesonderte 

Fahrstreifen geschaffen, damit diese wichtigen Arbeitnehmer schneller die Grenze passieren können. Diese neuen Formen der 

Zusammenarbeit zeugten von Kreativität und der Fähigkeit zur Verstärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 

Grenzüberschreitende Gebiete sind einzigartige Laboratorien für den territorialen Zusammenhalt und die Strategien der EU. Die 

Erfahrungen von Grenzregionen während der sich ausbreitenden COVID-19-Krise haben verdeutlicht, dass dringend neue Lösungen 

benötigt werden, um grenzüberschreitende Gebiete für die Bewältigung derartiger Notlagen zu stärken. Zugleich bietet die Krise eine 

Gelegenheit, ein neues Modell der gemeinsamen Entwicklung für integrierte grenzüberschreitende Regionen zu fördern, indem 

bestehende Instrumente des Regierens auf mehreren Ebenen verbessert werden und indem grenzüberschreitende öffentliche 

Dienstleistungen gestärkt und neu geschaffen werden. 

II. Ziele 

Das allgemeine Ziel dieses Pilotprojekts besteht darin, das Leben der Bürger in Grenzregionen zu verbessern, indem besser 

integrierte, funktionale länderübergreifende Gebiete gefördert werden. Grenzregionen sind ein sehr deutliches und sichtbares Beispiel 

für die unmittelbaren Auswirkungen der COVID-19-Krise. Die Wiedereinführung von Grenzkontrollen hat ein gesamtes Ökosystem 

beeinträchtigt. Auf der Grundlage einer umfassenden Analyse der Erfahrungen von Grenzregionen während des Ausbruchs von 

COVID-19 zielt dieses Pilotprojekt daher darauf ab, Regionen dabei zu unterstützen, künftige Krisen besser zu bewältigen, und ein 

neues Modell zur Ausarbeitung öffentlicher Maßnahmen, einschließlich öffentlicher Dienstleistungen, in Grenzregionen, das auf einer 

gemeinsamen Entwicklung durch ein besseres Regieren auf mehreren Ebenen beruht, zu fördern. Das Pilotprojekt setzt sich daher aus 

einem kurz- und mittelfristigen Konzept zusammen, um Akteuren und Entscheidungsträgern konkrete Instrumente und Verfahren 

bereitzustellen, die unmittelbar in die Praxis umgesetzt werden können, für die Bürger greifbar sind und auf alle europäischen 

Grenzen angewandt werden können. 

III. Erwartete Ergebnisse 

1. Eingehende Bewertung der Bewältigung der COVID-19-Krise in allen europäischen Grenzregionen 

Mit dieser Bewertung soll ein umfassender Überblick über die Reaktionen bzw. fehlenden Reaktionen auf die Krise in Grenzregionen 

und ihre Folgen geboten werden. Dazu müssen Daten und konkrete Beispiele in Bezug auf die Schwierigkeiten, denen Grenzregionen 

während der Krise gegenüberstanden, die Auswirkungen auf verschiedene Branchen und die Initiativen der Zusammenarbeit, die im 

Rahmen der Krise entstanden, zusammengetragen werden. Auch die Rolle bestehender grenzüberschreitender Strukturen bei der 

Bewältigung der Krise sollte analysiert werden. Diese Bewertung ermöglicht es der Union, die Kosten mangelnder Zusammenarbeit 

objektiv zu messen. Durch die Erfassung praktischer und statistischer Daten (u. a. über grenzüberschreitende funktionale Stadtgebiete 

etc.) sollte im Rahmen der Analyse auch die starke gegenseitige Abhängigkeit von Grenzgebieten aufgezeigt und deutlich gemacht 

werden, dass eine nicht abgestimmte Maßnahme auf einer Seite einer Grenze auf der anderen Seite der Grenze Folgen hat. Schließlich 

sollte auch die zweifache Bedeutung von Grenzen aufgezeigt werden: Sie sind die Grenzen eines souveränen Staates, mit denen für 
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die Sicherheit von dessen Bürgern gesorgt wird, und lokale Gebiete, in denen Menschen leben. Daher ist die Schaffung einer soliden 

Grenzverwaltung auf mehreren Ebenen unter Einbeziehung lokaler Akteure erforderlich. 

2. Plattform zur Erfassung grenzüberschreitender öffentlicher Dienstleistungen, Hindernisse und Lösungen für die 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

Die Plattform sollte eine starke operative Komponente umfassen, indem in Grenzregionen Informationen über öffentliche 

Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen (u. a. Gesundheitswesen, Justiz und Wirtschaft) erfasst werden. Damit würde dazu 

beigetragen, Lücken, Erfordernisse und bestehende Strukturen zu ermitteln, um für eine bessere Integration von Grenzregionen zu 

sorgen. Die Plattform sollte auf der bereits geleisteten Arbeit zu grenzüberschreitenden öffentlichen Dienstleistungen, insbesondere in 

den Bereichen Zivilschutz und Krisenbewältigung, aufbauen. Im Gesundheitswesen beispielsweise könnten mithilfe der Plattform 

auch Informationen über die Kapazitäten bestehender öffentlicher Dienstleistungen im Gesundheitswesen zusammengetragen, 

wichtige Kontakte auf beiden Seiten von Grenzen erfasst und Daten über Krankenhäuser bereitgestellt werden. Darüber hinaus wird 

die Online-Plattform eine Übersicht über Hindernisse und bestehende Lösungen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in 

verschiedenen Bereichen bieten. Sie sollte auf den Erfahrungen, die während der Umsetzung anderer Initiativen wie des Projekts „B-

Solutions“ gesammelt wurden, aufbauen. Die Voraussetzungen für die Aktualisierung der Plattform auf der Grundlage eines 

europäischen Netzwerks sollten festgelegt werden. 

3. Aktionsplan zur Erleichterung und Systematisierung der Solidarität zwischen Nachbarregionen 

Mithilfe dieses Mechanismus sollen Grenzregionen besser darauf vorbereitet werden, auf verschiedene Arten von Krisen (Pandemien, 

Umwelt- und Sicherheitskrisen, Naturkatastrophen, Migrationskrisen, Terroranschläge usw.), die sich auf Grenzen auswirken und 

abgestimmte Maßnahmen der nationalen und lokalen Behörden erfordern, rasch zu reagieren. 

Auf der Grundlage der Lehren, die aus der COVID-19-Krise und aus bestehenden länderübergreifenden Mechanismen und Interreg-

Projekten, die den Zivilschutz betreffen, gezogen wurden, sollte ein Musterprotokoll entwickelt werden, um in Krisenfällen u. a. die 

Freizügigkeit von Grenzgängern und den freien Verkehr wesentlicher Güter, Sozialschutz und eine harmonisierte Kommunikation 

sicherzustellen. Das Maßnahmenprotokoll, das nationale und lokale Behörden umfasst, soll Schritt für Schritt das Handeln von 

Entscheidungsträgern leiten. Im Rahmen des Protokolls sollten neue Instrumente entwickelt werden, etwa ein „Laisser-passer“ für 

Grenzgänger, das von Nachbarregionen gegenseitig anerkannt wird. 

4. Förderung des Potenzials von Grenzregionen durch gemeinsame Entwicklung, grenzüberschreitende Raumplanung und ein 

Regieren auf mehreren Ebenen 

Der Ausbruch von COVID-19 hat gezeigt, dass gegenseitige soziale und wirtschaftliche Abhängigkeiten über Grenzen hinweg häufig 

nicht durch eine systematische und kohärente Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Behörden auf beiden Seiten der Grenze 

angegangen werden. Die Verwaltung von Grenzregionen erfordert daher ein Regieren auf mehreren Ebenen, da diese Regionen eng 

miteinander verflochten sind und gemeinsame Interessen verfolgen. Die Ausarbeitung kooperativer öffentlicher Strategien, die eine 

gemeinsame Raumplanung und die Entwicklung öffentlicher Dienstleistungen in verschiedenen Bereichen (Gesundheitswesen, 

Mobilität, Bildung usw.) umfassen, einschließlich eines nachhaltigen Systems zur Finanzierung länderübergreifender Investitions- 

und Verwaltungstätigkeiten, sollte dem Konzept der gemeinsamen Entwicklung folgen. Dabei sollten auch Themen wie der soziale 

und steuerliche Status bei grenzüberschreitender Arbeit (einschließlich im Fall von Telearbeit usw.), die sich während der Krise als 

entscheidend erwiesen hat, berücksichtigt werden. Dazu sind ein enger und kontinuierlicher Dialog zwischen den politischen 

Entscheidungsträgern auf verschiedenen Regierungsebenen und eine Einbeziehung grenzüberschreitend tätiger Einrichtungen 

erforderlich. Es gibt mittlerweile viele politische Strukturen in Grenzregionen, die den politischen Dialog fördern. Der Ausbruch von 

COVID-19 hat jedoch gezeigt, dass die bestehenden Strukturen Schwierigkeiten haben, rasch zu reagieren. Paradoxerweise hatten 

gerade die am stärksten integrierten Grenzregionen Schwierigkeiten, eine gemeinsame Reaktion abzustimmen. Die erste Reaktion 

dieser Gebiete bestand darin, die Grenzen zu schließen, obwohl eine Koordinierung effizienter gewesen wäre. Nach dem Vorbild des 

deutsch-französischen Ausschusses für grenzüberschreitende Zusammenarbeit, der mit dem Aachener Vertrag eingerichtet wurde, 

könnte an allen Grenzen der EU eine ähnliche politische Plattform nachgebildet werden, die folgende drei Aufgaben haben könnte: 

1. Vorlage von Daten über grenzüberschreitende Integration und Ströme und Analyse der Bedeutung von gemeinsamen Investitionen 

und grenzüberschreitenden öffentlichen Dienstleistungen; 

2. Arbeit an der Beseitigung rechtlicher und verwaltungstechnischer Hindernisse für die Zusammenarbeit durch verschiedene 

Mechanismen (u. a. bilaterale Abkommen, den europäischen grenzübergreifenden Mechanismus (ECBM) und Übereinkommen) 

sowie unter Beteiligung lokaler und nationaler Behörden; 
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3. Gemeinsame Entwicklung einer gemeinsamen Strategie für vorrangige Projekte, einschließlich öffentlicher Dienstleistungen. Diese 

politische Plattform sollte sich mit zahlreichen Bereichen, die für die Entwicklung auf beiden Seiten der Grenze von entscheidender 

Bedeutung sind, befassen und in diesen tätig werden. 

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Krise sollten derartige politische Plattformen auch dafür zuständig sein, einen abgestimmten 

Plan aufzustellen, um Krisen, die Grenzregionen beeinträchtigen, grenzüberschreitend und auf mehreren Ebenen zu bewältigen. 

KAPITEL PP 09 — UMWELT- UND KLIMAPOLITIK 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

PP 09 Umwelt- und Klimapolitik       

PP 09 13 2013       

PP 09 13 01 Pilotprojekt — Schutz der biologischen Vielfalt 
durch eine ergebnisbezogene Vergütung 
ökologischer Leistungen p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Teilsumme p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 09 16 2016       

PP 09 16 02 Pilotprojekt — Eindämmung von 

Infektionskrankheiten zur Bekämpfung des Verlusts 

der biologischen Vielfalt in Europa im Einklang mit 
der Habitat-Richtlinie p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 09 16 04 Pilotprojekt — Begrenzung der durch 

Windkraftanlagen bedingten Gefahren für 
Fledermaus- und Vogelpopulationen sowie 
Zugvogelrouten p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 09 16 05 Pilotprojekt — Erfassung der Arten und 
Lebensräume in französischen Regionen in äußerster 
Randlage p.m. 100 000   p.m. 100 000 

 Teilsumme p.m. 100 000   p.m. 100 000 

PP 09 17 2017       

PP 09 17 01 Pilotprojekt — Kartierung und Bewertung des 

Zustands der Ökosysteme und 

Ökosystemdienstleistungen in Gebieten in äußerster 
Randlage und überseeischen Ländern und Gebieten: 
Verknüpfung und Bündelung von Ressourcen p.m. 285 000   p.m. 285 000 

PP 09 17 02 Pilotprojekt — Netz grüner Städte Europas p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 09 17 03 Pilotprojekt — Auswirkungen der Verbrennung 

fester Abfälle in Wohngebieten auf die Luftqualität 
in Europa und mögliche Gegenmaßnahmen p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 09 17 04 Pilotprojekt — Aufbau regionaler oder lokaler 

Plattformen zur Koexistenz von Menschen und 

Großraubtieren mit Schwerpunkt auf Maßnahmen 
für Großraubtiere in Gebieten mit erheblichen 
Konflikten p.m. 199 992   p.m. 199 992 

PP 09 17 05 Pilotprojekt — Evidenzbasierte Verbesserungen bei 

der Durchführung der Vogelschutzrichtlinie und der 

Habitat-Richtlinie: systematische Überprüfung und 

Metaanalyse p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 09 17 06 Pilotprojekt — Förderung von Alternativen zu 
Tierversuchen p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 09 17 07 Pilotprojekt — Studie zu Lebenszyklen von mit 

Elektrizität, Biokraftstoffen und konventionellen 
Kraftstoffen angetriebenen Fahrzeugen p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Teilsumme p.m. 484 992   p.m. 484 992 

PP 09 18 2018       
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

PP 09 18 01 Pilotprojekt — Schmetterlingsbeobachtung und -
indikatoren in der Union p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 09 18 02 Pilotprojekt — Einsatz von Satellitenbildern zur 
Verbesserung der Funktionsweise des Netzes 
„Natura 2000“ p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 09 18 03 Pilotprojekt — Kartierung von Lösungen, bewährten 
Methoden & Rechtsbehelfen im Bereich der 

Dekontaminierung von Rückständen des 
Pflanzenschutzmittels Lindan in der Union p.m. 491 173   p.m. 491 173 

PP 09 18 04 Pilotprojekt — Bewertung, Ermittlung, Austausch 

und Verbreitung bewährter Verfahren für das 

tierschutzgerechte Management invasiver 
gebietsfremder Arten p.m. 350 000   p.m. 350 000 

PP 09 18 05 Pilotprojekt — Integration intelligenter Sensoren 

und Modellversuche für die Überwachung der 

Luftqualität in Städten p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 09 18 06 Pilotprojekt — Natürliche Lösungen zum 

Klimaschutz und zur Verringerung der 
Wasserverschmutzung in landwirtschaftlichen 
Regionen p.m. 280 000   p.m. 280 000 

 Teilsumme p.m. 1 121 173   p.m. 1 121 173 

PP 09 19 2019       

PP 09 19 01 Pilotprojekt — Entwicklung eines europäischen 

Gütesiegels für extrem emissionsarme Fahrzeuge 
(ULEV) p.m. 188 188   p.m. 188 188 

PP 09 19 02 Pilotprojekt — Machbarkeitsstudie über eine 

gemeinsame offene Plattform für Sicherheitsdaten 
von chemischen Stoffen p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 09 19 03 Pilotprojekt — Unterstützung der Zivilgesellschaft 

im Hinblick auf den Austausch von Wissen und 

bewährten Verfahren im Zusammenhang mit grünen 
Städten und einer grünen städtischen Umwelt p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 09 19 04 Pilotprojekt — Invasive gebietsfremde Arten: 
Wissen ausbauen und Kommunikation verbessern p.m. 612 500   p.m. 612 500 

 Teilsumme p.m. 800 688   p.m. 800 688 

PP 09 20 2020       

PP 09 20 01 Pilotprojekt — Passierbarkeit der Donaustaudämme 
am Eisernen Tor für den Stör p.m. 800 000   p.m. 800 000 

PP 09 20 02 Pilotprojekt — Verbesserung von Leitlinien und des 

Wissensaustausches zwischen Landbewirtschaftern, 
Naturschützern und der Bevölkerung vor Ort beim 

Schutz der Kulturlandschaften innerhalb und 
außerhalb von Natura-2000-Gebieten p.m. 131 965   p.m. 131 965 

 Teilsumme p.m. 931 965   p.m. 931 965 

PP 09 21 2021       

PP 09 21 02 Pilotprojekt — BEST BELT: mehr Macht für das 
Grüne Band p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 09 21 03 Pilotprojekt – Bewertung von Optionen für die 
Verwendung von Wasserstoff in der Schifffahrt p.m. 135 000  -135 000 p.m. p.m. 

 Teilsumme p.m. 135 000  -135 000 p.m. p.m. 

 Posten PP 09 — Insgesamt p.m. 3 573 818  -135 000 p.m. 3 438 818 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind dazu bestimmt, die Durchführung von Pilotprojekten experimenteller Art zu 

finanzieren, mit denen Durchführbarkeit und Nutzen einer Maßnahme bewertet werden. Ihr Gesamtbetrag entspricht der Höhe der in 

Artikel 09 20 01 eingesetzten Mittel. 
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Rechtsgrundlagen 

Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 

2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) 

Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 

283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 

30.7.2018, S. 1). 

Artikel PP 09 21 — 2021 

Posten PP 09 21 03 — Pilotprojekt – Bewertung von Optionen für die Verwendung von Wasserstoff in der Schifffahrt 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

p.m. 135 000  -135 000 p.m. p.m. 

Erläuterungen 

Diese Mittel dienen zur Abwicklung von Mittelbindungen aus Vorjahren im Zusammenhang mit dem Pilotprojekt. 

Für die Verkehrsträger, bei denen die Dekarbonisierung am schwierigsten ist, etwa die Schifffahrt, werden verschiedene Optionen 

geprüft. So zieht beispielsweise Maersk, der weltgrößte Verlader, für den Antrieb seiner Flotte Alkohole sowie Ammoniak und 

Biomethan in Erwägung. Andere Beförderer sammeln erste Erfahrungen mit einem Wasserstoff-/Brennstoffzellenantrieb. Zum Thema 

Wasserstoff in der Schifffahrt gibt es eine Reihe noch offener Fragen, unter anderem folgende: 

1. Wie kann sichergestellt werden, dass Wasserstoff „grün“ (durch die Elektrolyse von Wasser mit erneuerbaren Energien gewonnen) 

und nicht „blau“ ist und dass er aus überschüssiger Energie erzeugt wurde und somit nicht Energie aus erneuerbaren Quellen aus dem 

Netz abzieht, die anderswo benötigt würden? 

2. In welchen Anwendungsfällen bietet der Wasserstoff eine Alternative zur batteriebetriebenen Schifffahrt? Und wenn Wasserstoff 

als Brennstoff verwendet wird: In welchen Fällen ist der Antrieb mit Brennstoffzellentechnologie die intelligenteste Option, und in 

welchen Fällen ist es effizienter, mit Wasserstoff erzeugten Ammoniak oder Alkohole zu verwenden? Beide Fragen können in einem 

Pilotprojekt untersucht werden, in dem die Möglichkeiten für die Erzeugung und Nutzung von Wasserstoff in einem Küstengebiet mit 

Schifffahrtsinfrastruktur bewertet werden. Häfen sind die natürliche Drehscheibe für Wasserstoff, da sie die Infrastrukturknoten für 

folgende Aspekte sind: Anbindung an Offshore-Windparks; Lieferung und Speicherung von Wasserstoff aus Übersee; Betankung 

verschiedener Verkehrsträger und Einspeisung in Rohrleitungen für den Transport im Binnenland. 

Die Fragen können in einer kombinierten Feldstudie mit folgenden Instrumenten untersucht werden: 

1. Kosten-Nutzen-Analyse für verschiedene Szenarien der Wasserstoffproduktion für die Schifffahrt: Onshore-Windenergie und 

Offshore-Windenergie, wobei zwischen Onshore-Elektrolyse und Offshore-Elektrolyse (und somit Anbindung an die Küste über eine 

Stromleitung bzw. eine Wasserstoff-Pipeline) unterschieden wird. 

2. Kosten-Nutzen-Analyse für verschiedene Verwendungszwecke von Wasserstoff für die Schifffahrt in einem geschlossenen 

Produktionszyklus im Hafengebiet: Brennstoffzellantrieb vs. Methanol/Ethanol vs. Ammoniak. 

Die Analyse sollte auch eine Bewertung der jeweiligen rechtlichen und lizenzrechtlichen Hindernisse und Kosten umfassen. 
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KAPITEL PP 14 — AUSWÄRTIGES HANDELN 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 
Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

PP 14 Auswärtiges Handeln       

PP 14 14 2014       

PP 14 14 01 Pilotprojekt — Stärkung der Veterinärdienste in 
Entwicklungsländern p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Teilsumme p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 14 15 2015       

PP 14 15 01 Pilotprojekt — Integriertes Konzept zur 

Ausarbeitung und Einführung von 

Gesundheitslösungen zur Bekämpfung 

vernachlässigter Tropenkrankheiten in 

Endemiegebieten p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Teilsumme p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 14 16 2016       

PP 14 16 01 Pilotprojekt — Kartierung der weltweiten 

Bedrohung durch die Resistenz gegen 
antimikrobielle Wirkstoffe p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 14 16 02 Pilotprojekt — Stärkung der Rechte des Kindes, 

Schutz von vertriebenen Kindern und Jugendlichen 

in Guatemala, Honduras und El Salvador sowie 

Zugang zu Bildung für diese Kinder und 
Jugendliche p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 14 16 03 Pilotprojekt — Bildungsleistungen für Kinder, die 

früher Streitkräften oder bewaffneten Gruppen im 
Verwaltungsbezirk Pibor im Südsudan 
angeschlossen waren p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 14 16 04 Pilotprojekt — Steuerung der partizipativen 

Bewirtschaftung von Weideland in Kenia und 
Tansania p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Teilsumme p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 14 17 2017       

PP 14 17 01 Pilotprojekt — Unterstützung der städtischen 

Dimension der Entwicklungszusammenarbeit: 
Erhöhung der finanziellen Kapazitäten von Städten 

in Entwicklungsländern für eine produktive und 
nachhaltige Stadtentwicklung p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 14 17 02 Pilotprojekt — Santé pour tous — Gesundheit für 

alle — Ein gemeinsames Projekt von Aimes-Afrique 
(Togo) und Aktion PiT-Togohilfe e.V. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 14 17 03 Pilotprojekt — Entwicklung eines wissensbasierten 

europäischen Journalismus in Verbindung mit der 

europäischen Nachbarschaft durch 
Bildungsangebote des Europakollegs in Natolin p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Teilsumme p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 14 18 2018       

PP 14 18 01 Pilotprojekt — Frauen und Handel: Ausarbeitung 
eines Musterkapitels über Gleichstellungsfragen in 

Freihandelsabkommen auf der Grundlage von Daten 

zu Frauen, die am Handel teilhaben, und zu Frauen, 
die an der Binnenwirtschaft teilhaben p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 14 18 02 Pilotprojekt — Förderung von Transparenz und 

Folgenabschätzungen für Gebietskörperschaften in 
Guatemala p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 14 18 03 Pilotprojekt — Sicherstellung der wirksamen 

Bereitstellung von Hilfe für die Opfer sexueller und 
geschlechtsspezifischer Gewalt in humanitären 
Notsituationen p.m. p.m.   p.m. p.m. 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

 Teilsumme p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PP 14 19 2019       

PP 14 19 01 Pilotprojekt — Ausweitung der universellen 
Gesundheitsversorgung in Mauretanien p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Teilsumme p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Posten PP 14 — Insgesamt p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind dazu bestimmt, die Durchführung von Pilotprojekten experimenteller Art zu 

finanzieren, mit denen Durchführbarkeit und Nutzen einer Maßnahme bewertet werden. Ihr Gesamtbetrag entspricht der Höhe der in 

Artikel 14 20 01 eingesetzten Mittel. 

Rechtsgrundlagen 

Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 

2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) 

Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) 

Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 

vom 30.7.2018, S. 1). 

Anhang PA — Vorbereitende Maßnahmen 

AUSGABEN — AUSGABEN 

Zahlenangaben 

Titel Bezeichnung 
Entwurf des Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 

PA Vorbereitende Maßnahmen p.m. 64 358 504   p.m. 64 358 504 

 Insgesamt p.m. 64 358 504   p.m. 64 358 504 

TITEL PA — VORBEREITENDE MAßNAHMEN 

Zahlenangaben 

Titel 

Kapitel 
Bezeichnung 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtunge
n 

Zahlungen 
Verpflichtunge

n 
Zahlungen 

Verpflichtunge
n 

Zahlungen 

PA 01 Forschung und Innovation p.m. 7 882 891   p.m. 7 882 891 

PA 02 Strategische Investitionen der EU p.m. 9 384 876   p.m. 9 384 876 

PA 03 Binnenmarkt p.m. 4 702 512   p.m. 4 702 512 

PA 05 Regionale Entwicklung und Zusammenhalt p.m. 455 560   p.m. 455 560 

PA 06 Aufbau und Resilizenz p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PA 07 In Menschen investieren, sozialer Zusammenhalt und 
Werte p.m. 33 075 734   p.m. 33 075 734 
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Titel 
Kapitel 

Bezeichnung 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtunge
n 

Zahlungen 
Verpflichtunge

n 
Zahlungen 

Verpflichtunge
n 

Zahlungen 

PA 08 Landwirtschaft und Meerespolitik p.m. 2 977 766   p.m. 2 977 766 

PA 09 Umwelt- und Klimaschutz p.m. 5 379 165   p.m. 5 379 165 

PA 10 Migration p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PA 12 Sicherheit p.m. 400 000   p.m. 400 000 

PA 13 Verteidigung p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PA 14 Auswärtiges Handeln p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PA 15 Heranführungshilfe p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PA 20 Verwaltungsausgaben der Europäischen Kommission p.m. 100 000   p.m. 100 000 

 Artikel PA — Insgesamt p.m. 64 358 504   p.m. 64 358 504 

KAPITEL PA 03 — BINNENMARKT 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 
Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

PA 03 Binnenmarkt       

PA 03 12 2012       

PA 03 12 01 Vorbereitende Maßnahme — Euromed — 
Innovationen von Unternehmern für den Wandel p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Teilsumme p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PA 03 15 2015       

PA 03 15 01 Vorbereitende Maßnahme — Länderübergreifendes 
europäisches Tourismusangebot mit Kulturbezug p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Teilsumme p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PA 03 17 2017       

PA 03 17 01 Vorbereitende Maßnahme — Tourismushauptstadt 
Europas p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Teilsumme p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PA 03 18 2018       

PA 03 18 01 Vorbereitende Maßnahme — Kultur in Europa: 
Förderung der Schätze Europas p.m. 600 000   p.m. 600 000 

PA 03 18 02 Vorbereitende Maßnahme — Weltverbindender 
Tourismus p.m. 450 000   p.m. 450 000 

PA 03 18 03 Vorbereitende Maßnahme — Ausbau der 

unternehmerischen Fähig- und Fertigkeiten junger 
Migranten p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PA 03 18 04 Vorbereitende Maßnahme — Beschleunigung der 

industriellen Modernisierung durch die verbesserte 

Unterstützung paneuropäischer 
Demonstrationsanlagen — 3D-Druck p.m. 239 707   p.m. 239 707 

PA 03 18 05 Vorbereitende Maßnahme — Cir©Lean: 

Geschäftsförderndes Netzwerk für KMU in der 

Union zur Nutzung von Geschäftsmöglichkeiten in 
der Kreislaufwirtschaft p.m. 476 540   p.m. 476 540 

 Teilsumme p.m. 1 766 247   p.m. 1 766 247 

PA 03 19 2019       

PA 03 19 01 Vorbereitende Maßnahme — Verringerung der 

Jugendarbeitslosigkeit und Einrichtung von 

Genossenschaften als Maßnahme zur Verbesserung 
der Arbeitsmöglichkeiten in der Union p.m. 249 069   p.m. 249 069 

 Teilsumme p.m. 249 069   p.m. 249 069 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung 

Entwurf des Haushaltsplans 
2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 

Neuer Betrag 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 
Verpflichtung

en 
Zahlungen 

Verpflichtung
en 

Zahlungen 

PA 03 20 2020       

PA 03 20 01 Vorbereitende Maßnahme — Erasmus für junge 

Unternehmer weltweit (EYE Global)/Erlangung 
einer Führungsrolle im Unternehmertum und 
Entwicklung von Kooperationsmöglichkeiten p.m. 937 324   p.m. 937 324 

PA 03 20 02 Vorbereitende Maßnahme — Unabhängige Prüfung 
der Emissionen im praktischen Fahrbetrieb zur 

Sicherstellung umfassender Informationen und 
Transparenz für eine bessere Marktüberwachung p.m. 399 872   p.m. 399 872 

PA 03 20 03 Vorbereitenden Maßnahme — Untersuchung der 

Folgen gemeinsamen Eigentums institutioneller 
Anleger p.m. p.m.   p.m. p.m. 

PA 03 20 04 Vorbereitende Maßnahme – EU-Beobachtungsstelle 

für Steuer- und Finanzstraftaten – Aufbau von 

Kapazitäten zur Unterstützung der Politikgestaltung 

der Union im Steuerbereich p.m. 900 000   p.m. 900 000 

PA 03 20 05 Vorbereitende Maßnahme — Bewertung 

angeblicher Qualitätsunterschiede bei im 
Binnenmarkt vertriebenen Erzeugnissen p.m. 450 000   p.m. 450 000 

 Teilsumme p.m. 2 687 196   p.m. 2 687 196 

PA 03 21 2021       

PA 03 21 02 Vorbereitende Maßnahme — Entwicklung von nicht 

aversiv wirkenden Methoden zur Betäubung von 
Schweinen p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Teilsumme p.m. p.m.   p.m. p.m. 

 Posten PA 03 — Insgesamt p.m. 4 702 512   p.m. 4 702 512 

Erläuterungen 

Die in diesem Kapitel eingestellten Mittel sind dazu bestimmt, die Durchführung von in die Anwendungsbereiche des AEUV und des 

Euratom-Vertrags fallenden vorbereitenden Maßnahmen zu finanzieren, die auf die Erarbeitung von Vorschlägen für künftige 

Maßnahmen abstellen. Ihr Gesamtbetrag entspricht der Höhe der in Artikel 03 20 02 eingesetzten Mittel. 

Rechtsgrundlagen 

Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 

2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) 

Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 

283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 

30.7.2018, S. 1). 
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Anhang A3 — ANDERE ANHÄNGE 

I — Europäischer Wirtschaftsraum 

Gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum beteiligen sich die dem EWR angehörenden EFTA-Staaten an zahlreichen Maßnahmen der Union im 

Rahmen der Rubriken 1, 2, 3, 5, 6 und 7 des mehrjährigen Finanzrahmens; im Gegenzug leisten sie einen Finanzbeitrag zu den operativen Mitteln, der sich durch Anwendung 

eines Proportionalitätsfaktors berechnet. Dieser Faktor entspricht der Summe der Zahlenverhältnisse, die sich ergeben, wenn das BIP zu Marktpreisen jedes dem EWR 

angehörenden EFTA-Staates durch die Summe der BIP zu Marktpreisen aller Mitgliedstaaten plus des jeweiligen den EWR angehörenden EFTA-Staates dividiert wird. 

Für 2022 wird der Proportionalitätsfaktor auf 2,51 % geschätzt (auf der Grundlage der Zahlen von 2020), d. h. 2,33 % für Norwegen, 0,14 % für Island und 0,04 % für 

Liechtenstein. Bei Haushaltslinien, die nur Zahlungen für Verpflichtungen des vorangegangenen Programmplanungszeitraums abdecken, wird der Faktor auf 2,15 % geschätzt 

(auf der Grundlage der Zahlen von 2020), d. h. 1,99 % für Norwegen, 0,12 % für Island und 0,04 % für Liechtenstein. 

Diese Finanzbeiträge werden nicht formell in den Haushaltsplan eingesetzt; bei jeder Haushaltslinie, die Maßnahmen beinhaltet, an denen sich dem EWR angehörende EFTA-

Staaten beteiligen, wird informationshalber auf den EFTA-Beitrag verwiesen. In einer Übersichtstabelle im Anhang zum Gesamthaushaltsplan der Union sind die 

betreffenden Haushaltslinien mit den jeweiligen EFTA-Beiträgen aufgeführt. Der Gesamtbeitrag der dem EWR angehörenden EFTA-Staaten zu den Mitteln für 

Verpflichtungen des operativen Teils des Haushaltsplans wird 2022 voraussichtlich 613 486 246 EUR betragen. Die dem EWR angehörenden EFTA-Staaten beteiligen sich 

auch an den Verwaltungsausgaben, die mit der Umsetzung der jeweiligen Maßnahmen unmittelbar zusammenhängen. 

Proportionalitätsfaktor* 
Prozentuale 
Beteiligung8 

Haushaltslinie Bezeichnung 

Haushaltsentwurf 2022 und NGEU-Mittel EFTA-Beitrag9 

Anmerkungen Mittel für 
Verpflichtungen 

Mittel für Zahlungen 
Mittel für 

Verpflichtungen 
Mittel für 
Zahlungen 

  20 02 01 Externes Personal — Hauptsitz 138 081 091 138 081 091 181 656 181 656  

  20 02 06 Sonstige Verwaltungsausgaben — Hauptsitz 84 901 520 84 901 520 854 000 854 000  

  20 03 01 01 Kauf und Miete von Gebäuden 202 973 000 202 973 000 450 304 450 304  

  20 03 01 02 Gebäudenebenkosten 76 870 900 76 870 900 170 512 170 512  

  20 03 02 01 Kauf und Miete von Gebäuden 44 306 000 44 306 000 98 295 98 295  

  20 03 02 02 Gebäudenebenkosten 15 726 200  15 726 200  34 889 34 889  

   VERWALTUNGSTEIL INSGESAMT 562 858 711 562 858 711 1 789 656 1 789 656  

                                                 

8 Sofern nicht anders angegeben, beträgt die prozentuale Beteiligung 100 % der Mittel. 
9 Die Zahlen in diesem Dokument sind vorläufig, solange mit den dem EWR angehörenden EFTA-Staaten noch keine vollständige Einigung über ihre Beteiligung an den 

Programmen des MFR 2021-2027 erzielt wurde. 
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2,47 %  

01 01 01 01 Horizont Europa — Indirekte Forschung: 

Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf 
Zeit 

150 000 000 150 000 000 3 705 000 3 705 000  

2,47 %  01 01 01 02 

Indirekte Forschung: Ausgaben für externes 

Personal zur Durchführung von Horizont 
Europa 

47 288 136 47 288 136 1 168 017 1 168 017  

2,47 %  01 01 01 03 
Sonstige Verwaltungsausgaben für Horizont 
Europa — Indirekte Forschung 

91 360 108 91 360 108 2 256 595 2 256 595  

2,47 %  01 01 01 11 
Horizont Europa — Direkte Forschung: 
Ausgaben für Beamte und Bedienstete auf 
Zeit 

151 373 000 151 373 000 3 738 913 3 738 913  

2,47 %  01 01 01 12 
Direkte Forschung: Ausgaben für externes 
Personal zur Durchführung von Horizont 

Europa 

35 892 000 35 892 000 886 532 886 532  

2,47 %  01 01 01 13 
Sonstige Verwaltungsausgaben für Horizont 

Europa — Direkte Forschung 
53 186 000 53 186 000 1 313 694 1 313 694  

2,47 %  01 01 01 61 

Exekutivagentur des Europäischen 

Forschungsrats — Beitrag aus dem Programm 
Horizont Europa für den Abschluss früherer 
Programme 

p.m. p.m. p.m. p.m.  

2,47 %  01 01 01 62 

Exekutivagentur für Forschung — Beitrag aus 

dem Programm Horizont Europa für den 
Abschluss früherer Programme 

p.m. p.m. p.m. p.m.  

2,47 %  01 01 01 63 

Exekutivagentur für kleine und mittlere 

Unternehmen — Beitrag aus dem Programm 

Horizont Europa für den Abschluss früherer 
Programme 

p.m. p.m. p.m. p.m.  

2,47 %  01 01 01 64 

Exekutivagentur für Innovation und Netze — 

Beitrag aus dem Programm Horizont Europa 
für den Abschluss früherer Programme 

p.m. p.m. p.m. p.m.  

2,47 %  01 01 01 71 

Exekutivagentur des Europäischen 

Forschungsrats — Beitrag aus dem Programm 
Horizont Europa 

54 792 000 54 792 000 1 353 362 1 353 362  

2,47 %  01 01 01 72 

Europäische Exekutivagentur für Forschung 

— Beitrag aus dem Programm Horizont 
Europa 

91 211 904 91 211 904 2 252 934 2 252 934  

2,47 %  01 01 01 73 

Europäische Exekutivagentur für Gesundheit 

und Digitales — Beitrag aus dem Programm 
Horizont Europa 

24 403 000 24 403 000 602 754 602 754  

2,47 %  01 01 01 74 

Europäische Exekutivagentur für Klima, 

Infrastruktur und Umwelt — Beitrag aus dem 
Programm Horizont Europa 

16 252 000 16 252 000 401 424 401 424  

2,47 %  01 01 01 76 
Europäische Exekutivagentur für den 

Innovationsrat und für KMU — Beitrag aus 
36 232 000 36 232 000 894 930 894 930  
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dem Programm Horizont Europa 

2,47 %  01 02 01 01 Europäischer Forschungsrat 2 084 994 377 747 922 579 51 499 361 18 473 688  

2,47 %  01 02 01 02 Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen 847 934 717 373 700 613 20 943 988 9 230 405  

2,47 %  01 02 01 03 Forschungsinfrastrukturen 305 433 485 192 186 924 7 544 207 4 747 017  

2,47 %  01 02 02 10 Cluster Gesundheit 1 012 887 892 645 706 079 25 018 331 15 948 940  

2,47 %  01 02 02 11 

Cluster Gesundheit — Gemeinsames 

Unternehmen "Initiative zu Innovation im 
Gesundheitswesen" 

150 928 000 30 939 689 3 727 922 764 210  

2,47 %  01 02 02 12 

Cluster Gesundheit — Gemeinsames 

Unternehmen für Globale Gesundheitspolitik 
(EDCTP 3) 

68 135 000 31 145 618 1 682 935 769 297  

2,47 %  01 02 02 20 
Cluster Kultur, Kreativität und eine inklusive 

Gesellschaft 
258 071 012 113 149 231 6 374 354 2 794 786  

2,47 %  01 02 02 30 Cluster Zivile Sicherheit für die Gesellschaft 202 756 055 178 056 054 5 008 075 4 397 985  

2,47 %  01 02 02 31 

Cluster „Zivile Sicherheit für die 

Gesellschaft“ — Europäischen 
Kompetenzzentrums für Cybersicherheit in 
Industrie, Technologie und Forschung 

p.m. p.m. p.m. p.m.  

2,47 %  01 02 02 40 
Cluster Digitalisierung, Industrie und 
Raumfahrt 

1 704 988 986 1 727 387 001 42 113 228 42 666 459  

2,47 %  01 02 02 41 

Cluster Digitalisierung, Industrie und 

Raumfahrt — Gemeinsames Unternehmen für 
europäisches Hochleistungsrechnen 
(EuroHPC) 

122 941 000 94 471 661 3 036 643 2 333 450  

2,47 %  01 02 02 42 
Cluster „Digitalisierung, Industrie und 
Raumfahrt“ – Gemeinsames Unternehmen für 
digitale Schlüsseltechnologien 

250 000 000 114 901 633 6 175 000 2 838 070  

2,47 %  01 02 02 43 
Cluster „Digitalisierung, Industrie und 
Raumfahrt“ – Gemeinsames Unternehmen für 
digitale Schlüsseltechnologien 

121 929 000 164 704 000 3 011 646 4 068 189  

2,47 %  01 02 02 50 Cluster Klima, Energie und Mobilität 1 721 621 761 1 301 087 485 42 524 057 32 136 861  

2,47 %  01 02 02 51 

Cluster „Klima, Energie und Mobilität“ – 

Gemeinsames Unternehmen für die Forschung 

zum Flugverkehrsmanagement im 
einheitlichen europäischen Luftraum (SESAR 
3) 

86 280 927 61 928 697 2 131 139 1 529 639  

2,47 %  01 02 02 52 
Cluster „Klima, Energie und Mobilität“ – 
Gemeinsames Unternehmen für saubere 
Luftfahrt 

150 583 000 174 035 411 3 719 400 4 298 675  

2,47 %  01 02 02 53 

Cluster „Klima, Energie und Mobilität“ – 

Gemeinsames Unternehmen für Europas 
Eisenbahnen 

90 590 298 97 408 922 2 237 580 2 406 000  

2,47 %  01 02 02 54 Cluster „Klima, Energie und Mobilität“ – 150 000 000 87 668 030 3 705 000 2 165 400  
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Gemeinsames Unternehmen für sauberen 
Wasserstoff 

2,47 %  01 02 02 60 
Cluster Ernährung, Bioökonomie, natürliche 
Ressourcen, Landwirtschaft und Umwelt 

1 003 750 348 921 360 948 24 792 634 22 757 615  

2,47 %  01 02 02 61 

Cluster „Lebensmittel, Bioökonomie, 

natürliche Ressourcen, Landwirtschaft und 

Umwelt“ – Gemeinsames Unternehmen für 
ein kreislauforientiertes biobasiertes Europa 

178 490 000 41 970 039 4 408 703 1 036 660  

2,47 %  01 02 02 70 

Direkte Maßnahmen der Gemeinsamen 

Forschungsstelle außerhalb des 
Nuklearbereichs 

31 867 011 26 400 000 787 115 652 080  

2,47 %  01 02 03 01 Europäischer Innovationsrat 1 584 563 867 1 200 629 210 39 138 728 29 655 541  

2,47 %  01 02 03 02 Europäische Innovationsökosysteme 66 362 616 23 055 310 1 639 157 569 466  

2,47 %  01 02 03 03 
Europäisches Innovations- und 
Technologieinstitut (EIT) 

384 247 983 352 736 567 9 490 925 8 712 593  

2,47 %  01 02 04 01 
Ausweitung der Beteiligung und Verbreitung 
von Exzellenz 

379 744 528 241 934 541 9 379 690 5 975 783  

2,47 %  01 02 04 02 
Reformierung und Stärkung des Europäischen 
FuI-Systems 

83 177 114 91 764 076 2 054 475 2 266 573  

2,47 %  01 02 05 Horizontale operative Tätigkeiten 161 663 030 147 117 092 3 993 077 3 633 792  

2,11 %  01 02 99 01 
Abschluss früherer Forschungsprogramme 
(aus der Zeit vor 2021) 

p.m.  4 605 557 369 p.m.  97 177 260  

2,47 %  02 01 10 
Unterstützungsausgaben für das Programm 
„InvestEU“ 

1 500 000 1 500 000 p.m. p.m.  

2,51 %  02 01 30 01 
Unterstützungsausgaben für das Programm 
„Digitales Europa“ 

15 390 000 15 390 000 386 289 386 289  

2,51 %  02 01 30 73 

Europäische Exekutivagentur für Gesundheit 

und Digitales — Beitrag aus dem Programm 
„Digitales Europa“ 

5 140 000 5 140 000 129 014 129 014  

p.m.  02 02 01 Garantie für den Fonds „InvestEU“ p.m.  p.m. p.m. p.m.  

p.m.  02 02 02 
EU-Garantie — aus dem Fonds „InvestEU“ 
— Dotierung des gemeinsamen 
Dotierungsfonds 

2 928 727 000 1 250 000 000 p.m. 10 p.m.  

0,12 %  02 02 99 01 

Abschluss früherer Programme im Bereich 
kleine und mittlere Unternehmen, 

einschließlich des Programms für die 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und 
für kleine und mittlere Unternehmen 

p.m. 159 700 000 p.m. 191 640  

                                                 

10 Wie in Protokoll 31 und 32 des EWR-Abkommens vorgesehen, wird der Beitrag der dem EWR angehörenden EFTA-Staaten zum Dotierungsfonds im Rahmen von 

InvestEU auf der Grundlage der von den dem EWR angehörenden EFTA-Staaten ausgewählten Finanzprodukte berechnet. 
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(COSME) (aus der Zeit vor 2021) — 
Finanzierungsinstrumente 

2,11 %  02 02 99 02 

Abschluss des Programms der Europäischen 

Union für Beschäftigung und soziale 

Innovation (EaSI) (aus der Zeit vor 2021) — 
Finanzierungsinstrumente im Rahmen des 

Unterprogramms Mikrofinanzierung und 
soziales Unternehmertum 

p.m. 22 280 000 p.m. 26 736  

2,11 %  02 02 99 03 

Abschluss früherer Forschungsprogramme 

(aus der Zeit vor 2021) — 
Finanzierungsinstrumente 

p.m. 316 251 993 p.m. 6 672 917  

2,11 %  02 02 99 07 

Abschluss früherer Programme der Fazilität 

„Connecting Europe“ (CEF) — IKT (aus der 

Zeit vor 2021) — Finanzierungsinstrumente 

p.m. 18 000 000 p.m. 379 800  

2,11 %  02 02 99 08 

Abschluss früherer Maßnahmen und 

Programme in den Bereichen Medien, Kultur 
und Sprachen (aus der Zeit vor 2021) — 
Finanzierungsinstrumente 

p.m. 29 507 889 p.m. 622 616  

2,15 %  02 02 99 10 
Abschluss früherer Erasmus-Programme (aus 
der Zeit vor 2021) — 
Finanzierungsinstrumente 

p.m. p.m.  p.m. p.m.   

2,11 %  02 03 99 03 
Abschluss früherer Programme der Fazilität 
„Connecting Europe“ (CEF) — IKT (aus der 
Zeit vor 2021) 

p.m. 57 159 935 p.m. 1 206 075  

2,51 %  02 04 01 10 Cybersicherheit 120 000 000 110 772 894 3 012 000 2 780 400  

2,51 %  02 04 01 11 

Europäisches Kompetenzzentrum für 

Industrie, Technologie und Forschung im 
Bereich der Cybersicherheit 

151 311 791 33 192 982 3 797 926 833 144  

2,51 %  02 04 02 10 Hochleistungsrechnen 61 512 954 88 857 300 1 543 975 2 230 318  

2,51 %  02 04 02 11 
Gemeinsames Unternehmen für europäisches 
Hochleistungsrechnen (EuroHPC) 

296 080 000 198 380 361 7 431 608 4 979 347  

2,51 %  02 04 03 Künstliche Intelligenz 332 511 489 245 811 860 8 346 038 6 169 878  

2,51 %  02 04 04 Kompetenzen 92 948 068 52 000 000 2 332 997 1 305 200  

2,51 %  02 04 05 01 Einführung 143 241 850 124 973 807 3 595 370 3 136 843  

2,51 %  02 04 05 02 Einführung / Interoperabilität 29 619 225 19 757 200 743 443 495 906  

2,11 %  02 04 99 01 

Abschluss früherer Programme im Bereich der 

Interoperabilitätslösungen für öffentliche 

Verwaltungen, Unternehmen und Bürger 
(ISA) (aus der Zeit vor 2021) 

p.m. 3 500 000 p.m. 73 850  

2,11 %  02 04 99 02 

Abschluss des Gemeinsamen Unternehmens 

für europäisches Hochleistungsrechnen 

(GU EuroHPC) im Rahmen der früheren 

Fazilität „Connecting Europe“ (CEF) — IKT 
(aus der Zeit vor 2021) 

p.m. 754 299 p.m. 15 916  
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2,51 %  02 10 01 
Agentur der Europäischen Union für 
Flugsicherheit (EASA) 

39 125 380 39 125 380 982 047 982 047  

2,51 %  02 10 02 
Europäische Agentur für die Sicherheit des 
Seeverkehrs (EMSA) 

82 696 601 82 696 601 2 075 685 2 075 685  

2,51 %  02 10 03 
Eisenbahnagentur der Europäischen Union 
(ERA) 

26 164 199 26 164 199 656 721 656 721  

2,51 %  02 10 04 
Agentur der Europäischen Union für 
Cybersicherheit (ENISA) 

22 893 440 22 893 440 574 625 574 625  

2,51 %  02 10 05 

Gremium europäischer Regulierungsstellen 

für elektronische Kommunikation 
(GEREK) — Büro 

7 337 683 7 337 683 p.m. p.m. 

Vorbehaltlich des 
Einverständnisses der 

dem EWR 

angehörenden EFTA-
Staaten 

2,51 %  02 10 06 
Agentur der Europäischen Union für die 

Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (ACER) 

14 506 947 14 506 947 364 124 364 124  

2,51 %  03 01 01 01 
Unterstützungsausgaben für das 
Binnenmarktprogramm 

13 286 000 13 286 000 333 479 333 479  

2,51 %  03 01 01 63 

Exekutivagentur für kleine und mittlere 

Unternehmen — Beitrag aus dem 

Binnenmarktprogramm für den Abschluss 
früherer Programme 

p.m. p.m. p.m. p.m.  

2,51 %  03 01 01 66 

Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, 

Landwirtschaft und Lebensmittel — Beitrag 
aus dem Binnenmarktprogramm für den 

Abschluss früherer Programme 

p.m. p.m. p.m. p.m.  

2,51 %  03 01 01 76 

Europäische Exekutivagentur für den 

Innovationsrat und für KMU — Beitrag aus 
dem Binnenmarktprogramm 

12 368 000 12 368 000 310 437 310 437  

2,51 %  03 02 01 01 
Funktionieren und Entwicklung des 

Binnenmarkts für Waren und Dienstleistungen 
28 406 000 23 000 000 712 991 577 300  

2,51 %  03 02 01 02 
Steuerungsinstrumente auf dem Gebiet des 
Binnenmarkts 

5 470 000 4 100 000 137 297 102 910  

2,51 %  03 02 01 04 Gesellschaftsrecht 1 000 000 769 000 25 100 19 302  

2,51 %  03 02 01 05 
Wettbewerbspolitik für eine gestärkte Union 
im digitalen Zeitalter 

19 883 000 16 000 000 499 063 401 600  

2,51 %  03 02 01 06 
Umsetzung und Entwicklung des 

Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen 
5 350 000 5 600 000 134 285 140 560  

2,51 %  03 02 01 07 Marktüberwachung 14 208 000 6 320 000 356 621 158 632  

2,51 %  03 02 02 

Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit von 

Unternehmen — insbesondere KMU — und 
Unterstützung für den Zugang zu Märkten 

121 450 000 67 600 000 3 048 395 1 696 760  

2,51 %  03 02 03 02 Internationale Normen in den Bereichen 8 450 000 9 018 000 212 095 226 352  



 

DE 187 DE 

Rechnungslegung, nichtfinanzielle 
Berichterstattung und Abschlussprüfung 

2,51 %  03 02 04 01 

Gewährleistung eines hohen 

Verbraucherschutz- und 
Produktsicherheitsniveaus 

23 500 000 17 459 000 589 850 438 221  

0,18 %  03 02 04 02 

Die Beteiligung von Endnutzern an 

Gestaltungsprozessen der Politik im Bereich 
Finanzdienstleistungen 

1 495 000 1 495 000 2 691 2 691  

2,51 % 75 % 03 02 05 
Erstellung und Verbreitung hochwertiger 
Statistiken über Europa 

75 000 000 37 000 000 1 411 875 696 525  

0,12 %  03 02 99 01 

Abschluss früherer Programme im Bereich 

kleine und mittlere Unternehmen, 

einschließlich des Programms für die 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und 
KMU (COSME) (aus der Zeit vor 2021) 

p.m. 68 100 000 p.m. 81 720  

2,11 %  03 02 99 03 
Abschluss früherer Tätigkeiten und 
Programme im Bereich Verbraucher (aus der 
Zeit vor 2021) 

p.m. 7 905 000 p.m. 166 796  

2,15 % 75 % 03 02 99 04 

Abschluss früherer Programme im Bereich 
Standardisierung, Rechnungslegung und 

Dienstleistungen, Abschlussprüfung und 
Statistik (aus der Zeit vor 2021) 

p.m. 44 300 000 p.m. 714 338 
Abschluss – nur 

EFTA 

2,15 %  03 02 99 05 

Abschluss früherer Tätigkeiten im Bereich 

Binnenmarkt und Finanzdienstleistungen (aus 
der Zeit vor 2021) 

p.m.  9 779 000 p.m.  210 249 
Abschluss – nur 

EFTA 

2,15 %  03 02 99 06 
Abschluss früherer Programme im Bereich 
Unternehmensrecht (aus der Zeit vor 2021) 

p.m.  286 000 p.m.  6 149  

2,51 %  03 10 01 01 
Europäische Chemikalienagentur — 
Chemikalienrecht 

64 146 439 64 146 439 1 610 076 1 610 076  

2,51 %  03 10 01 02 

Europäische Chemikalienagentur — 

Tätigkeiten im Bereich der Biozid-
Gesetzgebung 

8 100 000 8 100 000 203 310 203 310  

2,51 %  03 10 02 Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) 18 335 976 18 335 976 p.m. p.m. 

Vorbehaltlich des 

Einverständnisses der 
dem EWR 

angehörenden EFTA-
Staaten 

2,51 %  03 10 03 
Europäische Aufsichtsbehörde für das 

Versicherungswesen und die betriebliche 
Altersversorgung (EIOPA) 

12 852 232 12 852 232 p.m. p.m. 

Vorbehaltlich des 

Einverständnisses der 

dem EWR 
angehörenden EFTA-

Staaten 

2,51 %  03 10 04 
Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde (ESMA) 

16 300 953 16 300 953 p.m. p.m. 
Vorbehaltlich des 

Einverständnisses der 

dem EWR 
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angehörenden EFTA-
Staaten 

2,47% / 2,33%  04 01 01 
Unterstützungsausgaben für das 
Weltraumprogramm der Union 

7 259 000 7 259 000 179 297 179 297 
2.47% EGNOS / 
2.33% Galileo 

2,47 %  04 02 01 Galileo/EGNOS 1 150 978 000 970 000 000 27125787 22881000  

2,47 %  04 02 02 Copernicus 700 000 000 600 000 000 17 290 000 14 820 000  

2,47 %  04 02 03 GOVSATCOM/SSA 150 000 000 40 800 000 p.m. 24 700 
Ausschließlich SWE 

und NEO 

1,99 %  04 02 99 01 
Abschluss früherer Programme im Bereich der 
Satellitennavigation (aus der Zeit vor 2021) 

p.m. 320 000 000 p.m. 6 368 000  

2,11 %  04 02 99 02 
Abschluss des Programms Copernicus (2014 

bis 2020) 
p.m. 150 000 000 p.m. 3 165 000  

2,47 %  04 10 01 
Agentur der Europäischen Union für das 
Weltraumprogramm 

68 300 905 68 300 905 1 687 032 1 687 032  

2,47 %  06 01 04 

Unterstützungsausgaben für das 

Katastrophenschutzverfahren der Union 
(RescEU) 

p.m. p.m. 98 273 98 273  

2,47 %  06 01 05 01 
Unterstützungsausgaben für das Programm 
EU4Health 

9 137 913 9 137 913 225 706 225 706  

2,47 %  06 01 05 66 

Exekutivagentur für Verbraucher, Gesundheit, 

Landwirtschaft und Lebensmittel — Beitrag 

aus dem Programm EU4Health für den 
Abschluss früherer Programme 

p.m. p.m. p.m. p.m.  

2,47 %  06 01 05 73 

Europäische Exekutivagentur für Gesundheit 

und Digitales — Beitrag aus Mitteln des 
Programms EU4Health 

15 321 013 15 321 013 378 429 378 429  

2,47 %  06 05 01 
Katastrophenschutzverfahren der Union 
(rescEU) 

771 047 682 525 192 931 19 044 878 12 972 265  

2,11 %  06 05 99 01 

Abschluss früherer Programme und 

Maßnahmen im Bereich Katastrophenschutz 
in der Union (aus der Zeit vor 2021) 

p.m. 84 455 960 p.m. 1 782 021  

2,11 %  06 05 99 02 

Abschluss früherer Programme und 

Maßnahmen im Bereich Katastrophenschutz 
in Drittländern (aus der Zeit vor 2021) 

p.m. 1 863 300 p.m. 39 316  

2,47 %  06 06 01 Programm „EU4Health“ 764 213 775 310 800 000 18 876 080 7 676 760  

2,11 %  06 06 99 01 

Abschluss früherer Programme im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit (aus der Zeit vor 
2021) 

p.m.  18 000 000 p.m.  379 800  

2,51 %  06 10 01 
Europäisches Zentrum für die Prävention und 
die Kontrolle von Krankheiten 

90 528 522 90 528 522 2 272 266 2 272 266  

2,47 %  06 10 02 
Europäische Behörde für 
Lebensmittelsicherheit 

145 860 649 131 155 342 3 602 758 3 239 537  

2,51 %  06 10 03 01 Beitrag der Union zur Europäischen 30 181 680 30 181 680 757 560 757 560  
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Arzneimittel-Agentur 

2,51 %  06 10 03 02 
Spezieller Beitrag für Arzneimittel für seltene 

Leiden („orphan drugs“) 
14 000 000 14 000 000 351 400 351 400  

2,47 %  07 01 01 02 
Unterstützungsausgaben für die Komponente 
„Beschäftigung und soziale Innovation“ 

2 000 000 2 000 000 49 400 49 400  

2,51 %  07 01 02 01 Unterstützungsausgaben für Erasmus+ 23 533 315 23 533 315 590 686 590 686  

2,51 %  07 01 02 65 
Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und 

Kultur — Beitrag aus Erasmus+ für den 
Abschluss früherer Programme 

p.m. p.m. p.m. p.m.  

2,51 %  07 01 02 75 
Europäische Exekutivagentur für Bildung und 
Kultur — Beitrag aus Erasmus+ 

26 839 969 26 839 969 673 683 673 683  

0,18 %  07 01 03 01 
Unterstützungsausgaben für das Europäische 

Solidaritätskorps 
5 151 572 5 151 572 9 273 9 273  

0,18 %  07 01 03 65 

Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und 

Kultur — Beitrag aus dem Europäischen 

Solidaritätskorps für den Abschluss früherer 
Programme 

p.m. p.m. p.m. p.m.  

0,18 %  07 01 03 75 

Europäische Exekutivagentur für Bildung und 

Kultur — Beitrag aus dem Europäischen 
Solidaritätskorps 

1 565 966 1 565 966 2 819 2 819  

2,51 %  07 01 04 01 Unterstützungsausgaben für Kreatives Europa 5 560 000 5 560 000 139 556 139 556  

2,51 %  07 01 04 65 
Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und 
Kultur — Beitrag aus Kreatives Europa für 
den Abschluss früherer Programme 

p.m. p.m. p.m. p.m.  

2,51 %  07 01 04 75 
Europäische Exekutivagentur für Bildung und 
Kultur — Beitrag aus Kreatives Europa 

15 314 886 15 314 886 384 404 384 404  

2,47 %  07 02 04 
ESF+ — Komponente Beschäftigung und 
soziale Innovation 

102 482 000 50 800 000 2 531 305 1 254 760  

2,11 %  07 02 99 05 

Abschluss des „Programms der Europäischen 

Union für Beschäftigung und soziale 

Innovation (EaSI)“ und anderer damit 
zusammenhängender früherer Tätigkeiten (aus 
der Zeit vor 2021) 

p.m.  34 430 000 p.m.  726 473  

2,51 %  07 03 01 01 

Förderung der Lernmobilität von 
Einzelpersonen, sowie der Zusammenarbeit, 

Inklusion, Exzellenz, Kreativität und 

Innovation auf Ebene von Organisationen der 

allgemeinen und beruflichen Bildung und der 
Bildungspolitik — Indirekte Mittelverwaltung 

2 331 521 972 2 220 525 000 58 521 201 55 735 178  

2,51 %  07 03 01 02 

Förderung der Lernmobilität von 

Einzelpersonen, sowie der Zusammenarbeit, 

Inklusion, Exzellenz, Kreativität und 

Innovation auf Ebene von Organisationen der 
allgemeinen und beruflichen Bildung und der 

573 655 911 325 725 000 14 398 763 8 175 698  
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Bildungspolitik — Direkte Mittelverwaltung 

2,51 %  07 03 02 

Förderung der nichtformalen Lernmobilität 

und der aktiven Teilnahme junger Menschen 

sowie der Zusammenarbeit, Inklusion, 

Kreativität und Innovation auf der Ebene von 
Jugendorganisationen und der Jugendpolitik 

346 973 114 310 000 000 8 709 025 7 781 000  

2,51 %  07 03 03 

Förderung der Lernmobilität von Sporttrainern 

und anderem Personal im Sportbereich sowie 
der Zusammenarbeit, Inklusion, Kreativität 

und Innovation auf der Ebene von 
Sportorganisationen und der Sportpolitik 

64 216 157 55 000 000 1 611 826 1 380 500  

2,15 %  07 03 99 01 
Abschluss früherer Erasmus-Programme (aus 
der Zeit vor 2021) 

p.m.  312 133 002 p.m.  6 710 860  

0,18 %  07 04 01 Europäisches Solidaritätskorps 131 710 226 93 000 000 237 078 167 400  

0,12 %  07 04 99 01 
Abschluss des Europäischen Solidaritätskorps 
(2018-2020) 

p.m.  13 173 773 p.m.  15 809  

2,51 %  07 05 01 Kultur 125 597 589 125 000 000 3 152 499 3 137 500  

2,51 %  07 05 02 Media 220 518 209 158 239 044 5 535 007 3 971 800  

2,51 %  07 05 03 Sektorübergreifende Aktionsbereiche 34 037 298 23 130 332 854 336 580 571  

2,11 %  07 05 99 01 

Abschluss früherer Maßnahmen und 

Programme betreffend Media, Kultur und 
Sprache (aus der Zeit vor 2021) 

p.m.  72 679 328 p.m.  1 533 534  

0,14% / 0,18%  07 06 99 02 

Abschluss früherer Maßnahmen im Bereich 

Rechte, Gleichstellung und 
Unionsbürgerschaft (aus der Zeit vor 2021) 

p.m.  18 333 565 p.m.  30 347 

0,14 % 

Grundrechtsschutz 

und Stärkung der 
Bürgerteilhabe / 

0,18 % Förderung 

von 
Nichtdiskriminierung 

und 
Gleichberechtigung 

2,51 %  07 10 02 

Europäische Agentur für Sicherheit und 

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (EU-
OSHA) 

15 659 825 15 659 825 393 062 393 062  

2,51 %  07 20 03 01 

Freizügigkeit der Arbeitnehmer, 

Koordinierung der Systeme der sozialen 
Sicherheit und Maßnahmen für Migranten, 

einschließlich Migranten aus Drittländern 

8 707 925 6 750 000 p.m. p.m. 

Jährliche Maßnahme 

vorbehaltlich des 

Einverständnisses der 
dem EWR 

angehörenden EFTA-
Staaten 

0,14 %  09 01 01 01 
Unterstützungsausgaben für das Programm für 
die Umwelt- und Klimapolitik (LIFE) 

9 832 592 9 832 592 13 766 13 766  

0,14 %  09 01 01 74 
Europäische Exekutivagentur für Klima, 

Infrastruktur und Umwelt — Beitrag aus dem 
13 697 000 13 697 000 19 176 19 176  
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Programm für die Umwelt- und Klimapolitik 
(LIFE) 

0,14 %  09 02 01 Natur und Biodiversität 265 601 888 79 910 000 371 843 111 874  

0,14 %  09 02 02 Kreislaufwirtschaft und Lebensqualität 169 866 127 54 900 500 237 813 76 861  

0,14 %  09 02 03 
Klimaschutz und Anpassung an den 

Klimawandel 
120 050 994 40 803 484 168 071 57 125  

0,14 %  09 02 04 Energiewende 128 996 883 32 890 000 180 596 46 046  

2,51 %  09 10 01 

Europäische Chemikalienagentur — 

Umweltrichtlinien und internationale 
Übereinkommen 

4 700 065 4 700 065 117 972 117 972  

2,51 %  09 10 02 Europäische Umweltagentur 49 447 574 49 447 574 1 241 134 1 241 134  

2,33 %  13 01 01 außer Forschung 2 430 000 2 430 000 56 619 56 619  

2,33 %  13 01 02 01 Forschung 4 000 000 4 000 000 93 200 93 200  

2,33 %  13 01 02 02 Forschung 670 000 670 000 15 611 15 611  

2,33 %  13 01 02 03 Forschung 1 838 000 1 838 000 42 825 42 825  

2,33 %  13 02 01 Fähigkeitenentwicklung 624 924 000 341 500 000 14 560 729 7 956 950  

2,33 %  13 03 01 Verteidigungsforschung 311 838 621 171 000 000 7 265 840 3 984 300  

2,51 %  14 01 01 65 

Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und 

Kultur — Beitrag aus dem Instrument für 
Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit 

und internationale Zusammenarbeit für den 
Abschluss früherer Programme 

p.m. p.m. p.m. p.m.  

2,51 %  14 01 01 75 

Europäische Exekutivagentur für Bildung und 

Kultur — Beitrag aus dem Instrument für 

Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit 
und internationale Zusammenarbeit – Europa 
in der Welt 

6 144 641 6 144 641 154 230 154 230  

2,51 %  14 02 01 50 
Beitrag von NDICI/Europa in der Welt zu 
Erasmus+ 

296 666 667 160 000 000 7 446 333 4 016 000  

2,15 %  14 02 99 01 

Abschluss früherer Maßnahmen im Bereich 

„Europäische Nachbarschaftspolitik und 
Beziehungen zu Russland“ (aus der Zeit vor 
2021) 

p.m. 14 625 646 p.m. 314 451 
Nur Abschluss von 

Erasmus 

2,15 %  14 02 99 02 

Abschluss von Maßnahmen im Rahmen 
früherer Instrumente für 

Entwicklungszusammenarbeit (aus der Zeit 

vor 2021) 

p.m. 24 115 426 p.m. 518 482 
Nur Abschluss von 

Erasmus 

2,15 %  14 02 99 03 

Abschluss von Maßnahmen im 

Zusammenhang mit den Beziehungen zu 

Drittländern im Rahmen des 
Partnerschaftsinstruments) und des 

Finanzierungsinstruments für die 

Zusammenarbeit mit Industrieländern (aus der 

p.m. 792 625 p.m. 17 041 
Nur Abschluss von 

Erasmus 
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Zeit vor 2021) 

2,51 %  15 01 01 65 

Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und 

Kultur — Beitrag aus dem Instrument für 

Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit 

und internationale Zusammenarbeit für den 
Abschluss früherer Programme 

p.m. p.m.  p.m. p.m.   

2,51 %  15 01 01 75 
Europäische Exekutivagentur für Bildung und 
Kultur — Beitrag aus Mitteln des IPA 

1 399 424 1 399 424 35 126 35 126  

2,51 %  15 02 01 02 Erasmus+ — Beitrag aus Mitteln von IPA III 60 200 000 35 500 000 1 511 020 891 050  

2,15 %  15 02 99 01 
Abschluss von Maßnahmen im Rahmen 

früherer Instrumente für Heranführungshilfe 
(aus der Zeit vor 2021) 

p.m. 11 428 416 p.m. 245 711 
Nur Abschluss von 

Erasmus 

1,99 %  PA 13 17 01 
Vorbereitende Maßnahme zur Forschung im 
Bereich Verteidigung 

p.m. p.m.  p.m. p.m.   

         

   INSGESAMT 28 800 419 931 26 313 856 833 613 486 246 579 735 313  

   
ZWISCHENSUMME 

VERWALTUNGSAUSGABEN 
562 858 711 562 858 711 1 789 656 1 789 656  

   GESAMTBETRAG 29 363 278 642 26 876 715 544 615 275 902 581 524 969  

(*) Der zur Berechnung der finanziellen Beiträge angewandte Proportionalitätsfaktor basiert auf der Teilnahme je EWR/EFTA-Staat und je Programm der Union, was sich 

wie folgt darstellt: 

Programme — 2021-2027 Island (0,14 %) 
Liechtenstein 

(0,04 %) 

Norwegen (2,33 

%) 

Proportionalität

sfaktor 

Programm LIFE X   0,14 % 

Europäisches Solidaritätskorps X X  0,18 % 

Europäischer Verteidigungsfonds   X 2,33 % 

ESF+ - Komponente Beschäftigung und soziale Innovation X  X 2,47 % 

EU4Health X  X 2,47 % 

Horizont Europa (einschl. EIT) X  X 2,47 % 

Fonds „InvestEU“ X  X 2,47 % 

Katastrophenschutzverfahren der Union – Programm „RescEU“ X  X 2,47 % 

Europäisches Raumfahrtprogramm X  X 2,47 % 

Kreatives Europa X X X 2,51 % 

Programm „Digitales Europa“ X X X 2,51 % 

Erasmus+ X X X 2,51 % 

Binnenmarktprogramm (außer Buchstabe d Ziffer ii, beschränkt 
auf Island und Liechtenstein) 

X X X 2,51 % 

Jährliche Maßnahmen X X X 2,51 % 
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Abschlusslinien – Frühere MFR Island (0,12 %) 
Liechtenstein 

(0,04 %) 
Norwegen (1,99 

%) 
Proportionalität

sfaktor 

COSME X   0,12 % 

Europäisches Solidaritätskorps X   0,12 % 

Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft — 

Grundrechtsschutz und Stärkung der Bürgerteilhabe 

X   0,12 % 

Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft — Förderung der 
Nichtdiskriminierung und der Gleichstellung 

X X  0,16 % 

Galileo   X 1,99 % 

3. Gesundheitsprogramm X  X 2,11 % 

Fazilität „Connecting Europe“ – IKT X  X 2,11 % 

Katastrophenschutz X  X 2,11 % 

Verbraucher X  X 2,11 % 

Copernicus X  X 2,11 % 

Kreatives Europa X  X 2,11 % 

EaSI X  X 2,11 % 

Horizont Europa X  X 2,11 % 

ISA² X  X 2,11 % 

Erasmus X X X 2,15 % 

Statistikprogramm X X X 2,15 % 

Jährliche Maßnahmen X X X 2,15 % 
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EINZELPLAN IV — GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN 

UNION 

EINNAHMEN — EINNAHMEN 

Zahlenangaben 

Titel Bezeichnung 
Entwurf des Haushaltsplans 

2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens Nr. 

1/2022 
Neuer Betrag 

3 VERWALTUNGSEINNAHMEN 63 218 000  63 218 000 

4 EINNAHMEN AUS KAPITALEINKÜNFTEN, 

VERZUGSZINSEN UND GELDBUẞEN p.m.  p.m. 

 Insgesamt 63 218 000  63 218 000 

TITEL 3 — VERWALTUNGSEINNAHMEN 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel Bezeichnung 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

3 0 PERSONALEINNAHMEN 63 218 000  63 218 000 

3 1 EINNAHMEN IM ZUSAMMENHANG MIT 
VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN p.m.  p.m. 

3 2 EINNAHMEN AUS LIEFERUNGEN, LEISTUNGEN UND 

DURCHGEFÜHRTEN ARBEITEN — ZWECKGEBUNDENE 
EINNAHMEN p.m.  p.m. 

3 3 SONSTIGE EINNAHMEN AUS 
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN p.m.  p.m. 

 Titel 3 — Insgesamt 63 218 000  63 218 000 

KAPITEL 3 3 — SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens 

Nr. 1/2022 
Neuer Betrag 

3 3 SONSTIGE EINNAHMEN AUS 
VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN    

3 3 0 Rückerstattung von Beträgen, die rechtsgrundlos gezahlt 

wurden — Zweckgebundene Einnahmen p.m.  p.m. 

3 3 1 Zweckbestimmte Einnahmen (Einnahmen aus Stiftungen, 

Zuschüssen, Schenkungen und Vermächtnissen) — 

Zweckgebundene Einnahmen p.m.  p.m. 

3 3 3 Versicherungsleistungen — Zweckgebundene Einnahmen p.m.  p.m. 

3 3 8 Andere Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit — 

Zweckgebundene Einnahmen p.m.  p.m. 

3 3 9 Andere Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit p.m.  p.m. 

 Kapitel 3 3 — Insgesamt p.m.  p.m. 



 

DE 195 DE 

Artikel 3 3 8 — Andere Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit — Zweckgebundene Einnahmen 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

p.m.  p.m. 

Erläuterungen 

Bei diesem Artikel werden sonstige Beiträge und Erstattungen im Zusammenhang mit der Verwaltungstätigkeit des Organs 

eingestellt. 

Diese Einnahmen gelten gemäß Artikel 21 Absatz 3 der Haushaltsordnung als zweckgebunden und werden als zusätzliche Mittel bei 

den Haushaltslinien eingesetzt, zu deren Lasten die ursprüngliche Ausgabe, die zu den betreffenden Einnahmen geführt hat, getätigt 

worden ist. 

EINZELPLAN X — EUROPÄISCHER 

AUSWÄRTIGER DIENST 

AUSGABEN — AUSGABEN 

Zahlenangaben 

Titel Bezeichnung 
Entwurf des Haushaltsplans 

2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens Nr. 
1/2022 

Neuer Betrag 

1 BEDIENSTETE IN DEN ZENTRALEN 
DIENSTSTELLEN 201 371 776 -589 800 200 781 976 

2 GEBÄUDE, SACH- UND BETRIEBSAUSGABEN DER 
ZENTRALEN DIENSTSTELLEN 105 577 144 -53 100 105 524 044 

3 DELEGATIONEN 468 795 700  468 795 700 

10 Sonstige Ausgaben p.m.  p.m. 

 Insgesamt 775 744 620 -642 900 775 101 720 

TITEL 1 — BEDIENSTETE IN DEN ZENTRALEN DIENSTSTELLEN 

Zahlenangaben 

Titel 
Kapitel 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens 

Nr. 1/2022 
Neuer Betrag 

1 1 DIENSTBEZÜGE UND SONSTIGE ANSPRÜCHE DES 
STATUTSPERSONALS 7 152 179 000 -571 000 151 608 000 

1 2 DIENSTBEZÜGE UND SONSTIGE ANSPRÜCHE DES 
EXTERNEN PERSONALS 7 34 358 800  34 358 800 

1 3 SONSTIGE AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG 7 2 935 126  2 935 126 

1 4 DIENSTREISEKOSTEN 7 8 930 050 -18 800 8 911 250 

1 5 UNTERSTÜTZUNGSMAẞNAHMEN FÜR BEDIENSTETE 7 2 968 800  2 968 800 

 Titel 1 — Insgesamt  201 371 776 -589 800 200 781 976 
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KAPITEL 1 1 — DIENSTBEZÜGE UND SONSTIGE ANSPRÜCHE DES 

STATUTSPERSONALS 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

1 1 DIENSTBEZÜGE UND SONSTIGE ANSPRÜCHE DES 
STATUTSPERSONALS 

 

   

1 1 0 Dienstbezüge und sonstige Ansprüche des Statutspersonals     

1 1 0 0 Grundgehälter 7.2 117 082 000 -444 000 116 638 000 

1 1 0 1 Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit dem Dienst 7.2 454 000  454 000 

1 1 0 2 Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit der 
persönlichen Situation des Bediensteten 7.2 29 338 000 -110 000 29 228 000 

1 1 0 3 Sozialversicherung 7.2 4 567 000 -17 000 4 550 000 

1 1 0 4 Berichtigungskoeffizienten und Aktualisierungen der Gehälter 7.2 p.m.  p.m. 

1 1 0 5 Vergütungen gemäß Anhang IV des Statuts der Beamten der 

Europäischen Union 7.2 738 000  738 000 

 Artikel 1 1 0 — Teilsumme  152 179 000 -571 000 151 608 000 

 Kapitel 1 1 — Insgesamt  152 179 000 -571 000 151 608 000 

Erläuterungen 

Die Mittel dieses Kapitels sind auf der Grundlage des Stellenplans des EAD für das laufende Haushaltsjahr veranschlagt. 

Artikel 1 1 0 — Dienstbezüge und sonstige Ansprüche des Statutspersonals 

Posten 1 1 0 0 — Grundgehälter 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

117 082 000 -444 000 116 638 000 

Erläuterungen 

Veranschlagt sind Mittel für die Grundgehälter der Beamten und Bediensteten auf Zeit, die eine im Stellenplan vorgesehene Planstelle 

innehaben, und Vergütungen gemäß Anhang IV des Statuts der Beamten der Europäischen Union.  

Die Mittel werden unter voller Einhaltung des Beschlusses 2010/427/EU des Rates vom 26. Juli 2010 über die Organisation und die 

Arbeitsweise des Europäischen Auswärtigen Dienstes (ABl. L 201 vom 3.8.2010, S. 30) und insbesondere dessen Artikel 6 Absatz 9 

verwendet. Die bestehenden Ungleichgewichte bei der Stellenbesetzung im EAD, was den Anteil der Diplomaten aus den 

Mitgliedstaaten und der regulären EU-Bediensteten in bestimmten Positionen betrifft, werden im Einklang mit den von der 

Vizepräsidentin / Hohen Vertreterin in ihrem Schreiben vom 13. September 2016 an das Europäische Parlament gemachten Zusagen 

angegangen. 

Zweckgebundene Einnahmen gemäß Artikel 21 Absätze 2 und 3 der Haushaltsordnung: p.m. 

Rechtsgrundlagen 

Statut der Beamten der Europäischen Union. 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union. 
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Posten 1 1 0 2 — Statutarische Ansprüche im Zusammenhang mit der persönlichen Situation des Bediensteten 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

29 338 000 -110 000 29 228 000 

Erläuterungen 

Veranschlagt sind Mittel für die Beamten und Bediensteten auf Zeit, die eine im Stellenplan vorgesehene Planstelle innehaben: 

– Auslands- und Expatriierungszulagen, 

– Haushaltszulagen, Zulagen für unterhaltsberechtigte Kinder und Erziehungszulagen, 

– Vergütung bei Elternurlaub oder Urlaub aus familiären Gründen, 

– Erstattung der Fahrtkosten für Beamte auf Lebenszeit und Bedienstete auf Zeit, für deren Ehegatten und die 

unterhaltsberechtigten Personen vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort, 

– im Falle des Todes eines Beamten oder einer unterhaltsberechtigten Person eines Beamten die Kosten nach Artikel 75 des 

Statuts für die Überführung des Verstorbenen, 

– sonstige Zulagen und Vergütungen. 

Zweckgebundene Einnahmen gemäß Artikel 21 Absätze 2 und 3 der Haushaltsordnung: p.m. 

Rechtsgrundlagen 

Statut der Beamten der Europäischen Union. 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union. 

Posten 1 1 0 3 — Sozialversicherung 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

4 567 000 -17 000 4 550 000 

Erläuterungen 

Veranschlagt sind im Wesentlichen Mittel für die Beamten und Bediensteten auf Zeit, die eine im Stellenplan vorgesehene Planstelle 

innehaben: 

– Kranken- und Unfallversicherung und Versicherung gegen Berufskrankheiten sowie sonstige Sozialbeiträge, 

– Arbeitslosenversicherung der Bediensteten auf Zeit sowie die Zahlungen, die das Organ für Bedienstete auf Zeit zur 

Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen im Herkunftsland leisten muss. 

Zweckgebundene Einnahmen gemäß Artikel 21 Absätze 2 und 3 der Haushaltsordnung: p.m. 

Rechtsgrundlagen 

Statut der Beamten der Europäischen Union. 

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union. 
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KAPITEL 1 4 — DIENSTREISEKOSTEN 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens 

Nr. 1/2022 
Neuer Betrag 

1 4 DIENSTREISEKOSTEN     

1 4 0 Dienstreisekosten 7.2 8 930 050 -18 800 8 911 250 

 Kapitel 1 4 — Insgesamt  8 930 050 -18 800 8 911 250 

Artikel 1 4 0 — Dienstreisekosten 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

8 930 050 -18 800 8 911 250 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind für folgende Ausgaben veranschlagt: 

– Dienstreisekosten des Hohen Vertreters und der begleitenden Bediensteten,  

– Dienstreisekosten der Beamten, Zeit- und Vertragsbediensteten sowie Sonderberater des EAD, Fahrtkosten und Tagegelder 

sowie zusätzliche oder außergewöhnliche Auslagen, 

– Dienstreisekosten, die sich aus dem Mandat des Militärstabs der Europäischen Union ergeben, 

– Dienstreisekosten der zum EAD abgeordneten nationalen Experten, 

– Dienstreisekosten der Sonderberater und Sonderbeauftragten des Hohen Vertreters, 

– Dienstreisekosten erfolgreicher Bewerber bei der Fortbildung vor Dienstantritt, 

– Dienstreisekosten des Vorsitzes des Militärausschusses. 

Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß Artikel 21 Absätze 2 und 3 der Haushaltsordnung werden auf 275 000 EUR veranschlagt. 

Rechtsgrundlagen 

Statut der Beamten der Europäischen Union, insbesondere Anhang VII Artikel 11, 12 und 13. 

Beschluss der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik über die Regelung von Dienstreisen der Mitarbeiter des 

EAD. 

Beschluss 2001/80/GASP des Rates vom 22. Januar 2001 zur Einsetzung des Militärstabs der Europäischen Union (ABl. L 27 vom 

30.1.2001, S. 7). 

Beschluss der Hohen Vertreterin vom der Union für Außen- und Sicherheitspolitik vom 4. Februar 2014 zur Einführung der Regelung 

für zum Europäischen Auswärtigen Dienst abgeordnete nationale Sachverständige. 
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TITEL 2 — GEBÄUDE, SACH- UND BETRIEBSAUSGABEN DER 

ZENTRALEN DIENSTSTELLEN 

Zahlenangaben 

Titel 

Kapitel 
Bezeichnung FR 

Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

2 0 GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN 7 47 936 402 -27 100 47 909 302 

2 1 INFORMATIK, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR 7 42 269 800 -26 000 42 243 800 

2 2 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 7 15 370 942  15 370 942 

 Titel 2 — Insgesamt  105 577 144 -53 100 105 524 044 

KAPITEL 2 0 — GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

2 0 GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN     

2 0 0 Gebäude     

2 0 0 0 Mieten und Erbpachtzahlungen 7.2 26 963 500  26 963 500 

2 0 0 1 Erwerb von Immobilien 7.2 p.m.  p.m. 

2 0 0 2 Herrichtungs- und Sicherheitsarbeiten 7.2 3 155 000  3 155 000 

 Artikel 2 0 0 — Teilsumme  30 118 500  30 118 500 

2 0 1 Ausgaben für Gebäude     

2 0 1 0 Reinigung und Instandhaltung 7.2 6 958 600 -9 900 6 948 700 

2 0 1 1 Wasser, Gas, Strom und Heizung 7.2 1 961 000 -3 000 1 958 000 

2 0 1 2 Sicherheit und Überwachung der Gebäude 7.2 8 717 400 -14 200 8 703 200 

2 0 1 3 Versicherungen 7.2 60 902  60 902 

2 0 1 4 Sonstige Ausgaben für Gebäude 7.2 120 000  120 000 

 Artikel 2 0 1 — Teilsumme  17 817 902 -27 100 17 790 802 

 Kapitel 2 0 — Insgesamt  47 936 402 -27 100 47 909 302 

Artikel 2 0 1 — Ausgaben für Gebäude 

Posten 2 0 1 0 — Reinigung und Instandhaltung 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

6 958 600 -9 900 6 948 700 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind zur Deckung der folgenden Reinigungs- und Instandhaltungskosten bestimmt: 

– Reinigung der Büros, Werkstätten und Lager (einschließlich Gardinen, Vorhänge, Teppiche, Jalousien usw.), 

– Ersetzung von abgenutzten Gardinen, Vorhängen und Teppichen, 

– Malerarbeiten, 
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– verschiedene Instandhaltungsarbeiten, 

– Instandsetzung technischer Anlagen, 

– technisches Material, 

– Verträge über die Instandhaltung der verschiedenen technischen Anlagen (Klimaanlage, Heizung, Abfallentsorgung, 

Aufzüge und sicherheitstechnische Anlagen). 

Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß Artikel 21 Absätze 2 und 3 der Haushaltsordnung werden auf 40 000 EUR veranschlagt. 

Posten 2 0 1 1 — Wasser, Gas, Strom und Heizung 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

1 961 000 -3 000 1 958 000 

Erläuterungen 

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für den Verbrauch von Wasser, Gas, Strom und Heizung. 

Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß Artikel 21 Absätze 2 und 3 der Haushaltsordnung werden auf 55 000 EUR veranschlagt. 

Posten 2 0 1 2 — Sicherheit und Überwachung der Gebäude 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

8 717 400 -14 200 8 703 200 

Erläuterungen 

Diese Mittel dienen der Deckung von 

– Kosten für die Wachdienste und die Überwachung der vom EAD genutzten Gebäude in Belgien, 

– Kosten für Sicherheitsüberprüfungen für das Personal des EAD, 

– Kosten der Sensibilisierungskampagne für Fragen der Sicherheit. 

Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß Artikel 21 Absätze 2 und 3 der Haushaltsordnung werden auf 60 000 EUR veranschlagt. 

KAPITEL 2 1 — INFORMATIK, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 

Artikel Posten 
Bezeichnung FR 

Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

2 1 INFORMATIK, AUSRÜSTUNG UND MOBILIAR     

2 1 0 Informatik und Telekommunikation     

2 1 0 0 Informations- und Kommunikationstechnologie 7.2 19 021 800 -26 000 18 995 800 

2 1 0 1 Kryptografie und Technologie für hochvertrauliche 
Information und Kommunikation 7.2 15 952 300  15 952 300 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens 

Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

2 1 0 2 Sicherheit der Informations- und Kommunikationstechnologie 
bis zum Geheimhaltungsgrad „EU restricted“ 7.2 5 265 700  5 265 700 

2 1 0 3 Technische Sicherheitsmaßnahmen 7.2 1 300 000  1 300 000 

 Artikel 2 1 0 — Teilsumme  41 539 800 -26 000 41 513 800 

2 1 1 Möbel, technische Ausrüstungen und Transport     

2 1 1 0 Mobiliar 7.2 640 000  640 000 

2 1 1 1 Material und technische Anlagen 7.2 30 000  30 000 

2 1 1 2 Fahrzeuge 7.2 60 000  60 000 

 Artikel 2 1 1 — Teilsumme  730 000  730 000 

 Kapitel 2 1 — Insgesamt  42 269 800 -26 000 42 243 800 

Artikel 2 1 0 — Informatik und Telekommunikation 

Posten 2 1 0 0 — Informations- und Kommunikationstechnologie 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

19 021 800 -26 000 18 995 800 

Erläuterungen 

Diese Mittel dienen zur Deckung der Ausgaben für Informations- und Kommunikationstechnologie (für nicht als Verschlusssache 

eingestufte Informationen) am Hauptsitz und bis zu einem gewissen Grad in den Delegationen, d. h. Ausgaben für: 

– Anschaffung oder Anmietung der Hard- oder Software für DV-Systeme und –Anwendungen, 

– Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen im Bereich Informatik für Unterstützung und Ausbildung in Bezug auf Betrieb 

und Aufbau von EDV-Systemen und -Anwendungen, einschließlich der Nutzerunterstützung, 

– Instandhaltung und Wartung der Hard- und der Software der EDV-Systeme und -Anwendungen, 

– Kommunikationsdienstleister, 

– Kosten der Kommunikation und Datenübertragung, 

– der Informations- und Dokumentationsverwaltung, einschließlich IT-Tools, der Archivierung und der 

Dokumentenverwaltung. 

Die zweckgebundenen Einnahmen gemäß Artikel 21 Absätze 2 und 3 der Haushaltsordnung werden auf 500 000 EUR veranschlagt. 

Posten 2 1 0 3 — Technische Sicherheitsmaßnahmen 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

1 300 000  1 300 000 
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Erläuterungen 

Diese Mittel dienen zur Deckung der Ausgaben für technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Geheimschutzes, d. h. Ausgaben 

für: 

– Anschaffung oder Anmietung von Ausrüstungen oder Software für die Entwanzung von Gebäuden der zentralen 

Dienststellen und der Delegationen sowie von Gebäuden, die für Konferenzen und Sitzungen genutzt werden, 

– von spezialisierten Herstellern und Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen geleistete Unterstützung und Ausbildung in 

Bezug auf Betrieb und Entwicklung solcher Ausrüstungen oder Software, einschließlich der Nutzerunterstützung,  

– Wartung und Instandhaltung solcher Ausrüstungen, Systeme und Anwendungssoftware, 

– Kosten für die Überführung der Ausrüstung für die Entwanzung, 

– Erwerb, Transport, Installation und Instandhaltung der benötigten Ausrüstung für abhörsichere Räume, 

– Dienstreisekosten für Personal, das Gebäude entwanzt oder abhörsichere Räume einrichtet, 

– Erwerb oder Miete von Sicherheitssystemen für EAD-Gebäude, 

– Durchführung und Ausbau von Maßnahmen und Untersuchungen zur Spionageabwehr, einschließlich Schulung und 

Ausrüstung. 

Zweckgebundene Einnahmen gemäß Artikel 21 Absätze 2 und 3 der Haushaltsordnung: p.m. 

KAPITEL 2 2 — SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN 

Zahlenangaben 

Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 

Berichtigungsschreibens 
Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

2 2 SONSTIGE BETRIEBSAUSGABEN     

2 2 0 Konferenzen, Kongresse und Sitzungen     

2 2 0 0 Veranstaltung von Tagungen, Konferenzen und Kongressen 7.2 700 000  700 000 

2 2 0 1 Reisekosten der Sachverständigen 7.2 40 000  40 000 

 Artikel 2 2 0 — Teilsumme  740 000  740 000 

2 2 1 Informationsmaßnahmen     

2 2 1 0 Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek 7.2 1 455 000  1 455 000 

2 2 1 1 Satellitenbilder 7.2 450 000  450 000 

2 2 1 2 Allgemeine Veröffentlichungen 7.2 100 000  100 000 

2 2 1 3 Öffentlichkeitsarbeit 7.2 995 000  995 000 

2 2 1 4 Kapazität für strategische Kommunikation 7.2 4 000 000  4 000 000 

 Artikel 2 2 1 — Teilsumme  7 000 000  7 000 000 

2 2 2 Sprachendienste     

2 2 2 0 Übersetzungsleistungen 7.2 p.m.  p.m. 

2 2 2 1 Dolmetschleistungen 7.2 750 000  750 000 

 Artikel 2 2 2 — Teilsumme  750 000  750 000 

2 2 3 Sonstige Ausgaben     

2 2 3 0 Bürobedarf 7.2 499 800  499 800 

2 2 3 1 Postgebühren 7.2 180 000  180 000 

2 2 3 2 Kosten für Untersuchungen, Erhebungen und Konsultationen 7.2 20 000  20 000 

2 2 3 3 Interinstitutionelle Zusammenarbeit 7.2 5 126 000  5 126 000 

2 2 3 4 Umzüge 7.2 424 142  424 142 

2 2 3 5 Finanzkosten 7.2 20 000  20 000 
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Titel Kapitel 
Artikel Posten 

Bezeichnung FR 
Entwurf des 

Haushaltsplans 2022 

Entwurf des 
Berichtigungsschreibens 

Nr. 1/2022 

Neuer Betrag 

2 2 3 6 Streitsachen, Gerichtskosten und Schadenersatz 7.2 91 000  91 000 

2 2 3 7 Sonstige Sachausgaben 7.2 70 000  70 000 

 Artikel 2 2 3 — Teilsumme  6 430 942  6 430 942 

2 2 4 Konfliktverhütung und Mediationsunterstützungsdienste 

(Fortsetzung) 

 

   

2 2 4 0 Konfliktverhütung und Mediationsunterstützungsdienste 

(Fortsetzung) 7.2 450 000  450 000 

 Artikel 2 2 4 — Teilsumme  450 000  450 000 

 Kapitel 2 2 — Insgesamt  15 370 942  15 370 942 

Artikel 2 2 3 — Sonstige Ausgaben 

Posten 2 2 3 7 — Sonstige Sachausgaben 

Zahlenangaben 

Entwurf des Haushaltsplans 2022 Entwurf des Berichtigungsschreibens Nr. 1/2022 Neuer Betrag 

70 000  70 000 

Erläuterungen 

Diese Mittel sind für folgende Ausgaben veranschlagt: 

– Anschaffung der Dienstkleidung für das Personal des Sitzungsdienstes und des Sicherheitsdienstes sowie des 

Arbeitsmaterials für das in den technischen Arbeitsräumen und den internen Diensten tätige Personal und Kosten der 

Instandsetzung und Instandhaltung der Arbeits- und Dienstkleidung, 

– Beteiligung des EAD an den Ausgaben einiger Vereinigungen, deren Tätigkeiten in engem Zusammenhang mit denjenigen 

der Organe und Einrichtungen der Union stehen, 

– sonstige, unter den vorhergehenden Haushaltslinien nicht ausdrücklich vorgesehene Sachausgaben, 

– Anschaffung von Dienstkleidung und Zubehör, insbesondere für die Sicherheitsbediensteten, die für die Gebäude 

„Kortenberg“ und „ER“ zuständig sind. 

Zweckgebundene Einnahmen gemäß Artikel 21 Absätze 2 und 3 der Haushaltsordnung: p.m. 

S — Personal 

S 1 — Einzelplan X — Europäischer Auswärtiger Dienst 

Funktions- und 

Besoldungsgruppen 

 

Haushaltsentwurf 2022 Berichtigungsschreiben Nr. 1/2022 Haushaltsentwurf 2022 (inkl. BS Nr. 1/2022) 

Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit 

AD 16 16    16  

AD 15 36    36  

AD 14 127    127  

AD 13 143    143  

AD 12 199    199  

AD 11 108  -1  107  
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AD 10 111  -2  109  

AD 9 143    143  

AD 8 145    145  

AD 7 25    25  

AD 6 25    25  

AD 5 2    2  

AD Zwischensumme 1 080  -3  1 077  

AST 11 34    34  

AST 10 29    29  

AST 9 72 1 -1  71 1 

AST 8 71    71  

AST 7 80    80  

AST 6 107    107  

AST 5 160    160  

AST 4 50    50  

AST 3 4    4  

AST 2 11    11  

AST 1 4    4  

AST Zwischensumme 622 1 -1  621 1 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4 4    4  

AST/SC 3 17    17  

AST/SC 2 20    20  

AST/SC 1 6    6  

AST/SC 
Zwischensumme 

47    47  

Insgesamt 1 749 1 -4  1 745 1 

Gesamtzahl 1 750 -4 1 746 

 


